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Bundeshaushaltsordnung

(BHO)

vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284)

geändert durch betroffen sind

Gesetz zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung § 119 Abs. 4
vom 23. Dezember 1971
(BGBl. I S. 2133)

Zweites Gesetz zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung § 44a
vom 14. Juli 1980
(BGBl. I S. 955)

Bundesrechnungshofgesetz § 10a,
vom 11. Juli 1985 § 93 Abs. 2,
(BGBl. I S. 1445) § 94 Abs. 3,

§ 100 Abs. 5

Artikel 10 Abs. 30 des Bilanzrichtlinien-Gesetzes § 65 Abs. 1,
vom 19. Dezember 1985 § 87 Abs. 1,
(BGBl. I S. 2355) § 110

Artikel 4 Abs. 2 des Ersten Gesetzes zur Änderung des § 119 Abs. 4
Postverwaltungsgesetzes
vom 27. Juni 1986
(BGBl. I S. 946)

Drittes Gesetz zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung § 10a
vom 6. August 1986
(BGBl. I S. 1275)

Viertes Gesetz zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung § 13 Abs. 3,
vom 18. Juli 1990 § 18 Abs. 1
(BGBl. I S. 1447)

Artikel 11 des Ersten Gesetzes zur Umsetzung des Spar-, § 7
Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms
vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2353)

Artikel 30 des Gesetzes zur sozialen Absicherung des Risikos § 112 Abs. 1
der Pflegebedürftigkeit
vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1014)

Artikel 28 des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen Sicherung § 112 Abs. 1
vom 29. Juli 1994
(BGBl. I S. 1890)
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geändert durch betroffen sind

Fünftes Gesetz zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung §§ 4, 5, 10a
vom 12. September 1994 Abs. 2 und 3,
(BGBl. I S. 2605) § 18 Abs. 2,

§ 24 Abs. 4,
§ 26 Abs. 3,
§ 27 Abs. 1,
§ 28 Abs. 1 und 3,
§ 29 Abs. 2,
§§ 31, 36, 37
Abs. 1 und 6,
§ 38 Abs. 1 bis 4,
§ 39 Abs. 2 und 3,
§ 40 Abs. 1,
§§ 41, 43, 44,
44a Abs. 3,
§ 45 Abs. 2 bis 4,
§ 48, § 50 Abs. 1
bis 3 und 5,
§§ 52, 54 Abs. 1,
§ 56 Abs. 2,
§§ 57, 58, 59
Abs. 1 und 2,
§ 60 Abs. 1,
§ 61 Abs. 2,
§ 63 Abs. 4,
§ 64 Abs. 1 und 4,
§ 65 Abs. 2 bis 6,
§§ 66, 67, 68,
69, 70,
71 Abs. 1,
§ 72 Abs. 1,
§ 73 Abs. 1,
§ 74 Abs. 2 und 3,
§ 76 Abs. 1,
§§ 77, 78,
§ 79 Abs. 2 bis 5,
§ 80 Abs. 1 und 3,
§ 87 Abs. 1 und 2,
§ 88 Abs. 2,
§ 91,
§ 96 Abs. 1 und 2,
§ 97 Abs. 4,
§ 100 Abs. 2,
§ 103 Abs. 3,
§ 105 Abs. 2,
§§ 108,
§ 109 Abs. 2 und 3,
§ 111 Abs. 2,
§ 114 Abs. 1,
§ 116 Abs. 1 und 2
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geändert durch betroffen sind

Artikel 11 des Gesetzes zur Änderung des Sechsten Buches § 112 Abs. 1
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze
vom 15. Dezember 1995
(BGBl. I S. 1824)

Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrens- § 44a
rechtlicher Vorschriften 
vom 2. Mai 1996
(BGBl. I S. 656

Artikel 2 des Gesetzes zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts §§ 5, 7, 8,
von Bund und Ländern (Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz) § 14 Abs. 1,
vom 22. Dezember 1997 § 19 Abs. 1,
(BGBl. I S. 3251) § 20 Abs. 2 und 3,

§ 24 Abs. 1,
§ 38 Abs. 4,
§§ 70, 71 Abs. 1,
§ 72 Abs. 1,
§§ 77, 79 Abs. 2,
§§ 80, 91 Abs. 4,
§ 100,
§ 109 Abs. 2,
§ 111 Abs. 1

Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über § 10a Abs. 2 und 3
parlamentarische Gremien
vom 17. Juni 1999
(BGBl. I S. 1334)
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Nach § 5 der Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1999 (BGBl. I S. 1334) geändert
worden ist, werden folgende allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen:

Vorbemerkung

1 Soweit in den VV-BHO Paragraphen ohne Angabe des Gesetzes aufgeführt
sind, beziehen sie sich auf die Bundeshaushaltsordnung.

2 Die VV-BHO werden wie folgt zitiert:

2.1 innerhalb der VV-BHO zu demselben Paragraphen der BHO �Nr. ... �,

2.2 innerhalb der VV-BHO, aber zu einem anderen Paragraphen der BHO
�Nr. ... zu § ... �,

2.3 außerhalb der VV-BHO �VV-BHO� (allgemein) oder �VV Nr. ... zu § ... BHO�.
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Teil I - Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan

§ 1 - Feststellung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan wird für ein oder zwei Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt,
vor Beginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Mit
dem Haushaltsgesetz wird nur der Gesamtplan (§ 13 Abs. 4) verkündet.

§ 2 - Bedeutung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfs, der zur
Erfüllung der Aufgaben des Bundes im Bewilligungszeitraum voraussichtlich not-
wendig ist. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung. Bei seiner Aufstellung und Ausführung ist den Erfordernissen des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

§ 3 - Wirkungen des Haushaltsplans
(1) Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, Ausgaben zu leisten und Ver-
pflichtungen einzugehen.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder be-
gründet noch aufgehoben.

§ 4 - Haushaltsjahr
Rechnungsjahr (Haushaltsjahr) ist das Kalenderjahr. Das Bundesministerium der
Finanzen kann für einzelne Bereiche etwas anderes bestimmen.

Zu § 4:
Haushaltsjahr für die Bewirtschaftung der bundeseigenen Forsten ist das Forstwirt-
schaftsjahr, das mit dem 1. Oktober beginnt und mit dem 30. September endet. Es
wird nach dem Kalenderjahr benannt, in dem es endet.

§ 5 - Allgemeine Verwaltungsvorschriften, vorläufige und endgültige
Haushalts- und Wirtschaftsführung

Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz sowie zur vorläufigen
und endgültigen Haushalts- und Wirtschaftsführung erlässt das Bundesministerium
der Finanzen.

Zu § 5:
Das Bundesministerium der Finanzen erlässt die allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften zur Bundeshaushaltsordnung in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe Haus-
haltsrecht der obersten Bundesbehörden. Besondere Befugnisse des Bundes-
ministeriums der Finanzen sowie des Bundesrechnungshofes auf Grund der Bun-
deshaushaltsordnung bleiben unberührt. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind die Be-
auftragten für den Haushalt der obersten Bundesbehörden (Nr. 1.1 zu § 9). Der Bun-
desrechnungshof als Organ der Finanzkontrolle nimmt nach seinem Ermessen an
den Sitzungen der Arbeitsgruppe beratend teil. Den Vorsitz führt eine Vertreterin
oder ein Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen.
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§ 6 - Notwendigkeit der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind nur die Ausgaben und die
Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in
künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) zu berücksichtigen, die zur Er-
füllung der Aufgaben des Bundes notwendig sind.
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§ 7 - Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung
(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Diese Grundsätze verpflichten zur
Prüfung, inwieweit staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende wirt-
schaftliche Tätigkeiten durch Ausgliederung und Entstaatlichung oder Privatisierung
erfüllt werden können.

(2) Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen durchzuführen. In geeigneten Fällen ist privaten Anbietern die Mög-
lichkeit zu geben darzulegen, ob und inwieweit sie staatliche Aufgaben oder öffent-
lichen Zwecken dienende wirtschaftliche Tätigkeiten nicht ebenso gut oder besser
erbringen können (Interessenbekundungsverfahren).

(3) In geeigneten Bereichen ist eine Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen.

Zu § 7:

1 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit *)
*) Anmerkung: Mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit sind - in Übereinstimmung mit der herr-
schenden Meinung in den Verwaltungswissenschaften - die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit im Sinne des § 7 BHO gemeint.

Die Ausrichtung jeglichen Verwaltungshandelns nach dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit soll die bestmögliche Nutzung von Ressourcen bewirken. Damit
gehört zur Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit auch die Prüfung,
ob eine Aufgabe durchgeführt werden muss und ob sie durch die staatliche Stelle
durchgeführt werden muss.

Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist die günstigste Relation zwischen
dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden Mitteln (Ressourcen) anzustre-
ben. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit umfasst das Sparsamkeits- und das
Ergiebigkeitsprinzip. Das Sparsamkeitsprinzip (Minimalprinzip) verlangt, ein be-
stimmtes Ergebnis mit möglichst geringem Mitteleinsatz zu erzielen. Das Ergie-
bigkeitsprinzip (Maximalprinzip) verlangt, mit einem bestimmten Mitteleinsatz das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bei der Ausführung des Haushaltsplans, der
in aller Regel die Aufgaben (Ergebnis, Ziele) bereits formuliert, steht der Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit in seiner Ausprägung als Sparsamkeitsprinzip im Vor-
dergrund.

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist bei allen Maßnahmen des Bundes, die
die Einnahmen und Ausgaben des Bundeshaushaltes unmittelbar oder mittelbar
beeinflussen, zu beachten. Dies betrifft sowohl Maßnahmen, die nach einzelwirt-
schaftlichen Kriterien (z.B. Beschaffungen für den eigenen Verwaltungsbereich
und Organisationsänderungen in der eigenen Verwaltung) als auch Maßnahmen,
die nach gesamtwirtschaftlichen Kriterien (z.B. Investitionsvorhaben im Ver-
kehrsbereich, Subventionen und Maßnahmen der Sozial- und Steuerpolitik) zu
beurteilen sind. Unter die Maßnahmen fallen auch Gesetzgebungsvorhaben.
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2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind Instrumente zur Umsetzung des Grund-
satzes der Wirtschaftlichkeit. Es ist zwischen einzel- und gesamtwirtschaft-
lichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu unterscheiden.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei allen Maßnahmen durchzuführen.
Sie sind daher bei der Planung neuer Maßnahmen einschließlich der Änderung
bereits laufender Maßnahmen (Planungsphase) sowie während der Durchfüh-
rung (im Rahmen einer begleitenden Erfolgskontrolle) und nach Abschluss von
Maßnahmen (im Rahmen einer abschließenden Erfolgskontrolle) vorzuneh-
men.

2.1 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als Planungsinstrument
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Planungsphase bilden die Grundlage
für die begleitenden und abschließenden Erfolgskontrollen.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen müssen mindestens Aussagen zu folgenden
Teilaspekten enthalten:

- Analyse der Ausgangslage und des Handlungsbedarfs,

- Ziele, Prioritätsvorstellungen und mögliche Zielkonflikte,

- relevante Lösungsmöglichkeiten und deren Nutzen und Kosten (einschl.
Folgekosten), auch soweit sie nicht in Geld auszudrücken sind,

- finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt,

- Eignung der einzelnen Lösungsmöglichkeiten zur Erreichung der Ziele unter
Einbeziehung der rechtlichen, organisatorischen und personellen Rahmen-
bedingungen,

- Zeitplan für die Durchführung der Maßnahme,

- Kriterien und Verfahren für Erfolgskontrollen (vgl. Nr. 2.2).

Ist das angestrebte Ziel nach dem Ergebnis der Ermittlungen oder aus finan-
ziellen Gründen nicht in vollem Umfang zu verwirklichen, so ist zu prüfen, ob
das erreichbare Teilziel den Einsatz von Mitteln überhaupt rechtfertigt und ob
die geplante Maßnahme besser zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt
werden sollte.

Besteht für den Erwerb oder die Nutzung von Vermögensgegenständen eine
Wahlmöglichkeit zwischen Kauf-, Miet-, Leasing-, Mietkauf- und ähnlichen Ver-
trägen, so ist vor dem Vertragsabschluss zu prüfen, welche Vertragsart für die
Verwaltung am wirtschaftlichsten ist; ein Mangel an Haushaltsmitteln für den
Erwerb durch Kauf reicht als Rechtfertigungsgrund für die Begründung von
Dauerschuldverhältnissen nicht aus. Bei der Ausübung der Wahlmöglichkeit ist
zu berücksichtigen, dass Leasingverträge hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit im
Einzelfall einer besonders eingehenden Prüfung bedürfen.

2.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen als Instrument der Erfolgskontrolle
Die Erfolgskontrolle ist ein systematisches Prüfungsverfahren. Sie dient dazu,
während der Durchführung (begleitende Erfolgskontrolle) und nach Abschluss
(abschließende Erfolgskontrolle) einer Maßnahme ausgehend von der Planung
festzustellen, ob und in welchem Ausmaß die angestrebten Ziele erreicht
wurden, ob die Maßnahme ursächlich für die Zielerreichung war und ob die
Maßnahme wirtschaftlich war.
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Bei Maßnahmen, die sich über mehr als zwei Jahre erstrecken, und in sons-
tigen geeigneten Fällen sind nach individuell festzulegenden Laufzeiten oder
zu Zeitpunkten, an denen abgrenzbare Ergebnisse oder Teilrealisierungen
einer Maßnahme zu erwarten sind, begleitende Erfolgskontrollen durchzu-
führen. Sie liefern vor dem Hintergrund zwischenzeitlich eingetretener ökono-
mischer, gesellschaftlicher und technischer Veränderungen die notwendigen
Informationen für die Entscheidung, ob und wie die Maßnahme fortgeführt
werden soll.

Von der begleitenden Erfolgskontrolle ist die laufende Beobachtung zu unter-
scheiden. Im Gegensatz zum systematisch angelegten umfassenden Prüfungs-
verfahren der Erfolgskontrolle ist sie eine fortlaufende gezielte Sammlung und
Auswertung von Hinweisen und Daten zur ergänzenden Beurteilung der Ent-
wicklung einer Maßnahme.

Alle Maßnahmen sind nach ihrer Beendigung einer abschließenden Erfolgs-
kontrolle zur Überprüfung des erreichten Ergebnisses zu unterziehen.

Methodisch besteht zwischen begleitender und abschließender Erfolgskontrolle
kein Unterschied.

Die Erfolgskontrolle umfasst grundsätzlich folgende Untersuchungen:

- Zielerreichungskontrolle

Mit der Zielerreichungskontrolle wird durch einen Vergleich der geplanten
Ziele mit der tatsächlich erreichten Zielrealisierung (Soll-Ist-Vergleich)
festgestellt, welcher Zielerreichungsgrad zum Zeitpunkt der Erfolgskontrolle
gegeben ist. Sie bildet gleichzeitig den Ausgangspunkt von Überlegungen,
ob die vorgegebenen Ziele nach wie vor Bestand haben.

- Wirkungskontrolle

Im Wege der Wirkungskontrolle wird ermittelt, ob die Maßnahme für die
Zielerreichung geeignet und ursächlich war. Hierbei sind alle beabsichtigten
und unbeabsichtigten Auswirkungen der durchgeführten Maßnahme zu
ermitteln.

- Wirtschaftlichkeitskontrolle

Mit der Wirtschaftlichkeitskontrolle wird untersucht, ob der Vollzug der Maß-
nahme im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch wirtschaftlich war (Voll-
zugswirtschaftlichkeit) und ob die Maßnahme im Hinblick auf übergeordnete
Zielsetzungen insgesamt wirtschaftlich war (Maßnahmenwirtschaftlichkeit).

Erfolgskontrollen sind auch durchzuführen, wenn die Dokumentation in der Pla-
nungsphase unzureichend war. In diesem Fall sind die benötigten Informatio-
nen nachträglich zu beschaffen.

Die Zielerreichungskontrolle und die Wirkungskontrolle sind die Grundlagen für
die Wirtschaftlichkeitskontrolle. Im Gegensatz zur Wirtschaftlichkeitskontrolle
lassen sie aber den Mitteleinsatz unberücksichtigt.
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2.3 Methoden (Verfahren) der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen *)
*) Anmerkung: Vgl. Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Anlage
zum Rundschreiben des BMF vom 31. August 1995 - II A 3 - H 1005 - 23/95 - (GMBl 1995,
S. 764).

2.3.1 Allgemeines

Bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist die nach den
Erfordernissen des Einzelfalls einfachste und wirtschaftlichste Methode anzu-
wenden. Zur Verfügung stehen einzelwirtschaftlich und gesamtwirtschaftlich
orientierte Verfahren. Welches Verfahren anzuwenden ist, bestimmt sich
nach der Art der Maßnahme, dem mit ihr verfolgten Zweck und den mit der
Maßnahme verbundenen Auswirkungen.

Gesamtwirtschaftlich orientierte Verfahren sind für alle Maßnahmen mit er-
heblichen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen geeignet. Einzelwirtschaft-
lich orientierte Verfahren sind geeignet für Maßnahmen, die sich in erster
Linie auf den betrachteten Verwaltungsbereich (z.B. Ministerium, Behörde)
beziehen.

2.3.2 Einzelwirtschaftliche Verfahren

Für Maßnahmen mit nur geringen und damit zu vernachlässigenden gesamt-
wirtschaftlichen Nutzen und Kosten sind grundsätzlich die finanzmathema-
tischen Methoden der Investitionsrechnung (z.B. Kapitalwertmethode) zu
verwenden. Für Maßnahmen mit nur geringer finanzieller Bedeutung können
auch Hilfsverfahren der Praxis (z.B. Kostenvergleichsrechnungen, Angebots-
vergleiche) durchgeführt werden.

2.3.3 Gesamtwirtschaftliche Verfahren

Für Maßnahmen, die nicht zu vernachlässigende gesamtwirtschaftliche Aus-
wirkungen haben, sind gesamtwirtschaftliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen (z.B. Kosten-Nutzen-Analyse) durchzuführen.

2.4 Verfahrensvorschriften

2.4.1 Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind grundsätzlich von der Organisati-
onseinheit durchzuführen, die mit der Maßnahme befasst ist.

2.4.2 Das Ergebnis der Untersuchung ist zu vermerken und zu den Akten zu neh-
men. Bei Maßnahmen mit nur geringer finanzieller Bedeutung kann hiervon
abgesehen werden.

2.4.3 Zu den Unterlagen nach § 24 gehören auch Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.

2.4.4 Die Beauftragten für den Haushalt entscheiden, über welche Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen sie zu unterrichten sind. Sie können sich an den Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen beteiligen und die Berücksichtigung einer
Maßnahme bei der Aufstellung der Voranschläge und bei der Ausführung des
Haushaltsplans von der Vorlage von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ab-
hängig machen.

Anhang
H 0505
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3 Interessenbekundungsverfahren *)
*) Anmerkung: Zur Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens vgl. Rundschreiben des
BMF vom 31. August 1995 - II A 3 - H 1005 - 22/95 - (GMBl 1995, S. 764).

In geeigneten Fällen ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu geben darzulegen,
ob und inwieweit sie staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken dienende
wirtschaftliche Tätigkeiten nicht ebenso gut oder besser erbringen können (Inter-
essenbekundungsverfahren).

Ein Interessenbekundungsverfahren kommt bei der Planung neuer und der
Überprüfung bestehender Maßnahmen oder Einrichtungen in Betracht. Es erfor-
dert eine Erkundung des Marktes nach wettbewerblichen Grundsätzen. Das Er-
gebnis der Markterkundung ist mit den sich bietenden staatlichen Lösungsmög-
lichkeiten zu vergleichen, um eine wirtschaftliche Bewertung zu gewährleisten.

Das Interessenbekundungsverfahren ersetzt nicht das Verfahren zur Vergabe
öffentlicher Aufträge. Wenn das Interessenbekundungsverfahren ergibt, dass
eine private Lösung voraussichtlich wirtschaftlich ist, ist ein Verfahren zur Ver-
gabe öffentlicher Aufträge durchzuführen.

4 Kosten- und Leistungsrechnung
Dauerhafte Aufgabe der öffentlichen Verwaltung ist es, das Verhältnis von Kos-
ten und Leistungen bei der Aufgabenwahrnehmung zu verbessern. Grundlage
dafür ist die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung gemäß der Stan-
dard-KLR *).
*) Anmerkung: VSF H 90 01

Die mit der Kosten- und Leistungsrechnung erzielten Ergebnisse machen ent-
standene Kosten und erbrachte Leistungen transparent. Ebenso wird eine wirk-
same Planung, Steuerung und Kontrolle ermöglicht. Auch die Haushaltsplanung
und -ausführung kann durch die Kosten- und Leistungsrechnung unterstützt
werden. Ebenso ist durch Informationen der Kosten- und Leistungsrechnung eine
Ermittlung von kostendeckenden Gebühren und Entgelten realisierbar.

Anhang
H 0505
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§ 8 - Grundsatz der Gesamtdeckung
Alle Einnahmen dienen als Deckungsmittel für alle Ausgaben. Auf die Verwendung
für bestimmte Zwecke dürfen Einnahmen beschränkt werden, soweit dies durch
Gesetz vorgeschrieben oder im Haushaltsplan zugelassen ist.

Zu § 8:

1 Eine Beschränkung der Einnahmen auf die Verwendung für bestimmte Zwecke
(Zweckbindung) durch Gesetz liegt nur vor, wenn im Gesetz eine Zweckbindung
ausdrücklich vorgeschrieben ist. Die Zweckbindung ist in den Erläuterungen
kenntlich zu machen (§ 17 Abs. 3).

2 Bei einer Zweckbindung dürfen Ausgaben bis zur Höhe der zweckgebundenen
Einnahmen geleistet werden. Können überplanmäßige Einnahmen eingehen,
kann bei dem Ausgabetitel ein Verstärkungsvermerk ausgebracht werden.

3 Hat die für den Einzelplan zuständige Stelle über die Annahme von Mitteln ent-
schieden, die dem Bund von Dritten zweckgebunden zur Verfügung gestellt
werden, und sind im Haushaltsplan hierfür keine Titel vorgesehen, so sind die
Mittel wie außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben zu behandeln und mit
korrespondierenden Zweckbindungsvermerken zu versehen. Ist mit der An-
nahme dieser Mittel der Einsatz von Haushaltsmitteln des Bundes verbunden
oder entstehen Folgekosten für den Bundeshaushalt, so dürfen die zweckgebun-
den zur Verfügung gestellten Mittel nur unter dem Vorbehalt angenommen
werden, dass die Ausgabemittel zur Verfügung stehen oder gestellt werden.

Handelt es sich um sog. Durchlaufspenden, so sind für sie Titel der Obergruppen
38 und 98 vorzusehen.

4 In Fällen freiwilliger materieller Förderung (Sponsoring) zu Gunsten von Tätig-
keiten, Veranstaltungen und Einrichtungen der Dienststelle gelten Nummer 18
der Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesver-
waltung vom 17. Juni 1998 (Bundesanzeiger Nummer 127 vom 14. Juli 1998)
und die dazu ergangene Empfehlung in der jeweils geltenden Fassung.
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§ 9 - Beauftragter für den Haushalt
(1) Bei jeder Dienststelle, die Einnahmen oder Ausgaben bewirtschaftet, ist ein Be-
auftragter für den Haushalt zu bestellen, soweit der Leiter der Dienststelle diese
Aufgabe nicht selbst wahrnimmt. Der Beauftragte soll dem Leiter der Dienststelle
unmittelbar unterstellt werden.

(2) Dem Beauftragten obliegen die Aufstellung der Unterlagen für die Finanzpla-
nung und der Unterlagen für den Entwurf des Haushaltsplans (Voranschläge) sowie
die Ausführung des Haushaltsplans. Im Übrigen ist der Beauftragte bei allen Maß-
nahmen von finanzieller Bedeutung zu beteiligen. Er kann Aufgaben bei der Ausfüh-
rung des Haushaltsplans übertragen.

Zu § 9:

1 Bestellung der Beauftragten oder des Beauftragten für den Haushalt

1.1 Bei obersten Bundesbehörden ist die Beauftragte oder der Beauftragte für den
Haushalt die Leiterin oder der Leiter des Haushaltsreferats. Wenn es der
Geschäftsumfang erfordert, kann eine Haushaltsabteilung, -unterabteilung oder
-gruppe gebildet werden, deren Leiterin oder Leiter und zugehörige Referats-
leiterinnen und Referatsleiter für das ihnen zugewiesene Sachgebiet die Auf-
gabe der oder des Beauftragten für den Haushalt in eigener Verantwortung
wahrnehmen; die Referatsleiterinnen und Referatsleiter sind an Weisungen der
Leiterin oder des Leiters der Haushaltsabteilung, -unterabteilung oder -gruppe
gebunden.

1.2 Die obersten Bundesbehörden bestimmen, in welchen Dienststellen ihres Ge-
schäftsbereichs die Leiterinnen bzw. Leiter die Aufgabe der oder des Beauf-
tragten für den Haushalt nicht selbst wahrnehmen. In diesen Fällen ist für diese
Aufgabe die oder der für Haushaltsangelegenheiten zuständige Bedienstete
oder eine bzw. einer der Vorgesetzten zu bestellen.

1.3 Die oder der Beauftragte für den Haushalt wird von der Leiterin oder dem Leiter
der Dienststelle bestellt. In den in Nr. 1.1 Satz 2 genannten Fällen sind die
Leiterin oder der Leiter der Haushaltsabteilung, -unterabteilung oder -gruppe
sowie die Referatsleiterinnen bzw. Referatsleiter jeweils für ihr Sachgebiet zu
bestellen. Die oder der Beauftragte für den Haushalt ist der Leiterin oder dem
Leiter der Dienststelle unmittelbar zu unterstellen. Bei obersten Bundesbehör-
den kann die Beauftragte oder der Beauftragte für den Haushalt deren oder
dessen Vertreterin oder Vertreter oder in Ausnahmefällen einer sonstigen Vor-
gesetzten oder einem sonstigen Vorgesetzten unterstellt werden; das Wider-
spruchsrecht nach Nr. 5.4 bleibt unberührt. Die Bestellung zur Beauftragten
oder zum Beauftragten für den Haushalt ist der zuständigen Kasse mitzuteilen.
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2 Aufstellung der Unterlagen für die Finanzplanung und den Entwurf des
Haushaltsplans

Die Beauftragten für den Haushalt haben

2.1 im Hinblick auf die Finanzplanung bereits an der Aufgabenplanung mitzuwirken,

2.2 dafür zu sorgen, dass die Beiträge zu den Unterlagen für die Finanzplanung
und den Entwurf des Haushaltsplans (Voranschläge) nach Form und Inhalt
richtig aufgestellt und rechtzeitig vorgelegt werden,

2.3 zu prüfen, ob alle zu erwartenden Einnahmen, alle voraussichtlich zu leisten-
den Ausgaben und alle voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächti-
gungen sowie alle notwendigen Planstellen und anderen Stellen in den
Voranschlag aufgenommen worden sind; soweit die Beträge nicht genau er-
rechnet werden können, haben sie für eine möglichst zutreffende Schätzung
zu sorgen; dies gilt auch für die Fälle des § 26,

2.4 insbesondere zu prüfen, ob die Anforderungen an Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen sowie an Planstellen und anderen Stellen dem Grunde
und der Höhe nach zu dem vorgesehenen Zeitpunkt notwendig sind,

2.5 die Voranschläge gegenüber der Stelle zu vertreten, für die sie bestimmt sind.

3 Ausführung des Haushaltsplans

3.1 Übertragung der Bewirtschaftung

3.1.1 Die Beauftragte oder der Beauftragte für den Haushalt kann, soweit es sach-
dienlich ist, die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Plan-
stellen und anderen Stellen des von ihr oder ihm bewirtschafteten Einzel-
plans oder der von ihr oder ihm bewirtschafteten Teile eines Einzelplans an-
deren Bediensteten der Dienststelle (Titelverwalterinnen oder Titelverwaltern)
oder anderen Dienststellen zur Bewirtschaftung übertragen. Die oder der
Beauftragte für den Haushalt kann diese Befugnis auf die nach Satz 1
Beauftragten delegieren; in diesem Falle wirkt sie oder er bei der Übertra-
gung mit, soweit sie oder er nicht darauf verzichtet. Die Übertragung der
Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-
gen erfolgt durch Kassenanweisungen an die zuständige Kasse des Bundes.
Die Kasse unterrichtet die Beauftragte oder den Beauftragten für den
Haushalt und die nach Satz 1 Beauftragten durch Kontoauszüge über die
erfolgte Übertragung der Bewirtschaftung. Über die zur Bewirtschaftung
übertragenen Planstellen und Stellen ist ein besonderer Nachweis zu führen.

3.1.2 Bei Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen durch die nach Nr. 3.1.1 Beauftragten hat die oder der Beauftragte für
den Haushalt bei allen wichtigen Haushaltsangelegenheiten, insbesondere

3.1.2.1 bei Anforderung weiterer Ausgabemittel,

3.1.2.2 bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen,

3.1.2.3 bei der Gewährung von Zuwendungen,

3.1.2.4 beim Abschluss von Verträgen - auch für laufende Geschäfte -, insbesondere
der Verträge, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren oder zu über-
und außerplanmäßigen Ausgaben führen können,
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3.1.2.5 bei der Änderung von Verträgen und bei Vergleichen,

3.1.2.6 bei Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie

3.1.2.7 bei Abweichung von den in § 24 bezeichneten Unterlagen mitzuwirken, so-
weit sie oder er nicht darauf verzichtet.

3.1.3 Die nach Nr. 3.1.1 Beauftragten haben die Annahmeanordnungen und Aus-
zahlungsanordnungen der oder dem Beauftragten für den Haushalt zur
Zeichnung vorzulegen, soweit sie oder er nicht darauf verzichtet.

3.2 Verteilung der Einnahmen, Ausgaben usw.
Die Beauftragte oder der Beauftragte für den Haushalt verteilt die Einnah-
men, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Planstellen und anderen
Stellen, die sie oder er weder selbst bewirtschaftet noch zur Bewirtschaftung
nach Nr. 3.1.1 übertragen hat, auf andere Dienststellen. Die oder der Beauf-
tragte für den Haushalt kann diese Befugnis auf die nach Nr. 3.1.1 Beauf-
tragten delegieren; in diesem Falle wirkt die oder der Beauftragte für den
Haushalt bei der Verteilung mit, soweit sie oder er nicht darauf verzichtet. Die
Verteilung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
erfolgt durch Kassenanweisungen an die zuständige Kasse des Bundes. Die
Kasse unterrichtet die Beauftragte oder den Beauftragten für den Haushalt
und die nach Nr. 3.1.1 Beauftragten durch Kontoauszüge über die erfolgte
Verteilung. Über die verteilten Planstellen und Stellen ist ein besonderer
Nachweis zu führen.

3.3 Weitere Aufgaben

3.3.1 Die Beauftragte oder der Beauftragte für den Haushalt hat darüber zu
wachen, dass die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
sowie die Planstellen und anderen Stellen nach den für die Haushalts- und
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätzen bewirtschaftet
werden. Sie oder er hat insbesondere darauf hinzuwirken, dass die Einnah-
men rechtzeitig und vollständig erhoben werden, die zugewiesenen Aus-
gaben nicht überschritten werden und der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
beachtet wird.*) Sie oder er hat bei dem Wegfall und der Umsetzung von
Mitteln, Planstellen und anderen Stellen sowie bei der Umwandlung von
Planstellen und anderen Stellen mitzuwirken.
*) Anmerkung: Wegen des Ausgleichs von Kassenschwankungen bei der Bewirtschaftung der
Ausgaben vgl. Rundschreiben des BMF vom 22. November 1982 - II A 6 - H 2071 - 58/82 -.

3.3.2 Die oder der Beauftragte für den Haushalt hat darauf hinzuwirken, dass die
Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung, die eine Zustimmung, Anhö-
rung oder Unterrichtung der gesetzgebenden Körperschaften, des zuständi-
gen Bundesministeriums, des Bundesministeriums der Finanzen oder des
Bundesrechnungshofs vorsehen, eingehalten und die erforderlichen Unter-
lagen rechtzeitig beigebracht werden.

3.3.3 Die oder der Beauftragte für den Haushalt hat den Bedarf an Betriebsmitteln
festzustellen, die Betriebsmittel anzufordern, sie zu verteilen und sich über
den Stand der Betriebsmittel auf dem Laufenden zu halten, soweit es nach
§ 43 erforderlich ist.

3.3.4 Die oder der Beauftragte für den Haushalt hat dafür zu sorgen, dass der
Nachweis über die zur Bewirtschaftung übertragenen (Nr. 3.1.1) und die
verteilten (Nr. 3.2) Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen,
Planstellen und anderen Stellen und dass die Nachweisungen zur Stellen-
überwachung und die Aufzeichnungen über die Besetzung der Stellen sowie
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die sonst vorgeschriebenen Nachweise und Listen ordnungsgemäß geführt
werden. Sie oder er hat darauf hinzuwirken, dass die begründenden Unter-
lagen zur Kassenanordnung bestimmungsgemäß (vgl. Nr. 3.2 der Anlage zur
VV Nr. 2.6 zu § 34) aufbewahrt werden.

3.3.5 Die oder der Beauftragte für den Haushalt hat beim Jahresabschluss festzu-
stellen, in welcher Höhe übertragbare Ausgaben des Haushaltsplans nicht
geleistet worden sind, und zu entscheiden, ob und in welcher Höhe Aus-
gabereste gebildet werden sollen; sie oder er hat ferner die Unterlagen zur
Haushalts- und Vermögensrechnung aufzustellen und die Prüfungsmittei-
lungen des Bundesrechnungshofs zu erledigen oder, wenn sie oder er die
Bearbeitung einer anderen Stelle übertragen hat, an der Erledigung mitzu-
wirken.

3.3.6 Ergeben sich bei der Ausführung des Haushaltsplans haushaltsrechtliche
Zweifel, ist die Entscheidung der oder des Beauftragten für den Haushalt
einzuholen.

4 Mitwirkung bei Maßnahmen von finanzieller Bedeutung
Maßnahmen von finanzieller Bedeutung im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 2, bei
denen die Beauftragte oder der Beauftragte für den Haushalt zu beteiligen
ist, sind alle Vorhaben, insbesondere auch solche organisatorischer und ver-
waltungstechnischer Art, die sich unmittelbar oder mittelbar auf Einnahmen
oder Ausgaben auswirken können. Hierzu gehören auch Erklärungen gegen-
über Dritten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Die
oder der Beauftragte für den Haushalt ist möglichst frühzeitig zu beteiligen.

5 Allgemeine Bestimmungen

5.1 Die Beauftragte oder der Beauftragte für den Haushalt hat bei der Wahr-
nehmung ihrer bzw. seiner Aufgaben auch die Gesamtbelange des Bun-
deshaushalts zur Geltung zu bringen und den finanz- und gesamtwirtschaft-
lichen Erfordernissen Rechnung zu tragen.

5.2 Unterlagen, die die oder der Beauftragte für den Haushalt zur Erfüllung ihrer
bzw. seiner Aufgaben für erforderlich hält, sind ihr bzw. ihm auf Verlangen
vorzulegen oder innerhalb einer von ihr bzw. ihm zu bestimmenden Frist zu
übersenden. Ihr bzw. ihm sind die erbetenen Auskünfte zu erteilen.

5.3 Schriftverkehr, Verhandlungen und Besprechungen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen und dem Bundesrechnungshof sind durch die Beauf-
tragte oder den Beauftragten für den Haushalt zu führen, soweit sie oder er
nicht darauf verzichtet. Im Übrigen ist die oder der Beauftragte für den
Haushalt zu beteiligen.

5.4 Die Beauftragte oder der Beauftragte für den Haushalt kann bei der Ausfüh-
rung des Haushaltsplans oder bei Maßnahmen im Sinne von Nr. 4 Wider-
spruch erheben.

5.4.1 Widerspricht die oder der Beauftragte für den Haushalt bei einer obersten
Bundesbehörde einem Vorhaben, so darf dieses nur auf ausdrückliche Wei-
sung der Leiterin oder des Leiters der Behörde oder ihrer ständigen Vertre-
terin oder ihres ständigen Vertreters bzw. seiner ständigen Vertreterin oder
seines ständigen Vertreters weiterverfolgt werden.
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5.4.2 Widerspricht die oder der Beauftragte für den Haushalt bei einer anderen
Dienststelle des Geschäftsbereichs einem Vorhaben und tritt dem die Leiterin
oder der Leiter nicht bei, so ist die Entscheidung der nächsthöheren Dienst-
stelle einzuholen. In dringenden Fällen kann das Vorhaben auf schriftliche
Weisung der Leiterin oder des Leiters der Dienststelle begonnen oder aus-
geführt werden, wenn die Entscheidung der nächsthöheren Dienststelle nicht
ohne Nachteil für den Bund abgewartet werden kann. Die getroffene Maß-
nahme ist der nächsthöheren Dienststelle unverzüglich anzuzeigen.
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§ 10 - Unterrichtung des Bundestages und des Bundesrates
(1) Die Bundesregierung fügt ihren Gesetzesvorlagen einschließlich der nach Artikel
59 Abs. 2 des Grundgesetzes vorzulegenden Verträge sowie den Verordnungs- und
Richtlinienentwürfen der Europäischen Gemeinschaften einen Überblick über die
Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung des Bundes, der Län-
der und der Gemeinden (Gemeindeverbände) bei. Außerdem soll angegeben
werden, auf welche Weise für die vorgesehenen Mehrausgaben des Bundes ein
Ausgleich gefunden werden kann. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorlagen des
Bundesrates.

(2) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag und den Bundesrat über er-
hebliche Änderungen der Haushaltsentwicklung und deren Auswirkung auf die
Finanzplanung.

(3) Die Bundesregierung leistet den Mitgliedern des Bundestages, die einen ein-
nahmemindernden oder ausgabeerhöhenden Antrag zu stellen beabsichtigen, Hilfe
bei der Ermittlung der finanziellen Auswirkungen.

Zu § 10:

Auf Mindereinnahmen ist § 10 Abs. 1 Satz 2 entsprechend anzuwenden.

§ 10 a - Geheimhaltungsbedürftige Angelegenheiten
(1) Bei Ausgaben, deren Verwendung geheimzuhalten ist, kann der Haushaltsplan
bestimmen, dass die Prüfung durch den Bundesrechnungshof nach § 19 Satz 1
Nr. 1 oder Nr. 2 des Bundesrechnungshofgesetzes vorgenommen wird.

(2) Aus zwingenden Gründen des Geheimschutzes kann der Bundestag in Aus-
nahmefällen die Bewilligung von Ausgaben, die nach geheimzuhaltenden Wirt-
schaftsplänen bewirtschaftet werden sollen, im Haushaltsgesetzgebungsverfahren
von der Billigung der Wirtschaftspläne durch ein Gremium von Mitgliedern des
Haushaltsausschusses (Vertrauensgremium) abhängig machen, das vom Bundes-
tag in entsprechender Anwendung von § 4 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die
parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes vom
11. April 1978 (BGBl. I S. 453) für die Dauer der Wahlperiode gewählt wird. Sofern
der Bundestag nichts anderes beschließt, sind die Wirtschaftspläne für die Nach-
richtendienste vom Bundesministerium der Finanzen dem Vertrauensgremium zur
Billigung vorzulegen. Das Vertrauensgremium teilt die Abschlussbeträge der Wirt-
schaftspläne rechtzeitig dem Haushaltsausschuss mit. Die Mitglieder des Vertrau-
ensgremiums sind zur Geheimhaltung aller Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen
bei ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind. Der Vorsitzende des Parlamentarischen
Kontrollgremiums, sein Stellvertreter und ein beauftragtes Mitglied können an den
Sitzungen des Vertrauensgremiums mitberatend teilnehmen. Bei den Sitzungen zur
Beratung der Wirtschaftspläne der Dienste und deren Vollzug gilt dies auch für die
Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums.
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(3) Der Bundesrechnungshof prüft in den Fällen des Absatzes 2 nach § 19 Satz 1
Nr. 1 Bundesrechnungshofgesetz und unterrichtet das Vertrauensgremium, das
Parlamentarische Kontrollgremium sowie die zuständige oberste Bundesbehörde
und das Bundesministerium der Finanzen über das Ergebnis seiner Prüfung der
Jahresrechnung sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Der Präsident des
Bundesrates ist auf Verlangen durch die zuständige oberste Bundesbehörde zu
unterrichten. § 97 Abs. 4 bleibt unberührt.
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Teil II - Aufstellung des Haushaltsplans

§ 11 - Vollständigkeit und Einheit, Fälligkeitsprinzip
(1) Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen.

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr
1. zu erwartenden Einnahmen,

2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und

3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Zu § 11:

1 Fälligkeitsprinzip

1.1 Im Haushaltsplan dürfen nur diejenigen Einnahmen und Ausgaben veran-
schlagt werden, die im Haushaltsjahr voraussichtlich kassenwirksam werden.

1.2 Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind mit größt-
möglicher Genauigkeit zu errechnen oder zu schätzen.

2 Leertitel
Ein Titel mit Zweckbestimmung und ohne Ansatz (Leertitel) kann in den Haus-
haltsplan eingestellt werden

2.1 für durchlaufende Posten (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 sowie Nr. 1 zu § 14),

2.2 für den Fall der Abwicklung übertragbarer Ausgaben über das Jahr der
Schlussbewilligung hinaus,

2.3 aus zwingenden haushaltswirtschaftlichen Gründen.

3 Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen
Wegen der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen siehe § 16 und
die VV dazu.
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§ 12 - Geltungsdauer der Haushaltspläne
(1) Der Haushaltsplan kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufge-
stellt werden.

(2) Der Haushaltsplan kann in einen Verwaltungshaushalt und in einen Finanz-
haushalt gegliedert werden; beide können jeweils für zwei Haushaltsjahre, nach
Jahren getrennt, aufgestellt werden. Die Bewilligungszeiträume für beide Haushalte
können in aufeinander folgenden Haushaltsjahren beginnen

(3) Wird der Haushaltsplan in einen Verwaltungshaushalt und in einen Finanzhaus-
halt gegliedert, enthält der Verwaltungshaushalt
1. die zu erwartenden Verwaltungseinnahmen,

2. die voraussichtlich zu leistenden Verwaltungsausgaben (Personalausgaben und
sächliche Verwaltungsausgaben),

3. die voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von
Verwaltungsausgaben.
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§ 13 - Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan
(1) Der Haushaltsplan besteht aus den Einzelplänen und dem Gesamtplan.

(2) Die Einzelpläne enthalten die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen eines einzelnen Verwaltungszweigs oder bestimmte Gruppen von
Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen. Die Einzelpläne sind in
Kapitel und Titel einzuteilen. Die Einteilung in Titel richtet sich nach Verwaltungs-
vorschriften über die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben des Haushalts-
plans nach Arten (Gruppierungsplan).

(3) In dem Gruppierungsplan sind mindestens gesondert darzustellen

1. bei den Einnahmen: Steuern, Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Vermö-
gensveräußerungen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen und Zuschüsse, Ein-
nahmen aus Krediten, wozu nicht Kredite zur Aufrechterhaltung einer ordnungs-
mäßigen Kassenwirtschaft (Kassenverstärkungskredite) zählen, Entnahmen aus
Rücklagen, Münzeinnahmen;

2. bei den Ausgaben: Personalausgaben, sächliche Verwaltungsausgaben, Zins-
ausgaben, Zuweisungen an Gebietskörperschaften, Zuschüsse an Unterneh-
men, Tilgungsausgaben, Schuldendiensthilfen, Zuführungen an Rücklagen, Aus-
gaben für Investitionen. Ausgaben für Investitionen sind die Ausgaben für

a) Baumaßnahmen, soweit sie nicht militärische Anlagen betreffen,

b) den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht als sächliche Verwal-
tungsausgaben veranschlagt werden oder soweit es sich nicht um Ausgaben
für militärische Beschaffungen handelt,

c) den Erwerb von unbeweglichen Sachen,

d) den Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen, von Forde-
rungen und Anteilsrechten an Unternehmen, von Wertpapieren sowie für die
Heraufsetzung des Kapitals von Unternehmen,

e) Darlehen,

f) die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen,

g) Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung von Ausgaben für die in den
Buchstaben a bis f genannten Zwecke.

(4) Der Gesamtplan enthält

1. eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen der Einzelpläne (Haushaltsübersicht),

2. eine Berechnung des Finanzierungssaldos (Finanzierungsübersicht). Der Finan-
zierungssaldo ergibt sich aus einer Gegenüberstellung der Einnahmen mit Aus-
nahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus
Rücklagen, der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münz-
einnahmen einerseits und der Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur
Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausga-
ben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags andererseits,

3. eine Darstellung der Einnahmen aus Krediten und der Tilgungsausgaben (Kre-
ditfinanzierungsplan).

Zu § 13:
Der Gruppierungsplan (§ 13 Abs. 3) ist in den Verwaltungsvorschriften zur Haus-
haltssystematik des Bundes (VV-HB) enthalten. *)

*) Anmerkung: VSF H 1020
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§ 14 - Übersichten zum Haushaltsplan, Funktionenplan
(1) Der Haushaltsplan hat folgende Anlagen:

1. Darstellungen der Einnahmen und Ausgaben

a) in einer Gruppierung nach bestimmten Arten (Gruppierungsübersicht),

b) in einer Gliederung nach bestimmten Aufgabengebieten (Funktionenübersicht),

c) in einer Zusammenfassung nach Buchstabe a und Buchstabe b
(Haushaltsquerschnitt);

2. eine Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben durchlaufen-
den Posten;

3. eine Übersicht über die Planstellen der Beamten und die Stellen der Angestellten
und Arbeiter.

Die Anlagen sind dem Entwurf des Haushaltsplans beizufügen.

(2) Die Funktionenübersicht richtet sich nach Verwaltungsvorschriften über die Glie-
derung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach Aufgabengebieten
(Funktionenplan).

Zu § 14:
1 Durchlaufende Posten (§ 14 Abs. 1 Nr. 2) sind Beträge, die im Bundeshaushalt

für einen anderen vereinnahmt und in gleicher Höhe an diesen weitergeleitet
werden, ohne dass der Bund an der Bewirtschaftung der Mittel beteiligt ist
(Obergruppen 38 und 98).

2 Der Funktionenplan (§ 14 Abs. 2) ist in den Verwaltungsvorschriften zur Haus-
haltssystematik des Bundes (VV-HB) enthalten. *)
*) Anmerkung: VSF H 1030
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§ 15 - Bruttoveranschlagung, Selbstbewirtschaftungsmittel
(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu
veranschlagen. Dies gilt nicht für die Veranschlagung der Einnahmen aus Krediten
vom Kreditmarkt und der hiermit zusammenhängenden Tilgungsausgaben. Darüber
hinaus können Ausnahmen von Satz 1 im Haushaltsplan zugelassen werden, insbe-
sondere für Nebenkosten und Nebenerlöse bei Erwerbs- oder Veräuße-
rungsgeschäften. In den Fällen des Satzes 3 ist die Berechnung des veranschlagten
Betrages dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen oder in die Erläuterungen
aufzunehmen.

(2) Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt werden, wenn hier-
durch eine sparsame Bewirtschaftung gefördert wird. Selbstbewirtschaftungsmittel
stehen über das laufende Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung. Bei der Bewirt-
schaftung aufkommende Einnahmen fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu.
Bei der Rechnungslegung ist nur die Zuweisung der Mittel an die beteiligten Stellen
als Ausgabe nachzuweisen.

Zu § 15:

1 Nach dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung dürfen weder Ausgaben von
Einnahmen abgezogen noch Einnahmen auf Ausgaben angerechnet werden.

2 Die Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und die hiermit zusammenhän-
genden Tilgungsausgaben sind in den Obergruppen 32 und 59 festgelegt.

3 Zum Bruttoprinzip und seinen Ausnahmen beim Tausch von Grundstücken vgl.
Nr. 5.7 zu § 64.

4 Ausgaben zur Selbstbewirtschaftung sind durch Haushaltsvermerk ausdrück-
lich als zur Selbstbewirtschaftung bestimmt zu bezeichnen.
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§ 16 - Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den jeweiligen Ausgaben gesondert zu
veranschlagen. Wenn Verpflichtungen zu Lasten mehrerer Haushaltsjahre einge-
gangen werden können, sollen die Jahresbeträge im Haushaltsplan angegeben
werden.

Zu § 16:

1 Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan zu veranschlagen, wenn
die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Aus-
gaben in künftigen Jahren erst durch den Haushaltsplan begründet werden soll
(§ 38 Abs. 1 Satz 1).

2 Für bereits in früheren Haushaltsjahren eingegangene Verpflichtungen sind Er-
mächtigungen nicht nochmals zu veranschlagen.

3 Einer Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen bedarf es nicht

3.1 bei Verpflichtungen für laufende Geschäfte sowie für das Eingehen von Ver-
pflichtungen zu Lasten übertragbarer Ausgaben, wenn die Verpflichtungen im
folgenden Jahr zu Ausgaben führen (§ 38 Abs. 4),

3.2 für den Abschluss zustimmungsbedürftiger völkerrechtlicher Verträge
(§ 38 Abs. 5),

3.3 bei Maßnahmen nach § 40,

3.4 für die Übernahme von Hypotheken, Grund- und Rentenschulden unter An-
rechnung auf den Kaufpreis (§ 64 Abs. 5),

3.5 in den Fällen des § 18 Abs. 2 und des § 39 Abs. 1.

4 - frei -

5 Werden im Haushaltsplan ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen vor-
aussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen und
würden sie deshalb verfallen, so sind sie, soweit erforderlich, in späteren
Haushaltsjahren erneut zu veranschlagen. Werden solche doppelt veran-
schlagten Verpflichtungsermächtigungen doch noch im laufenden Haushalts-
jahr oder gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 nach Ablauf des Haushaltsjahres und vor
Verkündung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen, sind sie
auf die im neuen Haushaltsplan ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen
anzurechnen. Entsprechendes gilt für die Fälle des § 38 Abs. 1 Satz 2, wenn
Verpflichtungsermächtigungen bis zur Verkündung des neuen Haushalts-
gesetzes in Anspruch genommen werden.

6 Bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist § 5 Abs. 1
StWG zu beachten.

7 - frei -

8 - frei -

9 Ist das Eingehen von Verpflichtungen vorgesehen, die zu Ausgaben in meh-
reren Haushaltsjahren führen können, ist der Gesamtbetrag der benötigten
Verpflichtungsermächtigung auszubringen; außerdem sollen die voraussichtlich
fällig werdenden Zahlungsverpflichtungen betragsmäßig nach Jahren getrennt
im Haushaltsplan angegeben werden (Jahresbeträge).
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10 In den Fällen, in denen eine den allgemeinen Veranschlagungsgrundsätzen
entsprechende Ermittlung der Jahresbeträge nicht möglich ist, verbleibt es
bei der Veranschlagung nur des Gesamtbetrags der benötigten Verpflich-
tungsermächtigung.

11 Verpflichtungsermächtigungen bei Dauerschuldverhältnissen, insbesondere
bei Miet- und Pachtverträgen, sind nach folgenden Grundsätzen zu veran-
schlagen:

11.1 Bei Verträgen auf bestimmte Zeit hat die Verpflichtungsermächtigung die ge-
samte Vertragsdauer abzudecken.

11.2 Bei Verträgen auf unbestimmte Zeit wird die Verpflichtungsermächtigung für
die Zeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bemessen.

11.3 Bei Verträgen mit Verlängerungsklausel (Verlängerung auf bestimmte oder
unbestimmte Zeit, Verträge mit Verlängerungsoption) bemisst sich die
Verpflichtungsermächtigung nach der Grunddauer der jeweiligen Verträge.

11.4 Der Berechnung der Verpflichtungsermächtigung ist das bei Vertragsab-
schluss vereinbarte Entgelt zu Grunde zu legen. Im Übrigen sind während
der Vertragsdauer vorgesehene Entgeltanpassungen nur dann zu
berücksichtigen, wenn diese bei Vertragsabschluss der Höhe nach eindeutig
bestimmt oder bestimmbar sind.

11.5 VV Nr. 5 zu § 38 bleibt unberührt.
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§ 17 - Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Planstellen
(1) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die Ausgaben und die Ver-
pflichtungsermächtigungen nach Zwecken getrennt zu veranschlagen und, soweit
erforderlich, zu erläutern. Erläuterungen können für verbindlich erklärt werden.

(2) Bei Ausgaben für eine sich auf mehrere Jahre erstreckende Maßnahme sind bei
der ersten Veranschlagung im Haushaltsplan die voraussichtlichen Gesamtkosten
und bei jeder folgenden Veranschlagung außerdem die finanzielle Abwicklung dar-
zulegen.

(3) Zweckgebundene Einnahmen und die dazugehörigen Ausgaben sind kenntlich
zu machen.

(4) Für denselben Zweck sollen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nicht
bei verschiedenen Titeln veranschlagt werden.

(5) Planstellen sind nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen im Haus-
haltsplan auszubringen. Sie dürfen nur für Aufgaben eingerichtet werden, zu deren
Wahrnehmung die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig ist und die in
der Regel Daueraufgaben sind.

(6) Andere Stellen als Planstellen sind in den Erläuterungen auszuweisen.

Zu § 17:

1 Einzelveranschlagung

1.1 Die Veranschlagung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik
des Bundes (VV-HB) und dem jeweiligen Rundschreiben des Bundesministeri-
ums der Finanzen über die Aufstellung der Voranschläge.

1.2 Bei der Abgrenzung des Entstehungsgrundes für die Einnahmen und der
Zwecke für die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen ist von der Grup-
pierung des Gruppierungsplans auszugehen. Der Zweck einer Ausgabe oder
einer Verpflichtungsermächtigung wird durch das Ziel bestimmt, das durch die
Ausgabe oder Verpflichtungsermächtigung erreicht werden soll. Verschiedene
Zwecke können auch im Rahmen derselben Maßnahme verwirklicht werden.

1.3 Zweckgebundene Einnahmen und die daraus zu leistenden Ausgaben sind in
der Regel getrennt von anderen Einnahmen und Ausgaben zu veranschlagen.

2 Erläuterungen

2.1 Erläuterungen sind auf das sachlich Notwendige zu begrenzen. Soweit das
Verständnis nicht leidet, kann hierbei auf Erläuterungen an anderer Stelle des
Haushaltsplans verwiesen werden.

2.2 Sind Erläuterungen oder Teile von Erläuterungen zur Bewirtschaftung uner-
lässlich, so sind die Erläuterungen oder die entsprechenden Teile der Erläute-
rungen durch Haushaltsvermerk für verbindlich zu erklären.

3 Zweckgebundene Einnahmen und die dazugehörigen Ausgaben
Eine Zweckbindung im Haushaltsplan ist durch Haushaltsvermerk, eine Zweck-
bindung durch Gesetz ist in den Erläuterungen kenntlich zu machen (§ 8).
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4 Planstellen und andere Stellen

4.1 Planstellen
Planstellen dürfen nur mit solchen Amtsbezeichnungen ausgebracht werden,
die in den als Anlagen zum Bundesbesoldungsgesetz enthaltenen Besol-
dungsordnungen festgelegt oder durch die Bundespräsidentin oder den Bun-
despräsidenten festgesetzt worden sind. Sofern eine Amtsbezeichnung noch
nicht vorhanden ist, ist bei der entsprechenden Planstelle der Vermerk
»Amtsbezeichnung vorbehalten« auszubringen. Die ausgebrachten Plan-
stellen bilden den Stellenplan für planmäßige Beamtinnen und Beamte; er ist
verbindlich, soweit nicht durch Haushaltsgesetz, Haushaltsplan oder die
Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung etwas anderes be-
stimmt oder zugelassen ist.

4.2 Stellen für Angestellte
Die Stellen für Angestellte sind in den Erläuterungen nach Vergütungs-
gruppen darzustellen.

4.3 Leerstellen
Leerstellen für Beamtinnen und Beamte sind im Haushaltsplan nach Besol-
dungsgruppen und Amtsbezeichnungen gesondert von den übrigen Plan-
stellen auszubringen. Entsprechend ist bei Leerstellen für Angestellte zu
verfahren. Für Leerstellen sind keine Ausgaben zu veranschlagen. Leerstel-
len können insbesondere für ohne Dienstbezüge beurlaubte oder zu einer
Stelle außerhalb der Bundesverwaltung abgeordnete Beamtinnen und Be-
amte oder Angestellte ausgebracht werden. Soll eine Leerstelle nicht an die
Person gebunden sein, ist dies im Haushaltsplan besonders zu vermerken.
Nicht an die Person gebundene Leerstellen dürfen nur zu dem in den Erläu-
terungen zu den Titeln 422 01 und 425 01 angegebenen Zweck in Anspruch
genommen werden, die Erläuterungen sind insoweit für verbindlich zu er-
klären.

4.4 Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte, für Beamtinnen und
Beamte auf Probe bis zur Anstellung und für Beamtinnen und Beamte
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
Die Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte, für Beamtinnen und
Beamte auf Probe bis zur Anstellung und für Beamtinnen und Beamte auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst sind jeweils getrennt voneinander nach ihrer
im Haushaltsjahr durchschnittlich erforderlichen Anzahl in den Erläuterungen
darzustellen.

4.5 Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter
Die Zahl der Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter ist in den Erläuterungen
anzugeben.
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4.6 Ausbringung von Planstellen und Stellen

4.6.1 Planstellen dürfen nur ausgebracht werden, soweit sie unter Anwendung an-
gemessener Methoden der Personalbedarfsermittlung sachgerecht und
nachvollziehbar begründet sind. Die sachgerechte Begründung der im Haus-
haltsplan genehmigten Planstellen ist bei gegebenem Anlass, im Übrigen re-
gelmäßig zu überprüfen. Kann ein Mehrbedarf an Planstellen durch Rationa-
lisierungsmaßnahmen oder auf andere Weise nicht aufgefangen werden, so
ist zu prüfen, ob und inwieweit durch die Übertragung von Planstellen aus
anderen Kapiteln oder die Umwandlung von Planstellen der zusätzliche
Bedarf befriedigt werden kann. Soweit Verwaltungen ihren Personalbedarf
noch nicht in der geforderten Weise begründet haben, gelten die zwischen
dem zuständigen Bundesministerium und dem Bundesministerium der
Finanzen vereinbarten Übergangsfristen.
Anmerkung: Zur Personalbedarfsermittlung ist vom Bundesministerium des Innern ein Hand-
buch herausgegeben worden.

4.6.2 Planstellen, die entbehrlich sind oder nicht nur vorübergehend nicht besetzt
werden können und für die auch eine Umsetzung nicht in Betracht kommt,
dürfen im Haushaltsplan für das nächste Haushaltsjahr nicht wieder ausge-
bracht werden (vgl. auch §§ 21 und 47 und die VV dazu).

4.6.3 Die Nrn. 4.6.1 und 4.6.2 sind auf Stellen entsprechend anzuwenden.
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§ 18 - Kreditermächtigungen
(1) Einnahmen aus Krediten dürfen nur bis zur Höhe der Summe der Ausgaben für
Investitionen in den Haushaltsplan eingestellt werden. Ausnahmen sind nur zulässig
zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts; in diesen
Fällen ist im Gesetzgebungsverfahren zur Feststellung des Haushaltsplans insbe-
sondere darzulegen, dass

1. das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht ernsthaft und nachhaltig gestört ist oder
eine solche Störung unmittelbar bevorsteht,

2. die erhöhte Kreditaufnahme dazu bestimmt und geeignet ist, die Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts abzuwehren.

(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das Bundesministerium
der Finanzen Kredite aufnehmen darf

1. zur Deckung von Ausgaben,

2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenver-
stärkungskredite). Soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächti-
gung wiederholt in Anspruch genommen werden. Kassenverstärkungskredite
dürfen nicht später als sechs Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das
sie aufgenommen worden sind, fällig werden.

(3) Die Ermächtigungen nach Absatz 2 Nr. 1 gelten bis zum Ende des nächsten
Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr
nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Die
Ermächtigungen nach Absatz 2 Nr. 2 gelten bis zum Ende des laufenden Haus-
haltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht
rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes.

§ 19 - Übertragbarkeit
(1) Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
sind übertragbar. Andere Ausgaben können im Haushaltsplan für übertragbar erklärt
werden, wenn dies ihre wirtschaftliche und sparsame Verwendung fördert.

(2) Zur Deckung der Ausgaben, die übertragen werden sollen (Ausgabereste), sind
Ausgabemittel zu veranschlagen. Die Ausgabemittel sollen so bemessen werden,
dass sie zur Deckung der Ausgabereste ausreichen, deren Verausgabung im nächs-
ten Haushaltsjahr erforderlich ist; nicht zu berücksichtigen sind Ausgabereste, für
die Mittel aus kassenmäßigen Minderausgaben im nächsten Haushaltsjahr voraus-
sichtlich bereitgestellt werden können.

Zu § 19:

1 Übertragbarkeit ist die Möglichkeit, Ausgaben, die am Ende des Haushaltsjahres
noch nicht geleistet worden sind, für die jeweilige Zweckbestimmung über das
Haushaltsjahr hinaus nach Maßgabe des § 45 als Ausgabereste verfügbar zu
halten.

2 Für die Fälle der Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 1 Satz 1 ist ein Übertragbar-
keitsvermerk im Haushaltsplan nicht auszubringen.

3 Verpflichtungsermächtigungen sind nicht übertragbar (Nr. 5 zu § 16 sowie § 45
Abs. 1 Satz 2).



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 01
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001 § 20

45

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

§ 20 - Deckungsfähigkeit
(1) Deckungsfähig sind innerhalb desselben Kapitels

1. gegenseitig

die Ausgaben für Vergütungen der Angestellten und Löhne der Arbeiter,

2. einseitig

a) die Ausgaben für Bezüge der Beamten zu Gunsten der Ausgaben für Vergü-
tungen der Angestellten und Löhne der Arbeiter,

b) die Ausgaben für Unterstützungen zu Gunsten der Ausgaben für Beihilfen.

(2) Im Haushaltsplan können Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen jeweils
für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein verwaltungs-
mäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und
sparsame Verwendung gefördert wird.

(3) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die ohne nähere Angabe des
Verwendungszwecks veranschlagt sind, dürfen nicht für deckungsfähig erklärt
werden.

Zu § 20:

1 Deckungsfähigkeit ist

- die durch § 20 Abs. 1, durch Haushaltsgesetz oder Haushaltsvermerk nach
§ 20 Abs. 2 begründete Möglichkeit, bei einem Titel höhere Ausgaben als ver-
anschlagt auf Grund von Einsparungen bei einem oder mehreren anderen
Ausgabetiteln zu leisten,

- die durch Haushaltsvermerk nach § 20 Abs. 2 begründete Möglichkeit, die
Verpflichtungsermächtigung bei einem Titel zu Lasten einer oder mehrerer
anderer Verpflichtungsermächtigungen zu erweitern.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit liegt vor, wenn die Ausgabetitel bzw. Verpflich-
tungsermächtigungen wechselseitig zur Verstärkung der jeweiligen Ansätze bzw.
Verpflichtungsermächtigungen herangezogen werden dürfen. Einseitige
Deckungsfähigkeit liegt vor, wenn der eine Ansatz (deckungsberechtigter Ansatz)
bzw. die eine Verpflichtungsermächtigung (deckungsberechtigte Ermächtigung)
nur verstärkt und der andere Ansatz (deckungspflichtiger Ansatz) bzw. die an-
dere Verpflichtungsermächtigung (deckungspflichtige Ermächtigung) nur für die
Verstärkung des ersten (deckungsberechtigten) Ansatzes bzw. der ersten
(deckungsberechtigten) Verpflichtungsermächtigung herangezogen werden darf.

2 Die Aufzählung der Fälle der Deckungsfähigkeit im Personalbereich nach § 20
Abs. 1 ist nicht abschließend; weitere Ausgaben können nach Absatz 2 für
deckungsfähig erklärt werden.

3 Ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang kann angenommen
werden, wenn die Ausgaben oder die Verpflichtungsermächtigungen der Erfül-
lung ähnlicher oder verwandter Zwecke dienen.
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§ 21 - Wegfall- und Umwandlungsvermerke
(1) Ausgaben und Planstellen sind als künftig wegfallend zu bezeichnen, soweit sie
in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden.

(2) Planstellen sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen, soweit sie in den fol-
genden Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen einer niedrigeren Besol-
dungsgruppe oder in Stellen für Angestellte oder Arbeiter umgewandelt werden
können.

Zu § 21:

1 Planstellen, die als künftig wegfallend bezeichnet werden sollen, erhalten den
Vermerk »kw«.

2 - frei -

3 Planstellen, die als künftig umzuwandeln bezeichnet werden sollen, erhalten den
Vermerk »ku« unter Angabe der Art der Stelle und der Besoldungs- oder Vergü-
tungsgruppe, in die sie umgewandelt werden.

4 Kw- und ku-Vermerke werden zu dem in § 47 und den dazu ergangenen Ver-
waltungsvorschriften genannten Zeitpunkt wirksam.

5 Die Nrn. 1 bis 4 gelten für Stellen für Angestellte und für Arbeiterinnen und Ar-
beiter entsprechend.

§ 22 - Sperrvermerk
Ausgaben, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht geleistet oder zu
deren Lasten noch keine Verpflichtungen eingegangen werden sollen, sind im
Haushaltsplan als gesperrt zu bezeichnen. Entsprechendes gilt für Verpflichtungs-
ermächtigungen. In Ausnahmefällen kann durch Sperrvermerk bestimmt werden,
dass die Leistung von Ausgaben oder die Inanspruchnahme von Verpflichtungser-
mächtigungen der Einwilligung des Bundestages bedarf.

Zu § 22:

1 Die Vorschrift ist auf Planstellen und andere Stellen, die aus besonderen Grün-
den zunächst nicht besetzt werden sollen, entsprechend anzuwenden.

2 Ausgaben, die für ein späteres Haushaltsjahr zurückgestellt werden können,
dürfen nicht, auch nicht mit Sperrvermerk, veranschlagt werden. Dies gilt ent-
sprechend für Planstellen und andere Stellen.
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§ 23 - Zuwendungen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb
der Bundesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur
veranschlagt werden, wenn der Bund an der Erfüllung durch solche Stellen ein
erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im notwen-
digen Umfang befriedigt werden kann.

Zu § 23:

1 Zum Begriff der Zuwendungen

1.1 Zuwendungen sind Leistungen an Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
zur Erfüllung bestimmter Zwecke. Dazu gehören zweckgebundene Zu-
schüsse, Zuweisungen, Schuldendiensthilfen und andere nicht rückzahlbare
Leistungen sowie zweckgebundene Darlehen und andere bedingt oder unbe-
dingt rückzahlbare Leistungen. Bedingt rückzahlbare Leistungen sind alle Zu-
wendungen, deren Rückzahlung an den Eintritt eines anderen als in Nr. 2 der
Allgemeinen Nebenbestimmungen (Anlagen zur VV Nr. 5.1 zu § 44) genann-
ten künftigen ungewissen Ereignisses gebunden ist. Als zweckgebundener
Zuschuss gilt auch die Zahlung auf Grund einer Verlustdeckungszusage.

1.2 Keine Zuwendungen sind insbesondere

1.2.1 Sachleistungen (Nr. 1 zu § 63),

1.2.2 Leistungen, auf die ein dem Grund und der Höhe nach unmittelbar durch
Rechtsvorschriften begründeter Anspruch besteht,

1.2.3 Ersatz von Aufwendungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1),

1.2.4 Entgelte auf Grund von Verträgen, die den Preisvorschriften für öffentliche
Aufträge unterliegen (siehe Anlage),

1.2.5 satzungsmäßige Mitgliedsbeiträge einschließlich Pflichtumlagen.

2 Zuwendungsarten

Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden:

2.1 Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für
einzelne abgegrenzte Vorhaben (Projektförderung),

2.2 Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abge-
grenzten Teils der Ausgaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle
Förderung).

3 Grundsätze für die Veranschlagung

3.1 Ausgaben für Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, wenn der Zu-
wendungszweck durch die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder
sonstigen Gewährleistungen (§ 39) nicht erreicht werden kann. Ausgaben für
nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur veranschlagt werden, soweit der
Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen er-
reicht werden kann.

Anlage
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3.2 Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen sollen nur veranschlagt
werden, wenn es erforderlich ist, dass sich der Bund gegenüber dem Zu-
wendungsempfänger rechtlich verpflichtet, in künftigen Haushaltsjahren Zu-
wendungen zu gewähren (vgl. aber Nr. 5.2 zu § 38).

3.3 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen zu Baumaß-
nahmen, größeren Beschaffungen und größeren Entwicklungsvorhaben sind
getrennt von den übrigen Zuwendungsmitteln zu veranschlagen, wenn die
hierfür vorgesehenen Zuwendungen mehr als insgesamt eine Million
Deutsche Mark (500 000 Euro) betragen. Das Bundesministerium der Finan-
zen kann Ausnahmen hiervon zulassen. Werden Zuwendungen für Baumaß-
nahmen, größere Beschaffungen und größere Entwicklungsvorhaben einzeln
veranschlagt, ist § 24 Abs. 4 zu beachten.

3.4 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen zur institu-
tionellen Förderung dürfen erst veranschlagt werden, wenn der Zuwen-
dungsempfänger einen Haushalts- oder Wirtschaftsplan vorgelegt hat. Der
Plan muss alle zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden
Ausgaben sowie einen Organisations- und Stellenplan enthalten. Eine Über-
sicht über das Vermögen und die Schulden sowie über die voraussichtlich
einzugehenden Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre ist als Anlage
beizufügen, soweit sich dies nicht schon aus den Bilanzen oder dem Haus-
halts- oder Wirtschaftsplan ergibt. Kann der endgültige Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan nicht rechtzeitig vorgelegt werden, ist ein vorläufiger Haushalts-
oder Wirtschaftsplan der Veranschlagung zu Grunde zu legen. Das zustän-
dige Bundesministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
der Finanzen von diesen Erfordernissen absehen, soweit sie für die Veran-
schlagung nicht erforderlich sind.

3.4.1 Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan soll in der Form dem Bundeshaushalts-
plan entsprechen und nach den für diesen geltenden Grundsätzen aufgestellt
sein.

3.4.2 Wird nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung gebucht,
kann der Haushalts- oder Wirtschaftsplan dem jeweiligen Kontenplan ent-
sprechen. Eine Überleitungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben ist
beizufügen, soweit sie für die Bemessung der Zuwendung erforderlich ist.

3.5 Bei der Veranschlagung sind insbesondere die §§ 6, 7 und 17 Abs. 4 BHO
sowie § 5 Abs. 1 StWG zu beachten.

3.6 Werden für denselben Zweck Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen
für Zuwendungen von mehreren Stellen des Bundes oder sowohl vom Bund
als auch von Ländern veranschlagt, sollen die Zuwendungsgeber Ein-
vernehmen über die für diese Veranschlagung geltenden Grundsätze
herbeiführen.
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Anlage zur VV Nr. 1.2.4 zu § 23 BHO

Abgrenzung der Zuwendungen von den Entgelten auf Grund von Verträgen,
die unmittelbar den Preisvorschriften für öffentliche Aufträge unterliegen

1 Verträge, die unmittelbar den Preisvorschriften für öffentliche Aufträge unter-
liegen, sind alle gegenseitigen Verträge, in denen die Erbringung von Leistun-
gen gegen Entgelt vereinbart wird.

1.1 Zu den Verträgen zählen insbesondere Kauf-, Miet-, Pacht-, Werk- und Werk-
lieferungsverträge sowie sonstige gegenseitige Verträge, sofern der Entgelts-
verpflichtung des Bundes eine für dieses Entgelt zu erbringende Leistung
gegenübersteht.

1.2 Leistungen sind alle Lieferungen und sonstigen Leistungen einschließlich
Dienstleistungen.

1.3 Die Leistung kann unmittelbar gegenüber dem Bund oder in dessen Auftrag
gegenüber Dritten erbracht werden.

1.4 Die Leistung muss dem Bund oder Dritten grundsätzlich zur vollen Verfügung
überlassen werden.

2 Aus Nr. 1 folgt, dass Zuwendungen im Sinne des § 23 insbesondere alle
Geldleistungen des Bundes sind,

2.1 die dem Empfänger zur Erfüllung seiner eigenen Aufgaben, an deren Förde-
rung der Bund ein erhebliches Interesse hat, gewährt werden und

2.2 die dem Empfänger mit bestimmten Bedingungen und Auflagen für die Mittel-
verwendung zur Verfügung gestellt werden, ohne dass die Geldleistung ein
Entgelt für eine Leistung im Sinne der Nr. 1 ist, und

2.3 bei denen der Empfänger dem Bund oder Dritten nicht die Verfügungsbefugnis
im Sinne von Nr. 1.4 einräumt; unschädlich ist die Einräumung von Benut-
zungsrechten an Schutzrechten und die Übertragung von Schutzrechten auf
den Bund im Sinne der Nr. 5.6.3 zu § 44.
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§ 24 - Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben
(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst
veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen,
aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, des
Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein
Zeitplan ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung
der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(2) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für größere Beschaffungen und
größere Entwicklungsvorhaben dürfen erst veranschlagt werden, wenn Planungen
und Schätzungen der Kosten und Kostenbeteiligungen vorliegen. Absatz 1 Satz 2
gilt entsprechend.

(3) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 sind nur zulässig, wenn es im Einzelfall
nicht möglich ist, die Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus einer späteren
Veranschlagung dem Bund ein Nachteil erwachsen würde. Die Notwendigkeit einer
Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen. Die Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen für Maßnahmen, für welche die Unterlagen noch nicht vorlie-
gen, sind gesperrt.

(4) Auf einzeln veranschlagte Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für
Zuwendungen sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wenn insgesamt
mehr als 50 vom Hundert der Kosten durch Zuwendungen von Bund, Ländern und
Gemeinden gedeckt werden. Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnah-
men zulassen.

Zu § 24:

1 Baumaßnahmen, Bauunterlagen

1.1 Zu den Baumaßnahmen gehören alle Maßnahmen, die der Hauptgruppe 7 und
der Gruppe 558 zuzuordnen sind.

1.2 Nähere Bestimmungen über Form und Inhalt der Bauunterlagen werden durch
die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zustän-
digkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen (RBBau) oder durch sonstige für
Baumaßnahmen des Bundes ergangene Richtlinien getroffen.

1.3 Grundsätzlich sind Ausgaben für Baumaßnahmen (außer Straßen- und
Wasserstraßenbau) mit einem Mittelbedarf von mehr als zwei Millionen
Deutsche Mark (einer Million Euro) im Einzelfall einzeln zu veranschlagen, es
sei denn, dass das Bundesministerium der Finanzen durch Rundschreiben
über die Aufstellung der Voranschläge (§ 27) etwas anderes bestimmt.

2 Planungsunterlagen für größere Beschaffungen und größere Entwick-
lungsvorhaben

2.1 Größere Beschaffungen sind Anschaffungen von Sachen mit einem Mittelbe-
darf von mehr als einer Million Deutsche Mark (500 000 Euro) im Einzelfall, für
die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in der Hauptgruppe 8 und
der Gruppe 554 im Haushaltsplan veranschlagt werden.
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2.2 Größere Entwicklungsvorhaben sind Vorhaben mit einem Mittelbedarf von
mehr als einer Million Deutsche Mark (500 000 Euro) im Einzelfall, die der
zweckgerichteten Auswertung und Anwendung von Forschungsergebnissen
und Erfahrungen vor allem technischer oder wirtschaftlicher Art dienen, um zu
neuen Systemen, Verfahren, Stoffen, Gegenständen und Geräten zu gelangen
(Neuentwicklung) oder um vorhandene zu verbessern (Weiterentwicklung);
hierzu zählen auch Forschungsvorhaben, die der Erreichung des Entwick-
lungszieles dienen, sowie die Erprobung.

2.3 Bei größeren Beschaffungen und größeren Entwicklungsvorhaben kann das
Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit der für den Einzelplan
zuständigen Stelle in begründeten Fällen von der Wertgrenze Ausnahmen zu-
lassen.

2.4 Die Unterlagen müssen enthalten eine Beschreibung des Gegenstandes oder
eine Erläuterung des Vorhabens (ggf. mit Plänen und Skizzen), einen Zeitplan,
eine Darlegung der Notwendigkeit der Beschaffung oder Entwicklung, eine
Schätzung der Kosten und Folgekosten und eine Darlegung der Finanzierung.

3 Bereitstellung der Unterlagen
Die Unterlagen müssen rechtzeitig zur Aufstellung des Entwurfs des Haus-
haltsplans dem Bundesministerium der Finanzen vorliegen, soweit es nicht
darauf verzichtet.

4 Gesetzliche Sperre
Für die Sperre nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ist ein Sperrvermerk nicht auszubringen.

5 Zuwendungen
Wegen der einzeln veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-
gen für Zuwendungen vgl. Nr. 3.3 zu § 23.
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§ 25 - Überschuss, Fehlbetrag
(1) Der Überschuss oder der Fehlbetrag ist der Unterschied zwischen den tatsäch-
lich eingegangenen Einnahmen (Ist-Einnahmen) und den tatsächlich geleisteten
Ausgaben (Ist-Ausgaben).

(2) Ein Überschuss ist insbesondere zur Verminderung des Kreditbedarfs oder zur
Tilgung von Schulden zu verwenden oder der Konjunkturausgleichsrücklage zuzu-
führen. Wird der Überschuss zur Schuldentilgung verwendet oder der Konjunktur-
ausgleichsrücklage zugeführt, ist er in den nächsten festzustellenden Haushaltsplan
einzustellen. § 6 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des
Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (Bundesgesetzblatt I S. 582) bleibt un-
berührt.

(3) Ein Fehlbetrag ist spätestens in den Haushaltsplan für das zweitnächste Haus-
haltsjahr einzustellen. Er darf durch Einnahmen aus Krediten nur gedeckt werden,
soweit die Möglichkeiten einer Kreditaufnahme nicht ausgeschöpft sind.



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 01
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001 § 26

57

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

§ 26 - Bundesbetriebe, Sondervermögen, Zuwendungsempfänger
(1) Bundesbetriebe haben einen Wirtschaftsplan aufzustellen, wenn ein Wirtschaf-
ten nach Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweckmäßig ist. Der
Wirtschaftsplan oder eine Übersicht über den Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan
als Anlage beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen. Im Haushaltsplan
sind nur die Zuführungen oder die Ablieferungen zu veranschlagen. Planstellen sind
nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen im Haushaltsplan auszubringen.

(2) Bei Sondervermögen sind nur die Zuführungen oder die Ablieferungen im Haus-
haltsplan zu veranschlagen. Über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen der Sondervermögen sind Übersichten dem Haushaltsplan als
Anlagen beizufügen oder in die Erläuterungen aufzunehmen.

(3) Über die Einnahmen und Ausgaben von

1. juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die vom Bund ganz oder zum Teil
zu unterhalten sind, und

2. Stellen außerhalb der Bundesverwaltung, die vom Bund Zuwendungen zur
Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aus-
gaben erhalten,

sind Übersichten dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen oder in die Erläute-
rungen aufzunehmen. Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen zu-
lassen.

Zu § 26:

1 Bundesbetriebe

1.1 Bundesbetriebe sind rechtlich unselbständige abgesonderte Teile der Bundes-
verwaltung, deren Tätigkeit erwerbswirtschaftlich ausgerichtet ist.

1.2 Ein Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans ist in der
Regel nicht zweckmäßig, wenn es sich um einen Betrieb handelt, der sich den
Erfordernissen des freien Wettbewerbs anzupassen hat.

1.3 Der Wirtschaftsplan umfasst einen Erfolgs- und einen Finanzplan. Im Erfolgs-
plan sind die im Wirtschaftsjahr voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und
Erträge nach Art einer Gewinn- und Verlustrechnung darzustellen. Im Finanz-
plan sind die geplanten Maßnahmen zur Vermehrung des Anlage- und Umlauf-
vermögens, Schuldentilgungen und Gewinnabführung sowie die zu erwarten-
den Deckungsmittel (Gewinne, Abschreibungen, Darlehen, Kapitalausstattun-
gen usw.) darzustellen.

1.4 Zu den Zuführungen zählen die Zuweisungen zur Deckung von Betriebsver-
lusten und die rückzahlbaren und nicht rückzahlbaren Zuweisungen zur Kapi-
talausstattung; zu den Ablieferungen zählen die Gewinnablieferungen und die
Kapitalrückzahlungen.

1.5 Das zuständige Bundesministerium bestimmt im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen, nach welchen Grundsätzen die Zuführungen und
die Ablieferungen zu ermitteln sind.

1.6 Andere Stellen als Planstellen sind in den Erläuterungen anzugeben.
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2 Sondervermögen

2.1 Sondervermögen sind rechtlich unselbständige abgesonderte Teile des Bun-
desvermögens, die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes entstanden
und zur Erfüllung einzelner Aufgaben des Bundes bestimmt sind.

2.2 Wegen des Haushaltsrechts der Sondervermögen vgl. § 113.

3 Juristische Personen des öffentlichen Rechts
Zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne von § 26 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 zählen solche, die vom Bund auf Grund einer gesetzlichen oder
sonstigen Rechtsverpflichtung ganz oder zum Teil zu unterhalten sind.

4 Zuwendungsempfänger
Zu den Zuwendungsempfängern im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 zählen
die institutionell geförderten Zuwendungsempfänger (Nr. 2.2 zu § 23).

5 Form der Übersichten
Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt die Form der Übersichten über
den Haushalts- und Wirtschaftsplan, bei Sondervermögen im Einvernehmen
mit dem zuständigen Bundesministerium.
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§ 27 - Voranschläge
(1) Die Voranschläge sind von der für den Einzelplan zuständigen Stelle dem
Bundesministerium der Finanzen zu dem von ihm zu bestimmenden Zeitpunkt zu
übersenden. Das Bundesministerium der Finanzen kann verlangen, dass den Vor-
anschlägen Organisations- und Stellenpläne beigefügt werden.

(2) Die für den Einzelplan zuständige Stelle übersendet die Voranschläge auch dem
Bundesrechnungshof. Er kann hierzu Stellung nehmen.

Zu § 27:

1 Wegen des Begriffs »Voranschläge« vgl. § 9 Abs. 2.

2 Die für den Einzelplan zuständigen Stellen bestimmen die Form und die Anzahl
der ihnen von ihren insoweit nachgeordneten Dienststellen zu übersendenden
Beiträge zum Voranschlag.

3 Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt die Form und die Anzahl der ihm
zu übersendenden Voranschläge. Es kann die Unterlagen und Übersichten ver-
langen, die zur Prüfung der Voranschläge erforderlich sind.

§ 28 - Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans
(1) Das Bundesministerium der Finanzen prüft die Voranschläge und stellt den
Entwurf des Haushaltsplans auf. Es kann die Voranschläge nach Benehmen mit den
beteiligten Stellen ändern.

(2) Über Angelegenheiten von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeu-
tung kann der zuständige Bundesminister die Entscheidung der Bundesregierung
einholen. Entscheidet die Bundesregierung gegen oder ohne die Stimme des Bun-
desministers der Finanzen, so steht ihm ein Widerspruchsrecht zu. Das Nähere
regelt die Geschäftsordnung der Bundesregierung.

(3) Abweichungen von den Voranschlägen des Bundespräsidenten und der Präsi-
denten des Bundestages, des Bundesrates, des Bundesverfassungsgerichts und
des Bundesrechnungshofes sind vom Bundesministerium der Finanzen der Bun-
desregierung mitzuteilen, soweit den Änderungen nicht zugestimmt worden ist.



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
§ 29 16. Mai 2001

60

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

§ 29 - Beschluss über den Entwurf des Haushaltsplans
(1) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes wird mit dem Entwurf des Haushaltsplans
von der Bundesregierung beschlossen.

(2) Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen und Vermerke, die das
Bundesministerium der Finanzen in den Entwurf des Haushaltsplans nicht aufge-
nommen hat, unterliegen auf Antrag des zuständigen Bundesministers der
Beschlussfassung der Bundesregierung, wenn es sich um Angelegenheiten von
grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung handelt. Dasselbe gilt für
Vorschriften des Entwurfs des Haushaltsgesetzes. Auf die Beschlussfassung der
Bundesregierung ist § 28 Abs. 2 Satz 2 entsprechend anzuwenden. Das Nähere
regelt die Geschäftsordnung der Bundesregierung.

(3) Weicht der Entwurf des Haushaltsplans von den Voranschlägen des Bun-
despräsidenten und der Präsidenten des Bundestages, des Bundesrates, des
Bundesverfassungsgerichts und des Bundesrechnungshofes ab und ist der
Änderung nicht zugestimmt worden, so sind die Teile, über die kein Einvernehmen
erzielt worden ist, unverändert dem Entwurf des Haushaltsplans beizufügen.
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§ 30 - Vorlagefrist
Der Entwurf des Haushaltsgesetzes ist mit dem Entwurf des Haushaltsplans vor
Beginn des Haushaltsjahres dem Bundesrat zuzuleiten und beim Bundestag einzu-
bringen, in der Regel spätestens in der ersten Sitzungswoche des Bundestages
nach dem 1. September.

§ 31 - Finanzbericht
Zum Entwurf des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplans hat das Bundes-
ministerium der Finanzen einen Bericht über den Stand und die voraussichtliche
Entwicklung der Finanzwirtschaft auch im Zusammenhang mit der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung zu erstatten.

§ 32 - Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsplans
Auf Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplans sind
die Teile I und II entsprechend anzuwenden.

§ 33 - Nachtragshaushaltsgesetze
Auf Nachträge zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan sind die Teile I und II
entsprechend anzuwenden. Der Entwurf ist bis zum Ende des Haushaltsjahres ein-
zubringen.
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Teil III - Ausführung des Haushaltsplans

§ 34 - Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung der Ausgaben
(1) Einnahmen sind rechtzeitig und vollständig zu erheben.

(2) Ausgaben dürfen nur soweit und nicht eher geleistet werden, als sie zur wirt-
schaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind. Die Ausgabemittel sind so
zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die
einzelne Zweckbestimmung fallen.

(3) Absatz 2 gilt für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ent-
sprechend.

Zu § 34:

1 Verteilung der Haushaltsmittel, Übertragung zur Bewirtschaftung

1.1 Nach der Feststellung des Haushaltsplans durch das Haushaltsgesetz (§ 1
Satz 1) übersendet das Bundesministerium der Finanzen den für den Einzel-
plan zuständigen Stellen je einen Abdruck des für sie maßgebenden Einzel-
plans. Es teilt ihnen außerdem mit, welche Teile von Einzelplänen, die be-
stimmte Gruppen von Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen,
Planstellen und andere Stellen für mehrere Geschäftsbereiche enthalten, auf
sie entfallen. Das Bundesministerium der Finanzen eröffnet rechtzeitig den
für den Einzelplan zuständigen Stellen die auf sie entfallenden Titelkonten in
den Büchern des Bundes.

1.2 Die für den Einzelplan zuständigen Stellen verteilen die veranschlagten Ein-
nahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Planstellen und anderen
Stellen, soweit sie diese nicht selbst bewirtschaften, auf die ihnen für das
Verfahren nach § 27 unmittelbar nachgeordneten Dienststellen, indem sie an
diese

1.2.1 die für sie maßgebenden Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen durch Kassenanweisungen an die zuständige Kasse des Bundes
(Nr. 3.2 zu § 9),

1.2.2 sowie die für sie bestimmten Planstellen und anderen Stellen durch beson-
dere Verfügung verteilen.

1.2.3 Zusätzlich können die entsprechenden Teile des Einzelplans übersandt werden.

1.3 Die Verteilung von Haushaltsmitteln kann in besonderen Fällen im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen ohne Angabe eines Betra-
ges erfolgen. Das Nähere regelt das Bundesministerium der Finanzen.

1.4 Die Dienststellen, auf die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächti-
gungen, Planstellen und andere Stellen nach Nr. 1.2 verteilt worden sind,
verteilen diese, soweit sie sie nicht selbst bewirtschaften, auf die für die Be-
wirtschaftung vorgesehenen Dienststellen in entsprechender Anwendung der
Nr. 1.2.

1.5 Die Ausgaben sollen grundsätzlich nicht sogleich in voller Höhe verteilt
werden, ein Teil soll für etwaige Nachforderungen zurückbehalten werden.
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1.6 Bei der Verteilung von Ausgaben sind die Ausgabereste und die Vorgriffe in
der Weise zu berücksichtigen, dass die Ausgabereste den Ausgaben zuge-
setzt, die Vorgriffe von ihnen vorweg abgesetzt werden. Einsparungsauflagen
nach § 45 Abs. 3 sind zu beachten.

1.7 Wegen der Zuständigkeit bei der Verteilung nach den Nrn. 1.2 und 1.4 und
wegen der Einzelheiten des Verfahrens vgl. Nr. 3.2 zu § 9.

1.8 Über die verteilten Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen,
Planstellen und anderen Stellen ist ein Nachweis zu führen (Nr. 3.2 zu § 9).

1.9 - frei -

1.10 Soweit es sachdienlich ist, können die Einnahmen, Ausgaben, Verpflich-
tungsermächtigungen, Planstellen und anderen Stellen einer Dienststelle
Titelverwalterinnen bzw. Titelverwaltern dieser Dienststelle oder anderen
Dienststellen zur Bewirtschaftung übertragen werden. Wegen der Zuständig-
keit bei der Übertragung der Bewirtschaftung und wegen der Einzelheiten
des Verfahrens vgl. Nr. 3.1 zu § 9.

1.11 Sollen Landesdienststellen Haushaltsmittel des Bundes bewirtschaften, so
gilt Folgendes:

Die Haushaltsmittel werden an die zuständigen Landesdienststellen verteilt.
Die Landesdienststellen werden ermächtigt, den zuständigen Kassen des
Bundes die erforderlichen Kassenanordnungen, Buchungsanordnungen und
Kassenanweisungen zu erteilen. Die Landesdienststellen

1.11.1 - wenden, soweit die Haushaltsmittel des Bundes nicht im Haushaltsplan
des Landes veranschlagt sind, § 35 nebst den dazu ergangenen Verwal-
tungsvorschriften an,

1.11.2 - beachten § 43 nebst den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften,

1.11.3 - wenden hinsichtlich der von ihnen eingegangenen Verpflichtungen sowie
der Geldforderungen des Bundes, die von ihnen verwaltet werden, § 71
Abs. 1 Satz 2 und die Nrn. 1 und 2 der dazu ergangenen Richtlinie des
Bundesministeriums der Finanzen vom 16. Juli 1993 an,

1.11.4 - wenden, soweit sie vermögenswirksame Einnahmen und Ausgaben des
Bundes bewirtschaften, § 73 nebst den dazu bestehenden Verwaltungs-
vorschriften an,

1.11.5 - bedienen sich bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes
(Mittelverteilung und Mittelverwendung) sowie zur Buchung der einge-
gangenen Verpflichtungen und der Geldforderungen des Bundes des in
der Bundesverwaltung eingeführten Verfahrens und verwenden zur Mit-
teilung der verfahrensnotwendigen Daten an die Kassen des Bundes die
vom Bundesministerium der Finanzen vorgeschriebenen Vordrucke und
Druckmuster für Kassenanordnungen, Buchungsanordnungen und Kas-
senanweisungen oder vom Bundesministerium der Finanzen zugelassene
Datenübermittlungsverfahren,
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1.11.6 - bewahren die die Kassenanordnungen begründenden Unterlagen sowie
Schriftstücke, die mit Zahlungsvorgängen in Verbindung stehen, bei der
bewirtschaftenden Dienststelle sechs Jahre gegen Verlust, Beschädigung
und unbefugten Zugriff geschützt auf, sofern nicht in anderen Vorschriften
eine längere Aufbewahrungsfrist vorgesehen ist oder Ausnahmen verein-
bart sind. Werden zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes
automatisierte Verfahren eingesetzt und dabei Zahlungsdatenträger er-
stellt, so sind diesen Kassenanordnungen Zahllisten beizufügen.

Im Übrigen gelten, soweit in Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen nicht
etwas anderes bestimmt ist, für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des
Bundes die Vorschriften des Landes, dem die anordnende Dienststelle ange-
hört. Wird die Bewirtschaftung auf die Gemeinden übertragen, bleibt der
Dienststelle vorbehaltlich der Nrn. 1.11.1 bis 1.11.6 die Entscheidung über-
lassen, in welchem Umfang das gemeindliche Haushaltsrecht angewendet
werden darf. Sollen andere Dienststellen außerhalb der Bundesverwaltung
mit Ausnahme der Landesdienststellen (einschließlich der Dienststellen der
Gemeinden) Haushaltsmittel des Bundes bewirtschaften, so haben sie hier-
bei nach dem Haushaltsrecht des Bundes zu verfahren, soweit nicht das
Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen zulässt.

2 Anordnungsbefugnis, Kassenanordnungen, Kassenanweisungen, Fest-
stellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, begründende
Unterlagen sowie Verfahrensrichtlinien des Bundesministeriums der
Finanzen

2.1 Die oder der Beauftragte für den Haushalt ist befugt, förmliche Kassenan-
ordnungen zu erteilen (Anordnungsbefugnis). Die Befugnis kann auf andere
Bedienstete übertragen werden (Anordnungsbefugte). Dabei gilt Nr. 3.1 zu
§ 9 entsprechend.

2.2 Die oder der Beauftragte für den Haushalt teilt der zuständigen Kasse und
Zahlstelle nach beiliegendem Muster die Namen und Unterschriftsproben der
Anordnungsbefugten mit; dies gilt auch für sie oder ihn selbst. Soweit sich die
Anordnungsbefugnis nicht auf alle Titel der Dienststelle erstreckt, kann auch
der Umfang der Anordnungsbefugnis mitgeteilt werden. Die Mitteilung ist von
der oder von dem Beauftragten für den Haushalt zu unterschreiben und mit
dem Abdruck des Dienstsiegels zu versehen. Ändern sich Angaben in Bezug
auf die Anordnungsbefugte oder den Anordnungsbefugten, den Umfang der
Anordnungsbefugnis oder erlischt die Anordnungsbefugnis, so ist dies der
zuständigen Kasse und Zahlstelle unverzüglich mitzuteilen. Kasse und Zahl-
stelle haben diese Mitteilung der oder dem Beauftragten für den Haushalt un-
verzüglich schriftlich zu bestätigen. Im Übrigen haben die Kassen und Zahl-
stellen die Unterschriftsmitteilungen jährlich mit ihr oder ihm abzustimmen.

2.3 Die förmliche Kassenanordnung ist von der oder von dem Anordnungsbe-
fugten zu unterschreiben. In eigener Sache oder der einer oder eines Ange-
hörigen darf die Anordnungsbefugnis nicht ausgeübt werden. Das zuständige
Bundesministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof
Ausnahmen zulassen.

Muster
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2.4 Die oder der Anordnungsbefugte darf Kassenanordnungen nur erteilen, wenn
Haushaltsmittel und - soweit erforderlich - Betriebsmittel zur Verfügung
stehen und bei der angegebenen Buchungsstelle verausgabt werden dürfen;
Ausnahmen regelt das Bundesministerium der Finanzen. Die oder der An-
ordnungsbefugte ist ferner dafür verantwortlich, dass

2.4.1 - die sachliche Richtigkeit von ihr oder ihm festgestellt oder von den dazu
befugten Bediensteten bescheinigt sowie

2.4.2 - die rechnerische Richtigkeit von den dazu befugten Bediensteten beschei-
nigt sind.

Hiervon unberührt bleiben etwaige andere Verpflichtungen, z.B. hinsichtlich
der Dienst- oder Fachaufsicht. Abweichende Regelungen bedürfen der Zu-
stimmung des Bundesministeriums der Finanzen im Einvernehmen mit dem
Bundesrechnungshof.

2.5 Die Verantwortung der oder des Anordnungsbefugten erstreckt sich nicht auf
den Inhalt der im selben Arbeitsvorgang mit der Kassenanordnung erstellten
maschinell lesbaren Datenträger.

2.6 Für das Ausfüllen und Berichtigen von Kassenanordnungen und Kassenan-
weisungen sowie für die Feststellung und Bescheinigung der sachlichen und
rechnerischen Richtigkeit, den Einsatz automatisierter Verfahren bei der Be-
wirtschaftung von Haushaltsmitteln und für die Behandlung begründender
Unterlagen gelten die Vorschriften der Anlage.

Für die Anordnung außerhalb der Kasse erfolgender Berechnungen und
Festsetzungen, die die Grundlage für Zahlungen bilden, gelten die Regelun-
gen für Kassenanordnungen und die Feststellung der sachlichen und rechne-
rischen Richtigkeit entsprechend.

2.7 Ist in den Verwaltungsvorschriften die Erteilung von Kassenanordnungen
oder Kassenanweisungen an die zuständige Kasse des Bundes vorgesehen,
so sind die vom Bundesministerium der Finanzen bekannt gegebenen Vor-
drucke und Druckbilder zu verwenden und die �Verfahrensrichtlinien des
Bundesministeriums der Finanzen für Mittelverteiler und Titelverwalter� zu
beachten.

3 Grundsätze der Erhebung von Einnahmen

3.1 Die dem Bund zustehenden Einnahmen sind bei Fälligkeit zu erheben, unab-
hängig davon, ob sie im Haushaltsplan überhaupt oder in entsprechender
Höhe veranschlagt sind. Entstehen Ansprüche nicht unmittelbar durch
Rechtsvorschriften, sind unverzüglich durch geeignete Maßnahmen die
notwendigen Voraussetzungen für ihr Entstehen zu schaffen. Über eine
Forderung mit Fälligkeit im laufenden Haushaltsjahr ist der Kasse des
Bundes unverzüglich eine Kassenanordnung zu erteilen, sobald die
Forderung betragsmäßig feststeht.

Anlage 1
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3.2 Ausnahmen von Nr. 3.1 sind bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
(insbesondere §§ 58, 59) zulässig. In diesen Fällen ist zu prüfen, ob neben der
Anspruchsgegnerin oder dem Anspruchsgegner oder stattdessen Dritte als
Gesamtschuldnerinnen oder Gesamtschuldner, Bürginnen oder Bürgen oder
sonstige Haftende zur Erfüllung herangezogen werden können.

3.3 Für die Erhebung von Zinsen gelten die Vorschriften der Anlage.

4 Geltendmachung des Verzugsschadens

4.1 Bei privatrechtlichen Schuldverhältnissen sind die gesetzlichen Verzugszinsen
in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 Satz 1
BGB) zu erheben, soweit nicht ein anderer Zinssatz vereinbart ist oder Anwen-
dung findet. Beim Abschluss und bei der Änderung von Verträgen, die privat-
rechtliche Forderungen des Bundes begründen, ist eine Regelung anzustre-
ben, nach der der Schuldnerverzug an einem nach dem Kalender bestimmten
Tage eintritt, soweit nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen.
Vertragliche Vereinbarungen über den Verzugszinssatz sind nur in begründeten
Ausnahmefällen zu treffen. 1)

1) Für Forderungen, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Beschleunigung fälliger Zahlungen
vom 30. März 2000 (BGBl. I S. 330) am 1. Mai 2000 fällig geworden sind (Altfälle), gilt Vorl. VV
Nr. 4.2 zu § 34 in der bisher geltenden Fassung fort. *)

*) Anmerkung: Vorl. VV Nr. 4.2 zu § 34 in der bisher geltenden Fassung lautete:
�Besteht bei privatrechtlichen Schuldverhältnissen keine Vereinbarung mit dem Schuldner und
kommt auch eine Vereinbarung nicht zustande, ist über den Anspruch auf die gesetzlichen
Verzugszinsen von 4 v.H. gemäß § 288 Abs. 1 BGB hinaus ein weiter gehender Verzugsschaden
gemäß § 288 Abs. 2 BGB geltend zu machen. Dieser bemisst sich nach dem Zinssatz für Kredite
des Bundes zur Deckung von Ausgaben zur Zeit des Verzugs. Er ist nur geltend zu machen,
soweit er über die gesetzlichen Verzugszinsen von 4 v.H. gemäß § 288 Abs. 1 BGB hinausgeht.�

4.2 Besteht für Forderungen aus einem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis eine
Sonderregelung, so sind die sich daraus ergebenden Verzugszinsen und Er-
satz des sonstigen nachweisbaren Verzugsschadens zu verlangen. Besteht
keine Sonderregelung, kann jedoch eine Vereinbarung getroffen werden, ist Nr.
4.1 entsprechend anzuwenden.

4.3 Sofern ein Anspruch auf Verzugszinsen durch ein Grundpfandrecht gesichert
wird, ist im Hinblick auf die Besonderheiten des Grundbuchrechts ein Höchst-
zinssatz von 15 vom Hundert eintragen zu lassen.

4.4 Wird einem nach Eintritt des Verzugs (§ 284 BGB) gestellten Antrag auf Stun-
dung (§ 59) entsprochen, so ist der Beginn der Stundungsfrist frühestens auf
den Tag des Eingangs des Stundungsantrags festzulegen. Für die Zeit ab Ver-
zugseintritt bis zum Beginn der Stundung sind Verzugszinsen zu erheben.

4.5 Das Bundesministerium der Finanzen kann zulassen, dass für bestimmte Be-
reiche bestehende Sonderregelungen weiter angewendet oder neue Sonderre-
gelungen getroffen werden.

5 Sicherung von Ansprüchen
Zur Sicherung von Ansprüchen sind, wenn es üblich oder zur Vermeidung von
Nachteilen notwendig oder zweckmäßig ist, Sicherheiten, Vorauszahlungen
oder Vertragsstrafen zu vereinbaren. Als Sicherheitsleistungen kommen die in
Nr. 1.5.1 zu § 59 genannten Sicherheiten in Betracht. Im Übrigen ist von der
Möglichkeit der Aufrechnung oder von Zurückbehaltungsrechten Gebrauch zu
machen.

Anlage 3
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6 Kleinbeträge und Niederschlagung

6. 1 Für die Behandlung von Einnahmen und Ausgaben als Kleinbeträge gelten die
Vorschriften der Anlage zu Nr. 2.6 zu § 59.

6.2 Für die Überwachung befristet niedergeschlagener Ansprüche gilt Nr. 2.3.1 zu
§ 59.

7 Haushaltsüberwachung für Einnahmen

7.1 Die Überwachung der Haushaltseinnahmen erfolgt anhand der Kontoauszüge,
die dem Bewirtschafter von den Kassen des Bundes übermittelt werden. Auf
Grund dieser Kontoauszüge hat der Bewirtschafter festzustellen, ob alle erteil-
ten Kassenanordnungen zutreffend erfasst und ausgeführt worden sind (siehe
Nr. 2.7).

7.2 Die Kontoauszüge sind für das laufende Haushaltsjahr zu sammeln. Sie
können nach Ablauf des darauf folgenden Halbjahres vernichtet werden. Das
zuständige Bundesministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Finanzen und dem Bundesrechnungshof zulassen, dass für be-
stimmte Einnahmen von der Sammlung der Kontoauszüge abgesehen wird,
soweit dies nach der Natur der Einnahmen möglich ist.

8 Haushaltsüberwachung für Ausgaben

8.1 Die Überwachung der Haushaltsausgaben erfolgt anhand der Kontoauszüge,
die dem Bewirtschafter von den Kassen des Bundes übermittelt werden. Auf
Grund dieser Kontoauszüge hat der Bewirtschafter festzustellen, ob die erteil-
ten Kassenanordnungen zutreffend ausgeführt worden sind (siehe Nr. 2.7).

8.2 Die Kontoauszüge sind für das laufende Haushaltsjahr zu sammeln. Sie
können nach Ablauf des darauf folgenden Halbjahres vernichtet werden.

8.3 In den Kontoauszügen wird außerdem die Belastung des jeweiligen Ausgabe-
titels durch die für das laufende Haushaltsjahr eingegangenen Verpflichtungen
(Festlegungen) angegeben.

9 Haushaltsüberwachung der Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haus-
haltsjahre

9.1 Die Überwachung der Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre er-
folgt anhand der Kontoauszüge, die dem Bewirtschafter von den Kassen des
Bundes übermittelt werden. Auf Grund dieser Kontoauszüge hat der Bewirt-
schafter festzustellen, ob die erteilten Buchungsanordnungen zutreffend aus-
geführt worden sind.

9.2 Die Kontoauszüge sind für das laufende Haushaltsjahr zu sammeln. Sie
können nach Ablauf des darauf folgenden Halbjahres vernichtet werden.

9.3 Mit Abschluss der Bücher werden die für das nächste Haushaltsjahr einge-
gangenen Verpflichtungen in die Kontoauszüge für Haushaltsausgaben als
Festlegung vorgetragen.
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10 Sonderregelungen
Regelungen, die von den Nrn. 7, 8 und 9 abweichen oder sie ergänzen, be-
dürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen im Einverneh-
men mit dem Bundesrechnungshof.

11 Grundsatz der Selbstdeckung
Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen des Bundes werden
grundsätzlich nicht versichert (Grundsatz der Selbstdeckung). Das gilt nicht,
soweit durch Gesetz oder Ortsstatut ein Versicherungszwang besteht. Aus-
nahmen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
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Anlage zur VV Nr. 2.6 zu § 34 BHO (Anlage 1)

Inhalt
Nr. 1 Kassenanordnungen und Kassenanweisungen

Nr. 2 Feststellung und Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit

Nr. 3 Begründende Unterlagen

Nr. 4 Einsatz automatisierter Verfahren

Nr. 5 Abweichende und ergänzende Regelungen

1 Kassenanordnungen und Kassenanweisungen

1.1 Kassenanordnungen sind schriftliche Anordnungen an die Kasse, Zahlungen
anzunehmen oder zu leisten und die Buchungen vorzunehmen (Zahlungs-
anordungen) sowie andere buchungspflichtige Vorgänge in die Bücher einzu-
tragen (Buchungsanordnungen).

Kassenanordnungen sind auf vorgeschriebenen Vordrucken oder nach
vorgeschriebenen Druckbildern des Bundesministeriums der Finanzen zu
erteilen.

1.1.1 Kassenanordnungen können als

- Einzelanordnung über einmalige oder wiederkehrende Zahlungen für
einen Zahlungspflichtigen oder Empfangsberechtigten sowie für
Einzelbuchungen oder als

- Sammelanordnung über einmalige oder wiederkehrende Zahlungen für
mehrere Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte sowie für mehrere
Buchungen erteilt werden.

1.1.2 Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desrechnungshof für bestimmte Zahlungsfälle zulassen, dass von der Ertei-
lung förmlicher Kassenanordnungen abgewichen wird (allgemeine Kassenan-
ordnung). Der zuständigen Kasse des Bundes sind für die einzelnen Buchun-
gen auf Grund der allgemeinen Kassenanordnung Buchungsbelege in der
vom Bundesministerium der Finanzen vorgeschriebenen Form zu übergeben.

1.2 Kassenanweisungen sind auf vorgeschriebenen Vordrucken des Bundes-
ministeriums der Finanzen zu erteilende Weisungen an die Kasse, nicht
buchungspflichtige Vorgänge aufzuzeichnen.

1.3 Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desrechnungshof bestimmen, dass Kassenanordnungen und Kassenanwei-
sungen den Kassen des Bundes auch in anderer Form als durch Verwen-
dung der vorgeschriebenen Vordrucke erteilt werden können.

1.4 Beim Ausfüllen der Vordrucke dürfen nur urkundengeeignete Schreibmittel
(z.B. urkundenechte Tinte, Kugelschreiber nach DIN 16554, urkundengeeig-
nete Farbbänder nach DIN 2103, auf die Erstellung urkundengeeigneter
Kassenanordnungen geprüfte Drucker) verwendet werden. In Zweifelsfällen
ist die Urkundeneignung durch Prüfzeugnis einer für Materialprüfungen zu-
ständigen Stelle nachzuweisen. Unterschriften sind ausnahmslos mit blauem
Kugelschreiber (DIN 16554) zu leisten. Dies gilt auch für Kassenanordnun-
gen und Kassenanweisungen, die in automatisierten Verfahren erstellt
werden. Namenskürzungen sind unzulässig.
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1.5 Vordrucke für die Erstellung von Kassenanordnungen müssen urkundenge-
eignet sein. Werden Vordrucke nicht durch Druck oder Umdruck sondern
durch andere Verfahren (z.B. Laserdrucker) hergestellt und lässt sich die Ur-
kundeneignung nicht anhand einer Norm überprüfen, so ist die Urkundeneig-
nung bei Verfahrenseinführung durch Prüfzeugnis einer für Materialprüfun-
gen zuständigen Stelle nachzuweisen.

1.6 Kassenanordnungen sind zu begründen. Dabei sollen Rechtsgrund, Zweck
oder Anlass der Zahlung oder Buchung so deutlich erkennbar sein, dass sie
der zu Grunde liegenden Verwaltungsmaßnahme zugeordnet werden können.

Steht eine Kassenanordnung in Zusammenhang mit früheren Zahlungen, so
ist in der Begründung auf die vorangegangene Kassenanordnung hinzuwei-
sen. Durch korrespondierende Hinweise in der Kassenanordnung und den
sie begründenden Unterlagen (Nr. 3) ist die gegenseitige Zuordnung sicher-
zustellen.

1.7 Berichtigungen von Kassenanordnungen und Kassenanweisungen sind bis
zu ihrer Ausführung durch die Kasse zulässig. Sie dürfen nur in folgender
Weise ausgeführt werden:

Die zu berichtigenden Angaben sind so zu streichen, dass sie lesbar bleiben.
Berichtigungen durch Radieren, Überkleben, Übermalen oder Verwendung
von Korrekturlack sind unzulässig. Die Berichtigungen sind jeweils mit Datum
und mit Namenszeichen der oder des Berichtigenden zu versehen.

1.7.1 Sofern es sich um die Berichtigung einer Kassenanordnung handelt, hat die
oder der Anordnungsbefugte deutlich zu vermerken, dass sich ihre oder
seine Unterschrift auf die berichtigte Kassenanordnung erstreckt.

1.7.2 Nicht zulässig ist die Berichtigung folgender Angaben in Kassenanordnungen:

- Bezeichnung der bzw. des Empfangsberechtigten oder der bzw. des Ein-
zahlungspflichtigen, bei Barzahlungen auch die Anschrift,

- Girokontonummer und Bankleitzahl,
- Betrag in Ziffern und Buchstaben,
- Fälligkeitstermine der Zahlungen,
- Feststellungsvermerke,
- Vermerke der oder des Anordnungsbefugten nach Nr. 1.7.1.

1.7.3 Kassenanordnungen, die in automatisierten Verfahren nach Nr. 4 erstellt
werden, dürfen nicht berichtigt werden.

2 Feststellung und Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen
Richtigkeit

2.1 Vor der Unterzeichnung der förmlichen Kassenanordnung durch die Anord-
nungsbefugte oder den Anordnungsbefugten ist die sachliche und rechne-
rische Richtigkeit der in der Kassenanordnung und den sie begründenden
Unterlagen enthaltenen Angaben festzustellen und in der Kassenanordnung
und den begründenden Unterlagen zu bescheinigen. Bei allgemeiner Kas-
senanordnung erfolgen die sachlichen und rechnerischen Feststellungen nur
in den begründenden Unterlagen und in den Buchungsbelegen.
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Allgemeine Annahmeanordnungen über Haushaltseinnahmen an Steuern
und sonstigen Abgaben auf Grund amtlicher Festsetzungen im Zoll- und
Steuerbereich sowie in übertragenen Aufgabenbereichen (z.B. Einnahmen
des Bundesgrenzschutzes), mit diesen Forderungen im Zusammenhang
stehende Zinsen und Säumniszuschläge, Mahngebühren und -auslagen
dürfen auch mündlich oder in einer Form erteilt werden, die nicht den Anfor-
derungen der Nr. 1.1 der Anlage zur VV Nr. 2.6 zu § 34 entspricht (z.B. durch
Zuleitung von Steuer- und Abgabenbescheiden, die nicht handschriftlich voll-
zogen, sondern nur mit dem Namen der zuständigen Beamtin oder des zu-
ständigen Beamten unterdruckt oder unterstempelt sind; in den Fällen münd-
licher Steuerbescheide braucht durch Bewirtschafter nachträglich keine
schriftliche Annahmeanordnung erteilt zu werden). In allen Fällen, in denen
allgemeine Kassenanordnungen (allgemeine Annahme- und Auszahlungs-
anordnungen) erteilt wurden, kann die sachliche und rechnerische Richtigkeit
durch eine Person festgestellt werden.

2.2 Zur Feststellung der sachlichen Richtigkeit sind befugt:

- die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle,
- die oder der Beauftragte für den Haushalt,
- andere Bedienstete, denen diese Befugnis von der oder von dem Beauf-

tragten für den Haushalt für ihren Verantwortungsbereich allgemein oder
im Einzelfall schriftlich übertragen worden ist,

- sonstige Personen im Rahmen der Nr. 2.7.1.
Mit der Feststellung darf nur beauftragt werden, wer dazu fähig ist, alle
Sachverhalte zu überblicken und zu beurteilen, deren Richtigkeit sie oder er
zu bescheinigen hat (Nr. 2.5). Nr. 2.8 bleibt unberührt.

2.3 Zur Feststellung der rechnerischen Richtigkeit sind Bedienstete befugt, die
mindestens

- dem mittleren Dienst (Beamtinnen und Beamte),
- der Laufbahngruppe der Unteroffiziere (Soldatinnen und Soldaten),
- der Vergütungsgruppe VIII BAT (Angestellte)
angehören und auf Grund der ihnen übertragenen Funktion in der Lage sind,
die Richtigkeit der Angaben und Ansätze nach Nr. 2.6 Abs. 1 zu bescheini-
gen. Die oder der Beauftragte für den Haushalt kann die Befugnis auf be-
stimmte Bedienstete beschränken. In Ausnahmefällen darf die oder der Be-
auftragte für den Haushalt die Befugnis der rechnerischen Feststellung
Arbeiterinnen und Arbeitern in herausgehobener Funktion übertragen, wenn
andere Befugte nicht zur Verfügung stehen und auf Grund der Vorbildung
oder Berufserfahrung die hierfür erforderliche Befähigung vorliegt.

2.4 Bedienstete dürfen Feststellungsbescheinigungen in Angelegenheiten, die
ihre eigene Person oder ihre Angehörigen betreffen, nicht abgeben. Das zu-
ständige Bundesministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesrech-
nungshof Ausnahmen zulassen.

Stellt die oder der Anordnungsbefugte auch die sachliche Richtigkeit fest, so
kann deren Bescheinigung in der Kassenanordnung mit der Anordnung ver-
bunden werden.

Die oder der Anordnungsbefugte darf die rechnerische Richtigkeit nur dann
selbst feststellen, wenn die sachliche Richtigkeit von einer oder einem ande-
ren Bediensteten bescheinigt wird. Das zuständige Bundesministerium kann
im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof Ausnahmen zulassen.
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2.5 Die Feststellerin oder der Feststeller der sachlichen Richtigkeit übernimmt mit
der Unterzeichnung des Feststellungsvermerks (Nrn. 2.11, 2.13) die Verant-
wortung, dass

- die für die Zahlung maßgebenden Angaben in der förmlichen Kassenan-
ordnung und den sie begründenden Unterlagen richtig sind, soweit nicht
deren Richtigkeit von der Feststellerin oder dem Feststeller der rechne-
rischen Richtigkeit zu bescheinigen ist,

- die erforderlichen übrigen Angaben*) in der förmlichen Kassenanordnung
und den sie begründenden Unterlagen erhalten sind,
*) Anmerkung: Siehe Nrn. 3 und 4 sowie die Verfahrensrichtlinien des Bundesministeriums
der Finanzen für Titelverwalter.

- nach den geltenden Vorschriften, insbesondere dem Grundsatz der Wirt-
schaftlichkeit, verfahren worden ist,

- die Einnahmen vollständig und rechtzeitig erhoben werden,

- die Lieferung oder Leistung als solche und auch die Art ihrer Ausführung
wirtschaftlich geboten war,

- die Lieferung oder Leistung entsprechend der zu Grunde liegenden Ver-
einbarung oder Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden
ist,

- Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Abtretungen und Pfändungen
vollständig und richtig berücksichtigt worden sind,

- die Ersatzpflicht Dritter geprüft wurde.

2.5.1 Die sachliche Richtigkeit darf unter entsprechender Ergänzung des Feststel-
lungsvermerks auch bescheinigt werden, wenn bei nicht vertragsmäßiger
Erfüllung

- ein Schaden nicht entstanden ist (z.B. Überschreitung der Ausführungs-
fristen ohne nachteilige Folgen) oder

- die erforderlichen Maßnahmen zur Abwendung eines Nachteils ergriffen
worden sind (z.B. Verlängerung der Gewährleistungsfristen, Minderung
des Rechnungsbetrages, Hinterlegung von Sicherheiten).

2.5.2 Die Einschränkung der Verantwortung nach den Nrn. 2.7 und 2.8 bleibt unbe-
rührt.

2.6 Die Feststellerin oder der Feststeller der rechnerischen Richtigkeit übernimmt
mit der Unterzeichnung des Feststellungsvermerks (Nrn. 2.12 und 2.13) die
Verantwortung, dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag sowie
alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in der förmlichen Kassenanord-
nung und den sie begründenden Unterlagen richtig sind. Die Feststellung der
rechnerischen Richtigkeit erstreckt sich mithin auch auf die Richtigkeit der
den Berechnungen zu Grunde liegenden Ansätze (z.B. Bestimmungen,
Tarife, Verträge).

Die Einschränkung der Verantwortung nach Nr. 2.7 bleibt unberührt.
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2.7 Die Feststellerin oder der Feststeller, die oder der in der förmlichen Kassen-
anordnung oder den sie begründenden Unterlagen die sachliche oder rech-
nerische Richtigkeit bescheinigt, ist für die Richtigkeit der Angaben nicht ver-
antwortlich, soweit andere Feststellerinnen bzw. Feststeller Teilbescheini-
gungen abgegeben oder in den begründenden Unterlagen die Richtigkeit be-
scheinigt haben.

2.7.1 Sind Teilbescheinigungen auf Grund schriftlicher Verträge oder sonstiger
Vereinbarungen von anderen Personen (z.B. Architektinnen oder Architekten,
Ingenieurinnen oder Ingenieuren) abgegeben worden, so gilt Nr. 2.7 ent-
sprechend.

Wenn in Verträgen oder sonstigen Vereinbarungen die Anwendung der Ver-
waltungsvorschriften zur BHO vorgesehen ist, sind die Teilbescheinigungen
nach diesen Vorschriften abzugeben; andernfalls sind Inhalt und Form der
Teilbescheinigungen in den Verträgen oder sonstigen Vereinbarungen fest-
zulegen.

2.7.2 Treffen andere Bedienstete Maßnahmen, die zu förmlichen Kassenanord-
nungen führen, so erstreckt sich die Verantwortung der Feststellerin oder des
Feststellers nicht auf den Inhalt der Maßnahmen. Die Unterschriften auf den
die Maßnahme betreffenden Schriftstücken gelten insoweit zugleich als Fest-
stellung und Teilbescheinigung im Sinne dieser Bestimmungen.

2.7.3 Teilbescheinigungen nach Nr. 2.7 dürfen bei der Feststellung der sachlichen
oder rechnerischen Richtigkeit nur anerkannt werden, wenn ein Anlass zu
Zweifeln nicht besteht.

2.8 Den Teilbescheinigungen und Bescheinigungen der Feststellerinnen und
Feststeller der eigenen Dienststelle sind die Teilbescheinigungen und Be-
scheinigungen gleichzustellen, die von Bediensteten anderer Stellen abgege-
ben worden sind, und zwar

- einer anderen Dienststelle des Bundes,

- einer Dienststelle des Landes,

- einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder

- einer bundes- oder landesunmittelbaren juristischen Person des öffent-
lichen Rechts, die unter § 105 BHO/LHO fällt.

Ist eine lückenlose Nachprüfung von Angaben nicht möglich, so beschränkt
sich die Verantwortung der Feststellerin oder des Feststellers der sachlichen
Richtigkeit darauf, dass bei sorgfältiger Prüfung Bedenken gegen die Richtig-
keit dieser Angaben nicht bestehen. Entsprechendes gilt, wenn

- Leistungen durch Zähler, Uhren oder sonstige Kontrolleinrichtungen abge-
lesen werden oder

- Leistungen nur unmittelbar an Dritte erbracht werden können (z.B. Sach-
leistungen an Heiminsassinnen und Heiminsassen).



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
§ 34; Anlage 1 16. Mai 2001

76

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

Muss ausnahmsweise (z.B. bei Erkrankung oder Ausscheiden der zuständi-
gen Feststellerin oder des zuständigen Feststellers) die sachliche Richtigkeit
von einer oder einem Bediensteten bescheinigt werden, die oder der den
Sachverhalt nicht in vollem Umfang überblicken und beurteilen kann, so gilt
Absatz 2 entsprechend. Die Feststellerin oder der Feststeller hat in diesen
Fällen in der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit anzugeben, weshalb
und in welchem Umfang die Angaben nicht nachgeprüft werden konnten.

2.9 Bei automatisierten Verfahren, die nach Nr. 4.2 der Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof
bedürfen, ist die Abgrenzung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche
durch Dienstanweisungen zu regeln. Die Form der Feststellungsbescheini-
gungen bei Kassenanordnungen und ihren begründenden Unterlagen wird in
der Einwilligung vorgeschrieben.

Die Verantwortung der Feststellerinnen und Feststeller der sachlichen und
rechnerischen Richtigkeit von förmlichen Kassenanordnungen erstreckt sich
nicht auf den Inhalt der Datenträger, die im automatisierten Verfahren erstellt
worden sind.

2.10 Werden begründende Unterlagen in einem automatisierten Verfahren erstellt,
so kann bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts und Energiever-
sorgungsunternehmen allgemein von der rechnerischen Feststellung nach
Nr. 2.6 Satz 1 abgesehen werden; Nr. 2.6 Satz 2 bleibt unberührt.

2.11 Die sachliche Richtigkeit ist von der Feststellerin oder dem Feststeller durch
Unterzeichnung des Vermerks »Sachlich richtig« zu bescheinigen.

Sind an der Feststellung der sachlichen Richtigkeit neben der Feststellerin
oder dem Feststeller noch andere Bedienstete beteiligt, die z.B. die vollstän-
dige Lieferung einer Ware bescheinigen oder über die zur Feststellung erfor-
derlichen Fachkenntnisse z.B. auf rechtlichem, medizinischem oder techni-
schem Gebiet verfügen, so muss aus deren Bescheinigungen (Teilbescheini-
gungen) der Umfang der Verantwortung ersichtlich sein.

2.12 Die rechnerische Richtigkeit ist von der Feststellerin oder dem Feststeller
durch Unterzeichnung des Vermerks »Rechnerisch richtig« zu bescheinigen.

2.12.1 Sind an der Feststellung der rechnerischen Richtigkeit neben der Feststelle-
rin oder dem Feststeller noch andere Bedienstete beteiligt, so muss aus
deren Teilbescheinigungen der Umfang der Verantwortung ersichtlich sein.

2.12.2 Sind die Endbeträge in begründenden Unterlagen geändert worden, so muss
der Vermerk lauten »Rechnerisch richtig mit ... DM ... Pf (... �  ... Cent)«. Der
Betrag ist nur in Ziffern anzugeben. Absetzungen von zugestandenen Ra-
batt- und Skontobeträgen gelten nicht als Änderungen.

2.13 Die Bescheinigungen der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit können
zusammengefasst werden, wenn die Feststellerin oder der Feststeller die
Voraussetzungen nach Nrn. 2.2 und 2.3 erfüllt. In diesem Falle muss der
Feststellungsvermerk lauten »Sachlich und rechnerisch richtig« oder »Sach-
lich und rechnerisch richtig mit ... DM ... Pf (... � ... Cent)«.

Sind an der zusammengefassten Bescheinigung neben der Feststellerin oder
dem Feststeller noch andere Bedienstete beteiligt, so muss aus deren Teilbe-
scheinigung der Umfang der Verantwortung ersichtlich sein.
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3 Begründende Unterlagen

3.1 Schriftstücke, die eine Kassenanordnung oder den bei allgemeiner Kassen-
anordnung erforderlichen Buchungsbeleg begründen (begründende Unter-
lagen), müssen Zweck und Anlass der Zahlung oder Buchung so deutlich er-
kennen lassen, dass die zu Grunde liegende Verwaltungsmaßnahme zwei-
felsfrei ersichtlich und nachvollziehbar ist. Außerdem müssen sie die Bestim-
mung von Rechtsgrund und Gegenstand der Zahlung ermöglichen. Ent-
sprechendes gilt für Kassenanweisungen.

3.2 Die Durchschriften der Kassenanordnungen mit den begründenden Unter-
lagen sowie Schriftstücke, die mit Zahlungsvorgängen in Verbindung stehen,
sind bei der bewirtschaftenden Dienststelle gegen Verlust, Beschädigung und
unbefugten Zugriff geschützt aufzubewahren. Kassenanordnungen,
Buchungsbelege und Kassenanweisungen sind bei den Kassen aufzubewah-
ren. Die Unterlagen sind den Prüfungsämtern zum Zwecke der Rechnungs-
prüfung auf Verlangen gegen Rückgabe zur Verfügung zu stellen. Bei der
Aufbewahrung sind die Vorschriften über den Datenschutz zu berücksichti-
gen. Die Dauer der Aufbewahrungsfrist beträgt sechs Jahre, sofern nicht in
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist vorgesehen ist.
Werden zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes automatisierte
Verfahren eingesetzt und dabei Zahlungsdatenträger erstellt, so sind diesen
Kassenanordnungen Zahllisten beizufügen.

3.3 Begründende Unterlagen sowie Schriftstücke, die mit Zahlungsvorgängen in
Verbindung stehen, müssen grundsätzlich als Original vorhanden sein. Diese
können in begründeten Fällen auch als Telex, Teletex oder Telefax ange-
nommen werden. Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einverneh-
men mit dem Bundesrechnungshof abweichende Bestimmungen zur Samm-
lung und Abgabe von begründenden Unterlagen treffen.

3.4 Werden Kassenanordnungen, Buchungsbelege, Kassenanweisungen sowie
begründende Unterlagen und Schriftstücke, die mit Zahlungsvorgängen in
Verbindung stehen, auf ein optisches oder magnetisches Speichermedium
übertragen, so dürfen die Originalunterlagen für ein Haushaltsjahr frühestens
nach Ablauf des Jahres vernichtet werden, in dem das Parlament der Bun-
desregierung die Entlastung für dieses Haushaltsjahr erteilt hat. Dabei sind
die Vorschriften der Anlage zu beachten.

3.5 Die Aufbewahrungszeit beginnt mit Ablauf des Haushaltsjahres, für das die
Zahlung erfolgt ist.

4 Einsatz automatisierter Verfahren

4.1 Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln des Bundes ist das vom
Bundesministerium der Finanzen entwickelte automatisierte Verfahren anzu-
wenden. Werden in Bereichen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesens automatisierte Verfahren, die von dem Verfahren des Bundes-
ministeriums der Finanzen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesen nicht abgedeckt werden, insbesondere zur Berechnung und Fest-
setzung von Zahlungen, Erstellen von zahlungsbegründenden Unterlagen,
Erstellen von Kassenanordnungen oder der Zahlbarmachung eingesetzt, so
gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

Anlage 2
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4.2 Das Bundesministerium der Finanzen und der Bundesrechnungshof sind
über beabsichtigte Verfahren nach Nr. 4.1 so rechtzeitig zu unterrichten,
dass sie gegebenenfalls die Gestaltung der Verfahren beeinflussen
können. Sollen Verfahren nach Nr. 4.1 eingesetzt oder geändert werden,
so bedarf es der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen,
soweit durch diese Verfahren Form und Inhalt der Belege für das Kassen-
und Rechnungswesen oder die Rechnungsprüfung betroffen sind. Das
Bundesministerium der Finanzen stellt nach § 79 Abs. 4 Nr. 2 BHO das
Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof her. Für die Einwilligung ist
insbesondere eine allgemein verständliche Beschreibung des automa-
tisierten Verfahrens mit den Entwürfen der erforderlichen Dienstanwei-
sung vorzulegen. Außerdem muss die Verfahrensdokumentation vorhan-
den sein. Die Verantwortung des zuständigen Bundesministeriums für die
Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des Verfahrens,
insbesondere für die Richtigkeit der Programme, bleibt unberührt.

Der Unterrichtung und der Einwilligung bedarf es auch, wenn Verfahren
oder Verfahrensteile aus anderen Bereichen übernommen oder wenn die
Entwicklung oder die Anwendung von Verfahren oder Verfahrensteilen auf
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung übertragen werden sollen.

4.3 Verfahren nach Nr. 4.1 haben bestimmten Mindestanforderungen zu
genügen:

4.3.1 Bei ihrem Einsatz ist sicherzustellen, dass

4.3.1.1 nur dokumentierte, freigegebene und gültige Programme verwendet
werden,

4.3.1.2 die Richtigkeit und Vollständigkeit der Datenerfassung und der Datenver-
arbeitung durch organisatorische und programmierte Kontrollen z.B. durch
Prüferfassung, Kontrollsummen, Plausibilitätskontrollen, Prüfziffern, ge-
währleistet sind,

4.3.1.3 die Zugangs- und Zugriffskontrolle gewährleistet ist und in den Arbeitsab-
lauf nicht unbefugt eingegriffen werden kann,

4.3.1.4 jede Veränderung von Dateien nachvollziehbar ist; tritt die Veränderung
durch das Ergebnis einer Kumulierung von Datensätzen ein, so muss
auch diese nachvollziehbar sein,

4.3.1.5 Vorkehrungen gegen einen Verlust und eine unbefugte Veränderung der
gespeicherten Daten (Dateien und Verarbeitungsprogramme) getroffen
sind und

4.3.1.6 die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der am Verfahren Beteiligten
festgelegt und gegeneinander abgegrenzt sind.

4.3.2 Werden begründende Unterlagen (Nr. 3.1) in Form von maschinell les-
baren Datenträgern aufbewahrt, so muss sichergestellt sein, dass deren
Inhalt bis zum Ablauf der für die begründenden Unterlagen vorgeschrie-
benen Aufbewahrungszeiten lesbar zur Verfügung steht oder jederzeit
innerhalb einer angemessenen Frist ausgedruckt oder auf sonstige Weise
visuell lesbar gemacht werden kann.
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4.4 Bei den Verfahren, die nach Nr. 4.2 der Einwilligung des Bundesministeri-
ums der Finanzen bedürfen, ist ihm oder den von ihm beauftragten Stellen
sowie dem Bundesrechnungshof Gelegenheit zu geben, sich am Test neuer
oder geänderter Verfahren zu beteiligen.

4.5 Die Dokumentation von Verfahren nach Nr. 4.1 ist gegen Verlust, Beschädi-
gung und den Zugriff Unbefugter gesichert aufzubewahren.

4.5.1 Die Aufbewahrungszeit für die Dokumentation von Verfahren nach Nr. 4.1
oder von Verfahrensteilen, die nicht mehr eingesetzt werden, beträgt sechs
Jahre.

4.5.2 Die Aufbewahrungszeiten beginnen mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem
die Verfahren oder Verfahrensteile letztmalig eingesetzt worden sind.

4.6 Die Abgrenzung der Aufgaben und Verantwortungsbereiche der an auto-
matisierten Verfahren nach Nr. 4.1 Beteiligten (Nr. 4.3.1.6) ist durch Dienst-
anweisung zu regeln. Grundsätzlich sind mindestens die Bereiche Datener-
mittlung, Datenerfassung und Datenverarbeitung gegeneinander abzugren-
zen. Erledigt eine Person in Verfahren, die zu Zahlungen führen, Aufgaben
aus mehr als einem dieser Bereiche, oder ist im Bereich Datenverarbeitung
die Trennung nach den Funktionsbereichen Systemprogrammierung, Ver-
fahrensentwicklung und -pflege, Arbeitsvorbereitung, Verarbeitung, Arbeits-
nachbereitung und Archivierung nicht möglich, so sind dem geänderten
Arbeitsablauf entsprechende Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

4.7 Der Bereich Datenermittlung ist für die richtige und vollständige Ermittlung
der Daten verantwortlich. Durch Dienstanweisung ist mindestens zu regeln,

4.7.1 inwieweit und in welcher Form die Richtigkeit von Erfassungs- oder Ein-
gabebelegen, die nicht bereits als begründende Unterlagen nach Nr. 2
festgestellt sind, zu bescheinigen ist und

4.7.2 inwieweit und in welcher Form der Transport von Erfassungs- oder Eingabe-
belegen durch Arbeitsablaufbelege zu sichern ist.

4.8 Der Bereich Datenerfassung ist für die gesicherte, richtige und vollständige
Erfassung der zu verarbeitenden Daten verantwortlich. Die richtige und
vollständige Erfassung ist zu bescheinigen und durch geeignete Prüfungen
zu sichern. Werden die Datenermittlung und die Datenerfassung von einer
Person vorgenommen, so ist in diese Prüfungen auch die Datenermittlung
einzubeziehen. In Verfahren, die zu Zahlungen führen, sind die Prüfungen
vor der Festsetzung oder Zahlbarmachung durchzuführen. Das Nähere über
die Art der Sicherung, der Erfassung und der Bescheinigung sowie über die
Art und den Umfang der Prüfung ist durch Dienstanweisung zu regeln.

4.8.1 Der Bereich Datenerfassung hat den Transport von maschinell lesbaren
Datenträgern durch Begleitbelege zu sichern. Das Nähere ist durch Dienst-
anweisung zu regeln.
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4.8.2 Führt die Erfassung zur Direktverarbeitung der Daten, so sind Regelungen
der Zugriffskontrolle (z.B. Benutzerkennung, Abstufung der Zugriffsberechti-
gung) zu treffen. Die Zugriffe sind zu protokollieren. Das Nähere über die Zu-
griffskontrolle und die Protokollierung der Zugriffe ist durch Dienstanweisung
zu regeln.

4.9 Der Bereich der Datenverarbeitung ist für die ordnungsgemäße Verarbeitung
der Daten verantwortlich, insbesondere für

- die richtige und vollständige Übernahme der Daten zur Verarbeitung,

- die richtige und vollständige technische Durchführung der Verarbeitung
mit den dokumentierten, freigegebenen und gültigen Programmen,

- die Wiederholbarkeit der Verarbeitung im Falle nicht einwandfreier
Arbeitsergebnisse,

- die vollständige Durchführung der ihm obliegenden organisatorischen und
sonstigen Kontrollen,

- die Sicherung der Datenbestände und der Programme gegen Verlust,
unzulässige Weitergabe, unbeabsichtigte und unbefugte Veränderung
oder Verwendung durch technische und organisatorische Maßnahmen
und

- die richtige und vollständige Weiterleitung der Arbeitsergebnisse.

Die ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten ist zu bescheinigen. Die Be-
scheinigung schränkt die Verantwortung anderer Stellen für die Richtigkeit der
Arbeitsergebnisse entsprechend ein; sie ist gegebenenfalls eine Teilbeschei-
nigung nach Nr. 2.7.

Der Transport von maschinell lesbaren Datenträgern und die Abgabe von Ar-
beitsergebnissen sind durch Begleitbelege oder auf andere Weise zu sichern.

Das Nähere über die Sicherung des Arbeitsablaufs und die Maßnahmen im
Störungsfall ist durch Dienstanweisung zu regeln.

4.10 Bei Datenfernübertragung ist sicherzustellen, dass

- die Daten richtig und vollständig gesendet und empfangen werden,

- die Übertragung von Daten wiederholt werden kann und

- die Daten von Sende- und Empfangsdateien visuell lesbar gemacht
werden können.

Die zur Sicherung erforderlichen Maßnahmen sind durch Dienstanweisung
festzulegen.

4.11 Werden Verfahren nach Nr. 4.1 ganz oder teilweise auf Stellen außerhalb der
Bundesverwaltung zur Durchführung übertragen, so ist sicherzustellen, dass
die Bestimmungen der Nrn. 4.2 bis 4.10 beachtet werden.

4.12 Die in Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Durchführung von
Automationsvorhaben, über den Datenschutz und die Datensicherung ge-
troffenen Regelungen bleiben unberührt.

5 Abweichende und ergänzende Regelungen
Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desrechnungshof abweichende und ergänzende Regelungen treffen.
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Anlage zu Nr. 3.4 der Anlage zur VV Nr. 2.6 zu § 34 BHO (Anlage 2)

Bestimmungen für die Übernahme des Inhalts von aufzubewahrenden Unter-
lagen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens auf magnetische oder
optische Speichermedien

Inhalt
Nr. 1 Anwendungsbereich

Nr. 2 Mindestanforderungen

Nr. 3 Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des Verfahrens

Nr. 4 Ordnung und Aufbewahrung der Speichermedien

Nr. 5 Dienstanweisung

Nr. 6 Übertragung von Aufgaben auf Stellen außerhalb der Bundesverwaltung

1 Anwendungsbereich

1.1 Der Inhalt von aufzubewahrenden Unterlagen des Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesens (insbesondere Kassenanordnungen, Buchungsbelege,
Kassenanweisungen und dazugehörende begründende Unterlagen sowie
Schriftstücke, die mit Zahlungsvorgängen in Verbindung stehen, jedoch nicht
zu den begründenden Unterlagen gehören - sonstige Unterlagen -), kann unter
Beachtung des § 70 auf magnetische oder optische Speichermedien über-
nommen werden. Die Originalunterlagen dürfen dann nach Entlastung der
Bundesregierung durch das Parlament vernichtet werden. Eine Vernichtung vor
dem Ablauf von Widerspruchsfristen und der Beendigung von schwebenden
Gerichtsverfahren ist aber nicht zulässig. Werden die Originalunterlagen ver-
nichtet, so sind an deren Stelle die magnetischen oder optischen Speicher-
medien aufzubewahren.

1.2 Bei der Nutzung von magnetischen oder optischen Speichermedien sind die
nachfolgenden Bestimmungen zu beachten.

2 Mindestanforderungen
Wird der Inhalt von Unterlagen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens
übernommen, so ist sicherzustellen, dass

2.1 das angewendete Verfahren den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit und der
Verfahrenssicherheit entspricht (Nr. 3),

2.2 die Speicherung auf den magnetischen oder optischen Medien dauerhaft ist
und mit der visuell lesbaren Unterlage oder mit dem Inhalt eines visuell nicht
lesbaren Speichers übereinstimmt,

2.3 die für die Übernahme auf magnetische oder optische Speichermedien und die
für die Aufbewahrung der magnetischen oder optischen Speichermedien ver-
antwortlichen Stellen eindeutig bestimmt sind,

2.4 die geordnete und sichere Aufbewahrung der magnetischen oder optischen
Speichermedien geregelt ist (Nr. 4) und

2.5 der Inhalt der magnetischen oder optischen Speichermedien jederzeit in an-
gemessener Frist mit Hilfe eines Lesegerätes oder durch Rückvergrößerung
als Papierkopie wiedergegeben werden kann.
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3 Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit des Verfahrens

3.1 Soll der Inhalt von Unterlagen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sens auf magnetische oder optische Speichermedien übernommen werden,
so hat die für die Übernahme zuständige Stelle (Nr. 2.3) festzulegen,

3.1.1 das Übernahmeverfahren (z.B. Verfilmung visuell lesbarer Unterlagen),

3.1.2 das Speichermedium (z.B. Positivfilm, Negativfilm, CD-ROM, Magnetband,
Magnetplatte), Anforderungen an die Haltbarkeit, das Format und den Ver-
kleinerungsmaßstab,

3.1.3 das Entwicklungsverfahren,

3.1.4 die Aufbereitungsform (z.B. Filmrolle, Jacket, Fiche) und

3.1.5 die Anzahl der aus Gründen der Sicherheit sowie für Auskunfts- und Prü-
fungszwecke herzustellenden Kopien (mindestens eine).

3.2 Kassenanordnungen, Buchungsbelege und Kassenanweisungen sowie die
dazugehörenden begründenden Unterlagen sowie Schriftstücke, die mit
Zahlungsvorgängen in Verbindung stehen, jedoch nicht zu den begründen-
den Unterlagen gehören (sonstige Unterlagen), sind so geordnet auf magne-
tische oder optische Speichermedien zu übernehmen, wie es den Bestim-
mungen über das Ordnen der betreffenden Unterlagen entspricht. Dabei ist
sicherzustellen, dass die einzelnen Aufzeichnungen jederzeit innerhalb einer
angemessenen Frist aufgefunden werden können. Erstreckt sich der zu
übernehmende Inhalt einer visuell lesbaren Unterlage über mehrere Seiten,
ist er so auf magnetische oder optische Speichermedien zu übernehmen,
dass der Zusammenhang gewahrt bleibt.

3.3 Das magnetische oder optische Speichermedium ist nach der Erstellung un-
verzüglich auf Vollständigkeit und Lesbarkeit zu überprüfen. Fehlerhafte oder
unleserliche Aufzeichnungen sind durch erneute Aufnahme auf magnetische
oder optische Speichermedien richtig zu stellen. Ist eine fehlerfreie oder
leserliche Aufzeichnung einer visuell lesbaren Unterlage nicht möglich, kann
sie nicht durch magnetische oder optische Speichermedien ersetzt werden.
Ist eine fehlerfreie Aufzeichnung des Inhalts eines visuell nicht lesbaren
Speichers auf magnetischen oder optischen Speichermedien nicht möglich,
ist der Inhalt des Speichers auszudrucken.

3.4 Sofern magnetische oder optische Speichermedien bei der Erstellung, bei
der Prüfung oder bei der Herstellung von Kopien reißen, sind sie zu kleben;
die Rissstelle muss erkennbar sein.

3.5 Werden bei der Übernahme des Inhalts von Unterlagen auf magnetische
oder optische Speichermedien Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
beteiligt, bleibt die Verantwortung der für die Übernahme zuständigen Stelle
(Nr. 2.3) unberührt.

3.6 Über die Übernahme auf magnetische oder optische Speichermedien ist von
der für die Übernahme zuständigen Stelle (Nr. 2.3) ein Nachweis zu führen;
er muss mindestens enthalten

3.6.1 die Art und den Umfang der auf magnetische oder optische Speichermedien
übernommenen Unterlagen,
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3.6.2 den Ort und das Datum der Übernahme,

3.6.3 die Bezeichnung der Stellen, die an der Übernahme mitgewirkt haben, sowie
die Bescheinigung dieser Stellen über die vollständige und unveränderte
Übernahme der Unterlagen, über die Art des verwendeten Speichermediums,
über die ordnungsgemäße Durchführung des Übernahmeverfahrens und
über die Prüfung nach Nr. 3.3 Satz 1 und

3.6.4 die Aufbewahrungszeiten für die magnetischen oder optischen Speicher-
medien.

4 Ordnung und Aufbewahrung der Speichermedien

4.1 Für das Aufbewahren der magnetischen oder optischen Speichermedien
gelten dieselben Aufbewahrungszeiten wie für die Originalunterlagen.

4.2 Die für das Aufbewahren der magnetischen oder optischen Speichermedien
zuständige Stelle (Nr. 2.3) hat sicherzustellen, dass die magnetischen oder
optischen Speichermedien so gelagert werden, dass ihre Haltbarkeit und
Lesbarkeit nicht beeinträchtigt werden. Sie hat die magnetischen oder opti-
schen Speichermedien in regelmäßigen Zeitabständen auf ihren Zustand
hinsichtlich Haltbarkeit und Lesbarkeit zu überprüfen.

5 Dienstanweisung

5.1 Das Nähere über die Verwendung von magnetischen oder optischen
Speichermedien im Bereich des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens
ist durch Dienstanweisung zu regeln, die jeweils die Besonderheiten des
einzelnen Anwendungsbereiches berücksichtigen muss. Dabei ist zu be-
stimmen, welche Stellen für das Aufbewahren der Kopie zuständig sind.

5.2 Werden bei der Übernahme des Inhalts von Unterlagen des Haushalts-,
Kassen- und Rechnungswesens auf magnetische oder optische Speicher-
medien Stellen außerhalb der Bundesverwaltung beteiligt, ist zu bestimmen,
in welchen Fällen eine Bedienstete oder ein Bediensteter der für die Über-
nahme zuständigen Stelle (Nr. 2.3) bei der Erstellung und der Herstellung
von Kopien anwesend sein muss.

6 Übertragung von Aufgaben auf Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
Wird die Übernahme des Inhalts von Unterlagen des Haushalts-, Kassen-
und Rechnungswesens auf magnetische oder optische Speichermedien ganz
oder teilweise auf Stellen außerhalb der Bundesverwaltung übertragen, ist
sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Nrn. 2 bis 5 beachtet werden.
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Anlage zur VV Nr. 3.3 zu § 34 BHO (Anlage 3)

Allgemeine Zinsvorschriften

1 Berechnung der Zinsen
Bei der Berechnung von Zinsen wird das Jahr mit 360 Tagen und jeder
Monat mit 30 Tagen gerechnet.

2 Beginn und Ende der Verzinsung

2.1 Die Verzinsung eines Anspruchs beginnt,

2.1.1 vorbehaltlich abweichender gesetzlicher (vgl. z.B. § 284 Abs. 3 Satz 1 BGB)
oder vertraglicher Regelungen mit dem Tag, der auf den Fälligkeitstag folgt,

2.1.2 soweit ein Zinsanspruch von einem anderen Ereignis als der Fälligkeit des
Anspruchs abhängt (z.B. Bewilligung oder Widerruf einer Leistung, Wegfall
von Leistungsvoraussetzungen, Auszahlungstag - Nr. 3 -), mit dem Tag, der
auf den Tag des Ereignisses folgt, es sei denn, es handelt sich um einen Fall
des § 284 Abs. 3 Satz 1 BGB.

2.2 Die Verzinsung endet mit Ablauf des Tages, an dem die Schuld getilgt wird.
Wegen des Einzahlungstages vgl. Nr. 4.

3 Auszahlungstag

Als Auszahlungstag im Sinne dieser Vorschrift gilt

3.1 bei Übergabe von Zahlungsmitteln der Tag der Übergabe,

3.2 bei Übersendung von Zahlungsmitteln der dritte Tag nach Aufgabe zur Post,

3.3 bei Überweisung der dritte Tag nach der Aufgabe des Zahlungsauftrags an
das Geldinstitut,

3.4 bei Aufrechnung von Ansprüchen der Tag, an dem sich die Ansprüche
erstmalig aufrechenbar gegenüberstehen.

4 Einzahlungstag

Als Einzahlungstag im Sinne dieser Vorschrift gilt

4.1 bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Tag der Gutschrift auf
dem Konto der zuständigen Kasse,

4.2 bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln der Tag des Eingangs
bei der zuständigen Kasse oder Zahlstelle,

4.3 bei Übergabe von Zahlungsmitteln an eine Beamtin oder einen Beamten
bzw. eine oder einen Angestellten, die bzw. der auf Grund besonderer
Weisung mit der Annahme der Einzahlung außerhalb des Kassenraumes
beauftragt ist, der Tag der Übergabe,

4.4 bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung der Fälligkeitstag,

4.5 bei Aufrechnung von Ansprüchen der Tag, an dem sich die Ansprüche
erstmalig aufrechenbar gegenüberstehen,

4.6 bei Verrechnung im Wege des Buchausgleichs zwischen zwei Kassen/Zahl-
stellen oder innerhalb einer Kasse/Zahlstelle
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4.6.1 der Einzahlungstag nach Nrn. 4.1 bis 4.4,

4.6.2 in den übrigen Fällen der Buchungstag.

5 Reihenfolge der Tilgung

5.1 Reichen geleistete Geldbeträge zur Tilgung mehrerer geschuldeter Haupt-
leistungen nebst Zinsen und Kosten nicht aus, so wird zunächst die fällige
Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche dem Gläubiger
geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die der Schuld-
nerin oder dem Schuldner lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere
Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt (vgl. § 366
Abs. 2 BGB).

5.2 Reichen geleistete Geldbeträge zur Tilgung einer geschuldeten Hauptleis-
tung nebst Zinsen und Kosten nicht aus, sind aus ihnen zunächst die Kosten,
dann die bis zum Einzahlungstag aufgelaufenen Zinsen zu tilgen. Der ver-
bleibende Betrag ist auf die Hauptleistung anzurechnen (vgl. § 367 Abs. 1
BGB).

5.3 Bestehen mehrere Ansprüche, von denen jeder auf Hauptleistung nebst Zin-
sen und Kosten geht, so ist zunächst die Verrechnung nach Nr. 5.1 und dann
nach Nr. 5.2 vorzunehmen.

6 Kleinbetragsregelung für Zinsen
Es gilt die Nr. 5 der Anlage zur Nr. 2.6 zu § 59.

7 Verzugszinsen
Die besonderen Regelungen der Nr. 4 zu § 34 sind zu beachten.

8 Stundungszinsen
Die besonderen Regelungen der Nr. 1.4 zu § 59 sind zu beachten.

9 Verzinsung bei Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Verwal-
tungsakten
Die Verzinsung richtet sich nach § 49 a VwVfG.

10 - frei -

11 Zuständigkeit
Die Berechnung der Zinsen ist Aufgabe der anordnenden Stelle. Die Kasse
kann mit der Berechnung beauftragt werden; hierzu bedarf es der Einwilli-
gung ihrer Aufsichtsbehörde. Berechnet die Kasse die zu erhebenden Zins-
beträge in eigener Verantwortung, so hat die anordnende Stelle die maßge-
benden Berechnungsgrundlagen in der Kassenanordnung anzugeben oder in
anderer Form schriftlich mitzuteilen.

12 Anwendung anderer Vorschriften
Andere Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder vertragliche Vereinbarun-
gen bleiben unberührt.

13 Automatisierte Verfahren
Für automatisierte Verfahren kann das Bundesministerium der Finanzen
Sonderregelungen zulassen.
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Muster zur VV Nr. 2.2 zu § 34 BHO

Unterschriftsmitteilung gemäß
VV Nr. 2.2 zu § 34 BHO

Zum Vollziehen förmlicher Kassenanordnungen ist ermächtigt:

Name:

Dienststelle:

Unterschrift:
(Pastenkugelschreiber nach DIN 16 554)

� Die Anordnungsbefugnis gilt für alle von der Dienststelle bewirtschafteten Buchungsstellen

� Die Anordnungsbefugnis wird auf folgende Buchungsstellen beschränkt

                          , den                    20            

An die
(Dienststelle)

(Kasse/Zahlstelle) (Unterschrift der/des Beauftragten
für den Haushalt)

in                                                                                (Dienstsiegel)
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§ 35 - Bruttonachweis, Einzelnachweis
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sind mit ihrem vollen Betrag bei dem hierfür vor-
gesehenen Titel zu buchen, soweit sich aus § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 nichts anderes
ergibt.

(2) Für denselben Zweck dürfen Ausgaben aus verschiedenen Titeln nur geleistet
werden, soweit der Haushaltsplan dies zulässt. Entsprechendes gilt für die Inan-
spruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen.

Zu § 35:

Für die Behandlung von Rückzahlungen sind die Regelungen im Haushaltsgesetz
oder im Haushaltsplan zu beachten.

§ 36 - Aufhebung der Sperre
Nur mit vorheriger Zustimmung (Einwilligung) des Bundesministeriums der Finanzen
dürfen Ausgaben, die durch Gesetz oder im Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet
sind, geleistet sowie Verpflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben eingegangen
werden. In den Fällen des § 22 Satz 3 hat das Bundesministerium der Finanzen die
Einwilligung des Bundestages einzuholen.

Zu § 36:

1 Die Vorschrift ist auf die Besetzung von Planstellen und anderen Stellen, die als
gesperrt bezeichnet sind, entsprechend anzuwenden.

2 Für gesperrte Mittel bei einzelnen Titeln kann ein Sperrkonto eingerichtet
werden. In diesem Fall sind die gesperrten Mittel mit Kassenanweisung aus dem
zutreffenden Titel auf das Sperrkonto zu verlagern.

3 Global gesperrte Mittel können mit Kassenanweisung zunächst von einem vor-
läufigen Deckungskonto summarisch auf das Sperrkonto übertragen werden.
Das vorläufige Deckungskonto ist vor Abschluss der Bücher für das Haushalts-
jahr mit Kassenanweisung durch Belastung der endgültigen Einsparungsstellen
auszugleichen.

4 Auf die Verfahrensrichtlinien des Bundesministeriums der Finanzen für Mittel-
verteiler wird hingewiesen.
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§ 37 - Über- und außerplanmäßige Ausgaben
(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen
und unabweisbaren Bedarfs erteilt werden. Als unabweisbar ist ein Bedarf insbe-
sondere nicht anzusehen, wenn nach Lage des Einzelfalles ein Nachtragshaushalts-
gesetz rechtzeitig herbeigeführt oder die Ausgabe bis zum nächsten Haushaltsge-
setz zurückgestellt werden kann. Eines Nachtragshaushaltsgesetzes bedarf es
nicht, wenn die Mehrausgabe im Einzelfall einen im Haushaltsgesetz festzulegen-
den Betrag nicht überschreitet oder wenn Rechtsverpflichtungen zu erfüllen sind. § 8
des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft bleibt
unberührt.

(2) Absatz 1 gilt auch für Maßnahmen, durch die für den Bund Verpflichtungen ent-
stehen können, für die Ausgaben im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind.

(3) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch Einsparungen bei anderen
Ausgaben in demselben Einzelplan ausgeglichen werden.

(4) Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind dem Bundestag und dem
Bundesrat vierteljährlich, in Fällen von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller
Bedeutung unverzüglich mitzuteilen.

(5) Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt
sind, dürfen nicht überschritten werden.

(6) Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben (Vorgriffe) sind unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 auf die nächstjährige Bewilligung für den
gleichen Zweck anzurechnen. Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnah-
men zulassen.

Zu § 37:

1 Eine Ausgabe ist überplanmäßig, wenn der für die Zweckbestimmung im
Haushaltsplan vorgesehene Ansatz unter Berücksichtigung der Ausgabereste,
der Haushaltsvorgriffe, der zur Verstärkung verwendeten deckungspflichtigen
Ausgaben sowie unter Berücksichtigung zweckgebundener Einnahmen über-
schritten werden muss.

2 Eine Ausgabe ist außerplanmäßig, wenn der Haushaltsplan keine Zweckbe-
stimmung und keinen Ansatz enthält und auch keine Ausgabereste vorhanden
sind.

3 Zu § 37 Abs. 1 Satz 4 sind die Regelungen im Haushaltsgesetz zu beachten.

4 Einwilligung bedeutet vorherige Zustimmung (vgl. § 36).

5 - frei -

6 Ein Vorgriff ist zulässig, soweit im Haushaltsplan des nächsten Haushaltsjahres
eine Ausgabe mit gleicher Zweckbestimmung und im laufenden Haushaltsjahr
ein kassenmäßiger Ausgleich vorgesehen wird. Wird eine Ausgabe mit gleicher
Zweckbestimmung im Haushaltsplan des nächsten Haushaltsjahres nicht oder
nicht in der erforderlichen Höhe vorgesehen, so ist die Mehrausgabe insoweit
als überplanmäßige Ausgabe zu behandeln.
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7 Eine Mehrausgabe bei einem Ausgaberest und eine Ausgabe bei einem Leer-
titel sind überplanmäßige Ausgaben.

8 Die Entscheidung, ob einem Antrag auf über- oder außerplanmäßige Ausga-
ben zugestimmt oder der Entwurf eines Nachtragshaushalts eingebracht wird,
trifft das Bundesministerium der Finanzen.

9 Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Ausgaben trifft das Bun-
desministerium der Finanzen endgültig (§ 116 Abs. 1 Satz 1). Soweit es sich
um die Abwendung einer dem Bund drohenden unmittelbar bevorstehenden
Gefahr handelt, reicht unter den Voraussetzungen des § 116 Abs. 2 Satz 1 die
Genehmigung (nachträgliche Zustimmung) des Bundesministeriums der Finan-
zen aus.

10 Das Bundesministerium der Finanzen kann allgemein überplanmäßigen Aus-
gaben für Auszahlungen zustimmen, die der Höhe nach auf Rechtsvorschriften
oder Tarifvertrag beruhen.

11 Der Antrag auf über- und außerplanmäßige Ausgaben ist nach vorgeschriebe-
nem Muster rechtzeitig dem Bundesministerium der Finanzen zu übersenden.

12 Über- und außerplanmäßige Ausgabebewilligungen sind, sobald die Einwilli-
gung des Bundesministeriums der Finanzen erteilt ist, der zuständigen Kasse
des Bundes durch Kassenanweisungen zu übermitteln. Für die Einsparung
über- oder außerplanmäßiger Ausgaben (§ 37 Abs. 3) kann ein vorläufiges
Deckungskonto eingerichtet werden, das vor Abschluss der Bücher für das
Haushaltsjahr mit Kassenanweisung durch Belastung der endgültigen Einspa-
rungsstellen auszugleichen ist.



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 01
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001 § 38

93

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

§ 38 - Verpflichtungsermächtigungen
(1) Maßnahmen, die den Bund zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushalts-
jahren verpflichten können, sind nur zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermäch-
tigt. Im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs kann das Bun-
desministerium der Finanzen Ausnahmen zulassen; § 37 Abs. 1 Satz 3 ist ent-
sprechend anzuwenden. Eines Nachtragshaushaltsgesetzes bedarf es nicht, wenn
im Einzelfall der Gesamtbetrag der überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigung einen im Haushaltsgesetz festzulegenden Betrag nicht
überschreitet oder wenn Rechtsverpflichtungen zu erfüllen sind.

(2) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bedarf der
Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen, wenn

1. von den in § 16 bezeichneten Angaben erheblich abgewichen werden soll oder

2. in den Fällen des § 16 Satz 2 Jahresbeträge nicht angegeben sind.

Das Bundesministerium der Finanzen kann auf seine Befugnisse verzichten.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen ist bei Maßnahmen nach Absatz 1 von
grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung über den Beginn und
Verlauf von Verhandlungen zu unterrichten.

(4) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen eingegangen werden, ohne dass
die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen. Einer Verpflichtungsermächti-
gung bedarf es auch dann nicht, wenn zu Lasten übertragbarer Ausgaben Ver-
pflichtungen eingegangen werden, die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben füh-
ren. Das Nähere regelt das Bundesministerium der Finanzen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Verträge im Sinne des Artikels 59 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes nicht anzuwenden.

Zu § 38:

1 Voraussetzungen
Zu § 38 Abs. 1 Satz 1 sind die Regelungen zu den §§ 6 und 16 zu beachten.

2 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

2.1 Eine Verpflichtungsermächtigung ist überplanmäßig, wenn eine im Haushalts-
plan für den vorgesehenen Zweck erteilte Verpflichtungsermächtigung unter
Berücksichtigung der zur Verstärkung verwendeten deckungspflichtigen Ver-
pflichtungsermächtigungen hinsichtlich ihres Gesamtbetrages überschritten
wird (bei Überschreitung der Jahresbeträge vgl. Nr. 3).

2.2 Eine Verpflichtungsermächtigung ist außerplanmäßig, wenn im Haushaltsplan
für den vorgesehenen Zweck keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen
ist.

2.3 Der Antrag auf Erteilung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermäch-
tigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 ist nach vorgeschriebenem Muster einzu-
reichen. Das Bundesministerium der Finanzen kann seine Einwilligung zu über-
und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall von
Einsparungen in gleicher Höhe bei zeitlich und sachlich vergleichbaren Ver-
pflichtungsermächtigungen desselben Einzelplans abhängig machen.
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2.4 Zu § 38 Abs. 1 Satz 3 sind die Regelungen im Haushaltsgesetz zu beachten.

2.5 Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind, sobald die
Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erteilt ist, der zuständigen
Kasse des Bundes durch Kassenanweisungen zu übermitteln. Für Einspa-
rungsauflagen kann ein vorläufiges VE-Deckungskonto eingerichtet werden.
Dieses Konto ist vor Abschluss der Bücher für das Haushaltsjahr mit Kassen-
anweisung durch Belastung der endgültigen Einsparungsstellen auszu-
gleichen.

3 Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen

3.1 Eine erhebliche Abweichung im Sinne des § 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 liegt vor,
wenn ein Jahresbetrag einer Verpflichtungsermächtigung um mehr als fünf
vom Hundert überschritten wird. Eine Überschreitung im Sinne des Satzes 1
liegt auch dann vor, wenn der Überschreitung in einem Jahr eine Unter-
schreitung in einem anderen Jahr gegenübersteht. Eine Überschreitung des
Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigung fällt nicht unter § 38 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1, sondern unter § 38 Abs. 1 Satz 2 (vgl. Nr. 2).

3.2 Bei der Überschreitung eines Jahresbetrages einer Verpflichtungsermächti-
gung von mehr als fünf vom Hundert bis zehn vom Hundert ist dem Bundes-
ministerium der Finanzen eine gleichwertige Einsparung für dasselbe Haus-
haltsjahr vorzuschlagen. Dem Bundesministerium der Finanzen steht nur die
Entscheidung zu, ob der Einsparungsvorschlag zu einer gleichwertigen Ein-
sparung führt. Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einzelfall Aus-
nahmen von der Gleichwertigkeit der Einsparung zulassen.

3.3 Bei der Überschreitung eines Jahresbetrages einer Verpflichtungsermächti-
gung um mehr als zehn vom Hundert ist dem Bundesministerium der Finan-
zen für die Entscheidung über seine Einwilligung zusätzlich zu einem gleich-
wertigen Einsparungsvorschlag für dasselbe Haushaltsjahr eine Begründung
für die Notwendigkeit der Überschreitung zu übersenden. Das Bundesminis-
terium der Finanzen kann im Einzelfall Ausnahmen von der Gleichwertigkeit
der Einsparung zulassen.

3.4 In den Fällen des § 38 Abs. 2 ist dem Bundesministerium der Finanzen für
die Entscheidung über seine Einwilligung eine Begründung für die für erfor-
derlich gehaltenen Jahresbeträge zu übersenden.

4 Maßnahmen von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung

4.1 Maßnahmen sind von grundsätzlicher Bedeutung, wenn sie eine über den
Einzelfall hinausgehende Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft oder die
Haushaltsentwicklung haben können.

4.2 Maßnahmen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung, wenn sie innerhalb
des Kapitels einen maßgeblichen Anteil an den veranschlagten Ver-
pflichtungsermächtigungen oder an den Ausgaben für die Jahre haben, in
denen die Verpflichtungen fällig werden sollen; das Bundesministerium der
Finanzen kann im Einvernehmen mit der für den Einzelplan zuständigen
Stelle Wertgrenzen festsetzen.

4.3 Zu den Verhandlungen nach § 38 Abs. 3 zählen auch Vorverhandlungen.
Das Bundesministerium der Finanzen ist so umfassend zu unterrichten, dass
es die finanziellen Auswirkungen des Vorhabens beurteilen kann.
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5 Verpflichtungen für laufende Geschäfte

5.1 Verpflichtungen für laufende Geschäfte im Sinne des § 38 Abs. 4 sind solche,
die sich im Rahmen der üblichen Tätigkeit der Verwaltung auf Ausgaben der
Hauptgruppe 4 und der Hauptgruppe 5 (ohne Gruppen 551 und 554 bis 559)
beziehen, ausgenommen

5.1.1 Miet- und Pachtverträge (Gruppe 518), wenn die Jahresmiete oder -pacht im
Einzelfall mehr als 240 000 Deutsche Mark (120 000 Euro) beträgt, sowie

5.1.2 Verträge oder sonstige Abmachungen mit Gutachterinnen bzw. Gutachtern,
Sachverständigen oder im Rahmen der Ressortforschung (u.a. Gruppe 526),
wenn sie im Einzelfall zu Belastungen künftiger Haushaltsjahre von mehr als
500 000 Deutsche Mark (250 000 Euro) führen,

die somit nicht als laufende Geschäfte gelten.

5.2 Soweit gegenüber einem institutionell geförderten Zuwendungsempfänger
zur Begründung gegen ihn gerichteter Versorgungsansprüche oder ver-
gleichbarer Ansprüche Zusagen gegeben werden, sind diese ebenfalls Ver-
pflichtungen für laufende Geschäfte im Sinne des § 38 Abs. 4.

6 Beschaffungsverträge
Vgl. Nr. 2.1 zu § 7.

7 Buchung eingegangener Verpflichtungen
Über eingegangene Verpflichtungen ist der zuständigen Kasse des Bundes
Buchungsanordnung zu erteilen. Das Verfahren richtet sich nach der Richt-
linie des Bundesministeriums der Finanzen nach § 71 Abs. 1 Satz 2.
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§ 39 - Gewährleistungen, Kreditzusagen
(1) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen,
die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedarf einer Ermäch-
tigung durch Bundesgesetz, die der Höhe nach bestimmt ist.

(2)Kreditzusagen sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen
Gewährleistungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
Es ist an den Verhandlungen zu beteiligen. Es kann auf seine Befugnisse
verzichten.

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 haben die zuständigen Dienststellen auszube-
dingen, dass sie oder ihre Beauftragten bei den Beteiligten jederzeit prüfen können,

1. ob die Voraussetzungen für die Kreditzusage oder ihre Erfüllung vorliegen oder
vorgelegen haben,

2. ob im Falle der Übernahme einer Gewährleistung eine Inanspruchnahme des
Bundes in Betracht kommen kann oder die Voraussetzungen für eine solche vor-
liegen oder vorgelegen haben.

Von der Ausbedingung eines Prüfungsrechts kann ausnahmsweise mit Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen abgesehen werden.

Zu § 39:

1 Die Bürgschaften regeln sich nach den §§ 765 ff. BGB.

2 Garantien sind selbständige Verträge, mit denen der Bund ein vermögens-
wertes Interesse der Garantieempfängerin oder des Garantieempfängers da-
durch sichert, dass er verspricht, für ein bestimmtes Ergebnis einzustehen,
insbesondere die Gefahr eines künftigen, noch ungewissen Schadens ganz
oder teilweise zu übernehmen.

3 Sonstige Gewährleistungen sind Verträge, die ähnlichen wirtschaftlichen
Zwecken wie Bürgschaften und Garantien dienen.

4 In den Fällen der Nrn. 2 und 3 muss die Risikoübernahme die Hauptverpflich-
tung des Vertrages sein.

5 Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen sind Eventualver-
bindlichkeiten des Bundes und können nur zur Absicherung ungewisser, in der
Zukunft liegender Risiken übernommen werden. Bürgschaften, Garantien oder
sonstige Gewährleistungen dürfen nicht übernommen werden, wenn mit hoher
Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme des Bundes gerechnet werden
muss. In diesem Fall sind Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen aus-
zubringen.

6 Kreditzusagen im Sinne des § 39 Abs. 2 sind vertragliche oder sonstige Zusa-
gen, in denen die Hingabe eines Darlehens zu einem späteren Zeitpunkt ver-
sprochen wird. Nicht zu den Kreditzusagen zählen die Fälle, in denen der Dar-
lehensbetrag schon bei Vertragsabschluss geleistet wird.
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7 Der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen und seiner Beteiligung
an den Verhandlungen bedarf es nicht, wenn die Kreditzusage

7.1 im laufenden Haushaltsjahr erfüllt werden soll, hierfür Ausgaben im Haus-
haltsplan veranschlagt sind und kein Ermessensspielraum der Verwaltung für
die Ausgestaltung der Kreditbedingungen besteht oder

7.2 im Rahmen des § 44 Abs. 1 gegeben wird, im laufenden Haushaltsjahr erfüllt
werden soll und hierfür Ausgaben im Haushaltsplan veranschlagt sind.

8 Die zuständigen Dienststellen haben neben einem Prüfungsrecht auszubedin-
gen, dass die oder der Beteiligte den zuständigen Dienststellen oder ihren
Beauftragten jederzeit Auskunft über die mit der Kreditgewährung sowie der
Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen
zusammenhängenden Fragen zu erteilen hat (Auskunftsrecht). Im Falle des
§ 39 Abs. 3 letzter Satz ist das Auskunftsrecht für sich allein auszubedingen.
Von der Ausbedingung eines Auskunftsrechts kann in begründeten Fällen mit
Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen abgesehen werden.

9 Bei Kreditzusagen unterrichtet das zuständige Bundesministerium den Bun-
desrechnungshof. Dies gilt nicht in den Fällen der Nr. 7. Bei der Übernahme
von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen unterrichtet die
für die Errichtung der Urkunde zuständige Dienststelle den Bundesrechnungs-
hof. Der Bundesrechnungshof kann auf die Unterrichtung verzichten.

10 Die zuständigen Stellen für den Einzelplan, bei dem die Mittel für etwaige
Schadenszahlungen aus übernommenen Gewährleistungen veranschlagt sind,
führen über die übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Ge-
währleistungen einen Nachweis.
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§ 40 - Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung
(1) Der Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, der Abschluss
von Tarifverträgen und die Gewährung von über- oder außertariflichen Leistungen
sowie die Festsetzung oder Änderung von Entgelten für Verwaltungsleistungen be-
dürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen, wenn diese Rege-
lungen zu Einnahmeminderungen oder zu zusätzlichen Ausgaben im laufenden
Haushaltsjahr oder in künftigen Haushaltsjahren führen können. Satz 1 ist auf sons-
tige Maßnahmen von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung anzu-
wenden, wenn sie zu Einnahmeminderungen im laufenden Haushaltsjahr oder in
künftigen Haushaltsjahren führen können.

(2) Auf die Mitwirkung des Bundes an Maßnahmen überstaatlicher oder zwischen-
staatlicher Einrichtungen ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

Zu § 40:

1 § 40 Abs. 1 ist auf alle dort genannten Maßnahmen anzuwenden, soweit durch
sie unmittelbar oder mittelbar finanzwirksame Tatbestände geschaffen werden
können.

2 Maßnahmen nach § 40 Abs. 1 bedürfen keiner Ermächtigung nach § 38 Abs. 1
und keiner zusätzlichen Einwilligung nach § 37 Abs. 2. Können solche Maß-
nahmen zu über- oder außerplanmäßigen Ausgaben führen, ist nach § 37 zu
verfahren.

3 Zu den Verwaltungsleistungen im Sinne von § 40 Abs. 1 Satz 1 zählen nicht
Leistungen, die von Stellen außerhalb der Bundesverwaltung erbracht werden.

§ 41 - Haushaltswirtschaftliche Sperre
Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es erfordert, kann das Bun-
desministerium der Finanzen nach Benehmen mit dem zuständigen Bundes-
ministerium es von seiner Einwilligung abhängig machen, ob Verpflichtungen einge-
gangen oder Ausgaben geleistet werden.

Zu § 41:

1 Für haushaltswirtschaftlich gesperrte Mittel bei einzelnen Titeln kann ein Sperr-
konto eingerichtet werden. In diesem Fall sind die gesperrten Mittel mit Kassen-
anweisung an die zuständige Kasse des Bundes aus dem zutreffenden Titel auf
das Sperrkonto zu verlagern. Dies gilt auch bei Verlagerung der Sperren auf an-
dere Titel.

2 Sollen haushaltswirtschaftlich global gesperrte Mittel eingespart werden, können
sie mit Kassenanweisung an die zuständige Kasse des Bundes zunächst von
einem vorläufigen Deckungskonto summarisch auf das Sperrkonto übertragen
werden. Das vorläufige Deckungskonto ist vor Abschluss der Bücher für das
Haushaltsjahr durch Belastung der endgültigen Einsparungsstellen auszu-
gleichen.

3 Für gesperrte Verpflichtungsermächtigungen gelten die Nrn. 1 und 2 entsprechend.
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§ 42 - Konjunkturpolitisch bedingte zusätzliche Ausgaben
Bei Vorlagen, die dem Bundestag und dem Bundesrat nach § 8 Abs. 1 des
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft zugeleitet
werden, kann der Bundestag die Ausgaben kürzen.
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§ 43 - Kassenmittel, Betriebsmittel
(1) Das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Kassenmittel die zuständigen Behörden, in ihrem Geschäftsbereich
innerhalb eines bestimmten Zeitraums die notwendigen Auszahlungen bis zur Höhe
eines bestimmten Betrages leisten zu lassen (Betriebsmittel).

(2) Das Bundesministerium der Finanzen soll nicht sofort benötigte Kassenmittel so
anlegen, dass über sie bei Bedarf verfügt werden kann.

Zu § 43:

1 Die obersten Bundesbehörden melden bis zum 15. eines Monats den Bedarf
an Betriebsmitteln für den nächsten Monat nach beiliegendem Muster beim
Bundesministerium der Finanzen an.

1.1 Die obersten Bundesbehörden bestimmen für ihren nachgeordneten Bereich,
in welcher Weise der Bedarf an Betriebsmitteln an sie zu melden ist, soweit sie
nicht selbst den Bedarf dieser Dienststellen übersehen können.

1.2 Soweit Landesdienststellen Ausgaben des Bundeshaushaltsplans bewirt-
schaften, melden sie den Bedarf an Betriebsmitteln bei der für den jeweiligen
Einzelplan zuständigen obersten Bundesbehörde an.

2 In die Bedarfsanmeldungen sind die Beträge aufzunehmen, die für die Leistung
von Auszahlungen im nächsten Monat - mit Ausnahme der Ablieferungen
sowie der Umbuchungen, Verrechnungen und Buchausgleiche - erforderlich
sind. Die angeforderten Beträge müssen sich im Rahmen der verfügbaren
Ausgabeermächtigungen halten. Betriebsmittel sind nur in der unbedingt er-
forderlichen Höhe anzumelden. Bei der Anmeldung des Bedarfs für den Monat
Dezember sind die für das laufende Haushaltsjahr angeforderten Betriebsmittel
von den für das neue Haushaltsjahr angeforderten Betriebsmitteln zu trennen.

3 Die obersten Bundesbehörden gelten als ermächtigt, die angeforderten Be-
triebsmittel zur Leistung von Auszahlungen in Anspruch zu nehmen, soweit das
Bundesministerium der Finanzen die Ermächtigung nicht vor dem 1. des
Monats, für den die Mittelanforderung gilt, widerruft. Reichen die beantragten
Betriebsmittel nicht aus, um die notwendigen Auszahlungen zu leisten, so
können beim Bundesministerium der Finanzen weitere Betriebsmittel beantragt
werden (Nachforderung).

4 Im Laufe des Bereitstellungszeitraums nicht benötigte Betriebsmittel sind
unverzüglich dem Bundesministerium der Finanzen fernmündlich oder
fernschriftlich zurückzumelden, sofern der Betrag von 20 Millionen Deutsche
Mark (zehn Millionen Euro) überschritten ist. Angeforderte Betriebsmittel, die
bis zum Ende des Bereitstellungszeitraums nicht verbraucht sind, verfallen.

5 Mit der Betriebsmittelanforderung sind zu erwartende größere Einzahlungen
und Auszahlungen, die auf Grund einer Einzel- oder Sammelkassenanweisung
den Betrag von 20 Millionen Deutsche Mark (zehn Millionen Euro)
überschreiten, unter Angabe der Buchungsstelle (Haushaltsstelle) einzeln nach
Betrag (in Millionen Deutsche Mark / in Millionen Euro), voraussichtlichem
Zahlungstag und zuständiger Bundeskasse nach beiliegendem Muster zu
melden. Bei regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen genügt eine einmalige
Meldung mit zusätzlicher Angabe der Zahlungstermine. Später bekannt
werdende Zahlungen der genannten Art sowie Veränderungen des Betrages
von mehr als fünf Millionen Deutsche Mark (2 500 000 Euro) oder Änderungen
des Zahlungstages sind dem Bundesministerium der Finanzen rechtzeitig vor
der Zahlung schriftlich oder fernmündlich mitzuteilen.

Muster 1

Muster 2
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6 Mit der monatlichen Meldung für den letzten Quartalsmonat ist eine Schätzung
des voraussichtlichen Bedarfs an Betriebsmitteln für die folgenden drei Monate
des nächsten Quartals nach beiliegendem Muster zu verbinden.

7 Die obersten Bundesbehörden haben durch geeignete Maßnahmen sicherzu-
stellen, dass Auszahlungsanordnungen nur im Rahmen der angeforderten Be-
triebsmittel erteilt werden. Sie sind verantwortlich dafür, dass die Nrn. 1 bis 7 be-
achtet werden.

8 Das Bundesministerium der Finanzen kann Abweichungen von den Bestimmun-
gen der Nrn. 1 bis 7 zulassen.*)
*) Anmerkung: Vgl. Rundschreiben des BMF vom 13. August 1993 - II A 6 - H 1213 - 4/93 - (GMBl
1993, S. 579)

Muster 3
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Muster zur VV Nr. 1 zu § 43 BHO

                          , den                   20    
(Oberste Bundesbehörde)

Bundesministerium der Finanzen
- Referat II A 6 -

Betriebsmittelanmeldung

für den Monat                                       
 - in Mio. DM - (- in Mio. � -)

I. Haushaltswirksame Auszahlungen Epl. Betrag

Summe I

II. Haushaltsunwirksame Auszahlungen
    (Vorschüsse, Abwicklung von Verwahrungen u.ä.) Summe II

Zusammen

(Unterschrift)
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Muster zur VV Nr. 5 zu § 43 BHO

                          , den                   20    
(Oberste Bundesbehörde)

Bundesministerium der Finanzen
- Referat II A 6 -

Anmeldung von Zahlungen über 20 Mio. DM (10 Mio. �)

für den Monat                                                  

Einzahlungen

Lfd.
Nr.

Epl./Kap.
Tit.

Betrag
(in Mio. DM/in Mio. �) voraussichtlicher Eingang Bundeskasse

Auszahlungen

Tag
der Fälligkeit oder Anweisung an BundeskasseLfd.

Nr.
Epl./Kap.

Tit.
Betrag

(in Mio. DM/in Mio. �) Bundeskasse

(Unterschrift)
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Muster zur VV Nr. 6 zu § 43 BHO

                          , den                   20    
(Oberste Bundesbehörde)

Bundesministerium der Finanzen
- Referat II A 6 -

Schätzung
des voraussichtlichen Bedarfs

an Betriebsmitteln für das               Quartal 20        
- in Mio. DM - (in Mio. �)

Monat Epl. Epl. Epl. Gesamtbedarf

20

20

20

Bei der Schätzung ist VV Nr. 2 zu § 43 BHO beachtet worden.

(Unterschrift)
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§ 44 - Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen
(1) Zuwendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewährt werden.
Dabei ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendun-
gen nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prüfungsrecht der zuständigen Dienststelle
oder ihrer Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, welche die Regelung
des Verwendungsnachweises und die Prüfung durch den Bundesrechnungshof
(§ 91) betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof erlassen.

(2) Sollen Bundesmittel oder Vermögensgegenstände des Bundes von Stellen
außerhalb der Bundesverwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 entsprechend an-
zuwenden.

(3) Juristischen Personen des privaten Rechts kann mit ihrem Einverständnis die
Befugnis verliehen werden, Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Zuwendun-
gen im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahr-
zunehmen, wenn sie die Gewähr für eine sachgerechte Erfüllung der ihnen übertra-
genen Aufgaben bieten und die Beleihung im öffentlichen Interesse liegt. Die Verlei-
hung und die Entziehung der Befugnis obliegen dem zuständigen Bundesministe-
rium; die Verleihung bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
Die Beliehene unterliegt der Aufsicht des zuständigen Bundesministeriums; dieses
kann die Aufsicht auf nachgeordnete Behörden übertragen.

Zu § 44:

Inhalt

Zu § 44 Abs. 1 - Zuwendungen, Widerruf von Zuwendungsbescheiden, 
Erstattung und Verzinsung -

Nr. 1 Bewilligungsvoraussetzungen

Nr. 2 Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung

Nr. 3 Antragsverfahren

Nr. 4 Bewilligung

Nr. 5 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid

Nr. 6 Zuwendungen für Baumaßnahmen

Nr. 7 Auszahlung der Zuwendungen

Nr. 8 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides,
Erstattung der Zuwendung und Verzinsung

Nr. 9 Überwachung der Verwendung

Nr. 10 Nachweis der Verwendung

Nr. 11 Prüfung des Verwendungsnachweises

Nr. 12 Weiterleitung von Zuwendungen durch Zuwendungsempfänger

Nr. 13 Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften

Nr. 13a Zuwendungen auf Kostenbasis

Nr. 14 Fälle von geringer finanzieller Bedeutung

Nr. 15 Besondere Regelungen
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Zu § 44 Abs. 2 - Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen -

Nr. 16 Zum Begriff

Nr. 17 Voraussetzungen

Nr. 18 Verfahren

Zu § 44 Abs. 3 - Beleihung auf dem Gebiet der Zuwendungen -

Nr. 19 Personenkreis

Nr. 20 Verfahren

Anlagen

Anlage 1 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen
Förderung (ANBest-I)

Anlage 2 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
(ANBest-P)

Anlage 3 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebiets-
körperschaften (ANBest-Gk)

Anlage 4 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
auf Kostenbasis (ANBest-P-Kosten)

Zu § 44 Abs. 1 - Zuwendungen, Widerruf von Zuwendungsbescheiden, 
Erstattung und Verzinsung -

1 Bewilligungsvoraussetzungen

1.1 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn der Zweck durch die Über-
nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht
erreicht werden kann. Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur bewilligt
werden, soweit der Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare
Zuwendungen erreicht werden kann.

1.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen
eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der
Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen.
Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und Beschaffungen muss der Em-
pfänger auch in finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße
Verwendung und Unterhaltung der Anlagen bieten. Eine Anfinanzierung von
Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist, ist unzulässig.

1.3 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt
werden, die noch nicht begonnen worden sind. Die Bewilligungsbehörde
kann im Einzelfall allein und das zuständige Bundesministerium für einzelne
Förderbereiche im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen
Ausnahmen zulassen. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss
eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages
zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und
Grunderwerb nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger
Zweck der Zuwendung.
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1.4 Sollen für eine Einrichtung oder ein Vorhaben Zuwendungen von mehreren
Stellen des Bundes oder sowohl vom Bund als auch von anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts bewilligt werden, soll die Bewilligung in
geeigneten Fällen durch nur eine Behörde erfolgen.

In jedem Fall haben die Zuwendungsgeber vor der Bewilligung mindestens
Einvernehmen herbeizuführen über:

1.4.1 die zu finanzierenden Maßnahmen und die zuwendungsfähigen Ausgaben,

1.4.2 die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendungen (Nr. 2),

1.4.3 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid (Nr. 5),

1.4.4 die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung,
z.B. in den Fällen der Nr. 6,

1.4.5 den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten
Verwaltungen (Nrn. 10 und 11). Beträgt die Zuwendung des Bundes mehr als
100 000 Deutsche Mark (50 000 Euro), ist der Bundesrechnungshof vorher
zu hören, in jedem Fall ist er zu unterrichten.

Unterschiedliche Finanzierungsarten der Zuwendungsgeber (siehe Nr. 1.4.2)
sind möglichst auszuschließen. Kann nicht vermieden werden, dass neben
einer Anteilfinanzierung eine Fehlbedarfsfinanzierung vorgesehen wird, so ist
im Hinblick auf eine mögliche Anspruchskonkurrenz zu prüfen, ob und ggf.
inwieweit Nr. 2 der vom Zuwendungsempfänger anzuwendenden Allgemei-
nen Nebenbestimmungen einer ergänzenden Regelung bedarf.

Bei der Abstimmung nach Nr. 1.4.4 ist festzulegen, dass nur eine fachliche
zuständige technische staatliche Verwaltung zu beteiligen ist.

2 Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung

2.1 Vor Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter
Berücksichtigung der Interessenlage des Bundes und des Zuwen-
dungsempfängers den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
am besten entspricht.

2.2 Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden
Zwecks bewilligt, und zwar

2.2.1 nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen
Ausgaben (Anteilfinanzierung); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf
einen Höchstbetrag zu begrenzen;

oder

2.2.2 zur Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als der Zuwen-
dungsempfänger die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder
fremde Mittel zu decken vermag (Fehlbedarfsfinanzierung); die Zuwendung
ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen;

oder
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2.2.3 mit einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen Ausgaben (Festbe-
tragsfinanzierung); dabei kann die Zuwendung auch auf das Vielfache eines
Betrages festgesetzt werden, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt. Eine
Festbetragsfinanzierung kommt nicht in Betracht, wenn im Zeitpunkt der Be-
willigung konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass mit nicht bestimm-
baren späteren Finanzierungsbeiträgen Dritter oder mit Einsparungen zu
rechnen ist.

2.3 Der Bemessung der zuwendungsfähigen Ausgaben sollen, soweit dies mög-
lich ist, feste Beträge zu Grunde gelegt werden. Diese Beträge können auch
nach Vomhundertsätzen anderer zuwendungsfähiger Ausgaben bemessen
werden. Für eine Bemessung von zuwendungsfähigen Ausgaben nach
festen Beträgen kommen vor allem Projekte in Betracht,

2.3.1 bei denen einzelne Ausgaben nur mit erheblichem Aufwand genau festge-
stellt und belegt werden können, jedoch eine sachgerechte Pauschalierung
dieser Ausgaben (z.B. als Vomhundertanteil von vorgesehenen Ausgaben)
möglich ist oder

2.3.2 bei denen - wie bei bestimmten Baumaßnahmen - für einzelne oder mehrere
gleiche Teile der Maßnahme über die voraussichtlichen Ausgaben Richtwerte
vorliegen oder festgelegt werden können. Die Bemessung von zuwendungs-
fähigen Ausgaben nach Richtwerten setzt - soweit bei der Maßnahme die
fachlich zuständige technische staatliche Verwaltung zu beteiligen ist - die
Anerkennung der Richtwerte durch diese Verwaltung voraus.

2.4 Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur Vollfinanzierung bewilligt werden,
wenn die Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei Über-
nahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch den Bund möglich ist.
Eine Vollfinanzierung kommt in der Regel nicht in Betracht, wenn der Zuwen-
dungsempfänger an der Erfüllung des Zuwendungszwecks insbesondere ein
wirtschaftliches Interesse hat.

Die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen.

2.5 Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich
angemessen an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen.

2.6 Die Umsatzsteuer, die nach § 15 des UStG als Vorsteuer abziehbar ist,
gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.

2.7 Bei institutioneller Förderung sind Ausgaben für Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen nur zuwendungsfähig, wenn die Prüfung des Jahresabschlusses ge-
setzlich vorgeschrieben oder aus besonderen Gründen geboten ist.

3 Antragsverfahren

3.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es grundsätzlich eines schrift-
lichen Antrags. Auf Verlangen der Bewilligungsbehörde sind die Angaben
durch geeignete Unterlagen zu belegen.

3.2 Dem Antrag sind insbesondere beizufügen

3.2.1 bei Projektförderung (Nr. 2.1 zu § 23) ein Finanzierungsplan (aufgegliederte
Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Aus-
gaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) und eine Er-
klärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist,
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3.2.2 bei institutioneller Förderung (Nr. 2.2 zu § 23) ein Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan und gegebenenfalls eine Überleitungsrechnung (Nr. 3.4 zu
§ 23),

3.2.3 eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für
das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt
ist. In diesem Fall hat er im Finanzierungsplan oder Haushalts- oder
Wirtschaftsplan die sich ergebenden Vorteile auszuweisen.

3.3 Das Ergebnis der Antragsprüfung ist zu vermerken. Dabei kann auf andere
Unterlagen (Antrag, Zuwendungsbescheid) verwiesen werden. In dem
Vermerk soll insbesondere auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der
Zuwendung eingegangen werden sowie auf

3.3.1 die Beteiligung anderer Dienststellen (auch in fachtechnischer Hinsicht),

3.3.2 den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben (auch unter Berücksichti-
gung der Nr. 2.6),

3.3.3 die Wahl der Finanzierungsart,

3.3.4 die Sicherung der Gesamtfinanzierung,

3.3.5 die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre.

3.4 Bei einer Zuwendung an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum
Teil der Förderung der Wirtschaft dienen soll, gilt zusätzlich Folgendes:

3.4.1 Dem Antragsteller sind im Antragsvordruck oder in anderer Weise im Zu-
sammenhang mit dem Antrag die Tatsachen als subventionserheblich im
Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (§ 2 Abs. 1 Subventionsgesetz -
SubvG -), die nach

3.4.1.1 dem Zuwendungszweck,

3.4.1.2 Rechtsvorschriften,

3.4.1.3 diesen Verwaltungsvorschriften und den Nebenbestimmungen zum
Zuwendungsbescheid (Nr. 5),

3.4.1.4 besonderen Verwaltungsvorschriften, Richtlinien oder sonstigen Zuwen-
dungsvoraussetzungen für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung,
Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind.
Der Antragsteller ist auf die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs nach
§ 264 StGB hinzuweisen.

3.4.2 Zu den Tatsachen nach Nr. 3.4.1 gehören insbesondere solche,

3.4.2.1 die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwen-
dung von Bedeutung sind,

3.4.2.2 die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Vermö-
gensübersichten oder Gutachten, des Finanzierungsplans, des Haushalts-
oder Wirtschaftsplans, etwaiger Übersichten und Überleitungsrechnungen
oder sonstiger nach Nrn. 3.1 und 3.2 dem Antrag beizufügender Unterla-
gen sind,

3.4.2.3 von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49,
49 a VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften die Erstattung der Zuwen-
dung abhängig ist,
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3.4.2.4 die sich auf die Art und Weise der Verwendung eines aus der Zuwendung
beschafften Gegenstandes beziehen (§ 3 Abs. 2 SubvG).

3.4.3 Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheinge-
schäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte
oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im
Zusammenhang mit einer beantragten Zuwendung (§ 4 SubvG).

3.4.4 Der Antragsteller hat in dem Antrag oder in anderer Weise vor der
Bewilligung zu versichern, dass ihm die Tatsachen nach den Nrn. 3.4.1 bis
3.4.3 als subventionserheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbe-
truges nach § 264 StGB bekannt sind.

3.4.5 Ergeben sich aus den Angaben des Antragstellers, den eingereichten Un-
terlagen oder sonstigen Umständen Zweifel, ob die beantragte oder in An-
spruch genommene Zuwendung mit dem Zuwendungszweck oder den
Zuwendungsvoraussetzungen im Einklang steht, so hat die Bewilligungs-
behörde dem Zuwendungsempfänger die Tatsachen, deren Aufklärung zur
Beseitigung der Zweifel notwendig erscheint, nachträglich als subventi-
onserheblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen (§ 2 Abs. 2 SubvG).

4 Bewilligung

4.1 Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt.
Soweit dem Antrag des Zuwendungsempfängers nicht entsprochen wird,
ist dies erforderlichenfalls zu begründen (§ 39 VwVfG).

4.2 Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten:

4.2.1 Die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers,

4.2.2 Art (Nr. 2 zu § 23) und Höhe der Zuwendung,

4.2.3 die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und - wenn mit Hilfe der
Zuwendung Gegenstände erworben oder hergestellt werden - ggf. die
Angabe, wie lange diese für den Zuwendungszweck gebunden sind.
Ergänzend gilt:

- Die Bezeichnung des Zuwendungszwecks muss so eindeutig und de-
tailliert festgelegt werden, dass sie auch als Grundlage für eine beglei-
tende und abschließende Kontrolle des Erfolgs des Vorhabens oder
des Förderprogramms dienen kann. Der Zuwendungszweck ist gege-
benenfalls durch Erläuterungen zu präzisieren.

- Werden Gegenstände erworben oder hergestellt, so ist regelmäßig
festzulegen, ob der Zuwendungsempfänger nach Ablauf der zeitlichen
Bindung in der Verfügung über beschaffte Gegenstände frei wird oder
wie er andernfalls zu verfahren hat. So kann der Zuwendungsempfän-
ger beispielsweise verpflichtet werden, auf Verlangen für den Zuwen-
dungszweck nicht mehr benötigte Gegenstände dem Bund oder einem
Dritten zu übereignen, zu veräußern oder deren Restwert abzugelten.
Für den Fall der Veräußerung kann die Bewilligungsbehörde ihre Ein-
willigung mit weiteren Auflagen verbinden. Sie kann beispielsweise
verlangen, dass ein bestimmter Mindesterlös erzielt wird.

- Bei der Bewilligung kann die Bewilligungsbehörde ferner auferlegen,
dass der Zuwendungsempfänger während der zeitlichen Bindung be-
stimmte Verfügungen über beschaffte Gegenstände vornimmt, bei-
spielsweise nicht mehr für den Zuwendungszweck benötigte Gegen-
stände dem Bund oder einem Dritten übereignet,
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4.2.4 die Finanzierungsform (Nr. 1.1 Satz 2), die Finanzierungsart (Nr. 2) und
den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben,

4.2.5 den Bewilligungszeitraum; dieser kann bei Zuwendungen zur Projektför-
derung über das laufende Haushaltsjahr hinausgehen, soweit hierfür eine
haushaltsrechtliche Ermächtigung vorhanden ist,

4.2.6 bei Förderung desselben Zwecks durch mehrere Stellen (Nr. 1.4) die aus-
drückliche Benennung der Stelle, gegenüber der der Verwendungsnach-
weis zu erbringen ist,

4.2.7 soweit zutreffend den Hinweis auf die in Nrn. 3.4.1 bis 3.4.3 bezeichneten
subventionserheblichen Tatsachen sowie auf die Offenbarungspflicht nach
§ 3 SubvG,

4.2.8 soweit zutreffend die Anforderung einer Überleitungsrechnung auf Ein-
nahmen und Ausgaben (Nr. 3.4 zu § 23),

4.2.9 die anzuwendenden Nebenbestimmungen und etwaige Abweichungen
(Nr. 5). Gegebenenfalls ist auch zu regeln, mit welchen speziellen Auf-
lagen der Zuwendungsempfänger zu verpflichten ist, um eine begleitende
und abschließende Kontrolle des Erfolgs des Vorhabens oder des Förder-
programms zu ermöglichen,

4.2.10 eine Rechtsbehelfsbelehrung.

4.3 Die Bewilligungsbehörde kann, anstatt einen Zuwendungsbescheid zu er-
lassen, ausnahmsweise einen Zuwendungsvertrag mit dem Zuwendungs-
empfänger schließen (§ 54 VwVfG). Hierbei gelten die Vorschriften für
Zuwendungen durch Bescheid sinngemäß.

4.4 Ein Abdruck des Zuwendungsbescheides oder des Zuwendungsvertrages
ist mit einer Zweitschrift des Antrags dem Bundesrechnungshof zu über-
senden, soweit er nicht allgemein oder für bestimmte Einzelfälle darauf
verzichtet. Bei Zuwendungen unter 100 000 Deutsche Mark (50 000 Euro)
sind Abdrucke und Zweitschriften nur auf besonderes Verlangen des Bun-
desrechnungshofes zu übersenden.

5 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid

5.1 Allgemeine Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 VwVfG für Zuwen-
dungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I), zur Projektförderung
(ANBest-P), zur Projektförderung an Gebietskörperschaften (ANBest-Gk)
und zur Projektförderung auf Kostenbasis (ANBest-P-Kosten) ergeben
sich aus den Anlagen 1 bis 4. Sie sind unverändert zum Bestandteil des
Zuwendungsbescheides zu machen.

5.2 Die Bewilligungsbehörde darf bei gemeinsamer Finanzierung mit Ländern
anstelle der Allgemeinen Nebenbestimmungen des Bundes die entspre-
chenden Allgemeinen Nebenbestimmungen eines Landes zum Bestandteil
des Zuwendungsbescheides machen. Ausgenommen hiervon sind die
Regelungen über die Erstattung der Zuwendung und die Verzinsung.

5.3 Die Bewilligungsbehörde darf - auch nach Bekanntgabe des Zuwendungs-
bescheides -

Anlagen
1 bis 4
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5.3.1 bei institutioneller Förderung die Verwendung von Mitteln eines Ansatzes
des Haushalts- oder Wirtschaftsplans für Zwecke eines anderen Ansatzes
zulassen,

5.3.2 bei Projektförderung im Einzelfall eine Überschreitung der Einzelansätze
des Finanzierungsplans um mehr als 20 vom Hundert zulassen, soweit die
Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelan-
sätzen ausgeglichen werden kann,

5.3.3 bei Projektförderung einen einfachen Verwendungsnachweis nach Nr. 6.6
ANBest-P zulassen, wenn die Bewilligungsbehörde auf Grund besonderer
Umstände davon ausgehen kann, dass die zweckentsprechende Verwen-
dung der Zuwendung auch ohne Belege anhand einer summarischen
Darstellung der Einnahmen und Ausgaben nachprüfbar ist (vgl. auch
Nr. 10.2),

5.3.4 bei Vorliegen besonderer Umstände Fristen für die Vorlage der Verwen-
dungsnachweise abweichend von den Allgemeinen Nebenbestimmungen
festlegen sowie die Vorlage reproduzierter Belege zulassen oder auf die
Vorlage von Belegen verzichten. Die Vorlage reproduzierter Belege kommt
in Betracht, wenn der Zuwendungsempfänger zur Aufbewahrung seiner
Belege Bild oder Datenträger - ausgenommen Fotokopien als Bildträger
von Originalbelegen - verwendet,

5.3.5 in Einzelfällen Ausnahmen von Nrn. 2 bis 6 ANBest-I, Nrn. 2 bis 5 ANBest-P
und ANBest-Gk, Nrn. 2 bis 4 und 6 ANBest-P-Kosten sowie Nrn. 1 und 2
NBest-Bau zulassen.

5.4 Im Falle der Festbetragsfinanzierung (Nr. 2.2.3) und der Bemessung von
zuwendungsfähigen Ausgaben eines Vorhabens auf der Grundlage fester
Beträge (Nr. 2.3) sind die Regelungen der ANBest-P und der ANBest-Gk
über den zahlenmäßigen Nachweis den Erfordernissen des Einzelfalles
anzupassen.

5.5 Bei Projektförderung an Gebietskörperschaften, deren Zweck innerhalb
von drei Jahren erreicht wird, ist in der Regel kein Zwischennachweis
erforderlich. Erstreckt sich der Förderzeitraum über mehr als drei Jahre,
entscheidet die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen, ob
auf die Vorlage von Zwischennachweisen verzichtet wird.

5.6 Über die Allgemeinen Nebenbestimmungen (Nr. 5.1) hinaus ist je nach Art,
Zweck und Höhe der Zuwendung sowie nach Lage des einzelnen Falles
im Zuwendungsbescheid insbesondere zu regeln:

5.6.1 Bei nicht rückzahlbaren Zuwendungen der Vorbehalt dinglicher Rechte an
Gegenständen zur Sicherung eines etwaigen Erstattungsanspruchs. Eine
dingliche Sicherung eines etwaigen Erstattungsanspruchs ist regelmäßig
vorzusehen, wenn aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen Grundstücke
oder Rechte erworben werden. Bei Gebietskörperschaften kommt regel-
mäßig keine dingliche Sicherung in Betracht,

5.6.2 bei bedingt oder unbedingt rückzahlbaren Zuwendungen die Rückzahlung
und Verzinsung sowie die Sicherung des Erstattungsanspruchs,
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5.6.3 die Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten, die Übertra-
gung von Schutzrechten auf den Bund oder seine angemessene Beteili-
gung an den Erträgen aus diesen Rechten,

5.6.4 bei Zuwendungen für Forschungs- und sonstige wissenschaftliche Arbei-
ten die Nutzbarmachung der Ergebnisse für die Allgemeinheit, z.B. durch
Veröffentlichung,

5.6.5 die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen,

5.6.6 Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises; dabei kann die
Bewilligungsbehörde die Auszahlung eines Restbetrages von der Vorlage
des Verwendungsnachweises abhängig machen,

5.6.7 bei institutioneller Förderung die entsprechende Anwendung haushalts-
rechtlicher Vorschriften des Bundes.

5.7 Bei Zuwendungen zur Projektförderung an Hochschulen sind die ANBest-P
vorzusehen.

5.8 In geeigneten Fällen ist der Zuwendungsbescheid mit dem Vorbehalt zu
versehen, dass die Förderung aus zwingenden Gründen ganz oder teil-
weise eingestellt werden kann (insoweit Widerruf nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 in
Verbindung mit § 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG). Ein Vorbehalt kommt insbe-
sondere in Betracht bei längerfristigen Projekten und bei Einrichtungen,
die überwiegend aus öffentlichen Mitteln institutionell gefördert werden.
Das Bundesministerium der Finanzen kann aus zwingenden haushalts-
wirtschaftlichen Gründen das Einfügen eines Vorbehalts verlangen.

5.9 Zuwendungen sollen in geeigneten Fällen erst nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises in einer Summe ausgezahlt werden.

6 Zuwendungen für Baumaßnahmen

6.1 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen ist die fachlich zuständige techni-
sche staatliche Verwaltung zu beteiligen. Von einer Beteiligung darf abge-
sehen werden, wenn die für eine Baumaßnahme vorgesehenen Zuwen-
dungen von Bund und Ländern zusammen zwei Millionen Deutsche Mark
(eine Million Euro), bei Zuwendungen an Gebietskörperschaften drei
Millionen Deutsche Mark (1 500 000 Euro), nicht übersteigen.

6.2 Das Verfahren für die Beteiligung der Bauverwaltung als fachlich zustän-
dige technische staatliche Verwaltung richtet sich nach den Baufachlichen
Ergänzungsbestimmungen (ZBau) zu den VV zu § 44 BHO, für die das für
die Bauaufgaben des Bundes fachlich verantwortliche Bundesministerium
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zuständig ist.
Wenn nach ZBau zu verfahren ist, sind die Baufachlichen Nebenbe-
stimmungen (NBest-Bau - Anlage zur ZBau -) zum Bestandteil des Zu-
wendungsbescheides zu machen. Bei einer fachlichen Beteiligung einer
anderen technischen Verwaltung sollen die ZBau sinngemäß angewendet
werden.

6.3 Soweit Regelungen nach Nr. 6.2 den Verwendungsnachweis betreffen, ist
auch das Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof herzustellen.

Anhang
H 0505
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7 Auszahlung der Zuwendung

7.1 Die Zuwendungen sollen regelmäßig erst ausgezahlt werden, wenn der
Zuwendungsbescheid bestandskräftig geworden ist. Der Zuwendungs-
empfänger kann die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeifüh-
ren und damit die Auszahlung beschleunigen, wenn er erklärt, dass er auf
einen Rechtsbehelf verzichtet.

7.2 Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden,
als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für
fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden.

7.3 Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben sollen nur Teilbeträge aus-
gezahlt und die Auszahlung in der Regel davon abhängig gemacht
werden, dass die Verwendung der bereits gezahlten Teilbeträge in
summarischer Form nachgewiesen wird.

7.4 In geeigneten Fällen soll der Zuwendungsempfänger ermächtigt werden,
die ihm bewilligte Zuwendung nach Bedarf bei der zuständigen Kasse
abzurufen (Abrufverfahren); das Nähere regelt das Bundesministerium der
Finanzen. Bei Teilnahme am Abrufverfahren sind die das Verfahren beim
Zuwendungsempfänger regelnden Bestimmungen der Abrufrichtlinien als
Besondere Nebenbestimmungen zum Bestandteil des Zuwendungsbe-
scheides zu machen.

8 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbeschei-
des, Erstattung der Zuwendung und Verzinsung

8.1 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden
sowie die Erstattung der Zuwendung und die Verzinsung des Erstattungs-
betrages richten sich nach Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. insbesondere
§§ 48, 49, 49 a VwVfG, §§ 45, 47, 50 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch).
Die erforderlichen Verwaltungsakte sind im Allgemeinen unter Angabe der
Rechtsgrundlage schriftlich zu begründen (§ 39 VwVfG).

8.2 Es ist wie folgt zu verfahren:

8.2.1 Die Bewilligungsbehörde hat die Zuwendung, auch wenn sie bereits ver-
wendet worden ist, insoweit unverzüglich zurückzufordern, als im Zuwen-
dungsbescheid enthaltene Befristungen wirksam geworden oder Bedin-
gungen eingetreten sind (§ 36 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 VwVfG). Eine auf-
lösende Bedingung ist insbesondere in einer nachträglichen Ermäßigung
der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2 der Allgemei-
nen Nebenbestimmungen zu sehen.

8.2.2 Die Bewilligungsbehörde hat regelmäßig einen Zuwendungsbescheid nach
§ 48 VwVfG mit Wirkung für die Vergangenheit ganz oder teilweise
unverzüglich zurückzunehmen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits
verwendet worden ist, zurückzufordern, insbesondere soweit der Zuwen-
dungsempfänger den Zuwendungsbescheid durch Angaben erwirkt hat,
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren. Dies ist
anzunehmen, wenn bei richtigen oder vollständigen Angaben der Zuwen-
dungsbescheid nicht ergangen oder die Zuwendung in geringerer Höhe
bewilligt worden wäre.

Anhang
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8.2.3 Die Bewilligungsbehörde hat regelmäßig einen Zuwendungsbescheid nach
§ 49 Abs. 3 VwVfG mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz oder
teilweise unverzüglich zu widerrufen und die Zuwendung, auch wenn sie
bereits verwendet worden ist, zurückzufordern, soweit sie nicht oder nicht
mehr ihrem Zweck entsprechend verwendet wird.

8.2.4 Ein Fall des § 49 Abs. 3 VwVfG liegt auch vor, wenn aus der Zuwendung
beschaffte Gegenstände während der zeitlichen Bindung nicht oder nicht
mehr zweckentsprechend verwendet werden. Der Zuwendungsbescheid
ist in der Regel entsprechend dem auf die Gegenstände entfallenden Zu-
wendungsbetrag zu widerrufen. Bei der Entscheidung über den Umfang
des Widerrufs soll die Zeit der zweckentsprechenden Verwendung ange-
messen berücksichtigt werden. Die Bewilligungsbehörde kann von einem
Widerruf des Zuwendungsbescheids absehen, wenn

- der Zuwendungsempfänger nachweist, dass die Gegenstände für den
Zuwendungszweck nicht mehr geeignet sind und ein vermögenswerter
Vorteil nicht mehr gezogen werden kann,

- die Gegenstände mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde für andere
förderungsfähige Zwecke verwendet werden,

- seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegenstände bei Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten 25 Jahre, im Übrigen zehn
Jahre vergangen sind, sofern nicht ohnehin bereits vorher die Frist der
zeitlichen Bindung abgelaufen ist.

8.2.5 Eine Zuwendung wird alsbald verwendet (§ 49 Abs. 3 Nr. 1 VwVfG), wenn
sie bei Auszahlung nach Nr. 7.2 innerhalb von zwei Monaten nach Aus-
zahlung für fällige Zahlungen verbraucht wird. Bei Anschluss an das
Abrufverfahren (Nr. 7.4) gelten die Abrufrichtlinien.

8.3 In den Fällen der Nrn. 8.2.2 bis 8.2.4 hat die Bewilligungsbehörde bei der
Ausübung ihres Ermessens die Besonderheiten des Einzelfalles, u.a. auch
die Zeitdauer der zweckentsprechenden Verwendung, sowie die Inter-
essen des Zuwendungsempfängers und die öffentlichen Interessen
gleichermaßen zu berücksichtigen. Auf die Anhörungspflicht nach § 28
VwVfG wird hingewiesen.

8.4 Rücknahme und Widerruf des Zuwendungsbescheides müssen grundsätz-
lich innerhalb eines Jahres erfolgen (§ 48 Abs. 4 Satz 1 VwVfG und § 49
Abs. 2 Satz 2 VwVfG). Die Frist beginnt, wenn einem zuständigen Amts-
verwalter der Behörde die Tatsachen, die die Rücknahme oder den Wider-
ruf rechtfertigen, vollständig bekannt sind. *)
*) Anmerkung: Siehe hierzu BVerwG, Beschluss vom 19. Dezember 1984 - BVerwGE
Band 70 S. 356; DÖV 1985 S. 442 -.

8.5 Der Erstattungsbetrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Zuwendungs-
bescheides an mit drei vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz
nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998
(BGBl. I S. 1242) jährlich zu verzinsen. Im Fall der Rücknahme oder des
Widerrufs für die Vergangenheit entsteht der Erstattungsanspruch in dem
im Rücknahme- oder Widerrufsbescheid anzugebenden Zeitpunkt. Das ist
regelmäßig der Tag, an dem die zur Rücknahme oder zum Widerruf
führenden Umstände eingetreten sind. Bei einer auflösenden Bedingung
wird der Zuwendungsbescheid mit deren Eintritt unwirksam.
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8.6 Werden Zinsen nicht erhoben, so sind die Gründe für die Nichterhebung
aktenkundig zu machen.

8.7 Wird die Zuwendung nicht innerhalb der in Nr. 8.2.5 genannten oder der beim
Anschluss an das Abrufverfahren (vgl. Nr. 7.4) geltenden Frist zur Erfüllung
des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht
widerrufen, sind regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweck-
entsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von drei vom Hundert
über dem jeweiligen Basiszinsatz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungs-Ge-
setzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) jährlich zu verlangen.

8.8 Die Berechnung und Erhebung der Zinsen richtet sich nach der Anlage zur
VV Nr. 3.3 zu § 34 BHO.

8.9 Die Erhebung von Zinsen wegen des Anspruchs auf Erstattung von Leistun-
gen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrens-
rechtlicher Vorschriften vom 2. Mai 1996 (BGBl. I S. 656) erbracht wurden,
richtet sich nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften (§ 44 a BHO).*)

*) Anmerkung: § 44 a BHO in der vor dem 21. Mai 1996 geltenden Fassung lautete:

»§ 44 a - Widerruf von Zuwendungsbescheiden, Erstattung und Verzinsung

(1) Werden Zuwendungen entgegen dem im Zuwendungsbescheid bestimmten Zweck ver-
wendet oder werden mit der Zuwendung verbundene Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer
dem Zuwendungsempfänger gesetzten Frist erfüllt, kann der Zuwendungsbescheid ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit widerrufen werden. Eine nicht
zweckentsprechende Verwendung liegt auch vor, wenn Zuwendungen nicht oder nicht mehr für
den vorgesehenen Zweck oder nicht alsbald nach der Auszahlung hierfür verwendet werden.

(2) Soweit ein Zuwendungsbescheid nach Absatz 1 widerrufen oder nach sonstigen Rechts-
vorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder infolge
Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam wird, ist die Zuwendung zu erstatten. Hat der
Zuwendungsempfänger die Umstände, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur
Unwirksamkeit des Zuwendungsbescheids geführt haben, nicht zu vertreten, so gelten für den
Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Auf
den Wegfall der Bereicherung kann sich der Zuwendungsempfänger nicht berufen, soweit er die
Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zum Entstehen des
Erstattungsanspruchs geführt haben.

(3) Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeitpunkt an mit 6
vom Hundert für das Jahr zu verzinsen. Von der Zinsforderung kann abgesehen werden, wenn
der Zuwendungsempfänger die Umstände, die zum Entstehen des Erstattungsanspruchs geführt
haben, nicht zu vertreten hat und die Erstattung innerhalb der von der Bewilligungsbehörde
festgesetzten Frist leistet. Das Bundesministerium der Finanzen kann durch
Verwaltungsvorschrift für einzelne Zuwendungsbereiche oder durch Entscheidung im Einzelfall
weitergehende Ausnahmen zulassen. Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung
zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht
widerrufen, können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen nach Satz 1
verlangt werden.«
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9 Überwachung der Verwendung

9.1 Die Verwaltung hat die Verwendung der Zuwendung zu überwachen.

9.2 Wer Ausgaben für Zuwendungen bewirtschaftet, hat für jedes Haushalts-
jahr eine besondere nach Titeln gegliederte Übersicht zu führen über

9.2.1 Empfänger, Art, Höhe und Zweck der Zuwendung,

9.2.2 die zur Zahlung angewiesenen oder vom Zuwendungsempfänger ange-
forderten Beträge sowie die eingegangenen Verpflichtungen,

9.2.3 den vorgeschriebenen Zeitpunkt für die Vorlage des Verwendungsnach-
weises, dessen Eingang, den Zeitpunkt der Prüfung durch die Verwaltung
und die Abgabe an die rechnungslegende Stelle.

9.3 Dem Bundesrechnungshof ist auf besondere Anforderung der Inhalt der
Übersicht nach Nr. 9.2 mitzuteilen. Mit dessen Einwilligung können ver-
einfachte Übersichten geführt werden.

10 Nachweis der Verwendung

10.1 Die Bewilligungsbehörde hat von dem Zuwendungsempfänger den Nach-
weis der Verwendung entsprechend den Nebenbestimmungen zu verlan-
gen.

10.2 Bei Zuwendungen bis 100 000 Deutsche Mark (50 000 Euro) genügt in der
Regel ein einfacher Verwendungsnachweis. Bei Zuwendungen, bei denen
die Erfüllung des Zuwendungszwecks in einem sich wiederholenden
einfachen Ergebnis besteht, kann auf vorherige Sachberichte Bezug
genommen werden.

11 Prüfung des Verwendungsnachweises

11.1 Die Bewilligungsbehörde, die nach Nr. 1.4 zuständige oder sonst beauf-
tragte Stelle hat - auch im Hinblick auf die Jahresfrist nach § 48 Abs. 4,
§ 49 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 48 Abs. 4 VwVfG - unverzüglich
nach Eingang des Zwischen- oder Verwendungsnachweises festzustellen,
ob nach den Angaben im Verwendungsnachweis Anhaltspunkte für die
Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs gegeben sind. Im Übrigen
soll aus den eingegangenen Nachweisen nach einer nach Anhörung des
Bundesrechnungshofs zu treffenden Regelung eine stichprobenweise
Auswahl von zu prüfenden Verwendungsnachweisen getroffen werden.
Bei den ausgewählten Zwischen- oder Verwendungsnachweisen ist zu
prüfen, ob

11.1.1 der Zwischen- oder Verwendungsnachweis den im Zuwendungsbescheid
(einschließlich der Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen ent-
spricht,

11.1.2 die Zuwendung nach den Angaben im Zwischen- oder Verwendungs-
nachweis und gegebenenfalls den beigefügten Belegen und Verträgen
über die Vergabe von Aufträgen zweckentsprechend verwendet worden
ist,
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11.1.3 der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht worden ist; dabei ist -
soweit in Betracht kommend - eine begleitende und abschließende Er-
folgskontrolle durchzuführen.

Gegebenenfalls sind Ergänzungen oder Erläuterungen zu verlangen und
örtliche Erhebungen durchzuführen. Die Prüfung der Angaben in dem
Zwischen- oder Verwendungsnachweis kann auf Stichproben beschränkt
werden. Die vorgelegten Belege usw. sind an den Zuwendungsempfänger
zurückzugeben.

11.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk (Prü-
fungsvermerk) niederzulegen. Feststellungen von unwesentlicher Bedeu-
tung sind nicht in den Vermerk aufzunehmen.

11.3 Die prüfende Stelle übersendet den nach Nr. 1.4 beteiligten Stellen eine
Ausfertigung des Sachberichts und des Prüfungsvermerks. Das Gleiche
gilt für Fälle, in denen die prüfende Stelle nicht die bewilligende Stelle ist.

12 Weiterleitung von Zuwendungen durch Zuwendungsempfänger

12.1 Die Bewilligungsbehörde kann im Zuwendungsbescheid vorsehen, dass
der Zuwendungsempfänger als Erstempfänger die Zuwendung ganz oder
teilweise weiterleiten kann. Durch die zweckbestimmte Weiterleitung erfüllt
der Erstempfänger den Zuwendungszweck.

12.2 Die Mittel können vom Erstempfänger in öffentlich-rechtlicher oder in
privatrechtlicher Form weitergeleitet werden. Die Weiterleitung in
öffentlich-rechtlicher Form durch juristische Personen des privaten Rechts
setzt eine Beleihung voraus.

12.3 Der Erstempfänger darf die Mittel nur zur Projektförderung weiterleiten.

12.4 Weiterleitung in öffentlich-rechtlicher Form

Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weiterleitung in öffentlich-rechtlicher
Form durch den Erstempfänger sind für die Weiterleitung - ggf. durch
Bezugnahme auf bestehende Förderrichtlinien - insbesondere zu regeln:

12.4.1 die Anwendung der einschlägigen Vorschriften des öffentlichen Rechts,
soweit sich aus dem Folgenden nichts Abweichendes ergibt,

12.4.2 die Weiterleitung in Form eines Zuwendungsbescheids,

12.4.3 der Zuwendungszweck und die Maßnahmen, die im Einzelnen gefördert
werden sollen, sowie die Dauer der Zweckbindung von aus der Zuwen-
dung beschafften Gegenständen,

12.4.4 der als Letztempfänger in Betracht kommende Personenkreis,

12.4.5 die Voraussetzungen, die beim Letztempfänger erfüllt sein müssen, um die
Zuwendung an ihn weiterleiten zu können,

12.4.6 die Zuwendungsart, die Finanzierungsart, die Finanzierungsform, die in
Betracht kommenden zuwendungsfähigen Ausgaben oder Kosten und der
Bewilligungszeitraum,

12.4.7 ggf. Einzelheiten zur Antragstellung durch den Letztempfänger (z.B.
Termine, fachliche Beteiligung anderer Stellen, Antragsunterlagen),
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12.4.8 die bei der Weiterleitung ergänzend zu den Allgemeinen Nebenbestim-
mungen vorzusehenden Nebenbestimmungen; in allen Fällen ist dem Erst-
empfänger aufzuerlegen, gegenüber dem Letztempfänger auch ein
Prüfungsrecht für die Bewilligungsbehörde (einschließlich für von ihr
Beauftragte) auszubedingen sowie der Bewilligungsbehörde auf Verlangen
etwaige Erstattungsansprüche gegen den Letztempfänger abzutreten,

12.4.9 der Umfang der Anwendung von Vorschriften, die Ermessensentschei-
dungen vorsehen. Soweit die Vorschriften Ermessensentscheidungen
vorsehen und eine Anwendung der Bestimmungen durch den Erstemp-
fänger nicht ausgeschlossen wird, ist ihm vorzugeben, wie er zu verfahren
hat.

12.5 Weiterleitung in privatrechtlicher Form

Bei der Bewilligung von Mitteln zur Weiterleitung in privatrechtlicher Form
durch den Erstempfänger sind für die Weiterleitung insbesondere zu
regeln:

12.5.1 die Weiterleitung in Form eines privatrechtlichen Vertrags,

12.5.2 die Vorgaben entsprechend den Nrn. 12.4.3 bis 12.4.7,

12.5.3 der Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund mit dem Hinweis, dass ein
wichtiger Grund für einen Rücktritt vom Vertrag insbesondere gegeben ist,
wenn

- die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen
sind,

- der Abschluss des Vertrages durch Angaben des Letztempfängers
zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder
unvollständig waren,

- der Letztempfänger bestimmten - im Zuwendungsbescheid im Einzel-
nen zu nennenden - Verpflichtungen nicht nachkommt.

12.6 Dem Erstempfänger ist aufzuerlegen, in dem privatrechtlichen Vertrag (Nr.
12.5.1) insbesondere zu regeln:

12.6.1 die Art und Höhe der Zuwendung,

12.6.2 den Zuwendungszweck und die Dauer der Zweckbindung von aus der Zu-
wendung beschafften Gegenständen,

12.6.3 die Finanzierungsart und den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben,

12.6.4 den Bewilligungszeitraum,

12.6.5 die Abwicklung der Maßnahme und die Prüfung der Verwendung der
Zuwendung entsprechend den Nrn. 1 bis 7 ANBest-P. Die in Betracht
kommenden Bestimmungen sind dem Inhalt nach unmittelbar in den
Vertrag zu übernehmen; das entsprechend Nr. 7.1 ANBest-P für den
Erstempfänger vorzusehende Prüfungsrecht ist auch für die
Bewilligungsbehörde (einschließlich für einen von ihr Beauftragten)
auszubedingen,

12.6.6 die Anerkennung der Gründe für einen Rücktritt vom Vertrag, der Rück-
zahlungsverpflichtungen und der sonstigen Rückzahlungsregelungen
durch den Letztempfänger,
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12.6.7 die Verzinsung von Rückzahlungsansprüchen.

12.7 Im Zuge der Weiterleitung von Zuwendungen können zwischen dem Erst-
empfänger und dem Letztempfänger weitere Personen eingeschaltet werden.

13 Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften

13.1 Die Bewilligungsbehörde kann zulassen, dass bei Zuwendungen für Bau-
maßnahmen die zuständigen bautechnischen Dienststellen des Zuwen-
dungsempfängers beteiligt werden. Die auf Grund von Nr. 6.2 getroffenen
Regelungen sind zu beachten (zu Nr. 5.6.6). Die Bewilligungsbehörde
kann bei Baumaßnahmen im Einzelfall - mit Ausnahme bei der Prüfung
des Verwendungsnachweises - von einer Beteiligung der fachlich zustän-
digen technischen staatlichen Verwaltung absehen, wenn die Interessen
der Bewilligungsbehörde durch die Beteiligung der bautechnischen
Dienststelle des Zuwendungsempfängers gewahrt sind.

13.2 Bei der Bewilligung von Zuwendungen für Tiefbaumaßnahmen kann die
Bewilligungsbehörde eine der Nr. 1.4 ANBest-Gk entsprechende Regelung
vorsehen. Soweit bei den Maßnahmen die fachlich zuständige technische
staatliche Verwaltung zu beteiligen ist, ist die Regelung mit der be-
treffenden Verwaltungsstelle abzustimmen.

13.3 Zuwendungen an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von
Gebietskörperschaften sollen nur bewilligt werden, wenn die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben des Vorhabens mehr als 15 000 Deutsche Mark
(7 500 Euro) betragen.

13.4 Zuwendungen an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von
Gebietskörperschaften von nicht mehr als 50 000 Deutsche Mark
(25 000 Euro) werden nach Vorlage des Verwendungsnachweises in einer
Summe ausgezahlt.

13.5 Die Bewilligungsbehörde kann von einer Rückforderung absehen, wenn
der zurückzufordernde Betrag 1 000 Deutsche Mark (500 Euro) nicht
übersteigt (zu Nr. 8).

13a Zuwendungen auf Kostenbasis

13a.1 Bei Projektförderung können Zuwendungen an gewerbliche Unternehmen,
insbesondere für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, anstatt zur
Deckung der zuwendungsfähigen Ausgaben zur Deckung der zuwen-
dungsfähigen Kosten des Zuwendungsempfängers bewilligt werden, wenn
eine Bemessung der Zuwendung nach Ausgaben im Hinblick auf die Ver-
rechnung von Gemeinkosten einschließlich kalkulatorischer Kosten nicht
sinnvoll ist.

13a.1.1 In geeigneten Bereichen/Fällen sollen feste Sätze für bestimmte Kalkula-
tionsbereiche festgesetzt werden.

13a.1.2 Ist dies nicht geboten, so dürfen Zuwendungen auf Kostenbasis nur ge-
währt werden, wenn der Zuwendungsempfänger über ein geordnetes
Rechnungswesen im Sinne der Nr. 2 der Leitsätze für die Preisermittlung
auf Grund von Selbstkosten - LSP - (Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53
vom 21. November 1953 - Bundesanzeiger Nr. 244 vom 18. Dezember
1953 -) in der jeweils geltenden Fassung verfügt.
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13a.2 In den Fällen der Nr. 13 a.1 gelten die Nrn. 1 bis 11, 14 und 15 sinnge-
mäß, soweit nicht in den Nrn. 13 a.3 bis 13 a.8 und in den ANBest-P-
Kosten (Anlage 4 zu Nr. 5.1) etwas anderes bestimmt oder zugelassen ist.
Dabei tritt an die Stelle des Wortes »Ausgaben« das Wort »Kosten«.

13a.3 Zuwendungsfähige Kosten sind die nach Maßgabe der ANBest-P-Kosten
dem Vorhaben zuzurechnenden Selbstkosten des Zuwendungsempfän-
gers, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung im Bewilligungszeitraum
anfallen und die nachgewiesen werden.

13a.4 Die voraussichtlich zuwendungsfähigen Kosten sind vom Zuwendungs-
empfänger durch eine Vorkalkulation zu ermitteln, wobei die LSP anzu-
wenden sind.

Die Bewilligungsbehörde legt fest, wie die Vorkalkulation aufzugliedern ist.
Die Vorschriften über die Mindestgliederung nach Nr. 10 LSP sind zu
beachten.

13a.5 Die Vorkalkulation ist hinsichtlich der Gesamtkosten als Höchstbetrag
(Selbstkostenhöchstbetrag) für verbindlich zu erklären. Innerhalb des
Selbstkostenhöchstbetrages bedürfen erhebliche Abweichungen von der
Vorkalkulation der Einwilligung der Bewilligungsbehörde.

13a.6 Bei der Bemessung der Zuwendungen ist eine angemessene Finanzierung
des Vorhabens durch den Zuwendungsempfänger und durch Dritte zu
berücksichtigen. Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Zuwendungen im
Wege der Anteilfinanzierung (in Ausnahmefällen durch Vollfinanzierung)
bewilligt werden.

13a.7 Abweichend von Nr. 7.2 richtet sich die Auszahlung der Zuwendungen
nach den anfallenden Kosten.

13a.8 Vor der Durchführung einer Kostenprüfung im Rahmen der Nr. 11 beim
Zuwendungsempfänger sollen die Bewilligungsbehörde oder ihre Beauf-
tragten das Benehmen mit der für die Preisbildung und Preisüberwachung
zuständigen Behörde herstellen und die etwa dort bereits vorliegenden
Ergebnisse aus Kostenprüfungen für die Prüfung des Verwendungsnach-
weises auswerten. In geeigneten Fällen soll die Bewilligungsbehörde die
für die Preisbildung und Preisüberwachung zuständige Behörde um eine
Kostenprüfung ersuchen.

14 Fälle von geringer finanzieller Bedeutung

Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen (Nr.
1.4) der Gesamtbetrag der Zuwendungen bei institutioneller Förderung für
ein Haushaltsjahr oder bei einer Projektförderung weniger als 100 000
Deutsche Mark (50 000 Euro), kann das zuständige Bundesministerium
bei Anwendung der Nrn. 2 bis 9 und 12 bis 13 a für einzelne Förderbe-
reiche Erleichterungen zulassen. Beträgt die Zuwendung nach Satz 1 we-
niger als 50 000 Deutsche Mark (25 000 Euro), kann die Bewilligungsbe-
hörde im Einzelfall Ausnahmen zulassen.
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15 Besondere Regelungen

15.1 Soweit das zuständige Bundesministerium oder die Bewilligungsbehörde
nicht nach den Nrn. 1 bis 14 ermächtigt ist, Ausnahmen zuzulassen, sind
solche im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen möglich. Das gilt z.B. für die Gewährung höherer Vergütungen als nach
dem BAT oder MTB (einschließlich der in Nr. 1.3 Satz 4 ANBest-I genannten
Fälle) und anderer über- und außertariflicher Leistungen sowie für Abwei-
chungen vom Stellenplan für Angestellte, soweit die Einwilligung des Bun-
desministeriums der Finanzen nicht allgemein erteilt ist.

15.2 Für einzelne Zuwendungsbereiche kann das zuständige Bundesministerium
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und nach Anhö-
rung des Bundesrechnungshofes (§ 103) ergänzende oder abweichende
Verwaltungsvorschriften (z.B. Förderrichtlinien) zu den Nrn. 1 bis 13a erlas-
sen. Werden bestehende Verwaltungsvorschriften geändert, sind das Bun-
desministerium der Finanzen und der Bundesrechnungshof ebenfalls nach
Satz 1 zu beteiligen.

15.3 Grundsätzliche Zweifelsfragen sowie Fragen von erheblicher finanzieller Be-
deutung, die sich bei der Anwendung der Nrn. 1 bis 14 ergeben, sind im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu klären.

15.4 Soweit Regelungen nach den Nrn. 15.1 bis 15.3 den Verwendungsnachweis
betreffen, ist das Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof herzustellen.

15.5 Die Nrn. 1 bis 15.4 gelten für den Bund als Zuwendungsgeber auch dann,
wenn bei einer kapitalmäßigen Beteiligung des Bundes an dem Zuwen-
dungsempfänger (Nr. 1.2 zu § 65) die Bewilligungsbehörde in einem Auf-
sichtsorgan des Zuwendungsempfängers vertreten ist.

Zu § 44 Abs. 2 - Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen -

16 Zum Begriff

16.1 Eine Verwaltung von Bundesmitteln im Sinne von § 44 Abs. 2 liegt vor, wenn
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zur Erfüllung von Bundesaufgaben
im Rahmen eines Treuhandverhältnisses Ausgaben leisten oder Einnahmen
erheben.

16.2 Eine Verwaltung von Vermögensgegenständen im Sinne von § 44 Abs. 2
liegt vor, wenn Stellen außerhalb der Bundesverwaltung im Rahmen eines
Treuhandverhältnisses befugt sind, Sachen, Rechte oder andere Arten von
Vermögen des Bundes zu halten oder über sie zu verfügen.

17 Voraussetzungen

Soweit die Verwaltung von Bundesmitteln oder Vermögensgegenständen des
Bundes durch Stellen außerhalb der Bundesverwaltung keiner gesetzlichen
Grundlage bedarf, ist sie nur zulässig, wenn sie im Interesse des Bundes
liegt und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geboten ist. Diese Stellen
müssen für eine solche Verwaltung geeignet sein und die Gewähr für eine
ordnungsmäßige Geschäftsführung bieten.

Anhang
H 0505
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18 Verfahren

18.1 Die Übertragung und die Einzelheiten der Durchführung der Verwaltung
von Bundesmitteln oder Vermögensgegenständen des Bundes sind, so-
weit sie nicht gesetzlich geregelt sind, schriftlich zu vereinbaren. Nach
Lage des Einzelfalles ist in der Vereinbarung insbesondere Folgendes zu
regeln:

18.1.1 die Übertragung der Verwaltung unter Angabe von Art und Umfang oder
der im Einzelnen wahrzunehmenden Aufgaben,

18.1.2 die Rechte und Pflichten des Auftragnehmers und der Grad der zu be-
achtenden Sorgfalt,

18.1.3 die Anwendung von gesetzlichen und sonstigen Vorschriften nebst
Mustern,

18.1.4 die Erteilung von Unteraufträgen,

18.1.5 die Weisungsbefugnis und Einwilligungsvorbehalte des Auftraggebers,

18.1.6 der Umfang der Mitteilungspflichten,

18.1.7 die gesonderte Buchführung und die Rechnungslegung für die Mittel und
die Vermögensgegenstände des Bundes,

18.1.8 das Auszahlungsverfahren,

18.1.9 die Behandlung von Rückeinnahmen,

18.1.10 die Haftung des Auftragnehmers,

18.1.11 der Nachweis über die Verwaltung,

18.1.12 die Prüfungsrechte des Auftraggebers,

18.1.13 der Ansatz des Aufwands des Auftragnehmers,

18.1.14 die Befristung der Vereinbarung oder deren Beschränkung auf bestimmte
Programme und die Möglichkeit der Kündigung der Vereinbarung.

18.2 Regelungen nach den Nrn. 18.1.1, 18.1.7, 18.1.11 und 18.1.13 bedürfen
der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen, Regelungen nach
den Nrn. 18.1.7 und 18.1.11 auch der des Bundesrechnungshofes. Das
Bundesministerium der Finanzen und der Bundesrechnungshof können
auf ihre Befugnisse verzichten.

Zu § 44 Abs. 3 - Beleihung auf dem Gebiet der Zuwendungen -

19 Personenkreis

19.1 Beliehen werden können juristische Personen des privaten Rechts, die in
den Handlungsformen des öffentlichen Rechts als Zuwendungsempfänger
Zuwendungen weiterleiten oder als Treuhänder des Bundes Zuwendungen
gewähren sollen (Nrn. 12 und 16.1).

19.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung der Voraussetzungen zur
Beleihung sind aktenkundig zu machen.
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20 Verfahren

Die Beleihung geschieht durch Verwaltungsakt oder durch öffentlich-recht-
lichen Vertrag. Diese müssen enthalten

20.1 die Bezugnahme auf § 44 Abs. 3 BHO,

20.2 die genaue Bezeichnung der juristischen Person des privaten Rechts, die
beliehen wird,

20.3 die Verleihung der Befugnis, Zuwendungen nach Maßgabe besonderer
Bestimmungen durch Verwaltungsakt in eigenem Namen zu bewilligen,

20.4 die Angabe der Behörde, die die Aufsicht über die Beliehene ausübt,

20.5 die Verpflichtung der Beliehenen, der aufsichtsführenden Behörde unver-
züglich mitzuteilen, wenn

- sich bei der Ausübung der Befugnis Zweifelsfragen oder Schwierigkeiten
ergeben,

- sie ihre Zahlungen einstellt oder ein Insolvenzverfahren über ihr Ver-
mögen beantragt oder eröffnet wird,

20.6 den Beginn und die Befristung der Beleihung oder deren Beschränkung auf
bestimmte Programme,

20.7 einen Vorbehalt, dass die Befugnis jederzeit entzogen werden kann,

20.8 beim Verwaltungsakt eine Rechtsbehelfsbelehrung.
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Anlage 1 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förde-
rung (ANBest-I)

Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestim-
mungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist.

Inhalt

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen

Nr. 4 Inventarisierungspflicht

Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Nr. 6 Buchführung

Nr. 7 Nachweis der Verwendung

Nr. 8 Prüfung der Verwendung

Nr. 9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

1.2 Alle eigenen Mittel und mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden
Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) des Zuwen-
dungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle Ausgaben einzusetzen. Der
Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich Organisations- und Stellenplan
ist verbindlich.

1.3 Der Zuwendungsempfänger darf seine Beschäftigten nicht besser stellen als
vergleichbare Bundesbedienstete. Höhere Vergütungen als nach BAT oder
MTB sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt
werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Beschäftigten des Zuwendungs-
empfängers, die bei der Durchführung von Aufträgen und von aus Zuwendun-
gen finanzierten Projekten eingesetzt werden. Sind im Wirtschaftsplan Stellen
oberhalb BAT ohne Angaben der Höhe der Vergütung ausgebracht (z.B. S, ÜT,
AT ohne Angabe einer Besoldungsgruppe oder C 4), bedarf die Festsetzung
der Vergütung in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung der Bewilli-
gungsbehörde.
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1.4 Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge
und Projektförderung durch Dritte) zu 50 vom Hundert und mehr aus
öffentlichen Mitteln finanziert werden, dürfen Risiken für Schäden an Personen,
Sachen und Vermögen nur versichern, soweit eine Versicherung gesetzlich
vorgeschrieben ist. Beträgt der Anteil der öffentlichen Mittel an den Ge-
samtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung durch Dritte)
weniger als 50 vom Hundert, so dürfen Risiken der genannten Art nur ver-
sichert werden, wenn hierdurch der Zuwendungsempfänger seine Beschäftig-
ten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
des Bundes.

1.5 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benö-
tigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Wird ein im Haushaltsjahr zu
deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so
darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen
Zuwendungsgeber angefordert werden.

1.6 Am Jahresende nicht verbrauchte Kassenmittel werden auf die Auszahlungen
zu Beginn des Folgejahres kassenmäßig angerechnet.

1.7 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt
werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände ge-
rechtfertigt ist.

1.8 Die Bildung von Rückstellungen ist nur zulässig, soweit sie gesetzlich (z.B.
durch das Handelsgesetzbuch) vorgeschrieben ist. Rücklagen dürfen nicht ge-
bildet werden.

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Haushalts- oder Wirtschafts-
plan veranschlagten Gesamtausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder
treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung

2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwen-
dungsempfängers,

2.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden
Betrag.

3 Vergabe von Aufträgen

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der Ge-
samtbetrag der Zuwendung mehr als 200 000 Deutsche Mark (100 000 Euro)
beträgt, sind anzuwenden

- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt I der Ver-
dingungsordnung für Bauleistungen (VOB),

- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der
Abschnitt I der Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bau-
leistungen - (VOL).
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3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, auf Grund des § 98 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung
(VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A anzuwenden oder andere
Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt.

4 Inventarisierungspflicht

Der Zuwendungsempfänger hat Gegenstände, deren Anschaffungs- oder
Herstellungswert 800 Deutsche Mark (400 Euro) übersteigt, zu inventarisieren.
Soweit aus besonderen Gründen der Bund Eigentümer ist oder wird, sind die
Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbe-
hörde anzuzeigen, wenn

5.1 er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans weitere Zuwendungen
bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,

5.2 für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder
wegfallen,

5.3 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei
Monaten nach der Auszahlung verbraucht werden können.

6 Buchführung

6.1 Die Kassen- und Buchführung sind entsprechend den Regeln der Bundes-
haushaltsordnung (BHO) und den jeweils geltenden Verwaltungsvorschriften
einzurichten, es sei denn, dass die Bücher nach den für Länder oder Gemein-
den geltenden entsprechenden Vorschriften oder nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung geführt werden.

6.2 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund
und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den
Verwendungszweck.

6.3 Der Zuwendungsempfänger hat die Bücher, Belege und alle sonstigen
Geschäftsunterlagen (vgl. Nr. 8.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Auf-
bewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Auf-
nahme- und Wiedergabeverfahren muss den jeweiligen Vorschriften oder Re-
geln (Nr. 6.1) entsprechen.

7 Nachweis der Verwendung

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf
des Haushalts- oder Wirtschaftsjahres nachzuweisen (Verwendungsnachweis).
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem
zahlenmäßigen Nachweis.

7.2 In dem Sachbericht sind die Tätigkeit des Zuwendungsempfängers sowie das
erzielte Ergebnis im abgelaufenen Haushalts- oder Wirtschaftsjahr darzu-
stellen. Tätigkeits-, Lage-, Abschluss- und Prüfungsberichte und etwaige Ver-
öffentlichungen sind beizufügen.



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
§ 44; Anlage 1 (ANBest-I) 16. Mai 2001

132

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

7.3 Der zahlenmäßige Nachweis besteht für den Fall, dass der Zuwendungs-
empfänger nach Einnahmen und Ausgaben bucht, aus der Jahresrechnung.
Diese muss alle Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Haushalts-
jahres in der Gliederung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans enthalten so-
wie das Vermögen und die Schulden zu Beginn und Ende des Haushalts-
jahres ausweisen. Bei kaufmännischer doppelter Buchführung des Zuwen-
dungsempfängers besteht der zahlenmäßige Nachweis aus dem Jahresab-
schluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, bei Kapitalgesellschaften
auch Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss) sowie auf Verlangen
der Bewilligungsbehörde einer Überleitungsrechnung auf Einnahmen und
Ausgaben. In der Überleitungsrechnung sind die tatsächlichen Einnahmen
und Ausgaben nach den Ansätzen des Haushalts- oder Wirtschaftsplans ab-
zurechnen. Werden neben der institutionellen Förderung auch Zuwendungen
zur Projektförderung bewilligt, so sind im zahlenmäßigen Nachweis die im
abgelaufenen Haushaltsjahr gewährten Zuwendungen zur Projektförderung
einzeln nachrichtlich anzugeben.

7.4 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig
waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die
Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.

8 Prüfung der Verwendung

8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Ge-
schäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch
örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und
die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

8.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist
von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung
unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.

8.3 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei dem Zuwendungsempfänger zu
prüfen (§§ 91, 100 BHO).

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Ver-
waltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder
widerrufen oder sonst unwirksam wird.

9.2 Nr. 9.1 gilt insbesondere, wenn

9.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden
ist,

9.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwen-
det wird,

9.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung
der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2).
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9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kom-
men, soweit der Zuwendungsempfänger

9.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet oder

9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie
Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

9.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49 a Abs. 3 VwVfG mit drei
vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-
Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) jährlich zu ver-
zinsen.

9.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des
Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht
zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von der
Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in
Höhe von drei vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des
Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242)
jährlich verlangt werden. Eine alsbaldige Verwendung liegt vor, wenn
ausgezahlte Beträge innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden.
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Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
(ANBest-P)

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestim-
mungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist.

Inhalt

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände

Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Nr. 6 Nachweis der Verwendung

Nr. 7 Prüfung der Verwendung

Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbe-
sondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwen-
dungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan
ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen
um bis zu 20 vom Hundert überschritten werden, soweit die Überschreitung
durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausge-
glichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf
behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des
baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Fi-
nanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2
bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.

1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Ver-
waltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des
Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen
Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht
besser stellen als vergleichbare Bundesbedienstete. Höhere Vergütungen als
nach dem BAT oder MTB sowie sonstige über- und außertarifliche
Leistungen dürfen nicht gewährt werden.



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
§ 44; Anlage 2 (ANBest-P) 16. Mai 2001

136

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen
benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung
des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die
Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:

1.4.1 Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwen-
dungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen
Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind.

Wird ein zu deckender Fehlbedarf (Nr. 1.4.2) anteilig durch mehrere Zuwen-
dungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den
Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder be-
wirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände
gerechtfertigt ist.

1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wir-
kung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwen-
dungszweck nicht zu erreichen ist.

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veran-
schlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die
Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel (z.B. Investitionszulagen)
hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zu-
wendungsempfängers,

2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden
Betrag.

2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender
Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtaus-
gaben oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als 1 000 Deutsche Mark
(500 Euro) ändern.

3 Vergabe von Aufträgen

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der
Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 200 000 Deutsche Mark
(100 000 Euro) beträgt, sind anzuwenden

- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen der Abschnitt I der
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB),

- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen der
Abschnitt I der Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen
Bauleistungen - (VOL).
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3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, auf Grund des § 98 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabe-
verordnung (VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A anzuwenden
oder andere Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt.

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder
hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und
sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf
der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig
verfügen.

4.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks
beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 800
Deutsche Mark (400 Euro) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonde-
ren Gründen der Bund Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem
Inventar besonders zu kennzeichnen.

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbe-
hörde anzuzeigen, wenn

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen
öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - ggf. weitere -
Mittel von Dritten erhält,

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung
maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten
Zuwendung nicht zu erreichen ist,

5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Auszahlung verbraucht werden können,

5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr
entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt
werden,

5.6 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird.

6 Nachweis der Verwendung

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach
Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten
auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde
nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis
zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist innerhalb von vier Monaten nach
Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein
Zwischennachweis zu führen.

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem
zahlenmäßigen Nachweis.
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6.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte
Ergebnis im Einzelnen darzustellen.

6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeit-
licher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des
Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwen-
dungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen
Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen
Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung er-
sichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vor-
steuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Ent-
gelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

6.5 Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege)
über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen
vorzulegen.

6.6 Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser
aus dem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von
Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung
des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind.

6.7 Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) ist wie der einfache Verwendungs-
nachweis zu führen.

6.8 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund
und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Ver-
wendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuord-
nungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projektnummer) enthalten. Im Verwen-
dungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass
wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den
Büchern und gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen.

6.9 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6.5 genannten Belege und Ver-
träge sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen
(vgl. Nr. 7.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises
aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschrif-
ten eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können
auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wieder-
gabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung oder
einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung ent-
sprechen.

6.10 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel
an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber
zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennachweise dem Verwendungs-
oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufügen.

7 Prüfung der Verwendung

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung
durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der
Nr. 6.10 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten
gegenüber auszubedingen.
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7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist
von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung
unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.

7.3 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu
prüfen (§§ 91, 100 BHO).

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach
Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder
widerrufen oder sonst unwirksam wird.

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn

8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden
ist,

8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck
verwendet wird,

8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung
der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2).

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht
kommen, soweit der Zuwendungsempfänger

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet oder

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie
Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49 a Abs. 3 VwVfG mit drei
vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-
Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) jährlich zu ver-
zinsen.

8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des
Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht
zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von der
Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in
Höhe von drei vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des
Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242)
jährlich verlangt werden. Eine alsbaldige Verwendung liegt vor, wenn
ausgezahlte Beträge innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden.
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Anlage 3 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an
Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften
(ANBest-Gk)

Die ANBest-Gk enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbe-
stimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist.

Inhalt

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände

Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Nr. 6 Nachweis der Verwendung

Nr. 7 Prüfung der Verwendung

Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbe-
sondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwen-
dungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan
ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die einzelnen Ausgabe-
ansätze dürfen um bis zu 20 vom Hundert überschritten werden, soweit die
Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelan-
sätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Ausga-
beansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im
Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergeb-
nisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig.
Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.

1.3 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen be-
nötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwen-
dung wie folgt in Anspruch genommen werden:

1.3.1 Bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwen-
dungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,
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1.3.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen
Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind.

Wird ein zu deckender Fehlbedarf (Nr. 1.3.2) anteilig durch mehrere Zuwen-
dungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den
Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

1.4 Soweit die Zuwendung für ein Hochbauvorhaben bestimmt ist, kann sie bei
Anteil- oder Festbetragsfinanzierung entsprechend dem Baufortschritt an-
gefordert werden, und zwar 20 vom Hundert der Zuwendung nach Vergabe
des Rohbauauftrags, 30 vom Hundert nach baurechtlicher Abnahme des
Rohbaus, 40 vom Hundert nach baurechtlicher Schlussabnahme und 10 vom
Hundert nach Vorlage des Verwendungsnachweises. Nr. 1.3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Der Anforderung ist je eine Ausfertigung der in Betracht kom-
menden Abnahmebescheinigungen beizufügen.

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder
bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere
Umstände gerechtfertigt ist.

1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wir-
kung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwen-
dungszweck nicht zu erreichen ist.

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veran-
schlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die
Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel (z.B. Investitionszulagen)
hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des
Zuwendungsempfängers,

2.1.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden
Betrag.

2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender
Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die Gesamtaus-
gaben oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als 1 000 Deutsche Mark
(500 Euro) ändern.

3 Vergabe von Aufträgen

3.1 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind
die nach den einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Zuwen-
dungsempfängers anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten.

3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, auf Grund des § 98 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverord-
nung (VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A anzuwenden oder
andere Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt.
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4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder herge-
stellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu
behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwen-
dungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen.

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbe-
hörde anzuzeigen, wenn

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen
öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er - ggf. weitere -
Mittel von Dritten erhält,

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung
maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten
Zuwendung nicht zu erreichen ist,

5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Auszahlung verbraucht werden können,

5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet
oder nicht mehr benötigt werden.

6 Nachweis der Verwendung

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung
des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnach-
weis). Ist der Zuwendungszweck nicht innerhalb eines Jahres erfüllt, ist auf
Verlangen der Bewilligungsbehörde ein Zwischennachweis in Form des Ver-
wendungsnachweises vorzulegen.

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zah-
lenmäßigen Nachweis.

6.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte
Ergebnis kurz darzustellen. Dem Sachbericht sind die Berichte der von dem
Zuwendungsempfänger beteiligten technischen Dienststellen beizufügen.

6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben ent-
sprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch auszuweisen.
Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden
Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben
enthalten. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuer-
abzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte
(Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

6.5 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel
an Dritte (Nichtgebietskörperschaften) weiterleiten, sind die von den empfan-
genden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischen-
nachweise dem Verwendungsnachweis oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1
beizufügen.
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7 Prüfung der Verwendung

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung
durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der
Nr. 6.5 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten
gegenüber auszubedingen.

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist
von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung
unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. Dies gilt nicht bei Zuwen-
dungen des Bundes an ein Land.

7.3 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu
prüfen (§§ 91, 100 BHO).

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Ver-
waltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder
widerrufen oder sonst unwirksam wird.

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn

8.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden
ist,

8.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwen-
det wird,

8.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung
der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2).

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kom-
men, soweit der Zuwendungsempfänger

8.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet oder

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie
Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt.

8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49 a Abs. 3 VwVfG mit drei
vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-
Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) jährlich zu ver-
zinsen.

8.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des
Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zu-
rückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von der Auszahlung
bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von
drei vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskont-
satz-Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) jährlich ver-
langt werden. Eine alsbaldige Verwendung liegt vor, wenn ausgezahlte Be-
träge innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden.
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Anlage 4 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung auf
Kostenbasis (ANBest-P-Kosten)

Die ANBest-P-Kosten enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Ne-
benbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Inhalt

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Kosten oder Änderung der Finanzierung

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen

Nr. 4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Nr. 5 Abrechnung nach Selbstkosten

Nr. 6 Pauschalierte Abrechnung

Nr. 7 Nachweis der Verwendung

Nr. 8 Prüfung der Verwendung

Nr. 9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen/Erträge
(z.B. Zuwendungen, Leistungen Dritter und Nebenerträge) und der Eigenanteil
des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwen-
dungszweck zusammenhängenden Kosten einzusetzen. Die Vorkalkulation ist
hinsichtlich der Gesamtkosten als Höchstbetrag (Selbstkostenhöchstbetrag)
verbindlich.

Innerhalb des Höchstbetrages sind Abweichungen über 20 vom Hundert von
den Ansätzen der Vorkalkulation nur zulässig, wenn die Bewilligungsbehörde
vorher zugestimmt hat.

1.3 Die Anforderung der Zuwendung richtet sich nach den anfallenden Kosten. Die
Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs er-
forderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung jeweils nur
anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorge-
sehenen eigenen Mitteln des Zuwendungsempfängers in Anspruch genommen
werden.

1.4 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid mit Wir-
kung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwen-
dungszweck nicht zu erreichen ist.



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
§ 44; Anlage 4 (ANBest-P-Kosten) 16. Mai 2001

146

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

2 Nachträgliche Ermäßigung der Kosten oder Änderung der Finanzierung

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in der Vorkalkulation veranschlagten
Gesamtkosten für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel
oder treten neue Deckungsmittel (z.B. Investitionszulagen) hinzu, so ermäßigt
sich die Zuwendung,

2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen Mitteln des Zuwendungsempfän-
gers,

2.2 bei Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag.

3 Vergabe von Aufträgen

Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nur an fachkundige und leistungs-
fähige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen
Bedingungen zu vergeben. Soweit möglich, sind dazu mindestens drei Ange-
bote einzuholen.

4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbe-
hörde anzuzeigen, wenn

4.1 er nach Vorlage der Vorkalkulation weitere Zuwendungen für denselben Zweck
bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er
- ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält,

4.2 sich gegenüber der Vorkalkulation eine Ermäßigung um mehr als 7,5 vom
Hundert der Gesamtkosten oder um mehr als 20 000 Deutsche Mark
(10 000 Euro) oder sich eine Änderung der Finanzierung um mehr als 20 000
Deutsche Mark (10 000 Euro) ergibt,

4.3 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung
maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

4.4 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten
Zuwendung nicht zu erreichen ist,

4.5 die angeforderten oder ausgezahlten, sich nicht auf kalkulatorische Kosten
beziehenden Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung
verbraucht werden können,

4.6 Sonderbetriebsmittel vor Beendigung des Vorhabens nicht mehr entsprechend
dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,

4.7 sich nach Vorlage des Verwendungsnachweises noch Kostengutschriften/Er-
träge ergeben oder wenn er noch weitere Deckungsmittel im Sinne der Nr. 1.2
erhält,

4.8 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird.
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5 Abrechnung nach Selbstkosten

5.1 Nach Maßgabe des Zuwendungsbescheids und dieser Nebenbestimmungen
dürfen nur die durch das Vorhaben verursachten, angemessenen und nach-
zuweisenden Selbstkosten verrechnet werden, die bei wirtschaftlicher
Betriebsführung im Bewilligungszeitraum entstanden sind. Übersteigen die
tatsächlichen Selbstkosten des Vorhabens den Selbstkostenhöchstbetrag, so
hat der Zuwendungsempfänger den Mehrbetrag selbst zu tragen.

5.2 Die Selbstkosten sind nach den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund
von Selbstkosten - LSP - (Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21.
November 1953 - Bundesanzeiger Nr. 244 vom 18. Dezember 1953) in der
jeweils geltenden Fassung zu ermitteln.

5.3 Nicht zuwendungsfähig sind:

5.3.1 die Vertriebskosten einschließlich Werbekosten,

5.3.2 die Gewerbesteuer,

5.3.3 die Kosten der freien Forschung und Entwicklung (Nrn. 27 und 28 LSP),

5.3.4 die Kosten für Einzelwagnisse (Nrn. 47 bis 50 LSP),

5.3.5 der kalkulatorische Gewinn (Nrn. 51 und 52 LSP),

5.3.6 der Zinsanteil in den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

5.4 Eingeräumte Skonti sind bei der Ermittlung der Einstandspreise der für das
Vorhaben besonders beschafften Gegenstände und der erbrachten
sonstigen Fremdleistungen abzusetzen.

5.5 Werden für Teilleistungen an Stelle von Selbstkosten Preise für markt-
gängige Leistungen (ohne USt) zu Grunde gelegt, sind diese um zehn vom
Hundert für nicht zuwendungsfähige Kosten (Nr. 5.3) zu kürzen. Die Teil-
leistungen sind in der Nachkalkulation (siehe Nr. 7.4) gesondert auszu-
weisen.

5.6 Kosten für Sonderbetriebsmittel (Nr. 14 LSP) dürfen nur abgerechnet
werden, soweit sie vorher von der Bewilligungsbehörde als zuwendungsfähig
anerkannt worden sind. Zu den Sonderbetriebsmitteln gehören keine Gegen-
stände der betriebsüblichen Grundausstattung. Ergänzend gilt Folgendes:

5.6.1 Der Zuwendungsempfänger hat nach Beendigung des Vorhabens für Son-
derbetriebsmittel einen Restwertausgleich zu leisten. Ein etwaiger Aus-
gleichsanspruch ist in sinngemäßer Anwendung der Nr. 9.4 zu verzinsen.

Werden Sonderbetriebsmittel bereits vor Erfüllung des Zuwendungszwecks
für das Vorhaben nicht mehr benötigt, so ist der Restwertausgleich unver-
züglich zu leisten.

5.6.2 Entwicklungsgegenstände (Versuchsmuster, Prototypen und dergl.), die im
Rahmen des Vorhabens hergestellt werden, werden wie Sonderbetriebsmittel
behandelt.
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6 Pauschalierte Abrechnung

Der Zuwendungsempfänger rechnet, soweit im Zuwendungsbescheid auf
seinen Antrag hin eine pauschalierte Abrechnung zugelassen ist, die zuwen-
dungsfähigen Kosten nach folgenden Regelungen ab.

6.1 Zuwendungsfähig sind folgende Einzelkosten:

6.1.1 Materialkosten,

6.1.2 Kosten für Fremdleistungen,

6.1.3 Personalkosten, ermittelt aus den einkommen-/lohnsteuerpflichtigen Brutto-
löhnen und -gehältern je Kalenderjahr ohne Arbeitgeber-Anteile zur Sozial-
versicherung und ohne umsatz- oder gewinnabhängige Zuschläge. Soweit
Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder o.ä. Leitungspersonal im Vorha-
ben tätig werden, dürfen hierfür nur Personaleinzelkosten von entsprechen-
den leitenden Mitarbeitern im Projekt (z.B. Projektleiter) verrechnet werden;
dies gilt auch für ohne feste Entlohnung tätige Unternehmer. Aus der Division
der ermittelten Jahreslöhne/-gehälter durch die theoretisch möglichen Jah-
resarbeitsstunden (ohne Abzug von Fehlzeiten) laut Tarifvertrag/ Betriebs-
vereinbarung/Arbeitsvertrag ist ein Stundensatz zu bilden. Soweit die tat-
sächlich geleisteten Gesamtstunden über den tarifvertraglich/betrieb-
lich/arbeitsvertraglich vereinbarten Gesamtstunden liegen, ergibt sich der
Stundensatz durch Division des Jahresgehalts durch die tatsächlich geleis-
teten Stunden.

An Personaleinzelkosten dürfen nur die direkt für das Vorhaben geleisteten
und durch Zeitaufschreibungen erfassten Stunden (produktive Stunden)
durch Multiplikation mit dem gemäß Absatz 1 gebildeten jahresbezogenen
Stundensatz abgerechnet werden. Für Personen, die nicht ausschließlich für
das Vorhaben eingesetzt werden, dürfen anteilmäßig nur die vorhabenbezo-
genen produktiven Stunden im Verhältnis zu den produktiv geleisteten Ge-
samtstunden abgerechnet werden,

6.1.4 Reisekosten,

6.1.5 Abschreibungen von den Anschaffungspreisen oder Herstellkosten auf vor-
habenspezifische Anlagen.

Die Kosten nach den Nrn. 6.1.1. bis 6.1.5 sind unter Beachtung der Nrn. 5.1
bis 5.5 zu ermitteln.

6.2 Die übrigen durch das Vorhaben verursachten Kosten werden pauschal
durch einen Zuschlag von 120 vom Hundert auf die Personaleinzelkosten
nach Nr. 6.1.3 abgegolten. Mit dem Zuschlag sind insbesondere auch Perso-
nalkosten für Feiertage, Urlaub, Krankheit und sonstige Fehlzeiten sowie
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung abgegolten.

7 Nachweis der Verwendung

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Er-
füllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten
auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde
nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis
zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach Ablauf
des Haushaltsjahres ein Zwischennachweis zu führen.
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7.2 Der Zwischen- und der Verwendungsnachweis bestehen aus einem Sachbe-
richt und einem zahlenmäßigen Nachweis.

7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte
Ergebnis im Einzelnen darzustellen.

7.4 Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus einer Nachkalkulation und einem
Nachweis über die Finanzierung des Vorhabens. Die Nachkalkulation ist in
derselben Form wie die Vorkalkulation zu gliedern. Im Falle einer pauscha-
lierten Abrechnung nach Nr. 6 ist der Nachkalkulation eine Übersicht über die
abgerechneten Personalkosten mit den Stundennachweisen (Nr. 6.1.3) bei-
zufügen.

7.5 Der Zuwendungsempfänger hat die Finanzierung des Vorhabens nachzuwei-
sen. Dabei sind aufgegliedert anzugeben

7.5.1 die Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers,

7.5.2 die Zuwendung der Bewilligungsbehörde, andere Zuwendungen und sons-
tige Finanzierungsbeiträge aus öffentlichen und privaten Mitteln,

7.5.3 sonstige Einnahmen/Erträge, die mit dem Vorhaben im Zusammenhang
stehen,

7.5.4 unentgeltliche Sach- und Dienstleistungen Dritter.

Abweichungen gegenüber der im Zuwendungsantrag dargelegten Finanzie-
rung sind darzustellen.

7.6 Der Zuwendungsempfänger hat die Rechnungsunterlagen fünf Jahre nach
Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach
steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist
bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwen-
det werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen.

7.7 Erbringt der Zuwendungsempfänger den Verwendungsnachweis nicht auf der
Grundlage eines geordneten Rechnungswesens im Sinne der Nr. 2 LSP, so
wird die Zuwendung nachträglich nach den von dem Zuwendungsempfänger
nachzuweisenden zuwendungsfähigen Ausgaben bemessen, soweit sie dem
Bewilligungszeitraum und dem Vorhaben als wirtschaftlich angemessen zu-
zurechnen sind. Für zuviel erhaltene Beträge findet Nr. 2 sinngemäß Anwen-
dung.

8 Prüfung der Verwendung

8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Ge-
schäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch
örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und
die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

8.2 Der Bundesrechnungshof ist berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu
prüfen (§§ 91, 100 BHO).
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9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Ver-

waltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen
Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder
widerrufen oder sonst unwirksam wird.

9.2 Nr. 9.1 gilt insbesondere, wenn

9.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden
ist,

9.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwen-
det wird,

9.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung
der Kosten oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2).

9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kom-
men, soweit der Zuwendungsempfänger

9.3.1 die Zuwendung - mit Ausnahme der sich auf kalkulatorische Kosten bezie-
henden Beträge - nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-
dungszwecks verwendet oder

9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie
Mitteilungspflichten (Nr. 4) nicht rechtzeitig nachkommt.

9.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49 a VwVfG mit drei vom
Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Über-
leitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) jährlich zu verzinsen.

9.5 Werden Zuwendungen nach Nr. 9.3.1 nicht alsbald nach der Auszahlung zur
Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbe-
scheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können für die Zeit von
der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen
in Höhe von drei vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1
des Diskontsatz-Überleitungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242)
jährlich verlangt werden. Eine alsbaldige Verwendung liegt vor, wenn ausge-
zahlte Beträge innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden.
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§ 44 a � (aufgehoben)

§ 45 - Sachliche und zeitliche Bindung
(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur zu dem im Haushalts-
plan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fortdauert, und nur bis zum Ende
des Haushaltsjahres geleistet oder in Anspruch genommen werden. Nicht in An-
spruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten, wenn das Haushaltsge-
setz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkün-
dung dieses Haushaltsgesetzes.

(2) Bei übertragbaren Ausgaben können Ausgabereste gebildet werden, die für die
jeweilige Zweckbestimmung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des auf
die Bewilligung folgenden zweitnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Bei
Bauten tritt an die Stelle des Haushaltsjahres der Bewilligung das Haushaltsjahr, in
dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Gebrauch genommen ist. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen.

(3) Die Inanspruchnahme von Ausgaberesten bedarf der Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen; die Einwilligung darf nur erteilt werden, wenn in dem-
selben oder einem anderen Einzelplan Ausgaben in gleicher Höhe bis zum Ende
des laufenden Haushaltsjahres nicht geleistet werden oder wenn Ausgabemittel zur
Deckung der Ausgabereste veranschlagt worden sind (§ 19 Abs. 2).

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann in besonders begründeten Einzel-
fällen die Übertragbarkeit von Ausgaben zulassen, soweit Ausgaben für bereits be-
willigte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten sind.

Zu § 45:

1 Wegen des Begriffs »Zweck« vgl. Nr. 1.2 zu § 17.

2 Wegen § 45 Abs. 1 Satz 2 vgl. Nr. 5 zu § 16.

3 Die Bildung von Ausgaberesten ist zulässig, soweit der Zweck der Ausgaben
fortdauert, ein wirtschaftliches oder sonstiges sachliches Bedürfnis besteht und
bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen entsprechende Einnahmen
eingegangen sind. Werden übertragbare Ausgaben im neuen Haushaltsjahr nicht
mehr benötigt oder erscheint eine erneute Veranschlagung in einem späteren
Haushaltsjahr zweckmäßig, so ist von der Bildung von Ausgaberesten abzu-
sehen. Nr. 3.3.5 zu § 9 ist zu beachten.

4 Die für den Einzelplan zuständigen Stellen entscheiden über die Verwendung der
zu übertragenden Ausgabereste anhand der vom Bundesministerium der Finan-
zen nach Erstellung der Jahresrechnung übersandten Resteblätter über nicht
verausgabte übertragbare Ausgaben und senden diese dem Bundesministerium
der Finanzen zurück. Das Bundesministerium der Finanzen kann abweichende
Verfahrensregelungen treffen.

5 Über die Freigabe von Ausgaberesten durch das Bundesministerium der Finan-
zen ist der zuständigen Kasse des Bundes Kassenanweisung zu erteilen. Für
Einsparungsauflagen nach § 45 Abs. 3 kann ein vorläufiges Deckungskonto ein-
gerichtet werden. Soweit die Einsparungen nur kassenmäßig erbracht werden,
unterbleibt ein Ausgleich des vorläufigen Deckungskontos.

6 Wegen einer Mehrausgabe bei einem Ausgaberest vgl. Nr. 7 zu § 37.
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§ 46 - Deckungsfähigkeit
Deckungsfähige Ausgaben dürfen, solange sie verfügbar sind, nach Maßgabe des
§ 20 Abs. 1 oder des Deckungsvermerks zu Gunsten einer anderen Ausgabe ver-
wendet werden.

Zu § 46:

1 Ein deckungsberechtigter Ansatz darf aus einem deckungspflichtigen Ansatz nur
verstärkt werden, soweit bei dem deckungsberechtigten Ansatz keine
Verfügungsbeschränkungen bestehen und über die Mittel voll verfügt ist und
soweit die bei dem deckungspflichtigen Ansatz verbleibenden Ausgabemittel
voraussichtlich ausreichen, um alle nach der Zweckbestimmung zu leistenden
Ausgaben zu bestreiten.

2 Bei Inanspruchnahme zugelassener Deckungsfähigkeit ist der zuständigen
Kasse des Bundes Kassenanweisung zu erteilen.

3 Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen
(§ 20 Abs. 2) ist nach Maßgabe des Deckungsvermerks zulässig. Die Nrn. 1 und
2 gelten entsprechend.
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§ 47 - Wegfall- und Umwandlungsvermerke
(1) Über Ausgaben, die der Haushaltsplan als künftig wegfallend bezeichnet, darf
von dem Zeitpunkt an, mit dem die im Haushaltsplan bezeichnete Voraussetzung für
den Wegfall erfüllt ist, nicht mehr verfügt werden. Entsprechendes gilt für Plan-
stellen.

(2) Ist eine Planstelle ohne nähere Angabe als künftig wegfallend bezeichnet, darf
die nächste freiwerdende Planstelle derselben Besoldungsgruppe für Beamte der-
selben Fachrichtung nicht wieder besetzt werden.

(3) Ist eine Planstelle ohne Bestimmung der Voraussetzungen als künftig umzu-
wandeln bezeichnet, gilt die nächste freiwerdende Planstelle derselben Besol-
dungsgruppe für Beamte derselben Fachrichtung im Zeitpunkt ihres Freiwerdens als
in die Stelle umgewandelt, die in dem Umwandlungsvermerk angegeben ist.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Stellen der Angestellten und Arbeiter ent-
sprechend.

Zu § 47:

1 § 47 Abs. 2 und 3 gilt nur für Planstellen desselben Kapitels.

2 Die oder der Beauftragte für den Haushalt hat durch geeignete Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen darauf hinzuwirken, dass die Planstellen mit der Erfüllung der
im Haushaltsplan bezeichneten Voraussetzungen wegfallen bzw. umgewandelt
werden.

3 Eine Planstelle mit kw-Vermerk, der keine bestimmte oder bestimmbare Frist für
den Wegfall enthält, gilt als Planstelle, die ohne nähere Angabe als künftig weg-
fallend (§ 47 Abs. 2) bezeichnet ist. Eine Planstelle mit ku-Vermerk, der keine
bestimmten oder bestimmbaren Voraussetzungen für die Umwandlung enthält,
gilt als Planstelle, die ohne Bestimmung der Voraussetzungen als künftig umzu-
wandeln (§ 47 Abs. 3) bezeichnet ist.

4 Eine Planstelle, die nach § 47 Abs. 2 nicht wieder besetzt werden darf, fällt weg;
der kw-Vermerk ist im nächsten Haushaltsplan nicht wieder auszubringen. Eine
Planstelle mit kw- oder ku-Vermerk fällt weg bzw. ist umgewandelt, wenn das
Beamtenverhältnis der auf ihr geführten Beamtin oder des auf ihr geführten
Beamten endet, die Beamtin oder der Beamte in eine andere Planstelle
übernommen oder zu einem anderen Dienstherrn versetzt wird.

5 Die Nrn. 1 bis 4 gelten für Stellen für Angestellte sowie Arbeiterinnen und Arbei-
ter entsprechend.

§ 48 - Einstellung und Versetzung von Beamten
Einstellung und Versetzung von Beamten in den Bundesdienst bedürfen der Ein-
willigung des Bundesministeriums der Finanzen, wenn der Bewerber ein vom
Bundesministerium der Finanzen allgemein festzusetzendes Lebensalter über-
schritten hat. *)

*) Anmerkung: Vgl. Rundschreiben des BMF vom 23. März 1995 - II A 2 - H 1224 - 5/95 - (GMBl 1995, S. 79). Anhang
H 0505
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§ 49 - Einweisung in eine Planstelle
(1) Ein Amt darf nur zusammen mit der Einweisung in eine besetzbare Planstelle
verliehen werden.

(2) Wer als Beamter befördert wird, kann mit Wirkung vom Ersten des Monats, in
dem seine Ernennung wirksam geworden ist, in die entsprechende, zu diesem Zeit-
punkt besetzbare Planstelle eingewiesen werden. Er kann mit Rückwirkung von
höchstens drei Monaten, zum Ersten eines Monats, in eine besetzbare Planstelle
eingewiesen werden, wenn er während dieser Zeit die Obliegenheiten dieses oder
eines gleichwertigen Amtes wahrgenommen und die beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen für die Beförderung erfüllt hat.

Zu § 49:

1 Einweisung in eine Planstelle

1.1 Die besetzbare Planstelle muss hinsichtlich der Besoldungsgruppe dem verlie-
henen Amt entsprechen, soweit nicht etwas anderes zugelassen ist.

1.2 Eine Planstelle darf mit nur einer Beamtin oder einem Beamten besetzt
werden, soweit sich nicht aus Nr. 4 etwas anderes ergibt.

1.3 Soweit im Haushaltsplan nicht etwas anderes bestimmt oder zugelassen ist,
darf eine Planstelle auch mit einer Beamtin oder einem Beamten einer niedri-
geren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden. Sie darf auch
mit einer Beamtin oder einem Beamten einer anderen Laufbahn derselben
Laufbahngruppe besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem hö-
heren Endgrundgehalt einschließlich Amtszulage ausgestattet ist. Abweichend
hiervon kann eine Planstelle einer höheren Laufbahngruppe auch mit einer
Beamtin oder einem Beamten der nächstniedrigeren Laufbahngruppe besetzt
werden, wenn die Beamtin oder der Beamte in die Aufgaben der neuen Lauf-
bahn eingeführt wird oder sich nach der Einführung darin zu bewähren hat.

1.4 Eine Planstelle, die für eine in der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG
genannten Funktionen ausgebracht wird, darf nur für eine Beamtin oder einen
Beamten in Anspruch genommen werden, die oder der eine entsprechende
Funktion ausübt.

1.5 Eine Planstelle für eine Beamtin oder einen Beamten darf nicht mit einer
Dienstkraft besetzt werden, die in einem anderen öffentlich-rechtlichen Dienst-
oder Amtsverhältnis steht (§ 115), soweit im Haushaltsplan nicht etwas
Abweichendes bestimmt oder zugelassen ist.

1.6 Eine Planstelle ist auch dann nicht besetzbar, wenn die eingewiesene Beamtin
oder der eingewiesene Beamte ohne Dienstbezüge beurlaubt ist, wenn ihre
oder seine Dienstbezüge von einer anderen Dienststelle gezahlt werden oder
wenn sie oder er aus anderen Gründen keine Dienstbezüge aus der Planstelle
erhält.
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1.7 Ist eine Beamtin oder ein Beamter nach § 26 Abs. 2 Satz 1 BBG in ein Amt
einer niedrigeren Besoldungsgruppe versetzt worden, darf die nächste inner-
halb desselben Kapitels besetzbar werdende Planstelle einer höheren Besol-
dungsgruppe derselben Fachrichtung nur mit dieser Beamtin oder diesem
Beamten besetzt werden; Ausnahmen sind nur mit Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen zulässig. Satz 1 gilt nicht, wenn die besetzbar
werdende Planstelle zu einer höheren Besoldungsgruppe gehört als die
Besoldungsgruppe, die den Bezügen der Beamtin oder des Beamten gemäß
§ 13 Abs. 1 Satz 2 BBesG zu Grunde liegt.

1.8 Eine besetzbare Planstelle ist in erster Linie mit einer Beamtin oder einem
Beamten zu besetzen, die oder der bei der eigenen oder einer anderen Bun-
desverwaltung entbehrlich geworden ist. Das Bundesministerium der Finan-
zen kann zu diesem Zweck bei Wegfall von Aufgaben oder Auflösung von
Dienststellen Übersichten über die besetzbaren und die im Laufe des Haus-
haltsjahres besetzbar werdenden Planstellen anfordern.

1.9 § 49 ist entsprechend anzuwenden, wenn der Beamtin oder dem Beamten
ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, ohne dass sich die
Amtsbezeichnung ändert; dies gilt nicht bei besoldungsrechtlichen Überlei-
tungen.

1.10 In den Fällen des § 49 Abs. 2 Satz 2 (rückwirkende Einweisung) kann die
Beamtin oder der Beamte innerhalb der Dreimonatsfrist auch dann zum
Ersten eines Monats in die Planstelle des Beförderungsamtes eingewiesen
werden, wenn die Voraussetzungen (Wahrnehmung der Obliegenheiten
dieses oder eines gleichwertigen Amtes, beamtenrechtliche Erfordernisse)
erst im Laufe dieses Monats (Einweisungsmonat) eingetreten sind.

1.11 Ist für die Beförderung einer Beamtin oder eines Beamten eine Ausnahme
von laufbahnrechtlichen Vorschriften durch den Bundespersonalausschuss
erforderlich, sind insoweit die Voraussetzungen für die Beförderung mit dem
im Beschluss angegebenen Zeitpunkt oder mit dem Zeitpunkt der Be-
schlussfassung des Bundespersonalausschusses erfüllt.

1.12 Wird eine Beamtin oder ein Beamter von einem anderen Dienstherrn in den
Bundesdienst versetzt und sodann befördert, so ist die rückwirkende Einwei-
sung in den Grenzen des § 49 Abs. 2 Satz 2 auf einen Zeitpunkt vor dem
Wirksamwerden der Versetzung in den Bundesdienst grundsätzlich zulässig.

2 Inanspruchnahme von Planstellen für Angestellte *)

*) Anmerkung: Zur Verbindlichkeit des Stellenplans für Angestellte vgl. Rundschreiben des BMF
vom 2. Januar 1973 - II A 4 - BA 3600 - 45/72 � in der Fassung des Rundschreibens vom
8. Oktober 1993 - II A 4 - BA 3600 - 4/93 -.

2.1 Eine Planstelle darf für eine Angestellte oder einen Angestellten der ver-
gleichbaren (Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen in der
Anlage 1 a zum BAT) oder einer niedrigeren Vergütungsgruppe in Anspruch
genommen werden, solange aus ihr keine Dienstbezüge gezahlt werden. Die
Besetzung einer Planstelle mit mehreren teilzeitbeschäftigten Angestellten ist
zulässig; die arbeitsvertragliche Gesamtarbeitszeit dieser Angestellten darf
die regelmäßige Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Beamtin oder eines
vollbeschäftigten Beamten nicht übersteigen.

Anhang
H 0505
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2.2 Eine Planstelle, die mit einer teilzeitbeschäftigten Beamtin oder einem teil-
zeitbeschäftigten Beamten (§ 79 a Abs. 1 Nr. 1 BBG) besetzt ist, darf
gleichzeitig für teilzeitbeschäftigte Angestellte der vergleichbaren oder
einer niedrigeren Vergütungsgruppe in Anspruch genommen werden; die
regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Beamtin oder des Beamten und der
Angestellten darf die regelmäßige Arbeitszeit einer vollbeschäftigten
Beamtin oder eines vollbeschäftigten Beamten nicht übersteigen.

2.3 Die Nrn. 2.1 und 2.2 Satz 1 gelten nicht für Planstellen mit Sperrvermerk,
für Planstellen, die nur mit den in Nr. 1.7 genannten Beamtinnen oder
Beamten besetzt werden dürfen, sowie für Leerstellen. Soweit im Haus-
haltsplan nicht etwas anderes bestimmt oder zugelassen ist, dürfen Plan-
stellen der Soldatinnen und Soldaten und der Polizeivollzugsbeamtinnen
und -beamten im Bundesgrenzschutz nicht für Angestellte in Anspruch ge-
nommen werden. Nr. 2.1 gilt ferner nicht, solange eine überzählige Beam-
tin oder ein überzähliger Beamter (Nr. 4.4) einer höheren Besoldungs-
gruppe derselben Laufbahngruppe aus einer Leerstelle bezahlt wird.

2.4 Planstellen, auf denen länger als zwei Jahre Angestellte geführt werden,
sind in Stellen umzuwandeln. Dies gilt nicht für Planstellen, auf denen An-
gestellte geführt werden, die in das Beamtenverhältnis übernommen
werden sollen oder die außertariflich vergütet werden. Soweit darüber hin-
aus Planstellen aus unabweisbaren Gründen mit Angestellten besetzt
bleiben sollen, kann das Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen
zulassen.

3 Überwachung der Planstellen

3.1 Nachweisungen zur Planstellenüberwachung

3.1.1 Die obersten Bundesbehörden und die nachgeordneten Dienststellen,
denen Planstellen zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, führen Nachwei-
sungen zur Planstellenüberwachung, und zwar getrennt nach einzelnen
Dienststellen. Die Nachweisungen können für mehrere Haushaltsjahre
geführt werden.

3.1.2 In die Nachweisungen sind einzutragen

3.1.2.1 zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres die der Dienststelle zur Bewirt-
schaftung zugewiesenen Planstellen getrennt nach den einzelnen Besol-
dungsgruppen. Planstellen mit Amtszulage gelten hierbei als besondere
Besoldungsgruppe,

3.1.2.2 während des Haushaltsjahres laufend sämtliche Änderungen (z.B.
Zuweisungen, Einsparungen und Umsetzungen) der Zeitfolge nach.

3.2 Aufzeichnungen über die Besetzung der Planstellen

3.2.1 Die obersten Bundesbehörden und die nachgeordneten Dienststellen,
denen Planstellen zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, führen Aufzeich-
nungen über die Besetzung der von ihnen selbst bewirtschafteten Plan-
stellen. In die Aufzeichnungen sind sämtliche Änderungen laufend aufzu-
nehmen, so dass jederzeit die Zahl der besetzten oder in Anspruch ge-
nommenen Planstellen und der freien Planstellen festgestellt werden kann.

3.2.2 Für die einzelnen Geschäftszweige einer Dienststelle oder für die einzel-
nen Besoldungsgruppen können getrennte Aufzeichnungen geführt
werden.
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4 Besetzung einer Planstelle mit mehreren teilzeitbeschäftigten Beam-
tinnen oder Beamten

4.1 Eine Planstelle darf auch mit mehreren teilzeitbeschäftigten Beamtinnen bzw.
Beamten besetzt werden; die Gesamtarbeitszeit dieser Beamtinnen und
Beamten darf die regelmäßige Gesamtarbeitszeit einer vollbeschäftigten
Beamtin oder eines vollbeschäftigten Beamten nicht übersteigen. Die Nrn. 1
bis 3 gelten mit Ausnahme der Nr. 1.2 entsprechend; Nr. 2.2 ist nur mit der
sich aus Nr. 4.4 ergebenden Einschränkung anzuwenden.

4.2 Kehrt eine oder einer der teilzeitbeschäftigten Beamtinnen bzw. Beamten zur
vollen Arbeitszeit zurück, wird die bzw. der andere aus der Planstelle
verdrängt. Diese Beamtin oder dieser Beamte ist in die nächste innerhalb
desselben Kapitels ganz oder teilweise freiwerdende Planstelle ihrer oder
seiner Besoldungsgruppe oder einer höheren Besoldungsgruppe ihrer oder
seiner Laufbahngruppe zu übernehmen, wenn die Planstelle für Beamtinnen
oder Beamte derselben Fachrichtung bestimmt ist. Satz 2 gilt nicht für
Planstellen

4.2.1 oberhalb der Besoldungsgruppe B 3,

4.2.2 von Behördenleiterinnen und Behördenleitern und

4.2.3 oberhalb der Besoldungsgruppen A 15 und B 1 im nachgeordneten Bereich,
wenn das Bundesministerium der Finanzen im Einzelfall einer Ausnahme-
regelung zugestimmt hat.

Bis dahin werden Beamtinnen oder Beamte, die nach Satz 1 aus der
Planstelle verdrängt worden sind, ohne Planstelle geführt.

4.3 Nr. 4.2 gilt entsprechend, wenn die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit
einer bzw. eines der beiden auf einer Planstelle geführten teilzeitbeschäf-
tigten Beamtinnen bzw. Beamten vermindert wird.

4.4 Die Besetzung einer Planstelle mit einer zweiten teilzeitbeschäftigten Beamtin
bzw. einem zweiten teilzeitbeschäftigten Beamten oder Angestellten ist nicht
zulässig, solange innerhalb desselben Kapitels eine Beamtin oder ein
Beamter derselben Laufbahngruppe und Fachrichtung beschäftigt wird, die
oder der überzählig ist oder durch die Besetzung überzählig würde.
Überzählig sind Beamtinnen bzw. Beamte, wenn

4.4.1 sie nach den Nrn. 4.2 oder 4.3 ohne Planstelle geführt werden oder
Dienstbezüge aus einer Leerstelle erhalten und

4.4.2 die Zahl der Planstellen ihrer Laufbahngruppen und Fachrichtungen
innerhalb desselben Kapitels kleiner ist als die auf Vollbeschäftigte umge-
rechnete Zahl der aus diesen Planstellen bezahlten Beamtinnen und
Beamten sowie Angestellten einschließlich der in Nr. 4.4.1 genannten
Beamtinnen und Beamten.

Die in § 50 Abs. 5 genannten Leerstellen gelten nicht als Leerstellen im
Sinne der Nrn. 4.4.1 und 4.4.2. Unberührt bleiben gesetzliche Bestim-
mungen, die die Rückkehr zur vollen Beschäftigung oder die Verminderung
der Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit davon abhängig machen, dass
eine besetzbare Planstelle zur Verfügung steht.
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§ 50 - Umsetzung von Mitteln und Planstellen
(1) Die Bundesregierung kann Mittel und Planstellen umsetzen, wenn Aufgaben von
einer Verwaltung auf eine andere Verwaltung übergehen. Eines Beschlusses der
Bundesregierung bedarf es nicht, wenn die beteiligten Bundesministerien und das
Bundesministerium der Finanzen über die Umsetzung einig sind.

(2) Eine Planstelle darf mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in
eine andere Verwaltung umgesetzt werden, wenn dort ein unvorhergesehener und
unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf besteht. Über den weiteren Verbleib
der Planstelle ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

(3) Bei Abordnungen können mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finan-
zen die Personalausgaben für abgeordnete Beamte von der abordnenden Verwal-
tung bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes weitergezahlt werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Mittel und für Stellen der Angestellten und Arbeiter
entsprechend.

(5) Für Beamte, die bei einer Vertretung des Bundes im Ausland verwendet werden,
kann das Bundesministerium der Finanzen in besonders begründeten Ausnahme-
fällen für die Dauer von höchstens sechs Monaten eine Leerstelle schaffen.

Zu § 50:

1 Umsetzung von Mitteln und Planstellen

1.1 Über die Umsetzung von Mitteln ist der zuständigen Kasse des Bundes
Kassenanweisung zu erteilen.

1.2 § 50 Abs. 1 und 2 ist auf andere Stellen als Planstellen entsprechend anzu-
wenden.

1.3 § 50 Abs. 1 und 2 ist auch bei Umsetzungen zwischen Kapiteln eines Einzel-
plans anzuwenden.

2 Abordnung

Die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen gilt als erteilt, soweit
bei Abordnungen innerhalb der Bundesverwaltung die Dienstbezüge von der
bisherigen Dienststelle bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes,
längstens jedoch für die Dauer von zwölf Monaten, weitergezahlt werden.*)

*) Anmerkung: Vgl. Anlage zum Rundschreiben des BMF vom 4. Mai 1994 - II A 6 - H 2077 - 5/94 -
(GMBl 1994, S. 752).

3 Leerstellen

3.1 Hat das Bundesministerium der Finanzen auf Grund gesetzlicher Ermächtigung
eine Leerstelle ausgebracht, so ist über ihren weiteren Verbleib im nächsten
Haushaltsplan zu bestimmen.
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3.2 Steht bei Beendigung der Beurlaubung oder Abordnung (Nr. 4.3 zu § 17) eine
besetzbare Planstelle der entsprechenden Besoldungsgruppe derselben Fach-
richtung innerhalb desselben Kapitels zur Verfügung, ist die Beamtin oder der
Beamte in diese Planstelle zu übernehmen; mit der Übernahme fällt die Leer-
stelle weg, wenn sie an die Person gebunden ist. Steht zu dem in Satz 1 ge-
nannten Zeitpunkt keine besetzbare Planstelle der genannten Art zur Verfü-
gung, wird die Beamtin oder der Beamte auf der Leerstelle weitergeführt. Sie
bzw. er ist in die nächste innerhalb desselben Kapitels frei werdende Planstelle
derselben Besoldungsgruppe für Beamtinnen und Beamte derselben Fach-
richtung zu übernehmen. Mit der Übernahme fällt die Leerstelle weg, wenn sie
an die Person gebunden ist. Soweit durch die Zahlung der Dienstbezüge aus
der Leerstelle die Ansätze der entsprechenden Titel überschritten werden, ist
ein entsprechender Betrag innerhalb des betroffenen Einzelplans einzusparen.
Die Sätze 1, 3 und 5 gelten entsprechend für Beamtinnen und Beamte, die
nach Beendigung des Parlamentsmandats den Dienst wieder aufnehmen.

3.3 Endet das Beamtenverhältnis der auf der Leerstelle geführten Beamtin oder
des auf der Leerstelle geführten Beamten (z.B. durch Entlassung, Eintritt in den
Ruhestand, Verlust der Beamtenrechte), wird sie oder er in eine andere Plan-
stelle übernommen oder zu einem anderen Dienstherrn versetzt, fällt die Leer-
stelle weg, wenn sie an die Person gebunden ist.

3.4 Die Nrn. 3.2 und 3.3 gelten für Angestellte entsprechend mit der Maßgabe,
dass Angestellte im Rahmen der Nr. 3.2 in eine freie oder die nächste freiwer-
dende Angestelltenstelle ihrer Vergütungsgruppe oder Planstelle der ent-
sprechenden Besoldungsgruppe zu übernehmen sind. Das Bundesministerium
der Finanzen kann im zeitlichen Zusammenhang mit der Rückkehr Ausnahmen
zulassen.

3.5 § 50 Abs. 5 bleibt unberührt.
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§ 51 - Besondere Personalausgaben
Personalausgaben, die nicht auf Gesetz oder Tarifvertrag beruhen, dürfen nur
geleistet werden, wenn dafür Ausgabemittel besonders zur Verfügung gestellt sind.

Zu § 51:

1 § 51 ist nicht auf die Personalausgaben anzuwenden, auf deren Leistung die
Empfängerin oder der Empfänger einen gesetzlich oder tarifvertraglich begrün-
deten Anspruch hat.

2 Mindesterfordernis für die Zulässigkeit ist, dass die Personalausgaben in den
Erläuterungen des Titels, aus dem sie gezahlt werden sollen, der Art nach be-
sonders aufgeführt sind.

§ 52 - Nutzungen und Sachbezüge
Nutzungen und Sachbezüge dürfen Angehörigen des öffentlichen Dienstes nur
gegen angemessenes Entgelt gewährt werden, soweit nicht durch Gesetz oder
Tarifvertrag oder im Haushaltsplan etwas anderes bestimmt ist. Die Bundesregie-
rung kann für die Benutzung von Dienstfahrzeugen Ausnahmen zulassen. Das
Nähere für die Zuweisung, Nutzung, Verwaltung und Festsetzung des Nutzungs-
wertes von Dienstwohnungen regelt das Bundesministerium der Finanzen. Die
Dienstwohnungen mit Ausnahme der Dienstwohnungen für Angestellte und Arbeiter
sind im Haushaltsplan auszubringen.

Zu § 52:

1 Zur Benutzung von Dienstfahrzeugen siehe die Richtlinien für die Nutzung von
Dienstkraftfahrzeugen in der Bundesverwaltung (DKfzR) vom 29. Juni 1993
(GMBl 1993, S. 398) in der jeweils geltenden Fassung.

2 Zu § 52 Satz 3 siehe die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften über Bundes-
dienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften - DWV) vom 16. Februar 1970 in
der jeweils geltenden Fassung.
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§ 53 � Billigkeitsleistungen
Leistungen aus Gründen der Billigkeit dürfen nur gewährt werden, wenn dafür
Ausgabemittel besonders zur Verfügung gestellt sind.

Zu § 53:

1 Billigkeitsleistungen sind finanzielle Leistungen des Bundes, auf die kein An-
spruch besteht, die aber aus Gründen der staatlichen Fürsorge zum Aus-
gleich oder der Milderung von Schäden und Nachteilen gewährt werden.

1.1 Billigkeitsleistungen sollen in der Regel nur zum Ausgleich von Härten ge-
währt werden, die ihre Ursache in einem Ereignis haben, das für den betrof-
fenen Personenkreis nicht vorhersehbar war und von ihm auch nicht zu ver-
treten ist. Sollen Billigkeitsleistungen als Ausgleich für Härten gewährt
werden, die sich auf Grund eines für die Verwaltung vorhersehbaren Ereig-
nisses ergeben, ist zu prüfen, ob die geplanten staatlichen Hilfen nicht einer
gesetzlichen Regelung vorbehalten bleiben sollten.

1.2 Für Billigkeitsleistungen an Bedienstete bei Sachschäden, die im Dienst ent-
standen sind, gelten die Richtlinien vom 10. Dezember 1964 (MinBlFin 1965
S. 562/GMBl 1965, S. 395) in der jeweils geltenden Fassung einschließlich
der dazu ergangenen Zusatzregelungen.

2 Für Leistungen des Bundes aus Gründen der Billigkeit gelten folgende Vor-
aussetzungen:

2.1 Die Ausgabeermächtigung im Sinne des § 53 kann sich aus dem Bundes-
haushaltsplan ergeben, und zwar aus einem eigenen Titel, einem ent-
sprechenden Haushaltsvermerk oder den die Billigkeitsleistungen nach ihrem
Zweck eindeutig festlegenden Erläuterungen zu einem Titel. Sie kann ferner
im Wege der Entscheidung über eine außerplanmäßige Ausgabe (§ 37) er-
teilt werden.

2.2 Der Zweck der Billigkeitsleistungen, die leistungsbegründenden Vorausset-
zungen einschließlich ihres Nachweises und die Höhe der Entschädigungs-
leistungen sind grundsätzlich in allgemeinen Richtlinien (Billigkeitsrichtlinien)
zu regeln. Billigkeitsrichtlinien bedürfen der Einwilligung des Bundesministe-
riums der Finanzen (§ 40 Abs. 1).

2.2.1 Der Zweck der Billigkeitsleistungen muss sich auf die Aufgaben des Bundes
beschränken (§ 6).

2.2.2 Die Höhe der Entschädigungsleistung muss in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Höhe des eingetretenen Schadens stehen; bei der Entscheidung
dazu ist auch zu berücksichtigen, ob das dem Schaden zu Grunde liegende
Risiko über eine Versicherung hätte abgedeckt werden können und der Ab-
schluss einer solchen Versicherung im Allgemeinen üblich und für die Be-
troffenen zumutbar gewesen wäre. Im Regelfall ist in den Billigkeitsrichtlinien
eine Selbstbeteiligung der Geschädigten vorzusehen (Selbstbehalt in Form
eines festen Betrages oder eines prozentualen Anteils der Schadensumme;
Ausschluss des Ersatzes von Bagatellschäden). Darüber hinaus müssen sich
die Leistungsempfänger bei der Festsetzung der Entschädigungshöhe gege-
benenfalls ein mitwirkendes Verschulden zurechnen lassen (§ 254 BGB).

3 Billigkeitsleistungen kommen nicht in Betracht, wenn die mit der geplanten
finanziellen Leistung verfolgten Zwecke mit Zuwendungen (§ 23) erreicht
werden können.
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§ 54 - Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben
(1) Baumaßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn ausführliche Entwurfs-
zeichnungen und Kostenberechnungen vorliegen, es sei denn, dass es sich um
kleine Maßnahmen handelt. In den Zeichnungen und Berechnungen darf von den in
§ 24 bezeichneten Unterlagen nur insoweit abgewichen werden, als die Änderung
nicht erheblich ist; weitergehende Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Bun-
desministeriums der Finanzen.

(2) Größeren Beschaffungen und größeren Entwicklungsvorhaben sind aus-
reichende Unterlagen zu Grunde zu legen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Zu § 54:

1 Baumaßnahmen

1.1 Kleine Baumaßnahmen im Sinne von § 54 Abs. 1 Satz 1 sind Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten mit einem Mittelbedarf bis zu zwei Millionen Deutsche
Mark (einer Million Euro) im Einzelfall (außer Straßen- und Wasserstraßen-
bau). Im Übrigen sind die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben
des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen (RBBau)
oder sonstige für Baumaßnahmen des Bundes ergangene Richtlinien anzu-
wenden.

1.2 Eine Abweichung im Sinne von § 54 Abs. 1 Satz 2 ist erheblich, wenn sie zu
einer wesentlichen Änderung der Baumaßnahme oder zu einer Kostenüber-
schreitung um mehr als 15 vom Hundert führt. Das Nähere bei wesentlichen
Änderungen der Baumaßnahme in baufachlicher Hinsicht regeln die RBBau
oder sonstige für Baumaßnahmen des Bundes ergangene Richtlinien. Führen
Kostenüberschreitungen unabhängig von ihrer Höhe zu über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen, ist § 37 oder § 38
Abs. 1 Satz 2 anzuwenden.

2 Größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben

2.1 Unterlagen sind als ausreichend im Sinne von § 54 Abs. 2 Satz 1 anzusehen,
wenn sie zumindest die Voraussetzungen der Nr. 2.4 zu § 24 erfüllen.

2.2 Eine Abweichung von den der Veranschlagung zu Grunde gelegten Unterlagen
ist erheblich im Sinne von § 54 Abs. 2 Satz 2, wenn sie zu einer wesentlichen
Änderung des Gegenstandes oder zu einer Kostenüberschreitung um mehr als
15 vom Hundert führt. Das Nähere über den Begriff »erhebliche Änderung« re-
gelt das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem zuständi-
gen Bundesministerium. Führen Kostenüberschreitungen unabhängig von ihrer
Höhe zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben oder Verpflichtungsermächti-
gungen, ist § 37 oder § 38 Abs. 1 Satz 2 anzuwenden.
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§ 55 - Öffentliche Ausschreibung
(1) Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen muss eine
öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder
besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.

(2) Beim Abschluss von Verträgen ist nach einheitlichen Richtlinien zu verfahren.

Zu § 55:

1 Vergaben nach dem GWB

1.1 Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen richtet sich nach dem Vierten Teil
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), soweit bestimmte
Auftragswerte (Schwellenwerte) erreicht oder überschritten werden. Die
Schwellenwerte ergeben sich aus der Vergabeverordnung (VgV) nach
§§ 100 Abs. 1 und 127 GWB vom 9. Januar 2001 (BGBl. I S. 110). Die Arten
der Vergabe normiert § 101 GWB. Der Bund ist öffentlicher Auftraggeber
nach § 98 Nr. 1 GWB. Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der
Bund die Bestimmungen über das Vergabeverfahren einhält (§ 97 Abs. 7
GWB). Diesen Anspruch können sie im Nachprüfungsverfahren (§§ 102 bis
124 GWB) geltend machen.

1.2 Bei öffentlichen Aufträgen wendet der Bund nach der VgV die folgenden Vor-
schriften an:

- die Verdingungsordnung für Bauleistungen - Teil A (VOB/A), Abschnitt 2,
in der jeweils geltenden Fassung,

- die Verdingungsordnung für Leistungen - Teil A (VOL/A), Abschnitt 2, in
der jeweils geltenden Fassung,

- die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der jeweils
geltenden Fassung.

Diese Vorschriften werden durch die zuständigen Bundesministerien im
Bundesanzeiger veröffentlicht.

2 Sonstige Vergaben

Für öffentliche Aufträge, die nicht dem Vierten Teil des GWB unterliegen, gilt
Folgendes:

2.1 Lieferungen und Leistungen sind vorrangig öffentlich auszuschreiben, damit
die verfügbaren Haushaltsmittel im Rahmen des Wettbewerbs wirtschaftlich
verwendet werden.

2.1.1 Eine öffentliche Ausschreibung liegt vor, wenn im vorgeschriebenen Verfah-
ren eine unbeschränkte Zahl von Unternehmen aufgefordert wird, Angebote
für Lieferungen und Leistungen einzureichen.

2.1.2 In welchen Fällen von einer öffentlichen Ausschreibung nach der Natur des
Geschäfts oder wegen besonderer Umstände abgesehen werden kann, ist in
den nachfolgend genannten Vorschriften geregelt.
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2.2 Bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind anzuwenden:

2.2.1 die VOB/A, Abschnitt 1,

2.2.2 die VOL/A, Abschnitt 1.

2.3 In den Bewerbungsbedingungen ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass
die Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Lieferungen und
Leistungen bzw. von Bauleistungen (Abschnitte 1 der VOL/A und VOB/A)
nicht Vertragsbestandteil werden und den Bietern kein einklagbares Recht
auf die Anwendung dieser Bestimmungen geben; sie tragen lediglich den
Charakter von Dienstanweisungen an die Beschaffungsstellen. Die VOL/B
sowie die VOB/B und C sind stets als Vertragsbestandteil zu vereinbaren (§ 9
Nr. 2 VOL/A und § 10 Nr. 1 Abs. 2 VOB/A).

3 Ergänzende Regelungen

3.1 Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen nach Nr. 1 und 2 sind ergänzend
insbesondere die folgenden Regelungen anzuwenden:

3.1.1 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistun-
gen (EVB-IT) bzw. die Besonderen Vertragsbedingungen für die Beschaffung
und den Betrieb von DV-Anlagen und -Geräten sowie von DV-Programmen
in der jeweils geltenden Fassung; die Hinweise zu den EVB-IT sind zu be-
rücksichtigen *),
*) Anmerkung: Die EVB-IT einschließlich der Hinweise stehen im Internet unter
www.kbst.bund.de/evb-it/ zur Verfügung.

3.1.2 die Richtlinien für die bevorzugte Berücksichtigung bestimmter Bewerber bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge in der jeweils geltenden Fassung,

3.1.3 die Mittelstandsrichtlinie der Bundesregierung vom 1. Juni 1976 (Bundesan-
zeiger Nr. 111 vom 16. Juni 1976),

3.1.4 die Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundes-
verwaltung vom 17. Juni 1998 (Bundesanzeiger Nr. 127 vom 14. Juli 1998).

3.2 Allgemeine Richtlinien und Hinweise zur Anwendung der VOL und VOB
sowie zur Ausgestaltung von ergänzenden und besonderen Vertragsbedin-
gungen bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind vor ihrem
Erlass von den zuständigen Bundesministerien untereinander abzustimmen
und soweit wie möglich zu vereinheitlichen.

3.3 Bei der Vergabe von Aufträgen, die Forschungsaufträge oder Gutachten auf
dem Gebiet der Bundesstatistik oder sonstige Arbeiten statistischer Art oder
Forschungsaufträge, welche die Gewinnung und Bereitstellung statistischer
Daten erfordern, zum Gegenstand haben, ist § 3 Abs. 1 Nr. 10 BStatG zu
beachten. Hiernach ist unter Beteiligung des Statistischen Bundesamtes zu
klären, ob und inwieweit die vorgesehenen Arbeiten durch das Statistische
Bundesamt durchgeführt oder unterstützt werden können.
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§ 56 - Vorleistungen
(1) Vor Empfang der Gegenleistung dürfen Leistungen des Bundes nur vereinbart
oder bewirkt werden, wenn dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände
gerechtfertigt ist.

(2) Werden Zahlungen vor Fälligkeit an den Bund entrichtet, kann nach Richtlinien
des Bundesministeriums der Finanzen ein angemessener Abzug gewährt werden. *)

*) Anmerkung: Vgl. Richtlinie des BMF vom 3. Dezember 1987 (MinBlFin 1987 S. 410).

Zu § 56:

1 Vorleistungen sind Leistungen des Bundes vor Empfang entsprechender Ge-
genleistungen. Keine Vorleistungen sind solche Leistungen, die nach Empfang
entsprechender Gegenleistungen gewährt werden (Abschlagszahlungen, Teil-
zahlungen, Teilleistungen).

2 Vorleistungen dürfen nur in besonders begründeten Ausnahmefällen vereinbart
oder bewirkt werden. Als allgemein üblich können Vorleistungen im Einzelfall ge-
rechtfertigt sein, wenn sie im marktwirtschaftlichen Wettbewerb, also auch von
nichtöffentlichen Auftraggebern, üblicherweise gewährt werden. Durch beson-
dere Umstände können Vorleistungen im Einzelfall insbesondere gerechtfertigt
sein, wenn ein Vertragsabschluss, dessen Zustandekommen im dringenden
Bundesinteresse liegt, ohne Vorleistungen nicht erreicht werden kann oder wenn
die Ausführung der Leistung infolge ihres Umfangs oder ihrer Eigenart mit einer
für den Auftragnehmer unzumutbaren Kapitalinanspruchnahme verbunden ist.
Ein besonderer Umstand ist nicht gegeben, wenn am Ende des Haushaltsjahres
Ausgaben vor Fälligkeit geleistet werden, um zu verhindern, dass die Ausgaben
sonst verfallen. Die Gründe für die Vereinbarung oder Bewirkung der Vorleistun-
gen sind aktenkundig zu machen.

3 Über die Bemessung der Vorleistungen, ihre Verzinsung und Tilgung sowie über
die Sicherheitsleistung ist vertraglich Bestimmung zu treffen.

4 Vorleistungen, die vertraglich nicht vereinbart sind, dürfen nachträglich ohne
ausdrückliche Vertragsänderung nicht bewirkt werden; die Vertragsänderung
unterliegt den Bestimmungen des § 58.

5 Sonderregelungen für bestimmte Bereiche bleiben unberührt. *)
*) Anmerkung: Vgl. u. a. Richtlinien zu § 16 VOB, Teil B (veröffentlicht im Vergabehandbuch für die
Durchführung von Bauaufgaben im Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen); Vorauszah-
lungserlass des BMVg vom 26. März 1986 - Rü VIII 4 - Az. 78-10-00/03 - (VMBl 1986 S. 132) in der
geltenden Fassung.

Anhang
H 0505
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§ 57 - Verträge mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes
Zwischen Angehörigen des öffentlichen Dienstes und ihrer Dienststelle dürfen
Verträge nur mit Einwilligung des zuständigen Bundesministeriums abgeschlossen
werden. Dieses kann seine Befugnis auf nachgeordnete Dienststellen übertragen.
Satz 1 gilt nicht bei öffentlichen Ausschreibungen und Versteigerungen sowie in
Fällen, für die allgemein Entgelte festgesetzt sind.

Zu § 57:

Entgelte sind allgemein festgesetzt, wenn bereits vor Abschluss der Verträge mit
den Bediensteten auf Grund besonderer Rechtsvorschriften, allgemeiner Tarife oder
auf ähnliche Weise Preise oder Gebühren für die Allgemeinheit festgelegt sind.
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§ 58 - Änderung von Verträgen, Vergleiche
(1) Das zuständige Bundesministerium darf

1. Verträge zum Nachteil des Bundes nur in besonders begründeten Ausnahme-
fällen aufheben oder ändern,

2. einen Vergleich nur abschließen, wenn dies für den Bund zweckmäßig und wirt-
schaftlich ist.

Das zuständige Bundesministerium kann seine Befugnisse übertragen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums
der Finanzen, soweit es nicht darauf verzichtet.

Zu § 58:

1 Änderung von Verträgen

1.1 § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 regelt nur Änderungen oder Aufhebungen, auf die die
Vertragspartnerin oder der Vertragspartner keinen Rechtsanspruch hat; er re-
gelt nicht die Anpassung eines Vertrags an eine veränderte Rechtslage (z.B.
aus § 242 BGB).

1.2 Würde die Vertragsänderung im Wesentlichen in einer Stundung oder einem
Erlass des Anspruchs bestehen, so sind die Sonderbestimmungen des § 59
anzuwenden.

1.3 Die Frage, ob ein Nachteil des Bundes vorliegt, ist unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu entscheiden. Danach liegt kein Nachteil des Bundes vor,
wenn der Bund durch eine Vertragsänderung unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalles wirtschaftlich nicht schlechter gestellt ist als bei einem
Festhalten an der Rechtsstellung aus dem ungeänderten Vertrag.

1.4 Ein besonders begründeter Ausnahmefall ist anzunehmen, wenn nach Prüfung
der Behörde die Vertragspartnerin oder der Vertragspartner zwar keinen
Rechtsanspruch auf Änderung oder Aufhebung des Vertrages hat, sie oder ihn
aber ein Festhalten am Vertrag nach Lage des Einzelfalles unbillig benachtei-
ligt, weil sich ihre oder seine wirtschaftlichen Verhältnisse bei Vertragserfüllung
infolge ihr oder ihm nicht zuzurechnender Umstände erheblich verschlechtern
würden.

1.5 Einer Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen zu Maßnahmen nach
§ 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bedarf es nicht, soweit der Nachteil des Bundes im
Einzelfall nicht mehr als 250 000 Deutsche Mark (125 000 Euro) beträgt.

1.6 Das zuständige Bundesministerium kann ohne Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen seine Befugnisse bis auf Mittelbehörden übertragen.

1.7 Bei fortdauernden Leistungen ist die Nr. 1.5 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass es sich bei dem Betrag von 250 000 Deutsche Mark (125 000 Euro) im
Einzelfall um einen Jahresbetrag handelt.
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2 Vergleiche

2.1 Ein Vergleich ist eine gerichtliche oder außergerichtliche Vereinbarung, die
einen Streit oder die Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis im Wege des
gegenseitigen Nachgebens beseitigt; der Ungewissheit über ein Rechtsver-
hältnis steht es gleich, wenn die Verwirklichung eines Anspruchs unsicher ist
(§ 779 BGB).

Unter § 58 Abs. 1 Nr. 2 fallen auch gerichtliche und außergerichtliche Schul-
denbereinigungen nach dem Neunten Teil der Involvenzordnung (InsO).

2.2 Einer Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen zum Abschluss eines
Vergleichs bedarf es nur, wenn dadurch der Bundeshaushalt um mehr als eine
Million Deutsche Mark (500 000 Euro) belastet wird oder über- oder
außerplanmäßige Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen entstehen.

2.3 Das zuständige Bundesministerium kann ohne Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen seine Befugnisse allgemein bis auf Mittelbehörden
übertragen, soweit ihnen entsprechende Ausgabemittel zur Verfügung stehen.

3 Fälle von grundsätzlicher Bedeutung

Die Nrn. 1.3 bis 1.7, 2.2 und 2.3 gelten nicht, soweit es sich um Fälle von
grundsätzlicher Bedeutung handelt. Ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung ist
insbesondere anzunehmen, wenn die Entscheidung über den Einzelfall hinaus
präjudizielle Auswirkungen haben kann.

4 Sonderregelungen

Das Bundesministerium der Finanzen kann abweichend von den Nrn. 1.5, 1.6,
1.7, 2.2 und 2.3 Sonderregelungen zulassen.
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§ 59 - Veränderung von Ansprüchen
(1) Das zuständige Bundesministerium darf Ansprüche nur

1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den An-
spruchsgegner verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht ge-
fährdet wird. Die Stundung soll gegen angemessene Verzinsung und in der Re-
gel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden,

2. niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird,
oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs
stehen,

3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den An-
spruchsgegner eine besondere Härte bedeuten würde. Das Gleiche gilt für die
Erstattung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen und für die Freigabe von
Sicherheiten.

Das zuständige Bundesministerium kann seine Befugnisse übertragen.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums
der Finanzen, soweit es nicht darauf verzichtet.

(3) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Zu § 59:

1 Stundung

1.1 Die Stundung ist eine Maßnahme, durch die die Fälligkeit eines Anspruchs
hinausgeschoben wird. Stundung wird nur auf Antrag gewährt. Bei
Gewährung der Stundung ist eine Stundungsfrist festzulegen.

1.2 Eine erhebliche Härte für die Anspruchsgegnerin oder den Anspruchsgegner
ist dann anzunehmen, wenn sie bzw. er sich auf Grund ungünstiger
wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungs-
schwierigkeiten befindet oder im Falle der sofortigen Einziehung in diese
geraten würde.

1.3 Wird Stundung durch Einräumung von Teilzahlungen gewährt, so ist in die
entsprechende Vereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, nach der die
jeweilige Restforderung sofort fällig wird, wenn die Frist für die Leistung von
zwei Raten um eine in der Vereinbarung zu bestimmende Zeit überschritten
wird.

1.4 Verzinsung

1.4.1 Als angemessene Verzinsung sind regelmäßig anzusehen zwei Prozent-
punkte über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Überlei-
tungs-Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242). Sofern der Zinsanspruch
durch ein Grundpfandrecht gesichert wird, ist im Hinblick auf die Besonder-
heiten des Grundbuchrechts ein Höchstzinssatz von zehn vom Hundert ein-
tragen zu lassen.

1.4.2 Der Zinssatz kann je nach Lage des Einzelfalles herabgesetzt werden, ins-
besondere wenn seine Erhebung die Zahlungsschwierigkeiten verschärfen
würde. Von der Erhebung von Zinsen kann abgesehen werden, wenn die
Anspruchsgegnerin oder der Anspruchsgegner in ihrer bzw. seiner wirt-
schaftlichen Lage schwer geschädigt würde.
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1.4.3 Für den Fall einer Stundung nach Eintritt des Verzugs (§ 284 BGB) siehe
Nr. 4.4 zu § 34.

1.5 Wird Sicherheitsleistung verlangt,

1.5.1 so kann Sicherheit geleistet werden durch

1.5.1.1 Hinterlegung von Wertpapieren (§ 234 BGB),

1.5.1.2 Verpfändung beweglicher Sachen (§ 237 BGB),

1.5.1.3 Bestellung von Grundpfandrechten an inländischen Grundstücken (§§ 232,
1113 ff., 1191 ff. BGB),

1.5.1.4 Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an einem inländi-
schen Grundstück oder an einem eingetragenen Schiff besteht (§ 238
BGB),

1.5.1.5 Verpfändung von Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen
Grundstücken (§ 238 BGB),

1.5.1.6 Stellung einer tauglichen Bürgin oder eines tauglichen Bürgen unter Ver-
zicht auf die Einrede der Vorausklage (§ 239 BGB), Bürgen können auch
in anderen EU-Mitgliedstaaten ansässige Kreditinstitute oder Kreditver-
sicherer sein,

1.5.1.7 Abtretung von Forderungen (§ 398 BGB),

1.5.1.8 Sicherungsübereignung (§§ 929, 930 BGB),

1.5.1.9 Eigentumsvorbehalt (§ 455 BGB).

1.5.2 Sicherheiten an Grundstücken sollen nur bei längerfristigen Stundungen
und bei einem angemessenen Verhältnis zwischen den Kosten und der
Höhe des Anspruchs gefordert oder angenommen werden.

1.5.3 Die Sicherheit ist zu erbringen, bevor die Stundung wirksam wird. Bei der
Bestellung eines Grundpfandrechts genügt es, wenn bis zu diesem Zeit-
punkt ein den Vorschriften der Grundbuchordnung entsprechender Eintra-
gungsantrag nebst Bewilligung eingereicht wird.

1.6 Die Entscheidung des zuständigen Bundesministeriums über den Stun-
dungsantrag bedarf in Fällen von grundsätzlicher oder von erheblicher
finanzieller Bedeutung der Einwilligung des Bundesministeriums der
Finanzen.

1.6.1 Ein Fall von grundsätzlicher Bedeutung ist insbesondere anzunehmen,
wenn die Entscheidung über den Einzelfall hinaus präjudizielle Auswir-
kungen haben kann.

1.6.2 Ein Fall von erheblicher finanzieller Bedeutung ist gegeben, wenn im Ein-
zelfall

1.6.2.1 Beträge über eine Million Deutsche Mark (500 000 Euro),

1.6.2.2 Beträge über 500 000 Deutsche Mark (250 000 Euro) länger als 18 Mo-
nate,

1.6.2.3 Beträge über 250 000 Deutsche Mark (125 000 Euro) länger als drei Jahre
gestundet werden sollen.



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 01
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001 § 59

177

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

1.7 Für die Bemessung der Beträge ist der Zeitpunkt der Stundungsgewährung
maßgebend.

1.8 Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen von den Vorschriften
der Nr. 1.6 zulassen.

2 Niederschlagung

2.1 Die Niederschlagung ist eine verwaltungsinterne Maßnahme, mit der von der
Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs abgesehen wird.

2.2 Die Niederschlagung bedarf keines Antrags der Anspruchsgegnerin oder des
Anspruchsgegners. Durch die Niederschlagung erlischt der Anspruch nicht;
die weitere Rechtsverfolgung wird daher nicht ausgeschlossen. Eine Mittei-
lung an die Anspruchsgegnerin oder den Anspruchsgegner ist nicht erforder-
lich. Wird dennoch eine Mitteilung gegeben, so ist darin das Recht vorzube-
halten, den Anspruch später erneut geltend zu machen.

2.3 Von der Weiterverfolgung des Anspruchs kann, ggf. auch ohne Vollstrek-
kungshandlung, vorläufig abgesehen werden, wenn die Einziehung wegen
der wirtschaftlichen Verhältnisse der Anspruchsgegnerin bzw. des An-
spruchsgegners oder aus anderen Gründen vorübergehend keinen Erfolg
haben würde und eine Stundung nach Nr. 1 nicht in Betracht kommt (befris-
tete Niederschlagung).

2.3.1 Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Anspruchsgegnerin oder des An-
spruchsgegners sind in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Die
Verjährung ist rechtzeitig zu unterbrechen.

2.3.2 Die Entscheidung des zuständigen Bundesministeriums bedarf in Fällen von
grundsätzlicher oder von erheblicher finanzieller Bedeutung der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen. Ein Fall von grundsätzlicher Bedeu-
tung ist insbesondere anzunehmen, wenn die Entscheidung über den Ein-
zelfall hinaus präjudizielle Auswirkungen haben kann. Ein Fall von erheb-
licher finanzieller Bedeutung ist gegeben, wenn Beträge von mehr als
500 000 Deutsche Mark (250 000 Euro) befristet niedergeschlagen werden
sollen.

2.4 Ist anzunehmen, dass die Einziehung wegen der wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Anspruchsgegnerin bzw. des Anspruchsgegners (z.B. mehrmalige
fruchtlos gebliebene Vollstreckungen) oder aus anderen Gründen (z.B. Tod)
dauernd ohne Erfolg bleiben wird, so darf von einer weiteren Verfolgung des
Anspruchs abgesehen werden (unbefristete Niederschlagung). Dasselbe gilt,
wenn anzunehmen ist, dass die Kosten der Einziehung im Verhältnis zur
Höhe des Anspruchs zu hoch sind. Zu den Kosten zählt neben den Aus-
gaben, die durch die Einziehung unmittelbar entstehen, auch der anteilige
sonstige Verwaltungsaufwand. Die Entscheidung des zuständigen Bundes-
ministeriums bedarf in Fällen von grundsätzlicher oder von erheblicher finan-
zieller Bedeutung der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Ein
Fall von grundsätzlicher Bedeutung ist insbesondere anzunehmen, wenn die
Entscheidung über den Einzelfall hinaus präjudizielle Auswirkungen haben
kann. Ein Fall von erheblicher finanzieller Bedeutung ist gegeben, wenn Be-
träge von mehr als 300 000 Deutsche Mark (150 000 Euro) unbefristet nie-
dergeschlagen werden sollen.
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2.5 Die Einziehung ist erneut zu versuchen, wenn sich Anhaltspunkte dafür er-
geben, dass sie Erfolg haben wird.

2.6 Für die Behandlung von Kleinbeträgen gelten die Vorschriften der Anlage.

2.7 Im Rahmen der Rechnungsprüfung festgestellte Ansprüche können nur nach
Anhörung des Bundesrechnungshofes niedergeschlagen werden. Dieser
kann auf die Anhörung verzichten (§ 96 Abs. 3).

2.8 Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen von den Vorschriften
der Nrn. 2.3.2 und 2.4 Sätze 4 bis 6 zulassen.

3 Erlass

3.1 Der Erlass ist eine Maßnahme, mit der auf einen fälligen Anspruch verzichtet
wird. Durch den Erlass erlischt der Anspruch.

3.2 Ein Erlass ist nur dann möglich, wenn eine Stundung nach Nr. 1 nicht in
Betracht kommt.

3.3 Bei privatrechtlichen Ansprüchen ist der Erlass zwischen dem Bund und der
Anspruchsgegnerin oder dem Anspruchsgegner vertraglich zu vereinbaren;
dasselbe gilt für Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Verträgen. In den übri-
gen Fällen ist der Erlass durch einen der Anspruchsgegnerin oder dem An-
spruchsgegner bekannt zu gebenden Verwaltungsakt auszusprechen. Für
einen Erlass ist in der Regel ein Antrag der Anspruchsgegnerin oder des An-
spruchsgegners erforderlich.

3.4 Eine besondere Härte ist insbesondere anzunehmen, wenn sich die An-
spruchsgegnerin oder der Anspruchsgegner in einer unverschuldeten wirt-
schaftlichen Notlage befindet und zu besorgen ist, dass die Weiterverfolgung
des Anspruchs zu einer Existenzgefährdung führen würde.

3.5 Die Entscheidung des zuständigen Bundesministeriums bedarf in Fällen von
grundsätzlicher oder von erheblicher finanzieller Bedeutung der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen. Ein Fall von grundsätzlicher Bedeu-
tung ist insbesondere anzunehmen, wenn die Entscheidung über den Ein-
zelfall hinaus präjudizielle Auswirkungen haben kann. Ein Fall von erheb-
licher finanzieller Bedeutung ist gegeben, wenn Beträge von mehr als
200 000 Deutsche Mark (100 000 Euro) erlassen werden sollen.

3.6 Im Rahmen der Rechnungsprüfung festgestellte Ansprüche können nur nach
Anhörung des Bundesrechnungshofes erlassen werden. Dieser kann auf die
Anhörung verzichten (§ 96 Abs. 3).

3.7 Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen von den Vorschriften
der Nr. 3.5 zulassen.

3.8 Geleistete Beträge können erstattet oder angerechnet werden, wenn die
Voraussetzungen für einen Erlass

3.8.1 im Zeitpunkt der Zahlung oder

Anlage



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 01
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001 § 59

179

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

3.8.2 innerhalb des Zeitraums, für den eine im Voraus geleistete Zahlung bestimmt
ist,

vorgelegen haben. Eine Erstattung oder Anrechnung kommt in der Regel nur
in Betracht, wenn die Voraussetzungen für den Erlass auch im Zeitpunkt der
Antragstellung noch vorliegen. Die Erstattung oder Anrechnung geleisteter
Beträge bedarf in jedem Einzelfall der Einwilligung des Bundesministeriums
der Finanzen; es kann auf seine Befugnis verzichten. Die Nrn. 3.2, 3.3, 3.4
und 3.6 sind entsprechend anzuwenden.

3.9 Für die Freigabe von Sicherheiten gelten die Nrn. 3.2 bis 3.7 entsprechend.

4 Unterrichtung der zuständigen Kasse

Über Stundungen, befristete oder unbefristete Niederschlagungen oder den
Erlass von Ansprüchen ist der zuständigen Kasse des Bundes Kassenanord-
nung zu erteilen, falls ihr eine Anordnung zur Erhebung eines Betrages erteilt
ist, auf den sich die Stundung, die Niederschlagung oder der Erlass bezieht.

5 Sonderregelungen

Abgesehen von den Fällen der Nrn. 1.8, 2.8 und 3.7 kann das Bundes-
ministerium der Finanzen zulassen, dass für bestimmte Bereiche bestehende
Sonderregelungen weiter angewendet oder neue Sonderregelungen
getroffen werden.

6 Übertragung der Befugnis auf nachgeordnete Dienststellen

Das Bundesministerium der Finanzen verzichtet auf die Einholung seiner
Einwilligung. Niederschlagung und Erlass von Schadensersatzansprüchen
gegen Dienstkräfte des Geschäftsbereichs bedürfen stets der Einwilligung
des zuständigen Bundesministeriums.
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Anlage zur VV Nr. 2.6 zu § 59 BHO

Kleinbeträge

1 Anforderung und Auszahlung von Kleinbeträgen

1.1 Einnahmen

Von der Anforderung von Beträgen von weniger als zehn Deutsche Mark
(fünf Euro) soll abgesehen werden (vgl. aber Nr. 6). Ist der Anspruchsgegner
ein Sondervermögen des Bundes oder eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, tritt unter der Voraussetzung, dass Gegenseitigkeit besteht, an die
Stelle des Betrages von zehn Deutsche Mark (fünf Euro) der Betrag von
50 Deutsche Mark (25 Euro)*). Im Übrigen ist in geeigneten Fällen von der
Möglichkeit Gebrauch zu machen, Urkunden und sonstige Schriftstücke unter
Postnachnahme zu versenden.
*) Anmerkung: Soweit sich Ansprüche gegen ein Bundesland richten, liegt Gegenseitigkeit vor.

1.2 Ausgaben

Beträge von weniger als fünf Deutsche Mark (drei Euro) sind nur dann zur
Auszahlung anzuordnen, wenn die oder der Empfangsberechtigte die
Auszahlung ausdrücklich verlangt.

2 Erhebung und Auszahlung von Kleinbeträgen

2.1 Erhebung von Einnahmen

Beträgt der Rückstand weniger als zehn Deutsche Mark (fünf Euro), ist von der
Mahnung abzusehen. Werden mehrere Ansprüche auf einem Personenkonto
nachgewiesen, gilt die Kleinbetragsgrenze von weniger als zehn Deutsche
Mark (fünf Euro) für den Gesamtrückstand. Ein beim Abschluss des Kontos
nicht entrichteter Kleinbetrag von weniger als zehn Deutsche Mark (fünf Euro)
ist als niedergeschlagen zu behandeln. Ist der Anspruchsgegner ein
Sondervermögen des Bundes oder eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, ist Nr. 1.1 Satz 2 anzuwenden.

2.2 Leistung von Auszahlungen

Für Auszahlungen, die die Kasse von sich aus zu veranlassen hat (z.B. Rück-
zahlungen, Überzahlungen), gilt die Kleinbetragsgrenze von weniger als fünf
Deutsche Mark (drei Euro). Nr. 1.2 ist zu beachten.

3 Einziehung von Kleinbeträgen

3.1 Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Mahnbescheide

Bei einem Rückstand oder Gesamtrückstand von weniger als 50 Deutsche
Mark (25 Euro) soll von der Vollstreckung oder dem Antrag auf Erlass eines
Mahnbescheides abgesehen werden. Werden mehrere Ansprüche auf einem
Personenkonto nachgewiesen, gilt die Kleinbetragsgrenze von weniger als 50
Deutsche Mark (25 Euro) für den Gesamtrückstand. Ein bei Abschluss des
Kontos nicht entrichteter Kleinbetrag von weniger als 50 Deutsche Mark
(25 Euro) ist als niedergeschlagen zu behandeln.
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3.2 Einstellung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen

Nach erfolgloser Vollstreckung in das bewegliche Vermögen sind weitere Maß-
nahmen nur bei einem Rückstand oder Gesamtrückstand von mehr als
200 Deutsche Mark (100 Euro) und nur dann einzuleiten, wenn sie in einem
angemessenen Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen.

4 Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben sowie Teilbeträge

Bei wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben sowie Teilbeträgen gilt die je-
weilige Kleinbetragsgrenze für den Jahresbetrag eines Anspruchs oder einer
Verbindlichkeit. Wird ein Anspruch oder ein auszuzahlender Betrag in Teilbe-
trägen festgesetzt, sollen diese die Kleinbetragsgrenze nicht unterschreiten.

5 Nebenansprüche

Bestehen neben einem rückständigen Hauptanspruch auch Nebenansprüche
(z.B. Verzugszinsen, Stundungszinsen, Mahnkosten), bezieht sich die jeweils
geltende Kleinbetragsgrenze auf den Gesamtrückstand. Beträgt der Hauptan-
spruch weniger als 100 Deutsche Mark (50 Euro) und ist er nicht länger als
sechs Monate rückständig, sind Zinsen nicht zu berechnen; für automatisierte
Verfahren kann das Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen zulassen.

6 Ausnahmen

6.1 Die Nrn. 1 bis 5 finden keine Anwendung auf vereinfachte Erhebungsverfahren
(insbesondere Zug-um-Zug-Geschäfte) sowie auf Geldstrafen, Geldbußen und
Zahlungen mit strafähnlichem Charakter, auf Hinterlegungsgelder und auf
sonstige Kleinbeträge, deren Festsetzung, Erhebung oder Einziehung geboten
ist.

6.2 Nr. 6. 1 gilt auch, wenn die Anspruchsgegnerin oder der Anspruchsgegner die
Kleinbetragsregelung ausnutzt.
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§ 60 - Vorschüsse, Verwahrungen
(1) Als Vorschuss darf eine Ausgabe nur gebucht werden, wenn die Verpflichtung
zur Leistung zwar feststeht, die Ausgabe aber noch nicht endgültig gebucht werden
kann. Ein Vorschuss ist bis zum Ende des zweiten auf seine Entstehung folgenden
Haushaltsjahres endgültig zu buchen; Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen.

(2) In Verwahrung darf eine Einzahlung nur genommen werden, solange sie nicht
endgültig gebucht werden kann. Aus den Verwahrgeldern dürfen nur die mit ihnen
im Zusammenhang stehenden Auszahlungen geleistet werden.

(3) Kassenverstärkungskredite sind wie Verwahrungen zu behandeln.
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§ 61 - Interne Verrechnungen
(1) Innerhalb der Bundesverwaltung dürfen Vermögensgegenstände für andere
Zwecke als die, für die sie beschafft wurden, nur gegen Erstattung ihres vollen
Wertes abgegeben werden, soweit sich aus dem Haushaltsplan nichts anderes
ergibt. Aufwendungen einer Dienststelle für eine andere sind zu erstatten; andere
Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Ein Schadenausgleich
zwischen Dienststellen unterbleibt.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Wert der abzugebenden Vermögensgegenstände
oder die zu erstattenden Aufwendungen einen bestimmten, vom Bundesministerium
der Finanzen festzusetzenden Betrag nicht überschreiten oder das Bundes-
ministerium der Finanzen weitere Ausnahmen zulässt.

(3) Der Wert der abgegebenen Vermögensgegenstände und die Aufwendungen
sind stets zu erstatten, wenn Bundesbetriebe oder Sondervermögen des Bundes
beteiligt sind. Entsprechendes gilt für den Ausgleich von Schäden. Im Wege der
Verwaltungsvereinbarung können andere Regelungen getroffen werden, soweit sie
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung dringend geboten sind.

(4) Für die Nutzung von Vermögensgegenständen gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend.

Zu § 61:

1 Zu den internen Verrechnungen innerhalb der Bundesverwaltung zählen nur
solche, die zwischen Dienststellen der unmittelbaren Bundesverwaltung vorge-
nommen werden; § 61 Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt.

2 Bei der Abgabe von Vermögensgegenständen im Sinne von § 61 ist zwischen
dauernden und vorübergehenden Abgaben zu unterscheiden. Eine dauernde
Abgabe (§ 61 Abs. 1 bis 3) liegt vor, wenn die abzugebenden Vermögensgegen-
stände in das Verwaltungsvermögen der empfangenden Dienststelle übergehen.
Eine vorübergehende Abgabe (§ 61 Abs. 4) liegt vor, wenn die abzugebenden
Vermögensgegenstände im Verwaltungsvermögen der abgebenden Dienststelle
oder im Allgemeinen Sachvermögen verbleiben.

3 Aufwendungen im Sinne von § 61 Abs. 1 Satz 2 sind die zusätzlichen Ausgaben,
die der ersuchten Dienststelle in Ausführung der Leistung unmittelbar entstanden
sind. Der sonstige Verwaltungsaufwand der ersuchten Dienststelle zählt nicht zu
den Aufwendungen für die übernommene Leistung.

4 Eine Erstattung unterbleibt, wenn der Wert der abzugebenden Vermögens-
gegenstände einen Betrag von 100 000 Deutsche Mark (50 000 Euro) im Ein-
zelfall oder die Höhe der Aufwendungen einen Betrag von 5 000 Deutsche Mark
(2 500 Euro) bei einmaligen Leistungen oder einen Jahresbetrag von 5 000
Deutsche Mark (2 500 Euro) bei fortdauernden Leistungen nicht überschreitet;
§ 61 Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Erzeugnisse
und sonstige Bestandteile einer Sache (Holz und andere Forsterzeugnisse, Kies,
Sand usw.), die von einer Dienststelle der unmittelbaren Bundesverwaltung nach
erwerbswirtschaftlichen Zielsetzungen gewonnen werden.

5 Wegen des Begriffs »voller Wert« wird auf Nr. 2 zu § 63 Bezug genommen. Bei
der Wertermittlung ist ein unangemessener Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

6 In Fällen des § 61 Abs. 4 (vorübergehende Abgabe) ist »Wert« im Sinne der
Nr. 4 der jährliche Miet- oder Pachtwert.

7 Wegen der Behandlung von Grundstücken sind zusätzlich die besonderen
Regelungen in den Nrn. 2, 3.1 und 4 zu § 64 zu beachten.
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§ 62 - Kassenverstärkungsrücklage
Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft ohne Inanspruch-
nahme von Kreditermächtigungen (§ 18 Abs. 2 Nr. 2) soll durch möglichst regel-
mäßige Zuführung von Haushaltsmitteln eine Kassenverstärkungsrücklage bei der
Deutschen Bundesbank angesammelt werden.
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§ 63 - Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen
(1) Vermögensgegenstände sollen nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung
der Aufgaben des Bundes in absehbarer Zeit erforderlich sind.

(2) Vermögensgegenstände dürfen nur veräußert werden, wenn sie zur Erfüllung
der Aufgaben des Bundes in absehbarer Zeit nicht benötigt werden.

(3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.
Ausnahmen können im Haushaltsplan zugelassen werden.

(4) Ist der Wert gering oder besteht ein dringendes Bundesinteresse, so kann das
Bundesministerium der Finanzen Ausnahmen zulassen.

(5) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gelten die
Absätze 2 bis 4 entsprechend.

Zu § 63:

1 Die Veräußerung von Vermögensgegenständen und die Überlassung der Nut-
zung von Vermögensgegenständen kann mit Bedingungen oder Auflagen ver-
bunden werden; gegebenenfalls sind entsprechend den VV zu § 44 die zweck-
entsprechende Verwendung, der Verwendungsnachweis und die Prüfungsrechte
der Verwaltung und des Bundesrechnungshofs zu regeln.

2 Der volle Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr nach der Beschaffenheit des Gegenstandes bei einer Veräußerung zu
erzielen wäre; dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, nicht jedoch
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse, zu berücksichtigen. Ist ein Markt-
preis feststellbar, bedarf es keiner besonderen Wertermittlung. § 64 Abs. 3 bleibt
unberührt.

3 Ausnahmen nach § 63 Abs. 4 bei geringem Wert lässt das Bundesministerium
der Finanzen allgemein zu, soweit der volle Wert der Vermögensgegenstände im
Einzelfall den Betrag von 50 000 Deutsche Mark (25 000 Euro) nicht übersteigt.
Die obersten Bundesbehörden können für ihren Geschäftsbereich nähere
Regelungen treffen.

4 Eine Ausnahme nach § 63 Abs. 4 bei Vorliegen eines dringenden Bundesinter-
esses kann das Bundesministerium der Finanzen nur zulassen, wenn die Ver-
äußerung für den Bund dringlich ist und nicht bis zum nächsten Haushaltsplan
oder Nachtragshaushalt zurückgestellt werden kann.

5 Auf die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes (§ 63 Abs. 5)
sind die Nrn. 3 und 4 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass es sich
in den Fällen der Nr. 3 bei dem Betrag von 50 000 Deutsche Mark (25 000 Euro)
um einen Jahresbetrag handelt.

6 Zu Grundstücken vgl. Sonderregelungen zu § 64.

7 Zu Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen vgl. Sonderregelungen zu § 65.
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8 Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen dürfen nur vorgenommen werden,
wenn die Notwendigkeit der Aussonderung des bisherigen Fahrzeugs durch das
Gutachten einer oder eines kraftfahrtechnischen Sachverständigen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen, in den Bereichen des
Bundesministeriums des Innern, des Bundesministeriums der Verteidigung und
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen durch das Gut-
achten der oder des jeweils für den Bereich des betreffenden Ministeriums zu-
ständigen kraftfahrtechnischen Sachverständigen festgestellt ist. Das Bundes-
ministerium der Finanzen kann in besonderen Fällen Ausnahmen hiervon zulas-
sen. Die Vorschriften über die Nutzung, Aussonderung und Verwertung von
Dienstkraftfahrzeugen werden vom Bundesministerium der Finanzen erlassen.

Anhang
H 0505
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§ 64 - Grundstücke
(1) Bundeseigene Grundstücke dürfen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums
der Finanzen und des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums
veräußert werden; die Bundesministerien können auf ihre Mitwirkung verzichten.

(2) Haben Grundstücke erheblichen Wert oder besondere Bedeutung und ist ihre
Veräußerung im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dürfen sie nur mit Einwilligung
des Bundestages und des Bundesrates veräußert werden, soweit nicht aus zwin-
genden Gründen eine Ausnahme hiervon geboten ist. Ist die Zustimmung nicht ein-
geholt worden, so sind der Bundestag und der Bundesrat alsbald von der Veräuße-
rung zu unterrichten.

(3) Für zu erwerbende oder zu veräußernde Grundstücke ist eine Wertermittlung
aufzustellen.

(4) Dingliche Rechte dürfen an bundeseigenen Grundstücken nur gegen angemes-
senes Entgelt bestellt werden. Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen und des für das Bundesvermögen zuständigen Bun-
desministeriums; die Bundesministerien können auf ihre Mitwirkung verzichten.

(5) Beim Erwerb von Grundstücken können Hypotheken, Grund- und Rentenschul-
den unter Anrechnung auf den Kaufpreis ohne die Voraussetzungen des § 38 Abs. 1
übernommen werden.

Zu § 64:

1 Zuständigkeitsregelung

Das für das Bundesvermögen zuständige Bundesministerium im Sinne der
§§ 64, 65 und 68 ist das Bundesministerium der Finanzen.

2 Verwaltung von Grundstücken

2. 1 Verwaltungsgrundvermögen

2.1.1 Bundeseigene Grundstücke, die für Verwaltungszwecke des Bundes oder
im Rahmen des Gemeingebrauchs im Aufgabenbereich des Bundes be-
nutzt werden, werden ohne Rücksicht auf ihre jeweilige Nachweisung in
der Vermögensrechnung von dem zuständigen Bundesministerium, den
ihm nachgeordneten Dienststellen und den im Auftrag des Bundes tätigen
Dienststellen anderer Gebietskörperschaften (Länder, Gemeinden,
Gemeindeverbände) verwaltet (Verwaltungsgrundvermögen). Im Einver-
nehmen zwischen dem jeweiligen Bundesministerium und dem für das
Bundesvermögen zuständigen Bundesministerium kann die Verwaltung
von Liegenschaften des Verwaltungsgrundvermögens auf die Bundes-
vermögensverwaltung übertragen werden.

2.1.2 Werden bundeseigene Grundstücke, die eine wirtschaftliche Einheit
bilden, von Dienststellen des Bundes verschiedener Geschäftsbereiche
benutzt, so gilt Folgendes:

2.1.2.1 Die Hausverwaltung obliegt regelmäßig der Dienststelle, die den größten
Nutzflächenanteil innehat. Die Ausgaben für die Hausverwaltung, die
Bewirtschaftung und die Bauunterhaltung sind grundsätzlich auf die
einzelnen Dienststellen entsprechend dem Nutzflächenanteil oder einem
anderen geeigneten Maßstab aufzuteilen.
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2.1.2.2 Von den mitbenutzenden Dienststellen wird ein Nutzungsentgelt nicht
erhoben.

2.1.2.3 Sind Bundesbetriebe und Sondervermögen des Bundes Mitbenutzer, so ist
von ihnen ein Entgelt zu erheben, das dem vollen ortsüblichen Miet- oder
Pachtzins entspricht. Dasselbe gilt für bundesunmittelbare juristische
Personen des öffentlichen Rechts sowie für Dienststellen und sonstige
Einrichtungen anderer juristischer Personen. Ausnahmen bedürfen der
Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

2.2 Allgemeines Grundvermögen

2.2.1 Bundeseigene Grundstücke, die nicht für Verwaltungszwecke des Bundes
oder im Rahmen des Gemeingebrauchs im Aufgabenbereich des Bundes
benutzt werden, werden von dem für das Bundesvermögen zuständigen
Bundesministerium und den ihm nachgeordneten Dienststellen der Bun-
desvermögensverwaltung verwaltet (Allgemeines Grundvermögen).

2.2.2 Bundeseigene Grundstücke, die nicht oder für Dauer nicht mehr für Ver-
waltungszwecke des Bundes oder im Rahmen des Gemeingebrauchs im
Aufgabenbereich des Bundes benutzt werden, sind dem Allgemeinen
Grundvermögen zuzuführen. Dies gilt regelmäßig auch für bundeseigene
Grundstücke, die nicht innerhalb eines Zeitraumes von bis zu drei Jahren
für Verwaltungszwecke wieder benötigt werden. Die verwaltenden Dienst-
stellen haben solche Grundstücke den Bundesvermögensämtern zu über-
geben. Ein Wertausgleich findet nicht statt. *)
*) Anmerkung: Maßgeblich für die Zuführung sind Regelungen in der Vorschriftensammlung
Bundes-Finanzverwaltung (VSF) - VSF VV 02 31 ff.

2.3 Grundstücke, für die eine Ausnahme vom Zuführungsgebot zugelassen ist,
sind, solange sie für Verwaltungszwecke nicht benötigt werden, im Beneh-
men mit dem zuständigen Bundesvermögensamt grundsätzlich für andere
Verwaltungsaufgaben des Bundes oder durch Vermietung/Verpachtung zu
verwenden.

3 Beschaffung von Grundstücken

3.1 Ein Bedarf des Bundes an Liegenschaften ist in erster Linie aus dem
Allgemeinen Grundvermögen zu decken (Nr. 4).

3.2 Grundstücke dürfen für Zwecke des Bundes nur dann erworben, gemietet
oder auf sonstige Weise beschafft werden, wenn nach Auskunft der zu-
ständigen Bundesvermögensämter für den vorgesehenen Zweck geeig-
nete bundeseigene Liegenschaften nicht zur Verfügung stehen oder nicht
in wirtschaftlich sinnvoller Weise verfügbar gemacht werden können oder
der Wert eines vorhandenen geeigneten Grundstücks in Bezug zur vorge-
sehenen Nutzung unverhältnismäßig hoch ist. Außerdem müssen die
haushaltsmäßigen Voraussetzungen vorliegen.

3.3 Soweit die benötigten Grundstücke nicht unmittelbar von Dienststellen der
Bundesfinanzverwaltung beschafft werden, haben die Bedarfsträger im
Interesse einer einheitlichen Preis- und Vertragsgestaltung die Amtshilfe
des zuständigen Bundesvermögensamtes in Anspruch zu nehmen. Das
für das Bundesvermögen zuständige Bundesministerium kann Ausnahmen
zulassen.
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4 Abgabe von Grundstücken innerhalb der Bundesverwaltung

4.1 Die Abgabe bundeseigener Grundstücke von einem Geschäftsbereich an
einen anderen richtet sich nach § 61*).
*) Anmerkung: VSF VV 02 31 ff.

4.2 Die Abgabe bundeseigener Grundstücke aus dem Allgemeinen Grundver-
mögen wird durch Vereinbarung zwischen dem zuständigen Bundesvermö-
gensamt und der Dienststelle geregelt, bei der ein Bedarf auftritt.

4.2.1 Bei Dauerbedarf gehen die abgegebenen Grundstücke in das Verwaltungs-
grundvermögen (Nr. 2.1.1) der empfangenden Dienststelle über. Bei vor-
übergehendem Bedarf verbleiben die abgegebenen Grundstücke im Allge-
meinen Grundvermögen. Ist eine gemeinsame Benutzung eines Grundstücks
durch Dienststellen verschiedener Geschäftsbereiche vorgesehen, so kommt
eine dauernde Abgabe in der Regel nur an die Dienststelle in Betracht, die
den größten Nutzflächenanteil erhält (vgl. Nr. 2.1.2.1).

4.2.2 Die Abgabe von Grundstücken durch die Bundesvermögensämter bedarf der
Einwilligung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums,
soweit es nicht darauf verzichtet. *)
*) Anmerkung: VSF VV 02 44

4.2.3 Ein Entgelt für die dauernde und die vorübergehende Abgabe von Grund-
stücken aus dem Allgemeinen Grundvermögen wird nicht erhoben, soweit
der Haushaltsplan dazu ermächtigt. *)
*) Anmerkung: VSF VV 02 42

4.3 Die unmittelbare Abgabe bundeseigener Grundstücke aus dem Verwal-
tungsgrundvermögen wird durch eine Vereinbarung zwischen der abge-
benden Dienststelle und der Dienststelle geregelt, bei der ein Bedarf auftritt.
Nr. 4.2.1 gilt sinngemäß. Die unmittelbare Abgabe bedarf der Einwilligung
des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums, soweit es
nicht darauf verzichtet.*)
*) Anmerkung: VSF VV 02 45

4.4 Von den Bundesbetrieben und Sondervermögen des Bundes ist bei
dauernder Abgabe bundeseigener Grundstücke ausnahmslos die Erstattung
des vollen Wertes, bei vorübergehender Abgabe die Erstattung des
ortsüblichen Miet- oder Pachtwertes (vgl. Nr. 6 zu § 61) zu fordern.

5 Veräußerung von Grundstücken

5.1 Die Feststellung, ob ein Grundstück für den Bund entbehrlich ist (§ 63 Abs. 2),
wird von den Bundesvermögensämtern getroffen.

5.2 Die Veräußerung richtet sich nach § 63.

5.3 Die Durchführung von Grundstücksveräußerungen obliegt den Bundesver-
mögensämtern.*)
*) Anmerkung: VSF VV 06 31 ff.

5.4 Bei der Veräußerung von Grundstücken, deren voller Wert unterhalb der vom
Bundesministerium der Finanzen festgesetzten Wertgrenzen liegt, wird auf
die Mitwirkung nach § 64 Abs. 1 verzichtet.*)
*) Anmerkung: VSF VV 06 45
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5.5 Die Veräußerung von Grundstücken durch Dienststellen, die nicht der Bun-
desfinanzverwaltung angehören, bedarf der Einwilligung des Bundesministe-
riums der Finanzen, soweit es nicht darauf verzichtet.

5.6 Die Veräußerung von Grundstücken von erheblichem Wert oder besonderer
Bedeutung bedarf nach § 64 Abs. 2 der Einwilligung des Deutschen Bun-
destages und des Bundesrates. Der erhebliche Wert wird von Bundestag und
Bundesrat festgesetzt und durch das Bundesministerium der Finanzen be-
kannt gegeben. Von besonderer Bedeutung sind vor allem Grundstücke, an
denen - ohne Rücksicht auf den Wert - ein besonderes parlamentarisches
Interesse bestehen dürfte.

5.7 Beim Tausch von Grundstücken sind die Vorschriften über die Beschaffung
und Veräußerung mit folgender Maßgabe anzuwenden:

5.7.1 Sofern sich aus dem Haushaltsplan nichts anderes ergibt, sind nach § 35
Abs. 1 die Ausgaben für das erworbene Grundstück in voller Höhe getrennt
von den Einnahmen für das veräußerte Grundstück nachzuweisen.

5.7.2 Ist im Haushaltsplan nach § 15 Abs. 1 Satz 3 zugelassen, dass Einnahmen
aus Grundstücksveräußerungen den Ausgaben für Grundstücksbeschaffun-
gen zufließen, ist nur der Unterschiedsbetrag nachzuweisen.*)
*) Anmerkung: VSF VV 06 80

6 Überlassung der Nutzung von Grundstücken an Stellen außerhalb der
Bundesverwaltung

6.1 Für die Überlassung der Nutzung von Grundstücken an Stellen außerhalb
der Bundesverwaltung sind grundsätzlich die Bundesvermögensämter zu-
ständig. Das Bundesministerium der Finanzen kann andere Zuständigkeits-
regelungen treffen. Soweit die Bundesvermögensämter danach nicht zustän-
dig sind, ist bei allgemeinen Regelungen über die Bemessung des Nut-
zungsentgelts das für das Bundesvermögen zuständige Bundesministerium
zu beteiligen. *)

6.2 Für die Überlassung der Nutzung ist ein Entgelt zu fordern, das dem vollen
ortsüblichen Miet- und Pachtzins entspricht. *)
*) Anmerkungen: VSF VV 04 31, 04 40, 04 70 ff.

7 Wertermittlung

Bei Wertermittlungen sind die Wertermittlungsrichtlinien in der jeweils gelten-
den Fassung anzuwenden. *)
*) Anmerkung: VSF VV 53 31, 53 41, 53 51, 53 61
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8 Bestellung von dinglichen Rechten an bundeseigenen Grundstücken
einschließlich landesrechtlicher Baulasten

8.1 Für die Bestellung dinglicher Rechte an bundeseigenen Grundstücken ist ein
Entgelt zu fordern, das der Interessenlage der Beteiligten angemessen ist.
Das als laufende oder einmalige Zahlung zu fordernde Entgelt (voller Wert im
Sinne des § 63 Abs. 3) muss - sofern nicht nach Satz 1 ein höheres Entgelt
zu fordern ist - mindestens der durch die Bestellung des Rechts eintretenden
Minderung des Verkehrswertes des belasteten Grundstücks entsprechen.
Örtlich oder regional übliche Entgeltsätze können herangezogen werden,
wenn sie die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 erfüllen.*)
*) Anmerkung: Für die Bestellung von Erbbaurechten nach § 64 Abs. 4 sind die Regelungen in
der VSF maßgeblich - VSF VV 05 31 ff.

8.2 Die Bestellung beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten an bundeseigenen
Grundstücken zu Gunsten der Träger von Versorgungseinrichtungen (für
Energie, Wasser usw.) bedarf keiner Einwilligung nach § 64 Abs. 4, wenn sie
die Eintragung der Dienstbarkeit erzwingen könnten oder wenn es sich um
die Erschließung bundeseigener Grundstücke handelt.



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001

194

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 01
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001 § 65

195

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

§ 65 - Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen
(1) Der Bund soll sich, außer in den Fällen des Absatzes 5, an der Gründung eines
Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder an einem bestehenden
Unternehmen in einer solchen Rechtsform nur beteiligen, wenn

1. ein wichtiges Interesse des Bundes vorliegt und sich der vom Bund angestrebte
Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt,

2. die Einzahlungsverpflichtung des Bundes auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist,

3. der Bund einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in
einem entsprechenden Überwachungsorgan erhält,

4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen, in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufge-
stellt und geprüft werden.

(2) Das zuständige Bundesministerium hat die Einwilligung des Bundesministeriums
der Finanzen einzuholen und das für das Bundesvermögen zuständige Bundes-
ministerium zu beteiligen, bevor der Bund Anteile an einem Unternehmen erwirbt,
seine Beteiligung erhöht oder sie ganz oder zum Teil veräußert. Entsprechendes gilt
bei einer Änderung des Nennkapitals oder des Gegenstandes des Unternehmens
oder bei einer Änderung des Einflusses des Bundes. Das Bundesministerium der
Finanzen ist an den Verhandlungen zu beteiligen.

(3) Das zuständige Bundesministerium soll darauf hinwirken, dass ein Unterneh-
men, an dem der Bund unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, nur mit
seiner Zustimmung eine Beteiligung von mehr als dem vierten Teil der Anteile eines
anderen Unternehmens erwirbt, eine solche Beteiligung erhöht oder sie ganz oder
zum Teil veräußert. Es hat vor Erteilung seiner Zustimmung die Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen einzuholen und das für das Bundesvermögen zu-
ständige Bundesministerium zu beteiligen. Die Grundsätze des Absatzes 1 Nr. 3
und 4 sowie des Absatzes 2 Satz 2 gelten entsprechend.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen und das für das Bundesvermögen zu-
ständige Bundesministerium können auf die Ausübung der Befugnisse nach den
Absätzen 2 und 3 verzichten.

(5) An einer Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaft soll sich der Bund nur betei-
ligen, wenn die Haftpflicht der Genossen für die Verbindlichkeiten der Genossen-
schaft dieser gegenüber im Voraus auf eine bestimmte Summe beschränkt ist. Die
Beteiligung des Bundes an einer Genossenschaft bedarf der Einwilligung des Bun-
desministeriums der Finanzen.

(6) Das zuständige Bundesministerium soll darauf hinwirken, dass die auf Veran-
lassung des Bundes gewählten oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane der
Unternehmen bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen des Bundes be-
rücksichtigen.

(7) Haben Anteile an Unternehmen besondere Bedeutung und ist deren Veräuße-
rung im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dürfen sie nur mit Einwilligung des
Bundestages und des Bundesrates veräußert werden, soweit nicht aus zwingenden
Gründen eine Ausnahme geboten ist. Ist die Zustimmung nicht eingeholt worden, so
sind der Bundestag und der Bundesrat alsbald von der Veräußerung zu unter-
richten.
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Zu § 65:

1 Unternehmen, Beteiligung

1.1 Der Begriff »Unternehmen« im Sinne der §§ 65 ff. setzt grundsätzlich weder
eine eigene Rechtspersönlichkeit voraus (schließt z.B. auch Gesellschaften
des bürgerlichen Rechts ein) noch einen gewerblichen oder sonstigen wirt-
schaftlichen Betrieb. Vereine, Genossenschaften und Stiftungen fallen nur
dann unter den Begriff des Unternehmens, wenn ein gewerblicher oder
sonstiger wirtschaftlicher Betrieb vorliegt.

1.2 Unter Beteiligung ist jede kapitalmäßige, mitgliedschaftliche und ähnliche
(Stiftung) Beteiligung zu verstehen, die eine Dauerbeziehung zu dem Unter-
nehmen begründen soll. Ein Mindestanteil ist dafür nicht Voraussetzung.

2 Einwilligungsbedürftige Geschäfte

2.1 Zu den nach § 65 Abs. 2 einwilligungsbedürftigen Geschäften bei unmittelba-
ren Beteiligungen gehören u.a.

2.1.1 die Gründung einschließlich Mitgründung von Unternehmen,

2.1.2 die Ausübung von Bezugsrechten und der Verzicht auf die Ausübung von
solchen Rechten,

2.1.3 die Auflösung eines Unternehmens,

2.1.4 der Abschluss, die wesentliche Änderung und die Beendigung von Be-
herrschungsverträgen,

2.1.5 die Umwandlung, die Verschmelzung, die Änderung der Rechtsform und die
Einbringung in andere Unternehmen,

2.1.6 die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie die Kapitalherabsetzung.

Bei der Veräußerung von Anteilen sind im Übrigen die Bestimmungen des
§ 63 Abs. 2 bis 4 anzuwenden.

2.2 § 65 Abs. 3 erfasst die Fälle, in denen der Bund unmittelbar oder mittelbar in
jeder Stufe mit Mehrheit an einem Unternehmen beteiligt ist und dieses
Unternehmen eine Beteiligung von mehr als dem vierten Teil der Anteile
eines anderen Unternehmens erwirbt, eine solche Beteiligung auf mehr als
den vierten Teil der Anteile erhöht oder sie ganz oder zum Teil veräußert.
Eine Mehrheitsbeteiligung des Bundes liegt auch vor, wenn der Bund, Mehr-
heitsbeteiligungen des Bundes und bundesunmittelbare juristische Personen
des öffentlichen Rechts zusammen mehr als 50 vom Hundert des Grund-
bzw. Stammkapitals halten. Die in Nr. 1.1 Satz 2 genannten juristischen
Personen werden unabhängig von ihrer Einordnung als Unternehmen wie
Mehrheitsbeteiligungen behandelt, wenn der Bund einen beherrschenden
Einfluss ausübt. Im Übrigen ist Nr. 2.1 entsprechend anzuwenden.

2.3 Das zuständige Bundesministerium hat das Bundesministerium der Finanzen
an seinen Erörterungen mit Unternehmen über Maßnahmen nach § 65
Abs. 3 zu beteiligen, sofern es sich nicht um Fragen von untergeordneter
Bedeutung handelt.
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3 Mitglieder der Aufsichtsorgane

Die auf Veranlassung des Bundes gewählten oder von ihm entsandten Mitglie-
der der Aufsichtsorgane der Unternehmen sollen sich vor wichtigen Entschei-
dungen des Aufsichtsrats grundsätzlich über eine einheitliche Auffassung ver-
ständigen.

4 Einwilligung des Bundestages und des Bundesrates

4.1 § 65 Abs. 7 gilt für die Veräußerung einer unmittelbaren Beteiligung des
Bundes. Er gilt auch für die Veräußerung an ein Unternehmen, an dem der
Bund unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Eine Veräußerung ist auch die
Einbringung in ein Unternehmen.

4.2 Der Antrag an die gesetzgebenden Körperschaften auf Einwilligung zu einer
Veräußerung wird vom Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit
dem zuständigen Bundesministerium gestellt.
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§ 66 - Unterrichtung des Bundesrechnungshofes
Besteht eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes, so hat das zuständige Bundesministerium darauf hinzuwirken, dass dem
Bundesrechnungshof die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bestimmten
Befugnisse eingeräumt werden.

Zu § 66:

1 Auf die Einräumung der Befugnisse des Bundesrechnungshofes ist insbesondere
bei einer Änderung des Grundkapitals und der Beteiligungsverhältnisse hinzuwirken.

2 Auf die Einräumung der Befugnisse des Bundesrechnungshofes ist auch bei den
Verhandlungen über die Gründung eines Unternehmens und über den Erwerb
von Anteilen an einem Unternehmen hinzuwirken.

3 Als Fassung für die Satzung (Gesellschaftsvertrag) empfiehlt sich: »Der Bundes-
rechnungshof hat die Befugnisse aus § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz«. Erfor-
derlichenfalls ist der Wortlaut dieser Vorschrift*) zu wiederholen.

*) Anmerkung:

§ 54 HGrG lautet:

»(1) In den Fällen des § 53 kann in der Satzung (im Gesellschaftsvertrag) mit Dreiviertelmehrheit des
vertretenen Kapitals bestimmt werden, dass sich die Rechnungsprüfungsbehörde der Gebietskörper-
schaft zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach § 44 auftreten, unmittelbar unterrichten und
zu diesem Zweck den Betrieb, die Bücher und die Schriften des Unternehmens einsehen kann.

(2) Ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründetes Recht der Rechnungsprüfungsbehörde
auf unmittelbare Unterrichtung bleibt unberührt.«
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§ 67 - Prüfungsrecht durch Vereinbarung
Besteht keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes, so soll das zuständige Bundesministerium, soweit das Interesse des Bundes
dies erfordert, bei Unternehmen, die nicht Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien oder Genossenschaften sind, darauf hinwirken, dass dem Bund
in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag die Befugnisse nach den §§ 53 und 54
des Haushaltsgrundsätzegesetzes eingeräumt werden. Bei mittelbaren Beteiligun-
gen gilt dies nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und
einem Unternehmen zusteht, an dem der Bund allein oder zusammen mit anderen
Gebietskörperschaften mit Mehrheit im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes beteiligt ist.

Zu § 67:

1 Auf die Einräumung der Befugnisse aus den §§ 53 und 54 HGrG soll insbeson-
dere bei einer Änderung des Grundkapitals und der Beteiligungsverhältnisse hin-
gewirkt werden.

2 Auf die Einräumung der Befugnisse aus den §§ 53 und 54 HGrG soll auch bei
den Verhandlungen über die Gründung eines Unternehmens und über den Er-
werb von Anteilen an einem Unternehmen hingewirkt werden.

3 Als Fassung für die Satzung (Gesellschaftsvertrag) empfiehlt sich: »Die zustän-
digen Stellen der Bundesrepublik Deutschland haben die Befugnisse aus den
§§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes.« Erforderlichenfalls ist der
Wortlaut dieser Vorschriften*) zu wiederholen.

*) Anmerkung:

§ 53 HGrG lautet:

»(1) Gehört einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer
Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens der vierte Teil der Anteile und steht ihr
zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zu, so kann sie verlangen,
dass das Unternehmen
1. im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung prüfen lässt;
2. die Abschlussprüfer beauftragt, in ihrem Bericht auch darzustellen

a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität der
Gesellschaft,
b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und die
Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,
c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages;

3. ihr den Prüfungsbericht der Abschlussprüfer und, wenn das Unternehmen einen Konzernab-
schluss aufzustellen hat, auch den Prüfungsbericht der Konzernabschlussprüfer unverzüglich
nach Eingang übersendet.

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 rechnen als Anteile der Gebietskörperschaft auch Anteile, die
einem Sondervermögen der Gebietskörperschaft gehören. Als Anteile der Gebietskörperschaft gelten
ferner Anteile, die Unternehmen gehören, bei denen die Rechte aus Absatz 1 der Gebietskörper-
schaft zustehen.«

§ 54 HGrG lautet:

»(1) In den Fällen des § 53 kann in der Satzung (im Gesellschaftsvertrag) mit Dreiviertelmehrheit
des vertretenen Kapitals bestimmt werden, dass sich die Rechnungsprüfungsbehörde der Gebiets-
körperschaft zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach § 44 auftreten, unmittelbar unterrich-
ten und zu diesem Zweck den Betrieb, die Bücher und die Schriften des Unternehmens einsehen
kann.
(2) Ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründetes Recht der Rechnungsprüfungsbehörde
auf unmittelbare Unterrichtung bleibt unberührt.«



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001

202

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 01
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001 § 68

203

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

§ 68 - Zuständigkeitsregelungen
(1) Die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes übt das für die
Beteiligung zuständige Bundesministerium aus. Bei der Wahl oder Bestellung der
Prüfer nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes übt das zuständige
Bundesministerium die Rechte des Bundes im Einvernehmen mit dem Bundes-
rechnungshof aus.

(2) Einen Verzicht auf die Ausübung der Rechte des § 53 Abs. 1 des Haushalts-
grundsätzegesetzes erklärt das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem für das Bundesvermögen zuständi-
gen Bundesministerium und dem Präsidenten des Bundesrechnungshofes.

Zu § 68:

1 Das zuständige Bundesministerium soll von den Befugnissen nach § 53 HGrG
Gebrauch machen.

2 Das zuständige Bundesministerium soll im Interesse einer vollständigen, einheit-
lichen und vergleichbaren Prüfung und Berichterstattung darauf hinwirken, dass
die Unternehmen, die der Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG unterliegen, die in der
Anlage enthaltenen »Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz« den Abschlussprüferinnen bzw. Abschlussprüfern
zur Verfügung stellen.

3 Das Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof über die Wahl oder Bestellung
der Prüferin bzw. des Prüfers nach § 53 Abs. 1 HGrG ist vor der Abgabe der Er-
klärung in den zuständigen Unternehmensorganen herbeizuführen.

Anlage
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Anlage zur VV Nr. 2 zu § 68 BHO

Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Haushaltsgrund-
sätzegesetz

I. Allgemeines

Die Prüfung von Unternehmen, an denen der Bund oder die Länder mit Mehrheit
beteiligt sind, ist durch das »Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des
Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG)« vom 19. August
1969 (BGBl. I S. 1273) geregelt. § 53 HGrG räumt den Gebietskörperschaften
unter bestimmten Voraussetzungen Rechte ein, die über diejenigen hinaus-
gehen, die den Gesellschaftern nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
zustehen. Gemäß § 49 HGrG gilt § 53 HGrG für den Bund und die Länder ein-
heitlich und unmittelbar. Die dem Bund und den Ländern danach zustehenden
Befugnisse sollen gemäß § 67 BHO/LHO unter den dort genannten Vorausset-
zungen im Übrigen auch für die Unternehmen vereinbart werden, an denen der
Bund bzw. die Länder nicht mit Mehrheit beteiligt sind.

§ 53 HGrG lautet:

»Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen

(1) Gehört einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer
Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens der vierte Teil der Anteile und steht
ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zu, so kann sie
verlangen, dass das Unternehmen

1. im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung prüfen
lässt;

2. die Abschlussprüfer beauftragt, in ihrem Bericht auch darzustellen

a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Rentabilität der
Gesellschaft,

b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Geschäfte und
die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,

c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehl-
betrages;

3. ihr den Prüfungsbericht der Abschlussprüfer und, wenn das Unternehmen einen Konzernab-
schluss aufzustellen hat, auch den Prüfungsbericht der Konzernabschlussprüfer unverzüglich
nach Eingang übersendet.

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 rechnen als Anteile der Gebietskörperschaft auch
Anteile, die einem Sondervermögen der Gebietskörperschaft gehören. Als Anteile der
Gebietskörperschaft gelten ferner Anteile, die Unternehmen gehören, bei denen die Rechte aus
Absatz 1 der Gebietskörperschaft zustehen.«

Die Gebietskörperschaften müssen sich demnach mit ihrem Verlangen grund-
sätzlich über die Geschäftsleitung an das Unternehmensorgan wenden, das die
Abschlussprüferin bzw. den Abschlussprüfer beauftragt. Dieses ist seinerseits
verpflichtet, der Abschlussprüferin bzw. dem Abschlussprüfer einen ent-
sprechenden Prüfungsauftrag zu erteilen.

Mit der erweiterten Aufgabenstellung nach § 53 HGrG (erweiterte Prüfung und
Berichterstattung) ist keine Erweiterung der Funktion der Prüferin bzw. des
Prüfers verbunden. Der Prüferin bzw. dem Prüfer werden dadurch insbesondere
keine Aufsichtsfunktionen eingeräumt, diese obliegen den dafür zuständigen
Institutionen (z.B. dem Aufsichtsrat). Aufgabe der Prüferin bzw. des Prüfers ist
es, die Prüfung und Berichterstattung in dem in § 53 HGrG gezogenen Rahmen
so auszugestalten, dass der Aufsichtsrat, das zuständige Ministerium und der
Rechnungshof sich auf Grund des Berichts ein eigenes Urteil bilden und ggf. die
erforderlichen Maßnahmen ergreifen können.



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
§ 68; Anlage 16. Mai 2001

206

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

Soweit zu dem zu prüfenden Sachverhalt eine abschließende Stellungnahme
nicht möglich ist, sollte die Prüferin bzw. der Prüfer hierauf hinweisen und sich
auf die Darstellung des Tatbestandes im Prüfungsbericht beschränken.

Die Berichterstattung über die Bezüge des Aufsichtsrats, des Vorstands und der
leitenden Angestellten gehört nicht ohne weiteres zur Berichtspflicht gemäß
§ 53 HGrG. Das Bundesministerium der Finanzen hat jedoch die Unternehmen,
an denen der Bund mit Mehrheit beteiligt ist, darum gebeten, den Bericht auch
auf diese Frage zu erstrecken; es kann davon ausgegangen werden, dass der
Aufsichtsrat bzw. die Geschäftsführung einer solchen Gesellschaft einen ent-
sprechenden Auftrag erteilen wird.

II. Prüfung und Berichterstattung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG

Da die handelsrechtliche Abschlussprüfung grundsätzlich keine Prüfung der Ge-
schäftsführung beinhaltet, führt eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG im Prinzip zu einer nicht unwesent-
lichen Erweiterung des Prüfungsumfangs gegenüber § 317 HGB.

Dabei ist zu beachten, dass § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG nicht eine Prüfung der ge-
samten Geschäftsführung der Gesellschaft verlangt. Vielmehr ergibt sich eine
Einschränkung des Prüfungsumfangs schon daraus, dass als Prüfungsobjekt
nicht die Geschäftsführung im Ganzen, sondern die Frage ihrer »Ordnungs-
mäßigkeit« angesprochen wird.

Den Maßstab für die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bilden die Vor-
schriften des § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG bzw. § 43 Abs. 1 GmbHG, nach denen die
Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer die Sorg-
falt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiterin bzw. eines ordent-
lichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden haben. Die Prüferin
bzw. der Prüfer hat festzustellen, ob die Geschäfte der Gesellschaft im abgelau-
fenen Geschäftsjahr mit der erforderlichen Sorgfalt, d.h. auch mit der gebotenen
Wirtschaftlichkeit, und in Übereinstimmung mit den Gesetzen, der Satzung, den
Beschlüssen der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, des Aufsichtsrats und
seiner Ausschüsse sowie der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt
worden sind.

Insbesondere soll in diesem Zusammenhang geprüft werden, ob ungewöhnliche,
risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle und er-
kennbare Fehldispositionen vorliegen. Auch ist besonders zu untersuchen, ob
die Art der getätigten Geschäfte durch die Satzung gedeckt ist und ob eine nach
der Satzung, der Geschäftsordnung oder einem Beschluss des Aufsichtsrats er-
forderliche Zustimmung eingeholt wurde.

Es ist nicht Aufgabe der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,
den Entscheidungsprozess in seinen Einzelheiten zu prüfen. Es kommen nur
wesentliche, grobfehlsame oder missbräuchliche kaufmännische Ermessensent-
scheidungen oder vergleichbare Unterlassungen in Betracht. Es ist zu unter-
suchen, ob durch geeignete organisatorische Vorkehrungen sichergestellt ist,
dass die Geschäftsführungsentscheidungen ordnungsgemäß getroffen und
durchgeführt werden können. In diesem Rahmen kann zur Prüfung auch eine
Beschäftigung mit den Grundzügen der Unternehmensorganisation gehören; ggf.
sind Anregungen zu einer Organisationsprüfung zu geben. Weiterhin kann es im
Hinblick auf die ordnungsmäßige Bildung und sachgerechte Durchführung der
Entscheidungen notwendig sein, das interne Kontrollsystem in einem weiter-
gehenden Umfang zu prüfen, als dies bei der Abschlussprüfung der Fall ist.
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung erfordert im Allgemei-
nen auch eine Prüfung größerer Investitionsprojekte hinsichtlich Genehmigung
durch den Aufsichtsrat, vorliegender Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Ordnungs-
mäßigkeit der Abwicklung einschließlich Vergabe, Überschreitungen u. dgl. Im
Rahmen des § 53 HGrG wird in aller Regel eine stichprobenweise Prüfung als
ausreichend angesehen werden können.

Die Prüfung der Verwendung der von der öffentlichen Hand zur Verfügung ge-
stellten Mittel zum Zwecke der Feststellung, ob die Mittel zweckentsprechend,
wirtschaftlich und sparsam verwendet worden sind, gehört nicht zum Prüfungs-
umfang nach § 53 HGrG. Für eine derartige Prüfung ist ein gesonderter Auftrag
erforderlich. Wird jedoch im Rahmen der Abschlussprüfung eine nicht ord-
nungsmäßige Verwendung festgestellt, wird es in der Regel erforderlich sein,
hierauf hinzuweisen, insbesondere wenn sich daraus Risiken ergeben.

Hinsichtlich der Berichterstattung über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung enthält § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG keine besondere Bestimmung.
Sind Verstöße gegen die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung festgestellt
worden, so ist entsprechend den allgemeinen Berichtsgrundsätzen und der Ziel-
setzung der Prüfung nach § 53 HGrG hierauf so einzugehen, dass der Berichts-
leserin bzw. dem Berichtsleser eine entsprechende Würdigung des Sachverhalts
möglich wird. Ist der Prüferin bzw. dem Prüfer im Einzelfall eine Wertung nicht
möglich, so ist dies anzugeben und der in Frage stehende Sachverhalt im Bericht
darzustellen. Im Allgemeinen gehört es nicht zum Inhalt dieser Ordnungsmäßig-
keitsprüfung, dass die Prüferin bzw. der Prüfer auch zur Geschäftspolitik der Ge-
sellschaft ein Urteil abgibt.

In die Berichterstattung werden - insoweit über die Anforderungen nach § 321
HGB hinausgehend - insbesondere die folgenden Punkte einzubeziehen sein:

1. Im Prüfungsbericht sollte angegeben werden, wie oft der Aufsichtsrat im Be-
richtsjahr zusammengetreten ist und ob der Vorstand ihm gemäß Gesetz oder
Satzung berichtet hat. Soweit die Berichte nach den bei der Abschlussprüfung
gewonnenen Erkenntnissen eine offensichtlich nicht zutreffende Darstellung
enthalten, ist auch hierüber zu berichten.

2. Im Prüfungsbericht sollte darauf eingegangen werden, ob das Rechnungs-
wesen den besonderen Verhältnissen des Unternehmens angepasst ist. Ge-
gebenenfalls ist auch zu speziellen Gebieten der Kostenrechnung
(Betriebsabrechnung, Vor- und Nachkalkulation) Stellung zu nehmen.

3. Ferner ist darzulegen, ob bei der Größe des Unternehmens eine interne Revi-
sion erforderlich ist. Soweit sie vorhanden ist, ist auf ihre Besetzung und ihre
Tätigkeit im Berichtsjahr sowie kurz darauf einzugehen, ob sie für das Unter-
nehmen ausreichend ist.

4. Bestehen auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens Be-
denken gegen den Gewinnverwendungsvorschlag, so ist hierauf hinzuweisen.

5. Wurde bei der Prüfung festgestellt, dass getätigte Geschäfte nicht durch die
Satzung gedeckt sind oder dass eine nach der Satzung, der Geschäftsord-
nung oder nach einem Beschluss des Aufsichtsrats erforderliche Zustimmung
nicht beachtet wurde, so ist darüber zu berichten.

6. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Ge-
schäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unter-
lassungen sind besonders darzustellen.
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7. Im Allgemeinen kann sich die Berichterstattung über die Ordnungsmäßig-
keit der geprüften Investitionen auf Feststellungen beschränken, ob sich die
Investitionen und ihre Finanzierung im Rahmen der Aufsichtsratsbewilli-
gungen halten, aussagefähige Wirtschaftlichkeitsrechnungen durchgeführt,
Konkurrenzangebote in ausreichendem Umfang eingeholt worden sind und
eine ordnungsmäßige Abrechnungskontrolle vorliegt. Außerdem sind die
Grundsätze darzulegen, nach denen die Aufträge, insbesondere die Bau-
aufträge, vergeben wurden.

Im Übrigen dürfte es wegen des Eigeninteresses vieler Unternehmen an
einer umfangreicheren Darstellung der Investitionen, als dies nach § 53 HGrG
erforderlich ist, zweckmäßig sein, den Umfang der Berichterstattung mit der
Gesellschaft abzustimmen.

8. Bei Erwerb und Veräußerung einer Beteiligung sollte unter Auswertung der
vorliegenden Unterlagen auch zur Angemessenheit der Gegenleistung
Stellung genommen werden. Ferner ist zu berichten, ob ggf. die
Zustimmungen der zuständigen Organe vorliegen.

9. Zu den Veräußerungserlösen bei Abgängen des Anlagevermögens ist in
wesentlichen Fällen oder dann Stellung zu nehmen, wenn Bedenken gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Vorgangs bestehen.

10. Zu nach Art und Höhe ungewöhnlichen Abschlussposten ist Stellung zu
nehmen. So ist z.B. auf eine unangemessene Höhe der Vorräte oder auf
ungewöhnliche Bedingungen bei Forderungen und Verbindlichkeiten
(Zinssatz, Tilgung, Sicherheiten) einzugehen.

11. Der Versicherungsschutz als solcher ist nicht Gegenstand der Prüfung.
Gleichwohl ist auch darüber zu berichten, welche wesentlichen Versiche-
rungen bestehen und ob eine Aktualisierung der versicherten Werte erfolgt.
Ist für die Prüferin bzw. den Prüfer erkennbar, dass wesentliche, üblicher-
weise abgedeckte Risiken nicht versichert sind, so ist auch hierüber zu be-
richten. In allen Fällen ist darauf hinzuweisen, dass eine Prüfung der An-
gemessenheit und Vollständigkeit des Versicherungsschutzes nicht statt-
gefunden hat, sondern einer bzw. einem versicherungstechnischen Sach-
verständigen überlassen bleiben muss.

III. Prüfung und Berichterstattung nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG

Neben der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sieht § 53
Abs. 1 Nr. 2 HGrG ausdrücklich eine Berichterstattung über folgende Punkte
vor:

a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität
und Rentabilität der Gesellschaft,

b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese
Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von
Bedeutung waren,

c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen
Jahresfehlbetrages.
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Eine solche Berichterstattung ist ohne vorhergehende Prüfung nicht möglich.
Die Aufgabenstellung überschneidet sich dabei teilweise sowohl mit der Ab-
schlussprüfung (z.B. Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Er-
tragslage sowie der Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft) als auch mit
der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (z.B. bei verlust-
bringenden Geschäften, die ihre Ursache in einer nicht ordnungsmäßigen Ge-
schäftsführung haben).

Im Einzelnen ist hierzu zu bemerken:

1. § 321 Abs. 2 Satz 3 HGB, wonach die Posten des Jahresabschlusses auf-
zugliedern und ausreichend zu erläutern sind, führt in der Regel dazu, dass
die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft darzustellen ist. In
diesem Rahmen wird im Allgemeinen auch auf die Liquidität und Rentabili-
tät eingegangen, wobei der Umfang der Ausführungen im Wesentlichen von
der Lage der Gesellschaft abhängt. Den in § 53 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a
HGrG gestellten Anforderungen wird mit dieser berufsüblichen Darstellung
im Allgemeinen entsprochen. Gegebenenfalls ist die finanzielle Entwicklung
während des Berichtsjahres zu erläutern, z.B. in Form einer Kapitalfluss-
rechnung. Ist mit wesentlichen Veränderungen zu rechnen, so sind diese
und ihre Auswirkungen auf die Liquidität darzustellen. Gemäß § 321 Abs. 1
HGB sind den Bestand des geprüften Unternehmens oder Konzerns gefähr-
dende oder dessen Entwicklung wesentlich beeinträchtigende Tatsachen
darzustellen. Dies ist vor allem dann von Bedeutung, wenn die ungünstige
Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu einer Inan-
spruchnahme öffentlicher Mittel führen kann.
Besondere Feststellungen können zu folgenden Punkten in Betracht
kommen:

a) Im Rahmen der Darstellung der Entwicklung der Vermögenslage ist ggf.
auch zur Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung Stellung zu
nehmen.

b) Die Höhe und die Entwicklung der stillen Reserven sind lediglich für
wesentliche Beträge und nur dann darzustellen, wenn diese ohne
Schwierigkeiten ermittelt werden können. In Betracht kommen z.B. Hin-
weise auf erhebliche steuerliche Sonderabschreibungen, auf bei Beteili-
gungen thesaurierte umfangreiche Gewinne, auf die Kurswerte von
Wertpapieren und dgl. Soweit die Reserven bei einer Realisierung zu
versteuern wären, ist hierauf hinzuweisen.

c) Im Rahmen der Darstellung der Entwicklung der Ertragslage sind das
Betriebsergebnis und das außerordentliche Ergebnis zu erläutern. Sind
die Ergebnisse erheblich durch einen Bewertungsmethodenwechsel
oder durch Unterschiede zwischen Buchabschreibungen und kalkulato-
rischen Abschreibungen o. ä. beeinflusst, so ist dies zu erwähnen.
Soweit Spartenrechnungen vorliegen, ist hierauf einzugehen. Aufwen-
dungen und Erträge, die wegen ihrer Art oder ihrer Höhe bemerkenswert
sind (z.B. nicht übliche Zinsen und Provisionen), sind im Bericht hervor-
zuheben. Wesentliche Unterschiede gegenüber dem Vorjahr sind zu
erläutern.

Gegebenenfalls ist darzulegen, welche Maßnahmen zur Besserung der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens von der Geschäftsleitung
eingeleitet oder beabsichtigt sind.
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2. Die verlustbringenden Geschäfte und ihre Ursachen sind nach dem Wort-
laut des Gesetzes nur dann darzustellen, wenn sie für die Vermögens- und
Ertragslage von Bedeutung waren. Demnach kommen in der Regel nur
größere Verlustfälle in Betracht. Zu schildern sind die Geschäfte als solche
sowie die wesentlichen für die Prüferin bzw. den Prüfer erkennbaren Ur-
sachen. Dabei ist darauf einzugehen, ob es sich um von der Geschäftsfüh-
rung beeinflussbare oder nicht beeinflussbare Ursachen handelt. Gegebe-
nenfalls ist darauf hinzuweisen, weshalb derartige verlustbringende Ge-
schäfte von der Gesellschaft abgeschlossen wurden oder ggf. auch künftig
weiter getätigt werden. Dabei kann es zweckmäßig sein, die Auffassung der
Geschäftsführung über die Ursachen der Verluste im Bericht anzugeben;
eine abweichende Auffassung des Prüfers ist zu vermerken.

3. Die Verluste werden im Allgemeinen der Kostenrechnung, insbesondere der
Nachkalkulation, zu entnehmen sein. Im Bericht ist auch anzugeben, auf
welcher Basis die Verluste ermittelt worden sind. Eine eingehende Prüfung
der Unterlagen wird nur ausnahmsweise in Betracht kommen.

4. Die Ursachen eines ausgewiesenen Jahresfehlbetrages werden in der
Regel durch die Darstellung der Entwicklung der wesentlichen Aufwen-
dungen und Erträge sowie durch die Nennung einzelner größerer verlust-
bringender Geschäfte erkennbar sein.

IV. Schlussbemerkung

Sofern die Prüfung keine besonderen Feststellungen ergeben hat, könnte in
die Schlussbemerkung etwa folgender Absatz aufgenommen werden:

»Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des
§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir
auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforder-
lichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen han-
delsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der
Geschäftsordnung für den Vorstand geführt worden sind. Über die in
dem vorliegenden Bericht enthaltenen Feststellungen hinaus hat un-
sere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auf-
fassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung von Bedeutung sind.«

Enthält der Bericht wesentliche Feststellungen, die Bedenken gegen die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen können, so ist auf sie in der
Schlussbemerkung unter Anführung der entsprechenden Textziffer des Be-
richtes hinzuweisen. Das Gleiche gilt, wenn verlustbringende Geschäfte vor-
lagen, die im Bericht Anlass zu einer besonderen Erläuterung gegeben haben.



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 01
BHO

VV-BHO
16. Mai 2001 § 69

211

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

§ 69 - Unterrichtung des Bundesrechnungshofes
Das zuständige Bundesministerium übersendet dem Bundesrechnungshof innerhalb
von drei Monaten nach der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, die den
Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr entgegennimmt oder festzu-
stellen hat,

1. die Unterlagen, die dem Bund als Aktionär oder Gesellschafter zugänglich sind,

2. die Berichte, welche die auf seine Veranlassung gewählten oder entsandten
Mitglieder des Überwachungsorgans unter Beifügung aller ihnen über das
Unternehmen zur Verfügung stehenden Unterlagen zu erstatten haben,

3. die ihm nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes und nach § 67 zu über-
sendenden Prüfungsberichte.

Es teilt dabei das Ergebnis seiner Prüfung mit.

Zu § 69:

1 Die Prüfung durch das für die Beteiligung zuständige Bundesministerium ist
von Bediensteten durchzuführen, die nicht dem Aufsichtsrat oder einem ent-
sprechenden Überwachungsorgan des Beteiligungsunternehmens im Prü-
fungszeitraum angehört haben. Diese Prüfung soll auch die Entwicklung im
Konzern einbeziehen.

2 Die Mitteilung des zuständigen Bundesministeriums an den Bundesrechnungs-
hof über das Ergebnis der Prüfung muss erkennen lassen:

2.1 Wie werden bedeutsame Vorgänge im abgelaufenen Geschäftsjahr, insbeson-
dere Veränderungen der Unternehmensverträge, der Rechtsform, der Ge-
schäftsfelder und der Beteiligungen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Unternehmens sowie die voraussichtliche weitere Entwicklung beurteilt?
Dies erfordert einen Vergleich der geplanten mit der tatsächlich eingetretenen
Geschäftsentwicklung sowie eine Bewertung der Unternehmensstrategie und
der Ausschüttungspolitik.

2.2 Bestehen Bedenken hinsichtlich der Vermögens- und Finanzlage des Unter-
nehmens und welche Maßnahmen sind getroffen worden oder vorgesehen, um
sie zu verbessern?

2.3 Sind die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und der gebotenen Wirt-
schaftlichkeit geführt worden? Dabei sind Geschäfte außerhalb des Geschäfts-
gegenstandes besonders zu erwähnen.

2.4 Sind die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsleitung als angemessen anzu-
sehen?

2.5 Bestehen Bedenken gegen die Beschlüsse über die Gewinnverwendung und
über die Entlastung des Vorstandes/der Geschäftsführerinnen bzw. Ge-
schäftsführer und des Aufsichtsrates?

2.6 Ist der Erwerbs- oder Veräußerungspreis als angemessen anzusehen, falls
Beteiligungen von dem Unternehmen erworben oder veräußert worden sind?
Dabei sind dazu vorliegende Unterlagen (z.B. Gutachten) beizufügen.

2.7 In welchen Fällen sind die auf Veranlassung des zuständigen Bundesministe-
riums gewählten oder entsandten Mitglieder in den Überwachungsorganen
überstimmt worden oder haben sich der Stimme enthalten und welche ab-
weichende Meinung haben sie ggf. vertreten?
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2.8 Was hat das zuständige Bundesministerium auf Grund seiner Prüfung veran-
lasst?

2.9 Besteht das wichtige Interesse des Bundes noch? Lässt sich der vom Bund mit
der Beteiligung angestrebte Zweck besser und wirtschaftlicher auf andere
Weise erreichen?

3 Prüfung und Mitteilung sollen auch die Vertretung der Bundesinteressen,
insbesondere der Willensbildung außerhalb der Unternehmensorgane und
Aussagen zur Zielerreichung umfassen.

4 Bei mittelbaren Beteiligungen können mit Zustimmung des Bundesrech-
nungshofes die Ausführungen zu den Nrn. 2 und 3 eingeschränkt werden,
wenn die Darstellung der Konzernentwicklung ausreicht.
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Teil IV - Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung

§ 70 - Zahlungen
Zahlungen dürfen nur von Kassen und Zahlstellen angenommen oder geleistet
werden. Die Anordnung der Zahlung muss durch das zuständige Ministerium oder
die von ihm ermächtigte Dienststelle schriftlich oder auf elektronischem Wege erteilt
werden. Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.

§ 71 - Buchführung
(1) Über Zahlungen ist nach der im Haushaltsplan oder sonst vorgesehenen
Ordnung in zeitlicher Folge Buch zu führen. Über eingegangene Verpflichtungen
sowie über Geldforderungen des Bundes, die von Bundesbehörden verwaltet
werden, ist nach Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen Buch zu führen.
Für andere Bewirtschaftungsvorgänge kann das Bundesministerium der Finanzen
die Buchführung anordnen.

(2) Einnahmen und Ausgaben auf Einnahme- und Ausgabereste (Haushaltsreste)
aus Vorjahren,

1. für die im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres wiederum ein Titel vor-
gesehen ist, sind bei diesem zu buchen,

2. für die im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres kein Titel vorgesehen
ist, sind an der Stelle zu buchen, an der sie im Falle der Veranschlagung im
Haushaltsplan vorzusehen gewesen wären.

(3) Absatz 2 Nr. 2 gilt entsprechend für außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben.

§ 72 - Buchung nach Haushaltsjahren
(1) Zahlungen, eingegangene Verpflichtungen, Geldforderungen sowie andere Be-
wirtschaftungsvorgänge, für die nach § 71 Abs. 1 Satz 3 die Buchführung angeord-
net ist, sind nach Haushaltsjahren getrennt zu buchen.

(2) Alle Zahlungen mit Ausnahme der Fälle nach den Absätzen 3 und 4 sind für das
Haushaltsjahr zu buchen, in dem sie eingegangen oder geleistet worden sind.

(3) Zahlungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr fällig waren, jedoch erst später
eingehen oder geleistet werden, sind in den Büchern des abgelaufenen Haushalts-
jahres zu buchen, solange die Bücher nicht abgeschlossen sind.

(4) Für das neue Haushaltsjahr sind zu buchen:

1. Einnahmen, die im neuen Haushaltsjahr fällig werden, jedoch vorher eingehen;

2. Ausgaben, die im neuen Haushaltsjahr fällig werden, jedoch wegen des frist-
gerechten Eingangs beim Empfänger vorher gezahlt werden müssen;

3. im Voraus zu zahlende Dienst-, Versorgungs- und entsprechende Bezüge sowie
Renten für den ersten Monat des neuen Haushaltsjahres.

(5) Die Absätze 3 und 4 Nr. 1 gelten nicht für Steuern, Gebühren, andere Abgaben,
Geldstrafen, Geldbußen sowie damit zusammenhängende Kosten.

(6) Ausnahmen von den Absätzen 2 bis 4 können im Haushaltsplan zugelassen
werden.

Anhang
H 0505
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§ 73 - Vermögensbuchführung, integrierte Buchführung
(1) Über das Vermögen und die Schulden ist Buch zu führen oder ein anderer
Nachweis zu erbringen. Das Nähere regelt das Bundesministerium der Finanzen im
Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof.

(2) Die Buchführung über das Vermögen und die Schulden ist mit der Buchführung
über die Einnahmen und Ausgaben zu verbinden.

§ 74 - Buchführung bei Bundesbetrieben
(1) Bundesbetriebe, die nach § 26 Abs. 1 Satz 1 einen Wirtschaftsplan aufstellen
und bei denen eine Buchführung nach den §§ 71 bis 79 nicht zweckmäßig ist, haben
nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung zu buchen.

(2) Das zuständige Bundesministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen und dem Bundesrechnungshof anordnen, dass bei
Bundesbetrieben zusätzlich eine Betriebsbuchführung eingerichtet wird, wenn dies
aus betriebswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist.

(3) Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr. Ausnahmen kann das zuständige Bundes-
ministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zulassen.

§ 75 - Belegpflicht
Alle Buchungen sind zu belegen.

§ 76 - Abschluss der Bücher
(1) Die Bücher sind jährlich abzuschließen. Das Bundesministerium der Finanzen
bestimmt den Zeitpunkt des Abschlusses.

(2) Nach dem Abschluss der Bücher dürfen Einnahmen oder Ausgaben nicht mehr
für den abgelaufenen Zeitraum gebucht werden.

§ 77 - Kassensicherheit
Wer Anordnungen im Sinne des § 70 erteilt oder an ihnen verantwortlich mitwirkt,
darf an Zahlungen oder Buchungen nicht beteiligt sein. Das Bundesministerium der
Finanzen kann zulassen, dass die Kassensicherheit auf andere Weise gewährleistet
wird.

§ 78 - Unvermutete Prüfungen
Für Zahlungen oder Buchungen zuständige Stellen sind mindestens jährlich, für die
Verwaltung von Vorräten zuständige Stellen mindestens alle zwei Jahre unvermutet
zu prüfen. Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.
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§ 79 - Bundeskassen, Verwaltungsvorschriften
(1) Die Aufgaben der Kassen bei der Annahme und der Leistung von Zahlungen für
den Bund werden für alle Stellen innerhalb und außerhalb der Bundesverwaltung
von den Bundeskassen wahrgenommen, soweit es sich nicht um die Erhebung von
Steuern handelt, die von den Landesfinanzbehörden verwaltet werden.

(2) Die Bundeshauptkasse besteht beim Bundesministerium der Finanzen; sie
nimmt die Aufgaben der Zentralkasse wahr. Das Bundesministerium der Finanzen
kann bestimmen, dass die Bundeshauptkasse bei einer Bundesoberbehörde seines
Geschäftsbereichs eingerichtet wird.

(3) Die Bundeskassen sind bei Oberfinanzdirektionen zu errichten; für den Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung können mit Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen Ausnahmen zugelassen werden.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen regelt das Nähere

1. über die Einrichtung, den Zuständigkeitsbereich und das Verwaltungsverfahren
der für Zahlungen und Buchungen zuständigen Stellen des Bundes im Beneh-
men mit dem zuständigen Bundesministerium,

2. über die Einrichtung der Bücher und Belege im Einvernehmen mit dem Bundes-
rechnungshof.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
rechnungshof Vereinfachungen für die Buchführung und die Belegung der Buchun-
gen allgemein anordnen. Der Bundesrechnungshof kann im Einvernehmen mit dem
zuständigen Bundesministerium im Einzelfall Vereinfachungen zulassen.

§ 80 - Rechnungslegung
(1) Die zuständigen Stellen haben für jedes Haushaltsjahr auf der Grundlage der
abgeschlossenen Bücher Rechnung zu legen. Das Bundesministerium der Finanzen
kann im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof bestimmen, dass für einen
anderen Zeitraum Rechnung zu legen ist.

(2) (aufgehoben)

(3) Auf der Grundlage der abgeschlossenen Bücher stellt das Bundesministerium
der Finanzen für jedes Haushaltsjahr die Haushaltsrechnung und die Vermögens-
rechnung auf.
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§ 81 - Gliederung der Haushaltsrechnung
(1) In der Haushaltsrechnung sind die Einnahmen und Ausgaben nach der in § 71
bezeichneten Ordnung den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung
der Haushaltsreste und der Vorgriffe gegenüberzustellen.

(2) Bei den einzelnen Titeln und entsprechend bei den Schlusssummen sind be-
sonders anzugeben:

1. bei den Einnahmen:

a) die Ist-Einnahmen,

b) die zu übertragenden Einnahmereste,

c) die Summe der Ist-Einnahmen und der zu übertragenden Einnahmereste,

d) die vermögenswirksamen Beträge der Ist-Einnahmen, soweit eine Ver-
mögensbuchführung besteht,

e) die veranschlagten Einnahmen,

f) die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste,

g) die Summe der veranschlagten Einnahmen und der übertragenen Einnahme-
reste,

h) der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus Buchstabe c gegenüber der
Summe aus Buchstabe g;

2. bei den Ausgaben:

a) die Ist-Ausgaben,

b) die zu übertragenden Ausgabereste oder die Vorgriffe,

c) die Summe der Ist-Ausgaben und der zu übertragenden Ausgabereste oder
der Vorgriffe,

d) die vermögenswirksamen Beträge der Ist-Ausgaben, soweit eine Ver-
mögensbuchführung besteht,

e) die veranschlagten Ausgaben,

f) die aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabereste oder die Vorgriffe,

g) die Summe der veranschlagten Ausgaben und der übertragenen Ausgabe-
reste oder der Vorgriffe,

h) der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus Buchstabe c gegenüber der
Summe aus Buchstabe g,

i) der Betrag der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben sowie der Vorgriffe.

(3) Für die jeweiligen Titel und entsprechend für die Schlusssummen ist die Höhe
der eingegangenen Verpflichtungen und der Geldforderungen im Sinne des § 71
Abs. 1 Satz 2 besonders anzugeben.

(4) In den Fällen des § 25 Abs. 2 ist die Verminderung des Kreditbedarfs zugleich
mit dem Nachweis des Überschusses darzustellen.
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§ 82 - Kassenmäßiger Abschluss
In dem kassenmäßigen Abschluss sind nachzuweisen:

1. a) die Summe der Ist-Einnahmen,

b) die Summe der Ist-Ausgaben,

c) der Unterschied aus Buchstabe a und Buchstabe b (kassenmäßiges Jahres-
ergebnis),

d) die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahreser-
gebnisse früherer Jahre,

e) das kassenmäßige Gesamtergebnis aus Buchstabe c und Buchstabe d;

2. a) die Summe der Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten
vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen, der Einnahmen aus kas-
senmäßigen Überschüssen und der Münzeinnahmen,

b) die Summe der Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schulden-
tilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben
zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags,

c) der Finanzierungssaldo aus Buchstabe a und Buchstabe b.

§ 83 - Haushaltsabschluss
In dem Haushaltsabschluss sind nachzuweisen:

1. a) das kassenmäßige Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 Buchstabe c,

b) das kassenmäßige Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 Buchstabe e;

2. a) die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste und Ausgabereste,

b) die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Einnahmereste und
Ausgabereste,

c) der Unterschied aus Buchstabe a und Buchstabe b,

d) das rechnungsmäßige Jahresergebnis aus Nummer 1 Buchstabe a und
Nummer 2 Buchstabe c,

e) das rechnungsmäßige Gesamtergebnis aus Nummer 1 Buchstabe b und
Nummer 2 Buchstabe b;

3. die Höhe der eingegangenen Verpflichtungen und der Geldforderungen im
Sinne des § 71 Abs. 1 Satz 2.

§ 84 - Abschlussbericht
Der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss sind in einem Bericht zu
erläutern.
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§ 85 - Übersichten zur Haushaltsrechnung
Der Haushaltsrechnung sind Übersichten beizufügen über

1. die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre
Begründung,

2. die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und
Rücklagen,

3. den Jahresabschluss bei Bundesbetrieben,

4. die Gesamtbeträge der nach § 59 erlassenen Ansprüche nach Geschäfts-
bereichen,

5. die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen.

§ 86 - Vermögensrechnung
In der Vermögensrechnung sind der Bestand des Vermögens und der Schulden zu
Beginn des Haushaltsjahres, die Veränderungen während des Haushaltsjahres und
der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen.

§ 87 - Rechnungslegung der Bundesbetriebe
(1) Bundesbetriebe, die nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchfüh-
rung buchen, stellen einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht in ent-
sprechender Anwendung der Vorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 1 des Handels-
gesetzbuchs auf. Das zuständige Bundesministerium kann im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen auf die Aufstellung des Lageberichts ver-
zichten. Die §§ 80 bis 85 sollen angewandt werden, soweit sie mit den Regeln der
kaufmännischen doppelten Buchführung zu vereinbaren sind.

(2) Ist eine Betriebsbuchführung eingerichtet, so ist die Betriebsergebnisabrech-
nung dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesrechnungshof zu über-
senden.
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Teil V - Rechnungsprüfung

§ 88 - Aufgaben des Bundesrechnungshofes
(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes einschließlich
seiner Sondervermögen und Betriebe wird von dem Bundesrechnungshof nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen geprüft.

(2) Der Bundesrechnungshof kann auf Grund von Prüfungserfahrungen den
Bundestag, den Bundesrat, die Bundesregierung und einzelne Bundesministerien
beraten. Soweit der Bundesrechnungshof den Bundestag oder den Bundesrat berät,
unterrichtet er gleichzeitig die Bundesregierung.

§ 89 - Prüfung
(1) Der Bundesrechnungshof prüft

1. die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben, das
Vermögen und die Schulden,

2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können,

3. Verwahrungen und Vorschüsse,

4. die Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen sind.

(2) Der Bundesrechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung beschrän-
ken und Rechnungen ungeprüft lassen.

§ 90 - Inhalt der Prüfung
Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere darauf, ob

1. das Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan eingehalten worden sind,

2. die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind und die Haushalts-
rechnung und die Vermögensrechnung ordnungsgemäß aufgestellt sind,

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,

4. die Aufgabe mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise
wirksamer erfüllt werden kann.



H 05 01 Allgemeines Haushaltsrecht
BHO

VV-BHO
§§ 91, 92 16. Mai 2001

220

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

§ 91 - Prüfung bei Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
(1) Der Bundesrechnungshof ist vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelung
berechtigt, bei Stellen außerhalb der Bundesverwaltung zu prüfen, wenn sie

1. Teile des Bundeshaushaltsplans ausführen oder vom Bund Ersatz von Aufwen-
dungen erhalten,

2. Bundesmittel oder Vermögensgegenstände des Bundes verwalten,

3. vom Bund Zuwendungen erhalten oder

4. als juristische Personen des privaten Rechts, an denen der Bund einschließlich
seiner Sondervermögen unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, nicht
im Wettbewerb stehen, bestimmungsgemäß ganz oder überwiegend öffentliche
Aufgaben erfüllen oder diesem Zweck dienen und hierfür Haushaltsmittel oder
Gewährleistungen des Bundes oder eines seiner Sondervermögen erhalten.

Leiten diese Stellen die Mittel an Dritte weiter, so kann der Bundesrechnungshof
auch bei diesen prüfen.

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche Ver-
waltung und Verwendung. Bei Zuwendungen kann sie sich auch auf die sonstige
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Empfängers erstrecken, soweit es der
Bundesrechnungshof für seine Prüfung für notwendig hält.

(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie bei der Über-
nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen durch den
Bund kann der Bundesrechnungshof bei den Beteiligten prüfen, ob sie ausreichende
Vorkehrungen gegen Nachteile für den Bund getroffen oder ob die Voraussetzungen
für eine Inanspruchnahme des Bundes vorgelegen haben.

(4) Bei den juristischen Personen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 erstreckt
sich die Prüfung auf die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung. Handelt es
sich bei der juristischen Person des privaten Rechts im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nr. 4 um ein Unternehmen, erfolgt die Prüfung unter Beachtung kaufmännischer
Grundsätze.

§ 92 - Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen
(1) Der Bundesrechnungshof prüft die Betätigung des Bundes bei Unternehmen in
einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Bund unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, in
denen der Bund Mitglied ist.
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§ 93 - Gemeinsame Prüfung
(1) Ist für die Prüfung sowohl der Bundesrechnungshof als auch ein Landesrech-
nungshof zuständig, so soll gemeinsam geprüft werden. Soweit nicht Artikel 114
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes die Prüfung durch den Bundesrechnungshof vor-
schreibt, kann der Bundesrechnungshof durch Vereinbarung Prüfungsaufgaben auf
die Landesrechnungshöfe übertragen. Der Bundesrechnungshof kann durch Ver-
einbarung auch Prüfungsaufgaben von den Landesrechnungshöfen übernehmen.

(2) Der Bundesrechnungshof kann durch Vereinbarung mit ausländischen oder
über- oder zwischenstaatlichen Prüfungsbehörden die Durchführung einzelner Prü-
fungen übertragen oder übernehmen sowie Prüfungsaufgaben für über- oder
zwischenstaatliche Einrichtungen übernehmen, wenn er durch völkerrechtliche Ver-
träge oder Verwaltungsabkommen oder durch die Bundesregierung dazu ermächtigt
wird.

§ 94 - Zeit und Art der Prüfung
(1) Der Bundesrechnungshof bestimmt Zeit und Art der Prüfung und lässt erforder-
liche örtliche Erhebungen durch Beauftragte vornehmen.

(2) Der Bundesrechnungshof kann Sachverständige hinzuziehen.

§ 95 - Auskunftspflicht
(1) Unterlagen, die der Bundesrechnungshof zur Erfüllung seiner Aufgaben für
erforderlich hält, sind ihm auf Verlangen innerhalb einer bestimmten Frist zu
übersenden oder seinen Beauftragten vorzulegen.

(2) Dem Bundesrechnungshof und seinen Beauftragten sind die erbetenen
Auskünfte zu erteilen.

§ 96 - Prüfungsergebnis
(1) Der Bundesrechnungshof teilt das Prüfungsergebnis den zuständigen Dienst-
stellen zur Äußerung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist mit. Er kann es
auch anderen Dienststellen und dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages mitteilen, soweit er dies aus besonderen Gründen für erforderlich hält.

(2) Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung
teilt der Bundesrechnungshof dem Bundesministerium der Finanzen mit.

(3) Der Bundesrechnungshof ist zu hören, wenn die Verwaltung Ansprüche des
Bundes, die in Prüfungsmitteilungen erörtert worden sind, nicht verfolgen will. Er
kann auf die Anhörung verzichten.

Anhang
H 0505
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§ 97 - Bemerkungen
(1) Der Bundesrechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die
Entlastung der Bundesregierung wegen der Haushaltsrechnung und der Vermö-
gensrechnung von Bedeutung sein kann, jährlich für den Bundestag und den Bun-
desrat in Bemerkungen zusammen, die er dem Bundestag, dem Bundesrat und der
Bundesregierung zuleitet.

(2) In den Bemerkungen ist insbesondere mitzuteilen,

1. ob die in der Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung und die in den
Büchern aufgeführten Beträge übereinstimmen und die geprüften Einnahmen
und Ausgaben ordnungsgemäß belegt sind,

2. in welchen Fällen von Bedeutung die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung
geltenden Vorschriften und Grundsätze nicht beachtet worden sind,

3. welche wesentlichen Beanstandungen sich aus der Prüfung der Betätigung bei
Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit ergeben haben,

4. welche Maßnahmen für die Zukunft empfohlen werden.

(3) In die Bemerkungen können Feststellungen auch über spätere oder frühere
Haushaltsjahre aufgenommen werden.

(4) Bemerkungen zu geheimzuhaltenden Angelegenheiten werden den Präsidenten
des Bundestages und des Bundesrates sowie dem Bundeskanzler und dem
Bundesministerium der Finanzen mitgeteilt.

§ 98 - Aufforderung zum Schadenausgleich
Der Bundesrechnungshof macht der zuständigen Stelle unverzüglich Mitteilung,
wenn nach seiner Auffassung ein Schadenersatzanspruch geltend zu machen ist.

§ 99 - Angelegenheiten von besonderer Bedeutung
Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Bundesrechnungshof
den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung jederzeit unterrichten.
Berichtet er dem Bundestag und dem Bundesrat, so unterrichtet er gleichzeitig die
Bundesregierung.

§ 100 - Prüfungsämter
Der Bundesrechnungshof kann zur Vorbereitung, Unterstützung und Ergänzung
seiner Prüfungstätigkeit Prüfungsaufgaben durch Prüfungsämter, die seiner Dienst-
und Fachaufsicht unterstellt sind, wahrnehmen lassen. Diese führen die Prüfungs-
aufgaben in entsprechender Anwendung der für den Bundesrechnungshof gelten-
den Bestimmungen nach den Weisungen des Bundesrechnungshofes durch.

§ 101 - Rechnung des Bundesrechnungshofes
Die Rechnung des Bundesrechnungshofes wird von dem Bundestag und dem
Bundesrat geprüft, die auch die Entlastung erteilen.
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§ 102 - Unterrichtung des Bundesrechnungshofes
(1) Der Bundesrechnungshof ist unverzüglich zu unterrichten, wenn

1. oberste Bundesbehörden allgemeine Vorschriften erlassen oder erläutern,
welche die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes betreffen oder sich
auf dessen Einnahmen und Ausgaben auswirken,

2. den Bundeshaushalt berührende Verwaltungseinrichtungen oder Bundesbetriebe
geschaffen, wesentlich geändert oder aufgelöst werden,

3. unmittelbare Beteiligungen des Bundes oder mittelbare Beteiligungen im Sinne
des § 65 Abs. 3 an Unternehmen begründet, wesentlich geändert oder aufge-
geben werden,

4. Vereinbarungen zwischen dem Bund und einer Stelle außerhalb der Bundesver-
waltung oder zwischen obersten Bundesbehörden über die Bewirtschaftung von
Haushaltsmitteln des Bundes getroffen werden,

5. von den obersten Bundesbehörden organisatorische oder sonstige Maßnahmen
von erheblicher finanzieller Tragweite getroffen werden.

(2) Dem Bundesrechnungshof sind auf Anforderung Vorschriften oder Erläuterun-
gen der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Art auch dann mitzuteilen, wenn andere Stellen
des Bundes sie erlassen.

(3) Der Bundesrechnungshof kann sich jederzeit zu den in den Absätzen 1 und 2
genannten Maßnahmen äußern.

Zu § 102:

Die Verpflichtung zur Unterrichtung über Maßnahmen nach § 102 Abs. 1 Nr. 3
erstreckt sich auf alle Maßnahmen, die der Einwilligung des Bundesministeriums der
Finanzen nach § 65 bedürfen. Sie geschieht daher in der Form, dass das zustän-
dige Bundesministerium eine Abschrift eines Antrags an das Bundesministerium der
Finanzen und dieses eine Abschrift seines Antwortschreibens dem Bundesrech-
nungshof übersendet.
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§ 103 - Anhörung des Bundesrechnungshofes
(1) Der Bundesrechnungshof ist vor dem Erlass von Verwaltungsvorschriften zur
Durchführung der Bundeshaushaltsordnung zu hören.

(2) Zu den Verwaltungsvorschriften im Sinne des Absatzes 1 gehören auch allge-
meine Dienstanweisungen über die Verwaltung der Kassen und Zahlstellen, über
die Buchführung und den Nachweis des Vermögens.

(3) Vor der Beschlussfassung über den Erlass oder die Änderung von Vorschriften
über das Haushaltswesen einschließlich der Rechnungsprüfung bei über- oder
zwischenstaatlichen Einrichtungen, deren Mitglied die Bundesrepublik Deutschland
ist, soll das zuständige Bundesministerium den Bundesrechnungshof hören.

§ 104 - Prüfung der juristischen Personen des privaten Rechts
(1) Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der juris-
tischen Personen des privaten Rechts, wenn

1. sie auf Grund eines Gesetzes vom Bund Zuschüsse erhalten oder eine Garan-
tieverpflichtung des Bundes gesetzlich begründet ist oder

2. sie vom Bund oder einer vom Bund bestellten Person allein oder überwiegend
verwaltet werden oder

3. mit dem Bundesrechnungshof eine Prüfung durch ihn vereinbart ist oder

4. sie nicht Unternehmen sind und in ihrer Satzung mit Zustimmung des Bundes-
rechnungshofes eine Prüfung durch ihn vorgesehen ist.

(2) Absatz 1 ist auf die vom Bund verwalteten Treuhandvermögen anzuwenden.

(3) Steht dem Bund vom Gewinn eines Unternehmens, an dem er nicht beteiligt ist,
mehr als der vierte Teil zu, so prüft der Bundesrechnungshof den Abschluss und die
Geschäftsführung daraufhin, ob die Interessen des Bundes nach den bestehenden
Bestimmungen gewahrt worden sind.
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Teil VI - Bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts

§ 105 - Grundsatz
(1) Für bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten

1. die §§ 106 bis 110,

2. die §§ 1 bis 87 entsprechend,

soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.

(2) Für bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann das
zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen und dem Bundesrechnungshof Ausnahmen von den in Absatz 1 bezeich-
neten Vorschriften zulassen, soweit kein erhebliches finanzielles Interesse des
Bundes besteht.

Zu § 105:

Stellt der Bund einer bundesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen
Rechts zur Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben Mittel zur Verfügung, so ist
Folgendes zu beachten:

1 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für eine bundesunmittelbare juris-
tische Person des öffentlichen Rechts dürfen im Entwurf des Bundeshaushalts-
plans erst veranschlagt werden, wenn dem zuständigen Bundesministerium der
Entwurf des Haushaltsplans (§ 106) oder des Wirtschaftsplans (§ 110) ein-
schließlich des Stellenplans vorliegt.

2 Der im Rahmen des § 108 Satz 1 genehmigte Stellenplan für Angestellte ist hin-
sichtlich der Zahl der für die einzelnen Vergütungsgruppen angegebenen Stellen
für verbindlich zu erklären; Abweichungen bedürfen der Einwilligung des zustän-
digen Bundesministeriums.

3 Finanzielle Verpflichtungen zur Erfüllung der Aufgaben der juristischen Person,
die zu einer Erhöhung der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel im laufen-
den Haushaltsjahr führen können, dürfen nur eingegangen werden, wenn das
zuständige Bundesministerium eingewilligt hat. Entsprechendes gilt für Maß-
nahmen, die zu zusätzlichen Verpflichtungen in künftigen Haushaltsjahren führen
können. Die VV zu den §§ 37 und 38 finden Anwendung.

4 Das zuständige Bundesministerium hat die Verwendung der vom Bund zur Ver-
fügung gestellten Mittel zur Durchführung der Aufgaben der juristischen Per-
sonen sicherzustellen. Es kann dazu Bedingungen oder Auflagen für die Mittel-
verwendung festsetzen.

5 Das zuständige Bundesministerium hat im Rahmen der Entlastung nach § 109
Abs. 3 an Hand der aufzustellenden Rechnung die Verwendung der vom Bund
zur Verfügung gestellten Mittel zu prüfen. Entsprechendes gilt für die nach § 110
Satz 2 aufzustellenden Unterlagen.
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§ 106 - Haushaltsplan
(1) Das zur Geschäftsführung berufene Organ einer bundesunmittelbaren juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts hat vor Beginn jedes Haushaltsjahres einen
Haushaltsplan festzustellen. Er muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnah-
men, voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Ver-
pflichtungsermächtigungen enthalten und ist in Einnahme und Ausgabe auszu-
gleichen. In den Haushaltsplan dürfen nur die Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen eingestellt werden, die zur Erfüllung der Aufgaben der juristischen Person
notwendig sind.

(2) Hat die juristische Person neben dem zur Geschäftsführung berufenen Organ
ein besonderes Beschlussorgan, das in wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zu
entscheiden oder zuzustimmen oder die Geschäftsführung zu überwachen hat, so
hat dieses den Haushaltsplan festzustellen. Das zur Geschäftsführung berufene
Organ hat den Entwurf dem Beschlussorgan vorzulegen.

§ 107 - Umlagen, Beiträge
Ist die bundesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts berechtigt, von
ihren Mitgliedern Umlagen oder Beiträge zu erheben, so ist die Höhe der Umlagen
oder der Beiträge für das neue Haushaltsjahr gleichzeitig mit der Feststellung des
Haushaltsplans festzusetzen.

§ 108 - Genehmigung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Umlagen oder der Beiträge bedürfen bei
bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts der Ge-
nehmigung des zuständigen Bundesministeriums. Die Festsetzung der Umlagen
oder der Beiträge bedarf außerdem der Genehmigung des Bundesministeriums der
Finanzen. Der Haushaltsplan und der Beschluss über die Festsetzung der Umlagen
oder der Beiträge sind dem zuständigen Bundesministerium spätestens einen Monat
vor Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen. Der Haushaltsplan und der Beschluss
können nur gleichzeitig in Kraft treten.

§ 109 - Rechnungslegung, Prüfung, Entlastung
(1) Nach Ende des Haushaltsjahres hat das zur Geschäftsführung berufene Organ
der bundesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts eine Rech-
nung aufzustellen.

(2) Die Rechnung und die Haushalts- und Wirtschaftsführung der bundesunmittel-
baren juristischen Person des öffentlichen Rechts sind, unbeschadet einer Prüfung
durch den Bundesrechnungshof nach § 111, von durch Gesetz oder Satzung be-
stimmten Stellen zu prüfen. Die Satzungsvorschrift über die Durchführung der Prü-
fung bedarf der Zustimmung des zuständigen Bundesministeriums im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesrechnungshof. Die
Ergebnisse der Prüfung sind dem Bundesrechnungshof vorzulegen. Er kann zu-
lassen, dass die Prüfung beschränkt wird.

(3) Die Entlastung erteilt das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen. Ist ein besonderes Beschlussorgan vorhan-
den, obliegt ihm die Entlastung; die Entlastung bedarf dann der Genehmigung des
zuständigen Bundesministeriums und des Bundesministeriums der Finanzen.
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§ 110 - Wirtschaftsplan
Bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts, bei denen ein
Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nicht zweckmäßig
ist, haben einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Buchen sie nach den Regeln der
kaufmännischen doppelten Buchführung, stellen sie einen Jahresabschluss sowie
einen Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschrift des § 264 Abs. 1
Satz 1 des Handelsgesetzbuchs auf.

§ 111 - Prüfung durch den Bundesrechnungshof
(1) Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der
bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Die §§ 89 bis
100, 102 und 103 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Für bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann das
zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen und dem Bundesrechnungshof Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, soweit
kein erhebliches finanzielles Interesse des Bundes besteht. Die nach bisherigem
Recht zugelassenen Ausnahmen bleiben unberührt.

§ 112 - Sonderregelungen
(1) Auf die bundesunmittelbaren Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, der
sozialen Pflegeversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung und der
gesetzlichen Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte
ist nur § 111 anzuwenden, und zwar nur dann, wenn sie auf Grund eines Bundesge-
setzes vom Bund Zuschüsse erhalten oder eine Garantieverpflichtung des Bundes
gesetzlich begründet ist. Auf die Verbände und Arbeitsgemeinschaften der in Satz 1
genannten Sozialversicherungsträger ist unabhängig von ihrer Rechtsform § 111
anzuwenden, wenn Mitglieder dieser Verbände und Arbeitsgemeinschaften der
Prüfung durch den Bundesrechnungshof unterliegen. Auf sonstige Vereinigungen
auf dem Gebiet der Sozialversicherung finden die Vorschriften dieses Gesetzes
keine Anwendung.

(2) Auf Unternehmen in der Rechtsform einer bundesunmittelbaren juristischen
Person des öffentlichen Rechts sind unabhängig von der Höhe der Beteiligung des
Bundes § 65 Abs. 1 Nr. 3 und 4 und Abs. 2, 3 und 4, § 68 Abs. 1 und § 69 ent-
sprechend, § 111 unmittelbar anzuwenden. Für Unternehmen in der Rechtsform
einer juristischen Person des privaten Rechts, an denen die in Satz 1 genannten
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt sind, gelten die §§ 53
und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes und die §§ 65 bis 69 entsprechend.
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Teil VII - Sondervermögen

§ 113 - Grundsatz
Auf Sondervermögen des Bundes sind die Teile I bis IV, VIII und IX dieses Gesetzes
entsprechend anzuwenden, soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines
Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. Der Bundesrechnungshof prüft die
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Sondervermögen, Teil V dieses Gesetzes ist
entsprechend anzuwenden.

Teil VIII - Entlastung

§ 114 - Entlastung
(1) Das Bundesministerium der Finanzen hat dem Bundestag und dem Bundesrat
über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden im
Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Entlastung der Bundesregierung Rech-
nung zu legen (Artikel 114 Abs. 1 des Grundgesetzes). Der Bundesrechnungshof
berichtet unmittelbar dem Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung.

(2) Der Bundestag stellt unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Bundes-
rates die wesentlichen Sachverhalte fest und beschließt über einzuleitende Maß-
nahmen.

(3) An den Bundesrechnungshof können einzelne Sachverhalte zur weiteren Auf-
klärung zurückverwiesen werden.

(4) Der Bundestag bestimmt einen Termin, zu dem die Bundesregierung über die
eingeleiteten Maßnahmen dem Bundestag und dem Bundesrat zu berichten hat.
Soweit Maßnahmen nicht zu dem beabsichtigten Erfolg geführt haben, können Bun-
destag oder Bundesrat die Sachverhalte wieder aufgreifen.

(5) Der Bundestag oder der Bundesrat kann bestimmte Sachverhalte ausdrücklich
missbilligen.
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Teil IX - Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 115 - Öffentlich-rechtliche Dienst- oder Amtsverhältnisse
Vorschriften dieses Gesetzes für Beamte sind auf andere öffentlich-rechtliche
Dienst- oder Amtsverhältnisse entsprechend anzuwenden. § 48 gilt nicht bei der
Berufung zum Richter an einem obersten Bundesgericht.

Zu § 115:

Die Verwaltungsvorschriften zu den Vorschriften dieses Gesetzes für Beamte gelten
entsprechend.

§ 116 - Endgültige Entscheidung
(1) Das Bundesministerium der Finanzen entscheidet in den Fällen des § 37 Abs. 1
endgültig. Soweit dieses Gesetz in anderen Fällen Befugnisse des Bundes-
ministeriums der Finanzen enthält, kann der zuständige Bundesminister über die
Maßnahme des Bundesministeriums der Finanzen die Entscheidung der Bundes-
regierung einholen; die Bundesregierung entscheidet anstelle des Bundes-
ministeriums der Finanzen endgültig. Entscheidet die Bundesregierung gegen oder
ohne die Stimme des Bundesministers der Finanzen, so steht ihm ein Wider-
spruchsrecht zu. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der Bundesregierung.

(2) Der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen bedarf es ausnahms-
weise nicht, wenn sofortiges Handeln zur Abwendung einer dem Bund drohenden
unmittelbar bevorstehenden Gefahr erforderlich ist, das durch die Notlage gebotene
Maß nicht überschritten wird und die Einwilligung nicht rechtzeitig eingeholt werden
kann. Zu den getroffenen Maßnahmen ist die Genehmigung des Bundes-
ministeriums der Finanzen unverzüglich einzuholen.

§ 117 - Berlin-Klausel

(gegenstandslos)

§ 118

(weggefallen)
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§ 119 - In-Kraft-Treten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1970 in Kraft.

(2) Zugleich treten als Bundesrecht außer Kraft:

1. die Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1922 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. April 1930 (Reichsgesetzbl. II S. 693) und die dazu er-
gangenen Änderungs- und Ergänzungsgesetze mit Ausnahme des Abschnitts V,

2. das Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. März 1934
(Reichsgesetzbl. I S. 235),

3. das Gesetz über die Aufstellung und Ausführung des Bundeshaushaltsplans für
das Rechnungsjahr 1949 sowie über die Haushaltsführung und über die
vorläufige Rechnungsprüfung im Bereich der Bundesverwaltung vom 7. Juni
1950 (Bundesgesetzbl. S. 199),

4. die §§ 4, 6, 7, 8 und 9 des Gesetzes über Errichtung und Aufgaben des Bundes-
rechnungshofes,

5. die Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6. Oktober 1931
(Reichsgesetzbl. I S. 537/562), Fünfter Teil: Handels- und Wirtschaftspolitik,
Kapitel VIII,

6. die Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über die Prüfungspflicht der
Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand vom 30. März 1933 (Reichsgesetzbl. I
S. 180),

7. die Verordnung über die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung während
des Krieges vom 5. Juli 1940 (Reichsgesetzbl. II S. 139),

8. die Achte Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über die
Prüfungspflicht der Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand vom 22.
September 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 563),

9. die in Gesetzen über die einzelnen bundesunmittelbaren juristischen Personen
des öffentlichen Rechts enthaltenen Vorschriften, soweit sie mit § 111 und § 112
Abs. 2 nicht vereinbar sind; entgegenstehende Satzungsbestimmungen sind
dem § 111 anzupassen,

10. die in den Gesetzen über die einzelnen Sondervermögen des Bundes ent-
haltenen Vorschriften, soweit sie mit § 113 nicht vereinbar sind.

Ferner treten diejenigen Vorschriften anderer Gesetze außer Kraft, die mit den
Bestimmungen dieses Gesetzes nicht vereinbar sind.

(3) Soweit in anderen Gesetzen auf die nach Absatz 2 aufgehobenen Bestimmun-
gen Bezug genommen wird, treten an ihre Stelle die Vorschriften dieses Gesetzes.

(4) (außer Kraft)

(5) Für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes können
Kassen des Bundes auch bei anderen als in § 79 Abs. 3 bezeichneten Behörden
bestehen.
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Zu § 119:

1 Übergangsregelungen

1.1 Weiter anzuwenden ist die Buchführungs- und Rechnungslegungsordnung für
das Vermögen und die Schulden des Bundes vom 16. März 1953 (MinBlFin
S. 166) in der derzeit geltenden Fassung mit den dazu ergangenen Zusatz-
regelungen.

1.2 Im Übrigen sind die zu dem bisherigen Haushaltsrecht ergangenen sonstigen
Rechtsvorschriften, Verwaltungsvorschriften, Rundschreiben und Erlasse ent-
sprechend weiter anzuwenden, soweit sie dem Grundgesetz, dem Haushalts-
grundsätzegesetz, der Bundeshaushaltsordnung und den Verwaltungsvor-
schriften zur Bundeshaushaltsordnung nicht widersprechen.

1.3 Soweit in weiter anzuwendenden Vorschriften auf nach § 119 Abs. 2 BHO
außer Kraft getretene Vorschriften Bezug genommen wird, treten an ihre Stelle
die Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung.

2 Andere oberste Bundesbehörden

Soweit in der Bundeshaushaltsordnung oder in Verwaltungsvorschriften zur
Bundeshaushaltsordnung die Bundesministerien genannt sind, gelten diese
Regelungen auch für andere oberste Bundesbehörden.
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A n h ä n g e
Anmerkung: Soweit in den Anhängen auf die Vorläufigen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushalts-
ordnung (Vorl. VV-BHO) Bezug genommen wird, treten an deren Stelle die entsprechenden Bestimmun-
gen der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung vom 14. März 2001
(GMBl 2001, S. 307) in der jeweils geltenden Fassung.

Inhalt

Zu

§ 7 Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens nach § 7 Abs. 2 Satz 2 BHO
RdSchr. d. BMF vom 31. August 1995 - II A 3 - H 1005 - 22/95 - (GMBl 1995, S. 764)

Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
RdSchr. d. BMF vom 31. August 1995 - II A 3 - H 1005 - 23/95 - (GMBl 1995, S. 764)

§ 44 Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften zu
§ 44 BHO (ZBau)

Grundsätze für Förderrichtlinien
RdSchr. d. BMF vom 20. September 1983 - II A 3 - H 1361 - 16/83 -
(MinBlFin 1983 S. 217) in der derzeit geltenden Fassung

Geldversorgung von Zuwendungsempfängern und Bundesmittel verwaltenden
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung;
Neufassung der bisherigen Abrufrichtlinien

RdSchr. d. BMF vom 1. Oktober 1997 - II A 6 - H 2074 - 2/97 - (GMBl 1997, S. 569)

§ 48 Einstellung und Versetzung von Beamten und Richtern in den Bundesdienst
sowie Übernahme von Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit in die Bundeswehr;
Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen nach § 48 BHO und
§ 115 Satz 1 BHO

RdSchr. d. BMF vom 23. März 1995 - II A 2 - H 1224 - 5/95 - (GMBl 1996, S. 79)

§ 49 Verbindlichkeit des Stellenplans für Angestellte
RdSchr. d. BMF vom 2. Januar 1973 � II A 4 - BA 3600 - 45/72 -
in der Fassung vom 8. Oktober 1993 � II A 4 - BA 3600 - 4/93 -

§ 56 Richtlinie des Bundesministeriums der Finanzen nach § 56 Abs. 2 BHO
vom 3. Dezember 1987 (MinBlFin 1987 S. 410)

§ 63 Nutzung, Aussonderung und Verwertung von Dienstkraftfahrzeugen und
Autotelefonen

RdSchr. d. BMF vom 13. Oktober 1998 - II A 2 - H 1261 - 24/98 - (GMBl 1998, S. 878)

§ 71 Richtlinie des Bundesministeriums der Finanzen nach § 71 Abs. 1 Satz 2 BHO
vom 16. Juli 1993 (GMBl 1993, S. 474)

§ 95 Prüfung von Personalausgaben durch den Bundesrechnungshof;
Einsichtsrecht in die vollständigen Personalakten gemäß § 95 BHO

RdSchr. d. BMF vom 12. Dezember 1980 - II A 3 - H 1004 - 52/80 -
RdSchr. d. BMF vom 17. August 1982 - II A 3 - H 1004 - 11/82 -
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Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens
nach § 7 Abs. 2 Satz 2 BHO

- RdSchr. d. BMF vom 31. August 1995 - II A 3 - H 1005 - 22/95 -
(GMBl 1995, S. 764)

Bei der Durchführung des Interessenbekundungsverfahrens (vgl. Vorl. VV Nr. 3 zu
§ 7 BHO) bitte ich Folgendes zu beachten:

Beschreibung

Die staatliche Aufgabe oder die öffentlichen Zwecken dienende wirtschaftliche
Tätigkeit wird so genau beschrieben, dass ein Interessent auf der Grundlage dieser
Beschreibung den Umfang und die Kosten dieser Aufgabe oder Tätigkeit berechnen
kann. Insbesondere ist anzugeben,

- inwieweit die Interessenten Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung einer Maß-
nahme übernehmen sollen,

- wie die Eigentumsverhältnisse geregelt werden sollen,

- auf welchen Zeitraum sich die Maßnahme oder Tätigkeit erstrecken soll,

- welche Kriterien für die Entscheidung im Interessenbekundungsverfahren maß-
geblich sind und

- welche Rechte sich der Staat bei der Maßnahme selbst sowie zur Kontrolle über
die Ausführung der Aufgaben vorbehält.

Die Beschreibung sollte funktional orientiert sein, damit die Interessenten alle
technischen und organisatorischen Neuerungen einbeziehen können.

In der Beschreibung kann festgelegt werden, dass die Interessenten eine bestimmte
Rechtsform annehmen und über eine bestimmte Kapitalausstattung verfügen, wenn
dies sachlich erforderlich ist und ausländische Interessenten nicht diskriminiert.

Ist zu erwarten, dass im Verlauf des für die Aufgabenerfüllung vorgesehenen
Zeitraums eine Anpassung des Preises notwendig wird, sind in der Beschreibung
die Methoden der Preisanpassung vorzugeben.

Bekanntmachung

Die Aufforderung zur Teilnahme an einem Interessenbekundungsverfahren wird
öffentlich bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung enthält einen Hinweis auf die Stelle, bei der die Beschreibung
der Aufgabe erhältlich ist.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um die Vergabe eines
öffentlichen Auftrages handelt und Teilnehmer nicht an ihre Angebote gebunden
sind.

Für die Abgabe von Interessenbekundungen ist eine Frist von mindestens 1 Monat
zu gewähren.

Interessenbekundung

Die Interessenbekundung soll die Art der Aufgabenerfüllung darlegen und den Preis
angeben, zu dem die Interessenten bereit wären, die Aufgabe zu erfüllen.
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Kostenerstattung, Wettbewerb

Kosten werden im Interessenbekundungsverfahren nicht erstattet. Es können jedoch
ein Wettbewerb ausgeschrieben, Preise für die beste Lösung einer Aufgabe
ausgelobt und die Gewinner durch ein Preisgericht bestimmt werden.

Oberste Bundesbehörden
nachrichtlich:
Oberste Finanzbehörden der Länder
Vertretungen der Länder beim Bund



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 05
BHO

4. Lieferung VV-BHO - Anhang
16. Mai 2001 zu § 7 (Arbeitsanleitung)

5

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

- RdSchr. d. BMF vom 31. August 1995 - II A 3 - H 1005 - 23/95 -
(GMBI 1995, S. 764)

Als Anlage übersende ich eine Arbeitsanleitung zur Einführung in
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Die Arbeitsanleitung ist für die praktische
Durchführung einzelwirtschaftlicher Untersuchungen bestimmt (vgl. Vorl. VV Nr. 2.3
zu § 7 BHO). Anhand von Beispielen und Mustern werden die Schritte einer
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erläutert. Die Arbeitsanleitung richtet sich damit an
jeden Beschäftigten und soll so der Umsetzung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (§ 7 BHO) dienen.

Die Arbeitsanleitung wird bewusst nicht als Teil der Vorläufigen
Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO herausgegeben. Sie ist ein Angebot und soll
die Vorgaben für wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung verbessern.

Falls aufgrund von Erfahrungen bei der Anwendung Ergänzungen oder Änderungen
der Arbeitsanleitung notwendig sind, bitte ich um entsprechende Mitteilung, damit
die Arbeitsanleitung angepasst werden kann.

Oberste Bundesbehörden
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Anlage
Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht

2. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Planung

2.1 Kostenvergleichsrechnung

2.2 Kapitalwertmethode

2.3 Nutzwertanalyse

2.4 Kosten-Nutzen-Analyse

3. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Erfolgskontrolle

3.1 Kostenvergleichsrechnung

3.2 Kapitalwertmethode

3.3 Nutzwertanalyse

4. Fachbegriffe

5. Beispiele

5.1 Kostenvergleichsrechnung

5.2 Kapitalwertmethode

5.3 Nutzwertanalyse

Anlagen

Ab-/Aufzinsungsfaktoren (Tabellen 1.1 und 1.2)

Barwert-/Endwertfaktoren (Tabellen 2.1, 2.2 und 2.3)

Formblätter

1. Übersicht

Die Arbeitsanleitung zu den Vorl. VV zu § 7 BHO zeigt in knapper Form die Ver-
fahren für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen auf und erläutert die Fachbegriffe.
Sie ist für die praktische Durchführung einer einzelwirtschaftlichen Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung bestimmt.

Gegenstand von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind alle haushaltswirk-
samen Maßnahmen, z.B.

- neue Investitionsvorhaben,

- Ersatzbeschaffungen,

- organisatorische Maßnahmen (z.B. Reorganisation der Arbeitsabläufe),

- Gesetze mit finanziellen Auswirkungen,

- Förderprogramme.
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Der Einsatz der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist zu unterschiedlichen
Zeitpunkten erforderlich:

- bei der Planung einer Maßnahme,

- bei der Durchführung einer Maßnahme zur begleitenden Erfolgskontrolle und

- zur abschließenden Erfolgskontrolle der Maßnahme.

Je nach Umfang der Maßnahmewirkungen lassen sich die Verfahren einteilen in:

- einzelwirtschaftliche (z.B. Beschaffung für die eigene Verwaltung) und

- gesamtwirtschaftliche Verfahren (z.B. bei Investitionen in die Infrastruktur).

Zusätzlich unterscheiden sich die Verfahren hinsichtlich der Bewertung der Maß-
nahmewirkungen; die monetären Verfahren rechnen in Geldeinheiten, die nicht-
monetären Verfahren vergleichen anhand von Bewertungspunkten.

Verfahren
einzelwirtschaftliche
Erfassung

gesamtwirtschaftliche
Erfassung

monetäre Bewertung Kostenvergleichsrechnung
Kapitalwertmethode

Kosten-Nutzen-Analyse
(Nutzen-Kosten-Unter-
suchung i.S. von § 7
Abs. 2 BHO)

nicht monetäre
Bewertung

Nutzwertanalyse Nutzwertanalyse

Der Kosten-Nutzen-Analyse liegt als Rechenverfahren die Kapitalwertmethode
zugrunde. In der Praxis wird die Kostenvergleichsrechnung/Kapitalwertmethode
häufig mit der Nutzwertanalyse kombiniert eingesetzt.

Diese Arbeitsanleitung behandelt die einzelwirtschaftlichen Verfahren. Die
Kosten-Nutzen-Analyse wird nur knapp skizziert. Auf Verfahren zur Kosten-
ermittlung wird nicht eingegangen. Bei der Durchführung der Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen ist in geeigneten Fällen auf standardisierte Kosten- und Leis-
tungsgrößen zurückzugreifen, um den Aufwand für Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen möglichst gering zu halten (z.B. durch Verwendung von Personal-
kostensätzen und Sachkostenpauschalen, die mit jährlichem Rundschreiben des
BMI1 bekannt gemacht werden).

Sofern für einen Fachbereich besondere Regelungen zu Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen bestehen, sind diese anzuwenden.

                                               
1 Seit 1999 werden die Personalkostensätze für Kostenberechnungen/ Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,

die Sachkostenpauschale eines Arbeitsplatzes in der Bundesverwaltung für Kostenberechnungen/
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Kalkulationszinssätze für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
vom BMF herausgegeben. Sie können dem Internetangebot des BMF entnommen werden.
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2. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Planung

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung enthält im  Allgemeinen

- eine Problemdarstellung/Zielformulierung,

- zu untersuchende Lösungsalternativen einschließlich dem »Fortführungsfall«
(d.h. wenn keine besondere Maßnahme erfolgt),

- eine kurze verbale Erläuterung/Begründung der Ansätze einschließlich einer
Risikoabschätzung (ggf. Berechnung mit alternativen Werten),

- eine monetäre Wirtschaftlichkeitsberechnung,

- nicht-monetäre Aspekte,

- Ergebnis und

- Empfehlung.

Das rechnerische Ergebnis gibt dabei nicht zwangsläufig die Entscheidungs-
empfehlung vor. Bei einfachen Maßnahmen (z.B. kleinen Beschaffungsvor-
gängen) können einzelne Gliederungspunkte entfallen.

2.1 Kostenvergleichsrechnung

In der Kostenvergleichsrechnung werden die Kosten der alternativen Lösungs-
vorschläge miteinander verglichen und die kostengünstigste Alternative be-
stimmt. Die Kostenvergleichsrechnung setzt voraus, daß die untersuchten
Alternativen leistungsgleich sind. Dabei sind grundsätzlich die Kosten je Zeit-
abschnitt (z.B. Kalenderjahr) oder die Kosten je Leistungseinheit (z.B. pro Vor-
gang) zum Vergleich heranzuziehen.

Kostenvergleichsrechnungen sind geeignet für Maßnahmen mit geringer finan-
zieller Bedeutung ohne langfristige Auswirkungen.

Der Ablauf zur Berechnung sieht wie folgt aus:

(1) Erfassung der laufenden jährlichen Kosten

Hierzu zählen die Personalkosten und Sachkosten einschließlich der Ge-
meinkosten. Vereinfacht wird die Ermittlung der Kosten durch Verwendung
der durchschnittlichen Personalkostensätze und Sachkostenpauschalen je
Arbeitsplatz, die im Regelfall anzuwenden sind.

(2) Erfassung der Einmalkosten

Die Einmalkosten sind in laufende jährliche Kosten umzurechnen, da ein
beliebiges durchschnittliches Jahr im Verlauf der Maßnahme betrachtet
wird. Die jährlichen Kapitalkosten sind als kalkulatorische Abschreibungen
und Zinsen einzusetzen:
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- kalkulatorische Abschreibungen

Kalkulatorische Abschreibungen sind anzusetzen, sofern nicht gering-
wertige Wirtschaftsgüter (bis 800 DM) vorliegen. Wird z.B. für eine
Investition von einer wirtschaftlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren aus-
gegangen, so sind für die Kostenvergleichsrechnung 20 % des An-
schaffungswertes als kalkulatorische Abschreibung zu übernehmen
(Normalfall Abschreibung in gleichen Raten).

Abschreibungsbetrag = Anschaffungswert � realisierbarer Restwert
Nutzungsdauer

- kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen für das eingesetzte Kapital können verein-
facht berechnet werden:

kalk. Zinsen = Anschaffungswert      X    Kalkulationszinssatz
2 X 100

Der Kalkulationszinssatz wird im Anschreiben zu den Personal-
kostensätzen bekannt gemacht.

(3) Ergebnisermittlung

Die Gesamtkosten der Alternativen sind zu berechnen. Soweit darüber
hinaus unterschiedliche Leistungsmengen vorliegen, sind die Kosten je
Leistungseinheit zusätzlich zu berechnen (Gesamtkosten/Anzahl der Leis-
tungseinheiten). Als Ergebnis liegt die kostengünstigere Alternative fest.

Die Kostenvergleichsrechnung ist grundsätzlich unter Berücksichtigung
aller Kosten (Vollkosten) vorzunehmen. In einzelnen Fällen kann zur rech-
nerischen Vereinfachung ein verkürztes Verfahren angewandt werden, das
nur die Mehr-/Minderkosten erfasst, die sich zwischen dem alten Verfahren
(»Fortführungsfall«) und der Lösungsalternative ergeben.

Im Fall kurzfristiger Planungsentscheidungen sind nur diejenigen Kosten-
arten in die Vergleichsrechnung aufzunehmen, die im Planungszeitraum
tatsächlich veränderbar sind.

Beispiel: Bei der kurzfristigen Entscheidung über die Vergabe eines einzelnen
Druckauftrags (Hausdruckerei oder externe Vergabe) sind Kapitalkosten
für die vorhandenen Maschinen nicht ansetzbar, da diese bei externer
Vergabe nicht eingespart werden.

Die Berechnung zeigen nachfolgende Schemata. Die Kostenarten sind ggf.
bedarfsgerecht weiter aufzugliedern.
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Kostenarten Kosten in DM pro Jahr
Alternative 1

(ohne Investition)
Alternative 2

(mit Investition)

1. Personalkosten

2. Sachkosten

3. Kalkulatorische Kosten

3.1 kalkulatorische Abschreibung
 (30.000 DM/5 Jahre Nutzung)

3.2 kalkulatorische Zinsen
(bei 7 % Kalkulationszinssatz
von 30.000 DM/2)

4. Gemeinkosten

26.600

4.000

2.000

10.000

6.000

6.000

1.050

2.000

Summe (1.-4.) 32.600 25.050

Ergebnis: Minderkosten Alternative 2 7.550

Schema 1: Kostenvergleichsrechnung mit Vollkosten

Kostenarten Kosten in DM pro Jahr
Mehrkosten Minderkosten

(der Neubeschaffung)

1. Personalkosten

2. Sachkosten

3. Kalkulatorische Kosten

3.1 kalkulatorische Abschreibung
(30.000 DM/5 Jahre Nutzung)

3.2 kalkulatorische Zinsen
(bei 7 % Kalkulationszinssatz
von 30.000 DM/2)

2.000

6.000

1.050

16.600

Summe Mehr-/Minderkosten 9.050 16.600

Ergebnis: Minderkosten 7.550

Schema 2: Kostenvergleichsrechnung mit Mehrkosten/Minderkosten
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2.2 Kapitalwertmethode

Bei größeren Maßnahmen, bei sehr unterschiedlichen Zahlungsströmen im
Betrachtungszeitraum oder bei der Frage nach der optimalen Finanzierung
einer Maßnahme (z.B. Kauf/Leasing) ist grundsätzlich die Kapitalwertmethode
anzuwenden, da sie gegenüber der Kostenvergleichsrechnung zusätzlich die
unterschiedlichen Zeitpunkte der Ein- und Auszahlungen der Alternativen
berücksichtigt.

Alle künftigen Einzahlungen und Auszahlungen werden auf den gleichen Zeit-
punkt (i.d.R. das aktuelle Jahr) hin abgezinst und damit als Kapitalwert (Summe
der Barwerte) vergleichbar gemacht. Der Abzinsungsfaktor (s. Tabelle 1.1) ergibt
sich aus der Formel:

Abzinsungsfaktor =1/(1+p/100)n

mit p = Kalkulationszinssatz
n = Anzahl der Jahre zwischen Basisjahr und Zahlung

Barwert = Zeitwert x Abzinsungsfaktor

Zahlungen, die vor dem Basisjahr fällig sind, müssen entsprechend aufgezinst
werden (s. Tabelle 1.2).

Die Berechnung des Kapitalwertes umfasst folgende Schritte:

(1) Erfassung der einmaligen Einnahmen und Ausgaben

Einmalige Ausgaben sind mit dem vollen Betrag im Jahr der Auszahlung
anzusetzen. Einnahmen z.B. aus dem Verkauf von Gegenständen sind
entsprechend einzutragen. Für jede der Ein- und Auszahlungen ist der
Barwert mittels des Abzinsungsfaktors aus Tabelle 1.1 zu ermitteln:

Beispiel: Eine Zahlung über 100 000 DM, fällig in 2 Jahren, hat bei 7 % Kalkula-
tionszinssatz einen Barwert von 87 000 DM (100 000 DM x Abzinsungs-
faktor 0,87).

(2) Erfassung der laufenden jährlichen Einnahmen und Ausgaben

Die Jahresbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen sind für jedes Jahr
des betrachteten Zeitraumes mit dem für das Jahr geltenden
Abzinsungsfaktor aus Tabelle 1.1 zu multiplizieren und ergeben wiederum
den Barwert des betreffenden Jahres. Die Summe aller Barwerte der
einzelnen Jahre ergibt den Barwert der betreffenden Position. Bei jährlich
gleichbleibenden Beträgen vereinfacht sich die Berechnung durch
Benutzung des (Renten-)Barwertfaktors (s. Tabelle 2.1), der die
Zwischenberechnung der Barwerte pro Jahr überflüssig macht.

Beispiel: Eine Gehaltszahlung von 70 000 DM jährlich über 10 Jahre hat bei 4 % Ab-
zinsung einen Barwert von 567 700 DM (70 000 DM x Barwertfaktor 8,11).

(3) Ergebnisermittlung bei gleicher Nutzungsdauer (s. Schema 3)

Der Kapitalwert der Maßnahme ergibt sich als Differenz der Gesamtbar-
werte der Einzahlungen und Auszahlungen. Ist der Kapitalwert positiv, so
ist die Maßnahme wirtschaftlich. Sind zwei oder mehrere Alternativen zu
vergleichen, so ist diejenige mit dem höchsten positiven Kapitalwert vorteil-
hafter. Werden nur Auszahlungen oder negative Kapitalwerte betrachtet, so
ist die Alternative mit dem betragsmäßig niedrigsten Kapitalwert vorteil-
hafter.
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(4) Ergänzende Ergebnisberechnung bei unterschiedlicher Nutzungsdauer
(s. Schema 4)

Wenn sich die Alternativen in der Nutzungsdauer unterscheiden, sind die
Kapitalwerte in eine Annuität, d.h. betragsgleiche Jahreszahlungen wäh-
rend der Nutzungsdauer, umzurechnen und anstelle der Kapitalwerte die
Annuitäten der Alternativen zu vergleichen. Die Berechnung der Annuität
ergibt sich aus der Division des Kapitalwerts durch den (Renten-)Barwert-
faktor (aus Tabelle 2.1).

Beispiel: Eine Einzahlung in eine Kapitallebensversicherung in Höhe von 567 700 DM
führt bei 4 % Verzinsung zu einer Rente von 70 000 DM in den folgenden
10 Jahren (567 700 DM/Barwertfaktor 8,11).

Im Regelfall sind die zukünftigen Ein-/Auszahlungsbeträge aufgrund der
Preisentwicklung nicht ermittelbar. In diesen Fällen sind die Zahlungs-
beträge in Preisen des Basisjahres in die Rechnung einzustellen und der
preisbereinigte Kalkulationszinssatz (Realzins) zu verwenden. Im Sonder-
fall liegen die zukünftigen Zahlungsbeträge fest (z.B. bei vertraglichen
Festpreisen) und der Kalkulationszinssatz ist nominal zu benutzen.

Beispiel: Sofern die Leasingrate fest für die Laufzeit vereinbart ist, wird mit dem
nominalen Kalkulationszinssatz gerechnet. Bei 7 % Kalkulationszinssatz
ergäbe sich in Schema 4 ein Barwert von 24 408 DM (7 200 DM x Bar-
wertfaktor 3,39) anstelle von 26 136 DM. Der niedrigere Barwert berück-
sichtigt damit den relativen Vorteil der über 4 Jahre gleichbleibenden
Rate.

Der Kalkulationszinssatz (nominal und real) wird mit den Personal-
kostensätzen bekanntgemacht.
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Art der Auszahlungen/
Einzahlungen

Zeit-
angabe

Abzin-
sungsjahre

Betrag
DM

Abzinsungs-/
Barwertfaktor

Barwert
Ende 1994

DM

Alternative 1 (Kauf)
1. einmalige Ausgaben

Kauf

2. laufende Ausgaben
Wartung

1994

1995-1998

0

4

40.000

je  4.800

1,00

3,63

40.000

17.424

Kapitalwert Alternative 1 (Summe der Barwerte) 57.424

Alternative 2 (Leasing mit Kauf zum Restwert)

1. einmalige Ausgaben
Kauf zum Restwert

2. laufende Ausgaben
Leasingrate
Wartung

1998

1995-1998
1995-1998

4

4
4

12.000

je  9.600
je  4.800

0,85

3,63
3,63

10.200

34.848
17.424

Kapitalwert Alternative 2 (Summe der Barwerte) 62.472

Differenz Kapitalwerte zugunsten Alternative 1 5.048

Schema 3: Kapitalwertberechnung bei gleicher Nutzungsdauer (Auszahlungen sind positiv
notiert; alle Zahlungen sind Ende des Jahres fällig. Leasingrate kann lt. Vertrag
jährlich an die Preisentwicklung angepasst werden; Kalkulationszinssatz [real] 4 %)

Art der Auszahlungen/
Einzahlungen

Zeit-
angabe

Abzin-
sungsjahre

Betrag
DM

Abzinsungs-/
Barwertfaktor

Barwert
Ende 1994

DM

Alternative 1 (Kauf, Nutzungsdauer 8 Jahre)

1. einmalige Ausgaben
Kauf

2. laufende Ausgaben
Wartung

1994

1995-2002

0

8

40.000

je  4.800

1,00

6,73

40.000

32.304

Kapitalwert Alternative 1 (Summe der Barwerte) 72.304

Jahreszahlung (Annuität) 72.304 DM/6,73 = 10.743 DM

Alternative 2 (Leasing ohne Ankauf, mit Anzahlung, Laufzeit 4 Jahre)

1. einmalige Ausgaben
Sonderzahlung

2. laufende Ausgaben
Leasingrate
Wartung

1994

1995-1998
1995-2002

0

4
4

5.000

je 7.200
je 4.800

1,00

3,63
3,63

5.000

26.136
17.424

Kapitalwert Alternative 2 (Summe der Barwerte) 48.560

Jahreszahlung (Annuität) 48.560 DM/3,63 = 13.377 DM

Differenz Kapitalwerte zugunsten Alternative 1 = 2.634 DM

Schema 4: Kapitalwertberechnung ergänzt um die Berechnung der Jahreszahlung bei unterschied-
lichen Nutzungsdauern der Alternativen (Auszahlungen sind positiv notiert; alle Zahlun-
gen sind Ende des Jahres fällig, Leasingrate kann lt. Vertrag jährlich an die Preisent-
wicklung angepasst werden; Kalkulationszinssatz [real] 4 %)
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2.3 Nutzwertanalyse

Zur Entscheidungsfindung bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sind neben den
direkt ermittelbaren Kosten häufig weitere Kosten- und Nutzenaspekte heran-
zuziehen (z.B. die Qualität, Sicherheit einer Maßnahme). Wenn diese Kosten-/
Nutzenaspekte nicht monetär erfassbar sind, kann hilfsweise die Nutzwert-
analyse Verwendung finden:

(1) Festlegung der Bewertungskriterien

Die Kriterien (auch Ziele), die zur Beurteilung der Maßnahme dienen, sind
festzulegen und entsprechend ihrer Bedeutung zu gewichten (Summe der
Gewichte =100 %).

(2) Beurteilung der Maßnahme

Für jede Maßnahme wird beurteilt, ob ein Kriterium zutrifft, teilweise zutrifft
oder nicht zutrifft. Entsprechend sind zwischen 0 bis 10 Punkte zu ver-
geben. Der je Kriterium benutzte Maßstab zur Beurteilung ist so genau wie
möglich festzuhalten. Es ist empfehlenswert, die Beurteilung von mindes-
tens zwei Personen(-gruppen) unabhängig voneinander durchführen zu
lassen und die Ursachen von ggf. auftretenden Abweichungen zu ermitteln.

(3) Berechnung des Ergebnisses

Der Teilnutzen einer Maßnahme hinsichtlich eines Kriteriums ergibt sich
durch Multiplikation der Punkte und der Gewichtung. Der Nutzwert einer
Maßnahme errechnet sich aus der Addition aller zugehörigen Teilnutzen
und dient als Vergleichsmaßstab zur Bewertung der Alternativen unterein-
ander.

Die Anwendung der Nutzwertanalyse erfordert für den jeweiligen Fachbereich
die Vorgabe von eindeutig definierten Bewertungskriterien und Beurteilungs-
maßstäben.

Zum Abschluss der Nutzwertanalyse sind die Ergebnisse mit der monetären
Bewertung (nach der Kostenvergleichsrechnung oder Kapitalwertmethode) zu-
sammenzufassen. Sofern die Entscheidung nach Nutzwerten anders als die
Entscheidung nach Kostengesichtspunkten ausfällt (s. Beispiel 3), ist die Aus-
wahl im Einzelfall zu begründen (womit letztlich Punkte in DM bewertet werden).
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Kriterium Gewicht Alternative 1 Alternative 2
% Punkte Teilnutzen Punkte Teilnutzen

Kriterium A

Kriterium B

Kriterium C

25

25

50

5

7

6

125

175

300

7

4

8

175

100

400

Nutzwert 600 675

Schema 5: Nutzwertanalyse (Teilnutzen = Gewicht x Punkte)

Alternative 1 Alternative 2

Kosten

Nutzwert

(DM)

(in Punkten)

100.000

600

80.000

675

Ergebnis: Alternative 2 ist zu wählen.

Schema 6: Zusammenfassung der monetären und der nicht monetären Bewertung

2.4 Kosten-Nutzen-Analyse

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist das umfassendste Verfahren zur Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung. Anders als bei den einzelwirtschaftlichen Verfahren findet
im allgemeinen eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung statt, d.h. alle positiven
wie negativen Wirkungen der Maßnahme sind in Ansatz zu bringen, unabhän-
gig davon, wo und bei wem sie anfallen. Je nach dem Grad der Erfassbarkeit
und der Möglichkeit zur Monetarisierung lassen sich die aufzunehmenden
Positionen gliedern in:

- direkte Kosten/Nutzen,

die aufgrund verfügbarer Marktpreise direkt ermittelbar sind (z.B. die
Investitionskosten beim Autobahnbau),

- indirekte Kosten/Nutzen,

die erst über Vergleichsabschätzungen monetär zu ermitteln sind (z.B. die
Lärmbelästigung durch eine Autobahn), und

- nicht monetarisierbare Kosten/Nutzen,

die über eine Vorteils-/Nachteilsdarstellung oder eine Nutzwertanalyse zu
bewerten sind (z.B. Veränderung des Landschaftsbildes).

Zeitlich unterschiedlich anfallende Kosten und Nutzen sind durch die Rechnung
mit Kapitalwerten bzw. Annuitäten (s. Nr. 2.2) zu berücksichtigen; der
Kalkulationszinssatz wird i. d. R. mit 3 % bis 4 % angesetzt.

Voraussetzung für den Einsatz der Kosten-Nutzen-Analyse ist eine für den
Fachbereich spezifizierte Vorgabe, welche die Ziele, die zu erfassenden Maß-
nahmewirkungen, Bewertungsmaßstäbe etc. enthält, um die Erstellung einer
Kosten-Nutzen-Analyse zu vereinfachen und eine übergreifende Vergleichbar-
keit im Fachbereich sicherzustellen. Die Entwicklung dieser spezifischen Vor-
gaben ist Aufgabe der jeweiligen Fachbereiche.
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3. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Erfolgskontrolle

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur begleitenden und abschließenden Er-
folgskontrolle überprüfen, ob

- die mit der Maßnahme verbundenen Ziele durch die Maßnahme erreicht
wurden (Zielerreichungskontrolle und Wirkungskontrolle),

- die Maßnahme insgesamt wirtschaftlich war (Wirtschaftlichkeitskontrolle).

Ausgangspunkt für die Zielerreichungskontrolle und Wirkungskontrolle sind die
in der Planung festgelegten Ziele der Maßnahme, die möglichst präzise an-
hand von Kennziffern, Indikatoren o.ä. zu beschreiben sind (z.B. Bearbeitungs-
zeit je Vorgang etc.). Diese Vorgaben sind mit den tatsächlich erreichten Wer-
ten zu vergleichen. Soweit die Nutzwertanalyse in der Planung angewandt
wurde, kann die Gegenüberstellung des geplanten und des erreichten Nutz-
werts erfolgen.

Ausgangspunkt für die Wirtschaftlichkeitskontrolle ist die Kostenvergleichsrech-
nung oder Kapitalwertberechnung der Planungsphase, die mit den tatsäch-
lichen Daten erneut durchzurechnen ist. Hierdurch entstehen die Vergleichs-
möglichkeiten zwischen

- den ursprünglichen Planungswerten der Maßnahme und den aktuellen
Werten (Plan alt - Ist neu) und ggf.

- den alten Istwerten und den aktuellen Werten (Ist alt - Ist neu).

Das Gesamtergebnis ist als Soll-Ist-Vergleich festzuhalten. Wesentliche Abwei-
chungen sind zu erläutern. Bei begleitenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
sind ggf. gegensteuernde Maßnahmen zu ergreifen.

3.1 Kostenvergleichsrechnung

Mittels der Kostenvergleichsrechnung wird die in der Planungsphase ermittelte
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme überprüft.

Der Ablauf entspricht dem Ablauf der Planungsphase:

(1) Erfassung der laufenden jährlichen Kosten

Es sind die tatsächlich laufenden Kosten einzutragen. Soweit mit Pau-
schalen gearbeitet wurde, sind zwecks Vergleichbarkeit die zum Zeitpunkt
der Planung gültigen Pauschalsätze zu benutzen.

(2) Erfassung der Einmalkosten

Die Einmalkosten sind wiederum als kalkulatorische Abschreibungen in
jährliche Kosten umzusetzen. Soweit erforderlich wird die in der Planung
angenommene Nutzungsdauer den tatsächlichen Verhältnissen angepasst.
Für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen ist mit dem Kalkulations-
zinssatz der Planungsphase zu arbeiten.

(3) Ergebnisermittlung

Das rechnerische Ergebnis ist festzuhalten und die aufgetretenen Ab-
weichungen sind zu erläutern. Soweit in der Planung Durchschnittspreise
für Leistungseinheiten berechnet wurden, sind diese anhand der tatsäch-
lichen Fallzahlen nachzukalkulieren.
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Zur Berechnung wird das Schema der Planung um eine Spalte für die aktuellen
Istzahlen erweitert. Die in der Planung gewählte Gliederung der Positionen ist
beizubehalten, zusätzliche Positionen sind bei den betreffenden Kostenarten
ggf. aufzunehmen.

Kostenarten Kostenarten in DM pro Jahr

Ist alt Plan
(Neubeschaffung)

Ist neu

1. Personalkosten

2. Sachkosten

3. kalkulatorische Kosten

3.1 kalkulatorische Abschreibung
(30.000 DM / 5 Jahre Nutzung)

3.2 kalkulatorische Zinsen
(bei 7 % Kalkulationszins
von 30.000 DM/2)

4. Gemeinkosten

26.000

4.000

2.000

10.000

6.000

6.000

1.050

2.000

12.000

5.000

6.000

1.050

2.000

Summe (1. - 4.) 32.600 25.050 26.050

Ergebnis: Von der geplanten Ersparnis in Höhe von 7.550 DM konnten aufgrund der
höheren Personalkosten lediglich 6.550 DM (88 %) realisiert werden

Schema 7: Erfolgskontrolle anhand der Kostenvergleichsrechnung

3.2 Kapitalwertmethode

Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wird kontrolliert durch Vergleich des
geplanten Kapitalwertes mit dem zum Zeitpunkt der Kontrolle erreichten
Kapitalwert.

Die Berechnung des erreichten Kapitalwertes beinhaltet die gleichen Schritte
wie in der Planung:

- Erfassung der einmaligen Einnahmen und Ausgaben,

- Erfassung der laufenden jährlichen Einnahmen und Ausgaben und

- Ergebnisermittlung.

Es sind die tatsächlichen Einzahlungs- und Auszahlungsbeträge im Jahr der
Zahlung anzusetzen. Die Abzinsung erfolgt für das in der Planung gewählte
Basisjahr mit dem für den Planungszeitpunkt geltenden nominalen
Kalkulationszinssatz. Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen
Kapitalwerten resultieren aus

- Mehr-/Minderausgaben in den einzelnen Positionen,

- der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen
(z.B. bei verzögerter Inbetriebnahme) und

- über- oder unterdurchschnittlichen Preisveränderungen.
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Art der Auszahlungen/
Einzahlungen

Zeit-
angabe

Ab-
zinsungs-

jahre

Betrag
DM

Ab-
zinsungs-/
Barwert-

faktor

Barwert
Ende 1994

DM

Planung 1990

1. einmalige Ausgaben
Anschaffung Rate 1

Rate 2
Rate 3

2. laufende Ausgaben
Personal
Sachausgaben

1991
1992
1993

1991 - 1995
1991 - 1995

1
2
3

5
5

100.000
100.000
100.000

je 200.000
je 50.000

0,96
0,92
0,89

4,45
4,45

96.000
92.000
89.000

890.000
222.500

Kapitalwert (geplant) 1.389.500

Ist 1995

1. einmalige Ausgaben
Anschaffung Rate 1

Rate 2
Rate 3

2. laufende Ausgaben
Personal

Sachausgaben

1991
1992
1993

1991
1992
1993
1994
1995

1991
1992
1993
1994
1995

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

100.000
120.000
120.000

180.000
200.000
220.000
220.000
200.000

50.000
50.000
55.000
60.000
60.000

0,93
0,87
0,82

0,93
0,87
0,82
0,76
0,71

0,93
0,87
0,82
0,76
0,71

93.000
104.400

89.400

167.400
174.000
180.400
167.200
142.000

46.500
43.500
45.100
45.600
42.600

Kapitalwert Nachkalkulation 1.350.100

Der 1990 berechnete Kapitalwert weicht um 3 % von dem 1995 ermittelten Kapitalwert ab.

Schema 8: Kapitalwertberechnung zur Erfolgskontrolle (Kalkulationszinssatz nominal
7 % für die Nachkalkulation; Zahlungen am Ende des Jahres fällig;
Auszahlungen werden positiv notiert, so dass ein geringerer Kapitalwert
vorteilhafter ist).
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3.3 Nutzwertanalyse

Mittels der Nutzwertanalyse wird in der Erfolgskontrolle der geplante Nutzwert
einer Maßnahme mit dem tatsächlichen Nutzwert verglichen. Die methodische
Vorgehensweise sieht wie folgt aus:

(1) Beurteilung der Maßnahme

Die Maßnahme wird anhand der aus der Planung zu übernehmenden
Kriterien erneut beurteilt. Der Maßstab, der in der Planung zur Vergabe der
Punkte zu den einzelnen Kriterien benutzt wurde, ist zu übernehmen.
Entsprechend sind zwischen 0 bis 10 Punkte zu vergeben.

(2) Berechnung des Ergebnisses

Die Ergebnisermittlung erfolgt in gleicher Art und Weise wie bei der
Planung.

Kriterium Gewicht Plan Ist
% Punkte Teilnutzen Punkte Teilnutzen

Kriterium A

Kriterium B

Kriterium C

25

25

50

7

4

8

175

100

400

7

4

9

175

100

450

Nutzwert 675 725

Ergebnis: Der geplante Nutzwert wurde übertroffen.

Schema 9: Nutzwertanalyse (Teilnutzen = Gewicht x Punkte)

4. Fachbegriffe

Auszahlungen/Einzahlungen
Auszahlungen der Periode sind alle geleisteten Geldzahlungen, Einzahlungen sind
alle Geldeingänge der Periode. Haushaltsmäßig spiegeln sich Einzahlungen und
Auszahlungen in den Istergebnissen der Titel wider.

Ausgaben/Einnahmen
Ausgaben und Einnahmen (Soll) entsprechen den im Haushaltsplan festgestellten
Ansätzen.
Ausgaben und Einnahmen (Ist) sind identisch mit den Auszahlungen bzw.
Einzahlungen.
Betriebswirtschaftlich sind Ausgaben und Einnahmen alle Veränderungen im
Zahlungsmittelbestand und im Bestand der Forderungen und Verbindlichkeiten.

Kosten/Leistungen
Unter Kosten versteht man den Wert verbrauchter Güter und in Anspruch
genommener Dienstleistungen zur Erstellung von Leistungen. Ob dabei »Geld«
ausgegeben wird oder nicht, ist für den Kostenbegriff unwesentlich.
Leistung ist Ausdruck für die Menge und den Wert der erzeugten Güter und
Dienstleistungen. Dazu zählen Leistungen für Dritte (andere Verwaltungseinheiten,
Bürger), aber auch solche, die intern selbst benötigt werden (z.B. Produkte der
Hausdruckerei, des Archivs usw.).
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Kostenarten
Durch Gliederung der Kosten und Zusammenfassung gleicher Kosten entstehen
Kostenarten. Die Kostenartenrechnung zeigt die Struktur der Gesamtkosten einer
Organisationseinheit auf. Wichtige Kostenarten sind Personalkosten, Sachkosten
und kalkulatorische Kosten.

- Personalkosten

Personalkosten sind alle direkten (z.B. Gehälter) und indirekten (z.B. Beihilfen)
Kosten, die durch den Personaleinsatz entstehen. Zu berücksichtigen sind neben
den Lohn-/Gehaltsbestandteilen auch alle sonstigen geldlichen oder geldwerten
Leistungen (z.B. Unterstützung, verbilligte Wohnung). Die Kostenermittlung ver-
einfacht sich durch Verwendung der durchschnittlichen Personalkostensätze (mit
jährlichem Rundschreiben des BMI zu den Personalkostensätzen und Sachkos-
tenpauschalen bekanntgemacht).

- Sachkosten

Sachkosten sind alle Kosten, die durch den Einsatz von Sachmitteln entstehen,
z.B. Kosten für Raumnutzung, Instandhaltung, Versicherungen, Verbrauchsmate-
rialien. Zur Vereinfachung der Ermittlung dient die Sachkostenpauschale eines
Arbeitsplatzes. Sie umfasst anteilig je Arbeitsplatz Raumkosten, laufende Sach-
kosten, Kapitalkosten der Büroausstattung sowie einen Zuschlag für deren Unter-
haltung sowie sonstige jährliche Investitionskosten.

- Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten verrechnen in der Bezugsperiode Kosten, denen keine
Ausgaben bzw. Auszahlungen entsprechen, so die Abnutzung vorhandenen An-
lagevermögens, die Nutzung eigener Gebäude sowie die Verzinsung des Eigen-
kapitals und des Fremdkapitals (soweit nicht in den Pauschalen bereits ent-
halten).

a) Kalkulatorische Abschreibung

Abschreibungen haben die Aufgabe, die tatsächliche Wertminderung des
Vermögens (Sachanlagen) zu erfassen und als Kosten in der Abrechnungs-
periode zu verrechnen. Die Wertminderung ergibt sich aus der Be- und Abnut-
zung des Sachmittels oder durch technische Überalterung. Abschreibungen
verteilen die Anfangsinvestition für ein Sachmittel auf die gesamte Nutzungs-
dauer. So ergibt sich bei linearer Abschreibung folgender jährlicher Abschrei-
bungsbetrag:

Abschreibung pro Jahr   = Anschaffungswert � Restwert
Nutzungsdauer

b) Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen sind alle Kosten, die für die Bereitstellung des
notwendigen Kapitals in Form von Zinsen, Gebühren usw. entstehen. Dabei ist
es gleichgültig, ob es sich um das Eigenkapital des Verwaltungsträgers oder
um aufgenommenes Fremdkapital handelt. Im öffentlichen Bereich ist mit
einem einheitlichen Zinssatz für eigen- und fremdfinanziertes Kapital zu
rechnen (Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts).
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Einzelkosten/Gemeinkosten
Als Einzelkosten werden diejenigen Kostenarten bezeichnet, die direkt und unmittel-
bar einer sie verursachenden Leistung zurechenbar sind. Gemeinkosten sind die-
jenigen Kosten, die sich einzelnen Leistungen nicht unmittelbar zurechnen lassen.
Sie werden im allgemeinen über bestimmte Pauschalbeträge oder Zuschlagspro-
zentsätze berücksichtigt, weil es zumeist schwierig oder unwirtschaftlich ist, ihre
Höhe exakt zu ermitteln. Beispiele für Gemeinkosten sind vor allem die Kosten für
die allgemeinen Dienste (etwa Hausverwaltung, Telefondienst).

Kostenstellen
Kostenstellen sind abgegrenzte Bereiche einer Organisationseinheit, in denen
Kosten entstehen. Die Kostenstellenrechnung gliedert die Kostenarten nach
Kostenstellen auf und beantwortet so die Frage »Wo entstehen die Kosten?«.

Kostenträger
Kostenträger können alle Leistungen sein, die eine Organisationseinheit erbringt.
Die Kostenträgerrechnung baut auf der Kostenstellenrechnung auf und gibt Antwort
auf die Frage »Für welche Aufgabe (Auftrag, Leistung) sind Kosten in welcher Höhe
angefallen?«.
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5. Beispiele

5.1 Kostenvergleichsrechnung

Eine zentrale Telefonanlage soll erweitert werden, um die Selbstwahl für Fern-
gespräche vom Arbeitsplatz aus zu ermöglichen. Die Ausgaben für Beschaf-
fung und Installation der Anlage betragen 525 000 DM. Die technische
Lebensdauer der Anlage beträgt 15 Jahre. Aufgrund der Weiterentwicklung im
Kommunikationsbereich ist jedoch damit zu rechnen, dass die Anlage bereits
nach 10 Jahren durch ein kostengünstigeres und leistungsfähigeres System
ersetzt wird. Nach 10 Jahren lässt sich das Einbauteil voraussichtlich nicht
mehr verkaufen. Die Kostenvergleichsrechnung mit Mehr-/Minderkosten sieht
wie folgt aus:

Kostenarten Kosten in DM pro Jahr
Mehrkosten Minderkosten

1. Personalkosten
- Auswertung/Kontrolle
- Telefonzentrale

2. Sachkosten
- Auswertung/Kontrolle
- Betrieb, Wartung

3. Kalkulatorische Kosten

3.1 kalkulatorische Abschreibung
(525.000 DM/10 Jahre Nutzung)

3.2 kalkulatorische Zinsen
(bei 7 % Kalkulationszinssatz von
525.000 DM/2)

4. Gemeinkosten
- Auswertung/Kontrolle
- Telefonzentrale

5.200

800
4.000

52.500

18.375

1.600

84.700

15.300

Mehrkosten/Minderkosten (1.-4.) 82.475 100.000

Ergebnis: jährliche Minderkosten 17.525

Beispiel 1: Kostenvergleichsrechnung mit Mehr-/Minderkosten
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5.2 Kapitalwertmethode

Für den Neubau eines nicht mehr nutzbaren Dienstgebäudes besteht die Alter-
native, den Neubau auf dem vorhandenen Grundstück oder einem neu zu beschaf-
fenden Grundstück zu errichten. Beim Neubau an gleicher Stelle ist ein Ausweich-
gebäude anzumieten und ein doppelter Umzug in Kauf zu nehmen, beim Neubau an
anderer Stelle steht nur ein relativ teueres Grundstück zur Verfügung.

Art der Auszahlungen/
Einzahlungen

Zeit-
angabe

Ab-
zinsungs-

jahre

Betrag
TDM

Ab-
zinsungs-/
Barwert-

faktor

Barwert
Ende 1994

TDM

Alternative 1 (Neubau an gleicher Stelle)

1. einmalige Einnahmen/Ausgaben

Abbruch

Umzug Provisorium

Neubau Rate 1

Neubau Rate 2

Neubau Rate 3

Umzug Neubau

1995

1995

1995

1996

1997

1997

1

1

1

2

3

3

500

500

8.000

8.000

8.000

500

0,9615

0,9615

0,9615

0,9246

0,8890

0,8890

481

481

7.692

7.397

7.112

445

2. laufende Einnahmen/Ausgaben

Miete 1995-1997 3 je 1.000 2,7751 2.775

Kapitalwert Alternative 1 (Summe der Barwerte) 26.383

Alternative 2 (Neubau an anderer Stelle)

1. einmalige Einnahmen/Ausgaben

Grundstückserwerb

Neubau Rate 1

Neubau Rate 2

Neubau Rate 3

Umzug Neubau

Verkauf altes Gebäude

1994

1995

1996

1997

1997

1997

0

1

2

3

3

3

5.000

8.000

8.000

8.000

500

3.000

1

0,9615

0,9246

0,8890

0,8890

0,8890

5.000

7.692

7.397

7.112

445

- 2.667

2. laufende Einnahmen/Ausgaben

Kapitalwert Alternative 2 (Summe der Barwerte) 24.979

Differenz Kapitalwerte zugunsten Alternative 2 1.404

Beispiel 2: Kapitalwertmethode (Kalkulationszinssatz 4%; Preisangaben 1994;
Auszahlungen positiv notiert; alle Zahlungen Ende des Jahres fällig)

Sofern die Miete zu Beginn des Monats fällig ist, ist der Barwert mittels des Kor-
rekturfaktors aus Tabelle 2.2 (hier 1,0217) anzupassen, so dass der Barwert der
Position Miete 2 835 TDM beträgt.
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5.3 Nutzwertanalyse

Die Angebote einer Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung von Textsys-
temen unterscheiden sich neben dem Preis auch hinsichtlich der Qualität der
Lösung. Die einzelnen Bewertungskriterien sind zu Hauptgruppen zusammen-
gefasst. Die Vergabe der Punkte in der Nutzwertbetrachtung erfolgt
unabhängig sowohl durch die zukünftigen Anwender wie auch durch den
Systembetreuer. Das Ergebnis zeigt die nachfolgende Nutzwertanalyse:

Kriterium Gewicht Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
(%) Punkte Teilnutzen Punkte Teilnutzen Punkte Teilnutzen

Qualität
der Hardware

Qualität
der Software

Dokumentation

Serviceleistung
des Bieters

25

50

15

10

8

8

9

5

200

400

135

50

8

4

6

7

200

200

90

70

10

6

5

9

250

300

75

90

Nutzwert 785 560 715

Beispiel 3.1: Nutzwertanalyse (Teilnutzen = Gewicht x Punkte)

Zusammen mit den Ergebnissen der Kostenvergleichsrechnung (Kosten je Ar-
beitsplatz) ergibt sich die Gesamtbeurteilung:

Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3

Kosten (DM)

Nutzwert (in Punkten)

6.150

785

5.998

560

7.500

715

Ergebnis Aus Kostengesichtspunkten heraus ist Angebot 2 am günstigsten. Dem Ent-
scheidungsträger wird vorgeschlagen, aufgrund der deutlich besseren Qualität
bei geringfügig höherem Preis Angebot 1 den Zuschlag zu geben.

Beispiel 3.2: Zusammenfassung der Kostenvergleichsrechnung mit der Nutzwertanalyse
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Anlagen

Ab-/Aufzinsungsfaktoren

Tabelle 1.1: Abzinsungsfaktoren

Kalkulationszinssatz

Jahre 3% 3,5% 4% 4,5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% 7,5% 8% 8,5% 9%

1 0,9709 0,9662 0,9615 0,9569 0,9524 0,9479 0,9434 0,9390 0,9346 0,9302 0,9259 0,9217 0,9174

2 0,9426 0,9335 0,9246 0,9157 0,9070 0,8985 0,8900 0,8817 0,8734 0,8653 0,8573 0,8495 0,8417

3 0,9151 0,9019 0,8890 0,8763 0,8638 0,8516 0,8396 0,8278 0,8163 0,8050 0,7938 0,7829 0,7722

4 0,8885 0,8714 0,8548 0,8386 0,8227 0,8072 0,7921 0,7773 0,7629 0,7488 0,7350 0,7216 0,7084

5 0,8626 0,8420 0,8219 0,8025 0,7835 0,7651 0,7473 0,7299 0,7130 0,6966 0,6806 0,6650 0,6499

6 0,8375 0,8135 0,7903 0,7679 0,7462 0,7252 0,7050 0,6853 0,6663 0,6480 0,6302 0,6129 0,5963

7 0,8131 0,7860 0,7599 0,7348 0,7107 0,6874 0,6651 0,6435 0,6227 0,6028 0,5835 0,5649 0,5470

8 0,7894 0,7594 0,7307 0,7032 0,6768 0,6516 0,6274 0,6042 0,5820 0,5607 0,5403 0,5207 0,5019

9 0,7664 0,7337 0,7026 0,6729 0,6446 0,6176 0,5919 0,5674 0,5439 0,5216 0,5002 0,4799 0,4604

10 0,7441 0,7089 0,6756 0,6439 0,6139 0,5854 0,5584 0,5327 0,5083 0,4852 0,4632 0,4423 0,4224

11 0,7224 0,6849 0,6496 0,6162 0,5847 0,5549 0,5268 0,5002 0,4751 0,4513 0,4289 0,4076 0,3875

12 0,7014 0,6618 0,6246 0,5897 0,5568 0,5260 0,4970 0,4697 0,4440 0,4199 0,3971 0,3757 0,3555

13 0,6810 0,6394 0,6006 0,5643 0,5303 0,4986 0,4688 0,4410 0,4150 0,3906 0,3677 0,3463 0,3262

14 0,6611 0,6178 0,5775 0,5400 0,5051 0,4726 0,4423 0,4141 0,3878 0,3633 0,3405 0,3191 0,2992

15 0,6419 0,5969 0,5553 0,5167 0,4810 0,4479 0,4173 0,3888 0,3624 0,3380 0,3152 0,2941 0,2745

16 0,6232 0,5767 0,5339 0,4945 0,4581 0,4246 0,3936 0,3651 0,3387 0,3144 0,2919 0,2711 0,2519

17 0,6050 0,5572 0,5134 0,4732 0,4363 0,4024 0,3714 0,3428 0,3166 0,2925 0,2703 0,2499 0,2311

18 0,5874 0,5384 0,4936 0,4528 0,4155 0,3815 0,3503 0,3219 0,2959 0,2720 0,2502 0,2303 0,2120

19 0,5703 0,5202 0,4746 0,4333 0,3957 0,3616 0,3305 0,3022 0,2765 0,2531 0,2317 0,2122 0,1945

20 0,5537 0,5026 0,4564 0,4146 0,3769 0,3427 0,3118 0,2838 0,2584 0,2354 0,2145 0,1956 0,1784

21 0,5375 0,4856 0,4388 0,3968 0,3589 0,3249 0,2942 0,2665 0,2415 0,2190 0,1987 0,1803 0,1637

22 0,5219 0,4692 0,4220 0,3797 0,3418 0,3079 0,2775 0,2502 0,2257 0,2037 0,1839 0,1662 0,1502

23 0,5067 0,4533 0,4057 0,3634 0,3256 0,2919 0,2618 0,2349 0,2109 0,1895 0,1703 0,1531 0,1378

24 0,4919 0,4380 0,3901 0,3477 0,3101 0,2767 0,2470 0,2206 0,1971 0,1763 0,1577 0,1412 0,1264

25 0,4776 0,4231 0,3751 0,3327 0,2953 0,2622 0,2330 0,2071 0,1842 0,1640 0,1460 0,1301 0,1160

26 0,4637 0,4088 0,3607 0,3184 0,2812 0,2486 0,2198 0,1945 0,1722 0,1525 0,1352 0,1199 0,1064

27 0,4502 0,3950 0,3468 0,3047 0,2678 0,2356 0,2074 0,1826 0,1609 0,1419 0,1252 0,1105 0,0976

28 0,4371 0,3817 0,3335 0,2916 0,2551 0,2233 0,1956 0,1715 0,1504 0,1320 0,1159 0,1019 0,0895

29 0,4243 0,3687 0,3207 0,2790 0,2429 0,2117 0,1846 0,1610 0,1406 0,1228 0,1073 0,0939 0,0822

30 0,4120 0,3563 0,3083 0,2670 0,2314 0,2006 0,1741 0,1512 0,1314 0,1142 0,0994 0,0865 0,0754

35 0,3554 0,3000 0,2534 0,2143 0,1813 0,1535 0,1301 0,1103 0,0937 0,0796 0,0676 0,0575 0,0490

40 0,3066 0,2526 0,2083 0,1719 0,1420 0,1175 0,0972 0,0805 0,0668 0,0554 0,0460 0,0383 0,0318

45 0,2644 0,2127 0,1712 0,1380 0,1113 0,0899 0,0727 0,0588 0,0476 0,0386 0,0313 0,0254 0,0207

50 0,2281 0,1791 0,1407 0,1107 0,0872 0,0688 0,0543 0,0429 0,0339 0,0269 0,0213 0,0169 0,0134

55 0,1968 0,1508 0,1157 0,0888 0,0683 0,0526 0,0406 0,0313 0,0242 0,0187 0,0145 0,0113 0,0087

60 0,1697 0,1269 0,0951 0,0713 0,0535 0,0403 0,0303 0,0229 0,0173 0,0130 0,0099 0,0075 0,0057

65 0,1464 0,1069 0,0781 0,0572 0,0419 0,0308 0,0227 0,0167 0,0123 0,0091 0,0067 0,0050 0,0037

70 0,1263 0,0900 0,0642 0,0459 0,0329 0,0236 0,0169 0,0122 0,0088 0,0063 0,0046 0,0033 0,0024
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Tabelle 1.2: Aufzinsungsfaktoren

Kalkulationszinssatz

Jahre 3% 3,5% 4% 4,5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% 7,5% 8% 8,5% 9%

1 1,0300 1,0350 1,0400 1,0450 1,0500 1,0550 1,0600 1,0650 1,0700 1,0750 1,0800 1,0850 1,0900

2 1,0609 1,0712 1,0816 1,0920 1,1025 1,1130 1,1236 1,1342 1,1449 1,1556 1,1664 1,1772 1,1881

3 1,0927 1,1087 1,1249 1,1412 1,1576 1,1742 1,1910 1,2079 1,2250 1,2423 1,2597 1,2773 1,2950

4 1,1255 1,1475 1,1699 1,1925 1,2155 1,2388 1,2625 1,2865 1,3108 1,3355 1,3605 1,3859 1,4116

5 1,1593 1,1877 1,2167 1,2462 1,2763 1,3070 1,3382 1,3701 1,4026 1,4356 1,4693 1,5037 1,5386

6 1,1941 1,2293 1,2653 1,3023 1,3401 1,3788 1,4185 1,4591 1,5007 1,5433 1,5869 1,6315 1,6771

7 1,2299 1,2723 1,3159 1,3609 1,4071 1,4547 1,5036 1,5540 1,6058 1,6590 1,7138 1,7701 1,8280

8 1,2668 1,3168 1,3686 1,4221 1,4775 1,5347 1,5938 1,6550 1,7182 1,7835 1,8509 1,9206 1,9926

9 1,3048 1,3629 1,4233 1,4861 1,5513 1,6191 1,6895 1,7626 1,8385 1,9172 1,9990 2,0839 2,1719

10 1,3439 1,4106 1,4802 1,5530 1,6289 1,7081 1,7908 1,8771 1,9672 2,0610 2,1589 2,2610 2,3674

11 1,3842 1,4600 1,5395 1,6229 1,7103 1,8021 1,8983 1,9992 2,1049 2,2156 2,3316 2,4532 2,5804

12 1,4258 1,5111 1,6010 1,6959 1,7959 1,9012 2,0122 2,1291 2,2522 2,3818 2,5182 2,6617 2,8127

13 1,4685 1,5640 1,6651 1,7722 1,8856 2,0058 2,1329 2,2675 2,4098 2,5604 2,7196 2,8879 3,0658

14 1,5126 1,6187 1,7317 1,8519 1,9799 2,1161 2,2609 2,4149 2,5785 2,7524 2,9372 3,1334 3,3417

15 1,5580 1,6753 1,8009 1,9353 2,0789 2,2325 2,3966 2,5718 2,7590 2,9589 3,1722 3,3997 3,6425

20 1,8061 1,9898 2,1911 2,4117 2.6533 2,9178 3,2071 3,5236 3,8697 4,2479 4,6610 5,1120 5,6044
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Barwert/Endwertfaktoren

Tabelle 2.1: Barwertfaktoren

Kalkulationszinssatz

Jahre 3% 3,5% 4% 4,5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% 7,5% 8% 8,5% 9%

1 0,9709 0,9662 0,9615 0,9569 0,9524 0,9479 0,9434 0,9390 0,9346 0,9302 0,9259 0,9217 0,9174

2 1,9135 1,8997 1,8861 1,8727 1,8594 1,8463 1,8334 1,8206 1,8080 1,7956 1,7833 1,7711 1,7591
3 2,8286 2,8016 2,7751 2,7490 2,7232 2,6979 2,6730 2,6485 2,6243 2,6005 2,5771 2,5540 2,5313
4 3,7171 3,6731 3,6299 3,5875 3,5460 3,5052 3,4651 3,4258 3,3872 3,3493 3,3121 3,2756 3,2397
5 4,5797 4,5151 4,4518 4,3900 4,3295 4,2703 4,2124 4,1557 4,1002 4,0459 3,9927 3,9406 3,8897
6 5,4172 5,3286 5,2421 5,1579 5,0757 4,9955 4,9173 4,8410 4,7665 4,6938 4,6229 4,5536 4,4859
7 6,2303 6,1145 6,0021 5,8927 5,7864 5,6830 5,5824 5,4845 5,3893 5,2966 5,2064 5,1185 5,0330
8 7,0197 6,8740 6,7327 6,5959 6,4632 6,3346 6,2098 6,0888 5,9713 5,8573 5,7466 5,6392 5,5348
9 7,7861 7,6077 7,4353 7,2688 7,1078 6,9522 6,8017 6,6561 6,5152 6,3789 6,2469 6,1191 5,9952

10 8,5302 8,3166 8,1109 7,9127 7,7217 7,5376 7,3601 7,1888 7,0236 6,8641 6,7101 6,5613 6,4177
11 9,2526 9,0016 8,7605 8,5289 8,3064 8,0925 7,8869 7,6890 7,4987 7,3154 7,1390 6,9690 6,8052
12 9,9540 9,6633 9,3851 9,1186 8,8633 8,6185 8,3838 8,1587 7,9427 7,7353 7,5361 7,3447 7,1607
13 10,6350 10,3027 9,9856 9,6829 9,3936 9,1171 8,8527 8,5997 8,3577 8,1258 7,9038 7,6910 7,4869
14 11,2961 10,9205 10,5631 10,2228 9,8986 9,5896 9,2950 9,0138 8,7455 8,4892 8,2442 8,0101 7,7862
15 11,9379 11,5174 11,1184 10,7395 10,3797 10,0376 9,7122 9,4027 9,1079 8,8271 8,5595 8,3042 8,0607
16 12,5611 12,0941 11,6523 11,2340 10,8378 10,4622 10,1059 9,7678 9,4466 9,1415 8,8514 8,5753 8,3126
17 13,1661 12,6513 12,1657 11,7072 11,2741 10,8646 10,4773 10,1106 9,7632 9,4340 9,1216 8,8252 8,5436
18 13,7535 13,1897 12,6593 12,1600 11,6896 11,2461 10,8276 10,4325 10,0591 9,7060 9,3719 9,0555 8,7556
19 14,3238 13,7098 13,1339 12,5933 12,0853 11,6077 11,1581 10,7347 10,3356 9,9591 9,6036 9,2677 8,9501
20 14,8775 14,2124 13,5903 13,0079 12,4622 11,9504 11,4699 11,0185 10,5940 10,1945 9,8181 9,4633 9,1285
21 15,4150 14,6980 14,0292 13,4047 12,8212 12,2752 11,7641 11,2850 10,8355 10,4135 10,0168 9,6436 9,2922
22 15,9369 15,1671 14,4511 13,7844 13,1630 12,5832 12,0416 11,5352 11,0612 10,6172 10,2007 9,8098 9,4424
23 16,4436 15,6204 14,8568 14,1478 13,4886 12,8750 12,3034 11,7701 11,2722 10,8067 10,3711 9,9629 9,5802
24 16,9355 16,0584 15,2470 14,4955 13,7986 13,1517 12,5504 11,9907 11,4693 10,9830 10,5288 10,1041 9,7066
25 17,4131 16,4815 15,6221 14,8282 14,0939 13,4139 12,7834 12,1979 11,6536 11,1469 10,6748 10,2342 9,8226
26 17,8768 16,8904 15,9828 15,1466 14,3752 13,6625 13,0032 12,3924 11,8258 11,2995 10,8100 10,3541 9,9290

27 18,3270 17,2854 16,3296 15,4513 14,6430 13,8981 13,2105 12,5750 11,9867 11,4414 10,9352 10,4646 10,0266
28 18,7641 17,6670 16,6631 15,7429 14,8981 14,1214 13,4062 12,7465 12,1371 11,5734 11,0511 10,5665 10,1161
29 19,1885 18,0358 16,9837 16,0219 15,1411 14,3331 13,5907 12,9075 12,2777 11,6962 11,1584 10,6603 10,1983
30 19,6004 18,3920 17,2920 16,2889 15,3725 14,5337 13,7648 13,0587 12,4090 11,8104 11,2578 10,7468 10,2737
35 21,4872 20,0007 18,6646 17,4610 16,3742 15,3906 14,4982 13,6870 12,9477 12,2725 11,6546 11,0878 10,5668
40 23,1148 21,3551 19,7928 18,4016 17,1591 16,0461 15,0463 14,1455 13,3317 12,5944 11,9246 11,3145 10,7574
45 24,5187 22,4955 20,7200 19,1563 17,7741 16,5477 15,4558 14,4802 13,6055 12,8186 12,1084 11,4653 10,8812
50 25,7298 23,4556 21,4822 19,7620 18,2559 16,9315 15,7619 14,7245 13,8007 12,9748 12,2335 11,5656 10,9617
55 26,7744 24,2641 22,1086 20,2480 18,6335 17,2252 15,9905 14,9028 13,9399 13,0836 12,3186 11,6323 11,0140
60 27,6756 24,9447 22,6235 20,6380 18,9293 17,4499 16,1614 15,0330 14,0392 13,1594 12,3766 11,6766 11,0480
65 28,4529 25,5178 23,0467 20,9510 19,1611 17,6218 16,2891 15,1280 14,1099 13,2122 12,4160 11,7061 11,0701
70 29,1234 26,0004 23,3945 21,2021 19,3427 17,7533 16,3845 15,1973 14,1604 13,2489 12,4428 11,7258 11,0844
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Tabelle 2.2: Korrekturfaktoren für Barwerte (i = Zinssatz p/100)

Sofern die laufenden Zahlungen nicht zum Ende des Jahres fällig sind, kann dies durch
Multiplikation des Barwertes mit einem Korrekturfaktor berücksichtigt werden:

Fälligkeit Korrekturfaktor z. B. 6 %

zu Beginn eines Jahres

zu Beginn eines Vierteljahres

Mitte jedes Vierteljahres

Ende jedes Vierteljahres

Beginn jeden Monats

Ende jeden Monats

1 + i

1 + 5/8i

1 + 1/2i

1 + 3/8i

1 + 13/24i

1 + 11/24i

1,06

1,0375

1,03

1,0225

1,0325

1,0275

Tabelle 2.3: Endwertfaktoren

Mit dem Endwertfaktor wird eine betragsgleiche laufende jährliche Zahlung auf ein zukünftiges
Jahr hin aufgezinst

Kalkulationszinssatz

Jahre 3% 3,5% 4% 4,5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% 7,5% 8% 8,5% 9%

l
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,0000
2,0300
3,0909
4,1836
5,3091
6,4684
7,6625
8,8923

10,1591
11,4639
12,8078
14,1920
15,6178
17,0863
18,5989
20,1569
21,7616
23,4144
25,1169
26,8704

1,0000
2,0350
3,1062
4,2149
5,3625
6,5502
7,7794
9,0517

10,3685
11,7314
13,1420
14,6020
16,1130
17,6770
19,2957
20,9710
22,7050
24,4997
26,3572
28,2797

1,0000
2,0400
3,1216
4,2465
5,4163
6,6330
7,8983
9,2142

10,5828
12,0061
13,4864
15,0258
16,6268
18,2919
20,0236
21,8245
23,6975
25,6454
27,6712
29,7781

1,0000
2,0450
3,1370
4,2782
5,4707
6,7169
8,0192
9,3800

10,8021
12,2882
13,8412
15,4640
17,1599
18,9321
20,7841
22,7193
24,7417
26,8551
29,0636
31,3714

1,0000
2,0500
3,1525
4,3101
5,5256
6,8019
8,1420
9,5491

11,0266
12,5779
14,2068
15,9171
17,7130
19,5986
21,5786
23,6575
25,8404
28,1324
30,5390
33,0660

1,0000
2,0550
3,1680
4,3423
5,5811
6,8881
8,2669
9,7216

11,2563
12,8754
14,5835
16,3856
18,2868
20,2926
22,4087
24,6411
26,9964
29,4812
32,1027
34,8683

1,0000
2,0600
3,1836
4,3746
5,6371
6,9753
8,3938
9,8975

11,4913
13,1808
14,9716
16,8699
18,8821
21,0151
23,2760
25,6725
28,2129
30,9057
33,7600
36,7856

1,0000
2,0650
3,1992
4,4072
5,6936
7,0637
8,5229

10,0769
11,7319
13,4944
15,3716
17,3707
19,4998
21,7673
24,1822
26,7540
29,4930
32,4101
35,5167
38,8253

1,0000
2,0700
3,2149
4,4399
5,7507
7,1533
8,6540

10,2598
11,9780
13,8164
15,7836
17,8885
20,1406
22,5505
25,1290
27,8881
30,8402
33,9990
37,3790
40,9955

1,0000
2,0750
3,2306
4,4729
5,8084
7,2440
8,7873

10,4464
12,2298
14,1471
16,2081
18,4237
20,8055
23,3659
26,1184
29,0772
32,2580
35,6774
39,3532
43,3047

1,0000
2,0800
3,2464
4,5061
5,8666
7,3359
8,9228

10,6366
12,4876
14,4866
16,6455
18,9771
21,4953
24,2149
27,1521
30,3243
33,7502
37,4502
41,4463
45,7620

1,0000
2,0850
3,2622
4,5395
5,9254
7,4290
9,0605

10,8306
12,7512
14,8351
17,0961
19,5492
22,2109
25,0989
28,2323
31,6320
35,3207
39,3230
43,6654
48,3770

1,0000
2,0900
3,2781
4,5731
5,9847
7,5233
9,2004

11,0285
13,0210
15,1929
17,5603
20,1407
22,9534
26,0192
29,3609
33,0034
36,9737
41,3013
46,0185
51,1601
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Formblätter

Kostenvergleichsrechnung

Kostenart 1.                           2.                           3.                           

1. Personalkosten

Durchschnittssätze

2. Sachkosten

Arbeitsplatzpauschale

3. Kalkulatorische Kosten

Abschreibungen

Zinsen

sonstige

4. Gemeinkosten

5. Summe (1.-4.)

Ergebnis
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Kapitalwertberechnung

Art der
Ein-/Auszahlungen

Zeit-
angabe

Abzinsungs-
jahre

Betrag
DM

Abzinsungs-/
Barwert-

faktor

Barwert
 Ende         

DM

A.

1.
einmalige
Einnahmen/Ausgaben

2.
laufende
Einnahmen/Ausgaben

Kapitalwert A.
(Summe der Barwerte)

B.

1.
einmalige
Einnahmen/Ausgaben

2.
laufende
Einnahmen/Ausgaben

Kapitalwert B.
(Summe der Barwerte)

Ergebnis
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Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften
zu § 44 BHO (ZBau) *)

*) Anmerkung: Die ZBau werden zur Zeit überarbeitet und in Kürze im GMBl neu veröffentlicht. Von
einem Abdruck wird deshalb abgesehen.

Die ZBau in der derzeit geltenden Fassung einschließlich Anlage, Anhang und Muster 1, 2 und 3 sind als
Anhang 20/6 der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen herausgegebenen
"Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzbau-
verwaltungen (RBBau)" abgedruckt.
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Grundsätze für Förderrichtlinien *)

*) Anmerkung: Die Grundsätze sind mit RdSchr. des BMF vom 20. September 1983 - II A 3 - H 1361 -
16/83 (MinBlFin 1983 S. 217), geändert durch RdSchr. des BMF vom 16. September 1996 - II A 3 -
H 1361 - 7/96 (GMBl 1996, S. 823), bekanntgegeben worden. An die Stelle der in den RdSchr. genann-
ten Vorläufigen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (Vorl. VV-BHO) sind die Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) vom 14. März 2001 (GMBl 2001,
S. 307) getreten.

I. Gliederungsschema
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

2. Gegenstand der Förderung

3. Zuwendungsempfänger

4. Zuwendungsvoraussetzungen

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7. Verfahren

8. In-Kraft-Treten

II. Erläuterungen zum Gliederungsschema

Die Förderrichtlinien müssen sich im Rahmen der Verwaltungsvorschriften zu
§ 44 BHO halten. Demgemäß sind nur förderungsspezifische Besonderheiten,
insbesondere Anweisungen zum Verfahren, notwendige Ergänzungen zu den VV
und - nur soweit unumgänglich - von den VV abweichende Vorschriften in den
Richtlinien zu regeln.

Durch die Vorgabe eines Gliederungsschemas sollen die Richtlinien vereinheit-
licht, gestrafft und Aufstellung, Überprüfung und ggf. Berichtigung vereinfacht
werden.

Zu 1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Da die im Haushaltsplan ausgewiesene Zweckbestimmung einschließlich der Er-
läuterung die Zielsetzung, die mit dem Einsatz von Bundesmitteln verfolgt wird,
nicht selten unvollständig umschreibt, ist es erforderlich, dass der Zuwendungs-
zweck erläutert wird. Die Erläuterung sollte knapp und aussagefähig sein.

Beispiel:
Der Bund gewährt (nach § ... des Gesetzes ...) nach Maßgabe dieser Richtlinien
und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO Zuwendungen für ...

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht.
Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
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Zu 2. Gegenstand der Förderung

Hier ist anzugeben, welche Maßnahmen im Einzelnen gefördert werden sollen. Da
Förderungsgegenstand und Förderungsziel nicht selten übereinstimmen, kann
dieser Abschnitt entfallen, wenn die Maßnahmen bereits unter Nr. 1 erfasst werden
können. Negativabgrenzungen sollten nach Möglichkeit vermieden werden.

Zu 3. Zuwendungsempfänger

Jede Förderrichtlinie soll den Kreis der Zuwendungsempfänger abschließend
bezeichnen. Der Zuwendungsempfänger ist der Begünstigte der Zuwendung. Es
kann sich dabei um natürliche oder juristische Personen handeln. Soll der Zuwen-
dungsempfänger die Zuwendung an Dritte weiterleiten, sind die von der Bewilli-
gungsbehörde zu beachtenden Verfahrensvorschriften in der Förderrichtlinie näher
auszugestalten.

Zu 4. Zuwendungsvoraussetzungen

Die zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen sind in VV Nr. 1 zu § 44
BHO geregelt. In die Förderrichtlinien sind nur die Voraussetzungen aufzunehmen,
die zusätzlich oder abändernd zu beachten sind. Bei der Aufnahme von zusätzlichen
Bewilligungsvoraussetzungen ist ein strenger Maßstab anzulegen, um ein Übermaß
an Detailregelungen zu vermeiden.

Zu 5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Hier sind festzulegen:

5.1 Zuwendungsart

Institutionelle Förderung, Projektförderung.

5.2 Finanzierungsart

- Teilfinanzierung

. Anteilfinanzierung

. Fehlbedarfsfinanzierung

. Festbetragsfinanzierung

- Vollfinanzierung

Da die Zuwendungspraxis gezeigt hat, dass eine einheitliche Entschei-
dungspraxis nur gewährleistet ist, wenn die Finanzierungsart in der Förder-
richtlinie vorgegeben ist, ist die Finanzierungsart in der Richtlinie zu bezeichnen.
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5.3 Finanzierungsform

Hier ist festzulegen, ob die Zuwendung als

- Zuschuss (eventuell bedingt rückzahlbar) oder

- Darlehen (unbedingt oder bedingt rückzahlbar)

gewährt werden soll. Sollen die Zuwendungen als Darlehen gewährt werden,
müssen die Darlehenskonditionen in der Förderrichtlinie festgelegt werden.

5.4 Bemessungsgrundlage

Um eine einheitliche Entscheidungspraxis sicherzustellen, sind in der Förder-
richtlinie die zuwendungsfähigen Ausgaben möglichst konkret zu bezeichnen.
Negativkataloge sollten nur dann Aufnahme finden, wenn dies unumgänglich
ist. Bei der Förderung von Hochbaumaßnahmen sind die Kostengruppen der
DIN 276 der Bemessung zugrunde zu legen; einzelne Kostengruppen können
von der Förderung ausgeschlossen werden.

Zu 6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Unter diesem Abschnitt sind vornehmlich die Nebenbestimmungen zu kon-
kretisieren, die förderungsspezifischer Natur sind und als besondere Neben-
bestimmungen in den jeweiligen Zuwendungsbescheid aufzunehmen sind (vgl.
VV Nr. 5.2 zu § 44 BHO).

6.2 Die Bewilligungsbehörde lässt auf Antrag des Zuwendungsempfängers die
Verwendung anderer zur Erreichung des Zuwendungszwecks gleichwertiger
Standards zu, soweit diese wirtschaftlich sind. Die für die Beurteilung des
Antrags erforderlichen Angaben sind diesem beizufügen.

Zu 7. Verfahren

Die Förderrichtlinien sollten das Verfahren wie folgt regeln:

7.1 Antragsverfahren

- Antragstellung (z.B. Muster, Termine)

- Antragsweg (z.B. fachliche Beteiligung anderer Stellen)

- Antragsunterlagen (z.B. Umfang der Antragsunterlagen).

7.2 Bewilligungsverfahren

In den Förderrichtlinien sind nur die von den VV zu § 44 BHO abweichenden
oder sie ergänzenden Regelungen aufzunehmen (z.B. Bewilligungsbehörden,
Muster für Zuwendungsbescheide).

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Abweichungen von den VV zu § 44 BHO können nur in begründeten Fällen
zugelassen werden.
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7.4 Verwendungsnachweisverfahren

Abweichungen von den VV zu § 44 BHO können nur in begründeten Fällen
zugelassen werden.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

Hier ist regelmäßig folgende »Standardklausel« aufzunehmen:

»Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV zu § 44 BHO sowie §§ 48 bis 49 a Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG), soweit nicht in diesen Förderrichtlinien
Abweichungen zugelassen worden sind.«

Zu 8. In-Kraft-Treten

In der Förderrichtlinie ist anzugeben, wann sie in Kraft tritt.
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Geldversorgung von Zuwendungsempfängern und Bundesmittel verwal-
tenden Stellen außerhalb der Bundesverwaltung;
Neufassung der bisherigen Abrufrichtlinien *)

- RdSchr. d. BMF vom 1. Oktober 1997 - II A 6 - H 2074 - 2/97 -
(GMBI 1997, S. 569)

Bezug: RdSchr. d. BMF vom 27. 9. und 24. 10. 1996 - II A 6 - H 2074 - 2/96 -

Die Abrufrichtlinien vom September 1996 (GMBl Nr. 39, Seite 823 vom
14. November 1996) werden mit Wirkung ab 1. Januar 1998 dahingehend geändert,
dass anordnende Stellen den Zuwendungsempfängern/Abrufermächtigten keine
Ermächtigungsschreiben mehr zu erteilen brauchen.

Auf die Erteilung von Ermächtigungsschreiben kann verzichtet werden, da die Praxis
gezeigt hat, dass der ursprünglich beabsichtigte zusätzliche Kontrollzweck durch
die Bundeskassen und die Landeszentralbanken nicht mehr zeitgerecht ist.
Einerseits nimmt das Haushalts-, Kassen- und Rechnungssystem des Bundes
bereits eine Verfügbarkeitsprüfung vor und andererseits können Gelder an
Zuwendungsempfänger und Abrufermächtigte überwiesen werden, ohne dass die
kontoführenden Stellen sich verbindlich bereit erklären, auf Ermächtigungsschreiben
abgerufene Beträge abzuschreiben.

Eine Ausfertigung der überarbeiteten Abrufrichtlinien einschließlich Anlagen ist
diesem Schreiben beigefügt.

Im Einzelfall nach Nr. 5 der Abrufrichtlinien zugelassene Ausnahmeregelungen sind
weiterhin gültig.

Meine Rundschreiben vom 27. September und 24. Oktober 1996 hebe ich mit
Wirkung zum 31. Dezember 1997 auf.

Oberste Bundesbehörden
Zum Geschäftsbereich
des Bundesministeriums der Finanzen
gehörende Dienststellen
nachrichtlich:
Oberste Finanzbehörden der Länder
Vertretungen der Länder beim Bund
Bundeskassen
Bundeshauptkasse

*) Anmerkung: Die Abrufrichtlinien vom 1. Oktober 1997 werden zur Zeit überarbeitet. Bis zur Inkraft-
setzung der neuen Abrufrichtlinien gilt in Bezug auf VV Nrn. 7.4, 8.2.5 und 8.7 zu § 44 BHO das bisherige
Verfahren.
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Richtlinien zur Auszahlung von Bundesmitteln an Zuwendungsempfänger
und an Bundesmittel verwaltende Stellen außerhalb der Bundesverwaltung
im Abrufverfahren (Abrufrichtlinien) *)

*) Anmerkung: Die Anlagen sind nicht mit abgedruckt.

1 Anschluss von Zuwendungsempfängern an das Abrufverfahren

1.1 Zuwendungsempfänger sollen ermächtigt werden, sich durch selbständigen
Geldabruf mit den erforderlichen Bundesmitteln zu versorgen. Für den An-
schluss ist durch die zuständige oberste Bundesbehörde zu prüfen, ob der
Zuwendungsempfänger den Geldabruf ordnungs- und pflichtgemäß unter Be-
achtung der nachfolgenden Bestimmungen, insbesondere der Nr. 2.2.1, vor-
nehmen kann und ob es gesichert erscheint, dass dem Bund durch den selb-
ständigen Geldabruf kein Nachteil entsteht.

1.2 Die zuständige oberste Bundesbehörde beantragt beim Bundesministerium
der Finanzen (Referat II A 6) den Anschluss des Zuwendungsempfängers an
das Abrufverfahren. In dem Antrag legt sie dar, dass aufgrund ihrer Prüfun-
gen der personellen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Zuwendungs-
empfängers die Voraussetzungen für den Geldabruf gegeben sind und die
Einhaltung der Bestimmungen durch den Zuwendungsempfänger erwartet
werden kann. Sie teilt dem Bundesministerium der Finanzen außerdem die
für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zuständige Dienststelle (anord-
nende Stelle) sowie die für den Zuwendungsempfänger zuständige LZB-
Zweiganstalt und die ihm von dieser zugeteilte Giro-Kontonummer mit.

1.3 Das Bundesministerium der Finanzen lässt die Teilnahme des Zuwendungs-
empfängers am Abrufverfahren zu und bestimmt dabei die Bundeskasse, zu
deren Lasten die Bundesmittel abzurufen sind. Die Zulassung wird der an-
tragstellenden obersten Bundesbehörde und der betreffenden Bundeskasse
mitgeteilt.

1.4 Die Bundeskasse unterrichtet die ihr Girokonto führende LZB-Zweiganstalt,
die ihrerseits die für den Zuwendungsempfänger zuständige LZB-Zweig-
anstalt informiert, falls diese nicht mit der für die Bundeskasse zuständigen
LZB-Zweiganstalt identisch ist.

2 Abwicklung der Abrufe von Zuwendungsempfängern

2.1 Verfahren bei der anordnenden Stelle

2.1.1 Die anordnende Stelle richtet im automatisierten Verfahren für das
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes unter einer ihrer
Titelverwalternummern für den Zuwendungsempfänger Titelkonten oder
entsprechend ihrem Informationsbedarf Objekt-/Unterobjektkonten ein, auf
denen die abgerufenen Beträge gebucht werden sollen. Bei der
Kontoeinrichtung und -führung sind die für das automatisierte Verfahren
erlassenen Verfahrensrichtlinien zu beachten.
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2.1.2 Die anordnende Stellte teilt dem Zuwendungsempfänger mit, welches Sach-
buchkonto (Bewirtschafternummer und Titel-, Objekt- oder Unterobjektkonto-
nummer) zur Buchung der Abrufe eingerichtet wurde und wie die für den Ein-
zelnachweis erforderlichen »Belege zur Leistung und Buchung einer Aus-
zahlung - M 03 - « (Anlage 1) erstellt werden (s. a. Nr. 2.2.3). In Feld 3 des
Vordrucks M 03 ist der Verarbeitungsschlüssel immer zu »51106« zu ergän-
zen.

2.1.3 Nach dem Anschluss des Zuwendungsempfängers an das Abrufverfahren
bzw. jeweils zum Beginn eines Haushaltsjahres erteilt die anordnende Stelle
der zuständigen Bundeskasse über die Zuwendung eine »Anordnung zur
Buchung von Auszahlungen im Abrufverfahren - F 35 - « (Anlage 2). Die
Auszahlungsanordnung - F 35 - ist über den Betrag zu erteilen, der für ein
Haushaltsjahr oder zur Durchführung einer Maßnahme (längstens bis zum
Ende des Haushaltsjahres) bewilligt worden ist.

2.1.4 Gleichzeitig mit der Erteilung der Auszahlungsanordnung - F 35 - weist die
anordnende Stelle den Jahresbetrag dem nach Nr. 2.1.1 eingerichteten
Konto zu (Vordruck E 02) und legt diesen Betrag mit dem Vordruck F 02 fest.
Die Erstschriften der Vordrucke sind zusammen mit der Erstschrift der Aus-
zahlungsanordnung - F 35 - der zuständigen Bundeskasse zu übersenden.
Notwendige Aufhebungen von festgelegten Mitteln sind mit dem Vordruck
F 02 durchzuführen.

2.1.5 Mittelzuweisungen, Mittelrückrufe, Festlegungen und notwendige Aufhebun-
gen können auch im Bildschirm-Dialogverfahren vorgenommen werden.

2.1.6 Die anordnende Stelle prüft anhand der Kontoauszüge bzw. im Bildschirm-
Dialogverfahren, ob der Zuwendungsempfänger den Abruf bedarfsgerecht
(Nr. 2.2.1) vorgenommen hat. Ergeben sich Anhaltspunkte, dass er die Abruf-
richtlinien nicht beachtet hat, so veranlasst die anordnende Stelle den Wider-
ruf der Zulassung des Zuwendungsempfängers zur Teilnahme am Abrufver-
fahren durch das Bundesministerium der Finanzen.

2.1.7 Am Ende des Haushaltsjahres bzw. nach Abschluss einer Maßnahme ist
jede Auszahlungsanordnung - F 35 - durch einen Nachtrag - F 35 A - (An-
lage 3) zu ergänzen, wenn der Gesamtbetrag der abgerufenen Beträge nicht
mit der bei der zuständigen Bundeskasse vorliegenden Auszahlungsanord-
nung übereinstimmt. Der abgerufene Gesamtbetrag ist hierzu anhand der
Kontoauszüge bzw. im Dialogverfahren zu ermitteln.

2.1.8 Dem Nachtrag fügt die anordnende Stelle einen am Ende des Haushaltsjah-
res oder der Maßnahme erstellten Kontoauszug des entsprechenden Sach-
buchkontos bei. Die darin als ausgezahlt gebuchten Beträge müssen mit dem
»Gesamtbetrag« in der Auszahlungsanordnung - F 35 - oder im Nachtrag -
 F 35 A - übereinstimmen.

2.1.9 Die eingerichteten Konten (Titel-, Objekt- bzw. Unterobjektkonten) werden
automatisch in das neue Haushaltsjahr übernommen und können bei andau-
ernder Bewilligung des Abrufverfahrens weiter genutzt werden. Die anord-
nende Stelle legt die Konten bei Widerruf der Abrufermächtigung ggf. still.
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2.2 Verfahren beim Zuwendungsempfänger

2.2.1 Der Zuwendungsempfänger darf Bundesmittel nur am Tage des Bedarfs
und nur insoweit in Anspruch nehmen, als sie für fällige Zahlungen benötigt
werden. Dabei sind die sonstigen Auflagen der obersten Bundesbehörde und
der anordnenden Stelle zur Inanspruchnahme zu beachten.

Sofern Bundesmittel in einer Höhe von mehr als 99 999 DM in Anspruch
genommen werden sollen, ist die Bundeskasse, zu deren Lasten die
Inanspruchnahme erfolgt, rechtzeitig, mindestens aber am Tag vor der
Einreichung des Verstärkungsauftrages (Nr. 2.2.4) telefonisch oder per
Telefax über die Höhe der erfolgenden Verstärkung zu unterrichten.

2.2.2 Ggf. aus verschiedenen Haushaltsstellen erforderliche Beträge sind zu einer
Abrufsumme zusammenzufassen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die
Teilbeträge je Haushaltsstelle im Rahmen des erteilten Zuwendungsbe-
scheides halten.

2.2.3 Der Zuwendungsempfänger trägt die für die Sachbuchung bei der Bundes-
kasse benötigten Daten entsprechend der Anzahl der betroffenen Buchungs-
stellen in einen bzw. mehrere Buchungsbelege - M 03 - (Anlage 1, vgl.
Nr. 2.1.2) ein.

2.2.4 Der bei der LZB-Zweiganstalt einzureichende Verstärkungsauftrag (Bundes-
bankvordruck Nr. 4200) ist auf die Summe aller M 03-Belege eines Abruf-
tages auszustellen und mindestens von einem für das Girokonto Zeich-
nungsberechtigten zu unterschreiben. Die M 03-Belege sind einer Kopie des
Verstärkungsauftrages nachzuheften und spätestens am Tage des Abrufs
unmittelbar der zuständigen Bundeskasse zu übersenden.

2.2.5 Auf der Rückseite des Verstärkungsauftrages dürfen Hinweise für die haus-
haltsmäßige Buchung bei der Bundeskasse nicht angebracht werden. Die
dafür auf der Vorderseite vorgesehenen beiden Zeilen sind wie folgt auszu-
füllen:

Zeile 1: »ABRUF BEI BUKA X - - - - - - X«

Zeile 2: - Bezeichnung des Zuwendungsempfängers oder Bewirtschafter-Nr. -

2.2.6 Der Zuwendungsempfänger hat den Verstärkungsauftrag bei seiner LZB-
Zweiganstalt am Tage des Bedarfs bis jeweils 9.00 Uhr vormittags zur
sofortigen Gutschrift auf sein Girokonto einzureichen.

2.2.7 Verstärkungsaufträge berechtigen nicht zu unmittelbaren Barabhebungen,
sondern ausschließlich zur Verstärkung des Girokontos des Zuwendungs-
empfängers.

2.2.8 Im Monat Dezember darf von den Regelungen des Abrufverfahrens nur bis
zum letzten Werktag vor dem 31. Dezember Gebrauch gemacht werden.
Belege zur Leistung und Buchung einer Auszahlung - M 03 - sind der zu-
ständigen Bundeskasse am Tage des Abrufs unmittelbar zu übersenden (Nr.
2.2.4) und in der letzten Dezemberdekade zusätzlich vorab per Telefax zu
übermitteln.
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2.2.9 Werden Bundesmittel für Darlehen im Abrufverfahren in Anspruch
genommen, darf abweichend von Nr. 2.2.8 von den Regelungen des
Abrufverfahrens nur bis zum 20. Dezember Gebrauch gemacht werden. Der
Geldbedarf für die Zeit vom 21. bis 31. Dezember kann - soweit die Mittel mit
Sicherheit in dieser Zeit benötigt werden - bereits am 20. Dezember (ist
dieser Tag ein Samstag oder Sonntag, am vorhergehenden Werktag)
abgerufen werden.

2.3 Verfahren bei der LZB-Zweiganstalt

2.3.1 Die LZB-Zweiganstalt verstärkt, sofern ihr ein ordnungsgemäß ausgefüllter
Verstärkungsauftrag (Bundesbankvordruck Nr. 4200) vorgelegt wird, das
Girokonto des Zuwendungsempfängers zu Lasten des Kontos des
Bundeskasse.

2.4 Verfahren bei der Bundeskasse

2.4.1 Die Bundeskasse hält die Kopie des Verstärkungsauftrages mit den
nachgehefteten M 03-Belegen zurück, bis die Lastschrift auf ihrem LZB-
Kontoauszug erscheint und gibt die M 03-Belege dann sofort zur
Sachbuchung.

2.4.2 Die M 03-Belege sind bei der zugehörigen Auszahlungsanordnung - F 35 -
abzulegen. Diese Auszahlungsanordnung wird für das automatisierte
Verfahren nicht erfasst, erhält jedoch die »Belegnummer der Kasse« des
ersten beigefügten M 03-Beleges. Der Nachtrag - F 35 A - wird ebenfalls
nicht erfasst. Er erhält die gleiche Belegnummer wie die zugehörige
Auszahlungsanordnung - F 35 - und ist mit dieser zu verbinden.

3 Widerruf der Abrufermächtigung für Zuwendungsempfänger

3.1 Die oberste Bundesbehörde teilt dem Bundesministerium der Finanzen un-
verzüglich mit, wenn ein Zuwendungsempfänger von ihr keine Zuwendungen
mehr erhält. Das Bundesministerium der Finanzen unterrichtet sogleich die
jeweilige LZB-Zweiganstalt und die zuständige Bundeskasse, dass die Ab-
rufermächtigung des Zuwendungsempfängers erloschen ist. Die für die Bun-
deskasse zuständige LZB-Zweiganstalt veranlasst in diesem Falle die Ein-
ziehung der beim Zuwendungsempfänger noch vorhandenen Verstärkungs-
aufträge.

3.2 Die Abrufermächtigung bleibt jedoch bestehen, wenn der Zuwendungsemp-
fänger noch für Zuwendungen einer anderen obersten Bundesbehörde weiter
abrufen kann.

4 Geltung für andere Stellen außerhalb der Bundesverwaltung

Die Nummern 1 bis 3 gelten entsprechend für andere Stellen außerhalb der
Bundesverwaltung, die Bundesmittel verwalten (§ 44 Abs. 2 BHO).

5 Ausnahmeregelungen

Das Bundesministerium der Finanzen kann in begründeten Einzelfällen
Abweichungen von den vorstehenden Richtlinien zulassen.
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Einstellung und Versetzung von Beamten und Richtern in den Bundes-
dienst sowie Übernahme von Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit in die
Bundeswehr;
Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen nach § 48 BHO und
§ 115 Satz 1 BHO

- RdSchr. d. BMF vom 23. März 1995 - II A 2 - H 1224 - 5/95 -
(GMBI 1996, S. 79)

Nach § 48 BHO bedarf die Einstellung und Versetzung von Beamten in den
Bundesdienst (Übernahme) meiner Einwilligung, wenn der Bewerber ein allgemein
festzusetzendes Lebensalter überschritten hat.

I. Grundsatz

Als Lebensalter, bei dessen Überschreitung meine Einwilligung bei der
Übernahme eines Bewerbers in das Bundesbeamtenverhältnis nach § 48 BHO
notwendig ist, setze ich das vollendete 40. Lebensjahr fest. Diese Regelung
findet gemäß § 115 Satz 1 BHO insbesondere auf die Übernahme von Personen
in das Soldatenverhältnis entsprechende Anwendung.

Soweit meine Mitwirkung bei der Übernahme eines Bewerbers nicht vorgesehen
ist, bitte ich, auch künftig auf einen angemessenen gestaffelten Altersaufbau in
den Dienstzweigen der Bundesverwaltung und der Bundeswehr zu achten. Nur
auf diese Weise wird in der Personalwirtschaft dem Gesichtspunkt einer
geordneten und leistungsfähigen Verwaltung unter Beachtung der Grundsätze
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit Rechnung getragen.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung erteile ich bis auf weiteres die nach
§ 48 BHO erforderliche Einwilligung mit Ausnahme der Fälle, in denen Personen

a) nach Vollendung des 40. Lebensjahres in das Beamtenverhältnis als Polizei-
vollzugsbeamter oder in das Soldatenverhältnis,

b) im Übrigen nach Vollendung des 50. Lebensjahres

übernommen werden sollen und im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 107 b Abs. 1 BeamtVG erteile ich
meine Einwilligung nach § 48 BHO, wenn die Übernahme vor Vollendung des 55.
Lebensjahres vorgenommen wird und die Übernahme nicht auf einen
Dienstposten vorgesehen ist, der eine Versorgungslastbeteiligung des
abgebenden Dienstherrn nach § 107 b Abs. 3 BeamtVG bei Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand ausschließt.

Meine Einwilligung ist vor der Übernahme in den Bundesdienst einzuholen.
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II. Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben

1. Der Übernahme von Personen in das Beamtenverhältnis, die das 50. Le-
bensjahr vollendet haben, stimme ich allgemein zu, soweit diese Personen

a) aus dem Dienstbereich einer bundesunmittelbaren Körperschaft, Anstalt
oder Stiftung des öffentlichen Rechts (mittelbare Bundesbeamte) in den
Dienstbereich des Bundes versetzt werden,

b) aus einem Richterverhältnis zum Bund in ein Beamtenverhältnis zum
Bund berufen werden,

c) mit der Ernennung zum Beamten nach § 125 Beamtenrechtsrahmen-
gesetz aus einem Dienstverhältnis zum Bund als Berufssoldaten
entlassen sind,

d) das 62. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und bereits auf Grund
des BeamtVG, SVG oder BPolBG Anspruch auf Alters- und Hinterblie-
benenversorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsät-
zen zu Lasten des Bundes haben.

In den Fällen des Buchstaben d) gilt die Zustimmung nur dann als erteilt,
wenn das für den Bewerber vorgesehene Amt einer niedrigeren, der
gleichen oder einer entsprechenden Laufbahngruppe angehört wie das
Amt, aus dem er zuletzt Dienstbezüge erhalten hat.

Bei Bewerbern, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und die Vorausset-
zungen nach Buchstaben a) bis d) nicht erfüllen, ist meine Einwilligung im
Einzelfall erforderlich.

2. Der Übernahme von Bewerbern in das Bundesbeamtenverhältnis, die das
50. Lebensjahr vollendet haben und bei denen die Voraussetzungen des
§ 107 b BeamtVG nicht vorliegen, kann grundsätzlich nicht zugestimmt
werden. Ausnahmen sind nur gerechtfertigt, wenn bei einem außerordent-
lichen Mangel an geeigneten jüngeren Bewerbern unter Berücksichtigung
aller Umstände, insbesondere auch der entstehenden Versorgungslasten,
die Übernahme offensichtlich einen erheblichen Vorteil für den Bund be-
deutet oder die Ablehnung der Übernahme zu einer erheblichen Schädi-
gung der Bundesinteressen führen könnte. Hierbei ist auch auf eine ausge-
wogene Altersstruktur des Behördenpersonals zu achten.

Der Übernahme von Bewerbern, die das 55. Lebensjahr vollendet haben,
wird nur in besonders begründeten Einzelfällen zugestimmt.

III. Polizeivollzugsbeamte

1. Die Einwilligung nach § 48 BHO wird allgemein erteilt zur Übernahme als
Polizeivollzugsbeamte im Bundesministerium des Innern sowie im Bundes-
kriminalamt oder als Beamte des Ordnungsdienstes der Verwaltung des
Deutschen Bundestages (§ 1 Abs. 2 Bundespolizeibeamtengesetz) für Be-
werber, die das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

2. Für Personen, die das 40. Lebensjahr, im Falle der Nr. 1 das 45. Lebens-
jahr vollendet haben, findet Abschnitt II. Nr. 1 dieses Rundschreibens mit
der Maßgabe Anwendung, dass die Zustimmung unter der Voraussetzung
des Buchstaben d) für Beamte des Bundesgrenzschutzes, die das 52. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, allgemein erteilt wird.
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IV. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit

Die nach §§ 115 Satz 1, 48 BHO erforderliche Einwilligung zur Übernahme in
das Soldatenverhältnis wird für die Personen allgemein erteilt,

1. die mit der Ernennung zum Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit nach
§ 125 Beamtenrechtsrahmengesetz aus dem Bundesbeamtenverhältnis
entlassen sind,

2. deren Diensterwartung mehr als drei Jahre beträgt und die bereits auf
Grund des BeamtVG, SVG oder BPolBG Anspruch auf Alters- oder Hinter-
bliebenenversorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsät-
zen zu Lasten des Bundes haben.

Im Übrigen bedarf die Übernahme von Bewerbern, die das 40. Lebensjahr
vollendet haben, in das Soldatenverhältnis meiner Einwilligung, die nur unter
den in Abschnitt II. Nr. 2 angegebenen Voraussetzungen erteilt werden kann.

V. Richter

Nach § 48 i.V.m. § 115 BHO ist meine Einwilligung nur zur Übernahme von
Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, in das Richterverhältnis
beim Bund bei einem der Bundesgerichte nach Artikel 96 Abs. 1, 2 und 4 GG
erforderlich.

Mein Rundschreiben vom 26. August 1970 - II A 2 - H 1224 - 8/70 - wird durch die
vorstehende Regelung ersetzt und damit aufgehoben.
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Verbindlichkeit des Stellenplans für Angestellte

- RdSchr. d. BMF vom 2. Januar 1973 - II A 4 - BA 3600 - 45/72 - in der Fassung vom
8. Oktober 1993 - II A 4 - BA 3600 - 4/93 -

I. Nach dem Haushaltsgesetz ist der sich aus den Erläuterungen zu Titel 425 01
ergebende Stellenplan für Angestellte verbindlich; Abweichungen bedürfen der
vorherigen Zustimmung des BMF.

Hiernach dürfen Angestellte nur eingestellt werden, wenn besetzbare Stellen der
in Betracht kommenden Vergütungsgruppen zur Verfügung stehen oder Ab-
weichungen vom Stellenplan allgemein (vgl. Abschnitt II) oder im Einzelfall zu-
gestimmt worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Angestellten höherwertige
Tätigkeiten übertragen werden sollen und dadurch tarifrechtliche Ansprüche auf
Höhergruppierung begründet werden; eine nur vorübergehende Übertragung
höherwertiger Tätigkeiten (§ 24 BAT) begründet keinen Anspruch auf Höher-
gruppierung und ist daher unabhängig vom Stellenplan zulässig.

II. Abweichungen vom Stellenplan für Angestellte, die sich aus nachstehenden
Grundsätzen ergeben, hat der BMF allgemein zugestimmt:

1.1 Eine Stelle darf grundsätzlich nur mit einem Angestellten der
entsprechenden Vergütungsgruppe besetzt werden.

1.2 Die Besetzung einer Stelle mit mehreren teilzeitbeschäftigten Angestellten
ist zulässig. Die arbeitsvertragliche Gesamtarbeitszeit dieser Angestellten
darf die regelmäßige Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Angestellten nicht
übersteigen.

1.3 Die Besetzung einer Stelle mit einem Angestellten einer niedrigeren
Vergütungsgruppe ist zulässig. Mit einem Angestellten einer höheren
Vergütungsgruppe darf eine Stelle nur nach Maßgabe der Nr. 5 besetzt
werden. Sätze 1 und 2 gelten auch im Rahmen der Nr. 1.2.

2 Eine Stelle, aus der keine Vergütung gezahlt wird, darf für eine Ersatzkraft
in Anspruch genommen werden.

3 Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Planstellen für Angestellte
vgl. Vorl. VV Nr. 2 zu § 49.

4 Sind besetzbare Stellen oder Planstellen nicht vorhanden, dürfen im
Rahmen der bei Tit. 425 01 zur Verfügung stehenden Ausgaben zusätz-
liche Angestellte nur beschäftigt werden, wenn sichergestellt ist, dass sie
spätestens 6 Monate nach Beginn der Beschäftigung auf eine besetzbare
Stelle oder Planstelle übernommen werden. Soweit insgesamt in einem
Ressortbereich die Pflichtquote gem. § 5 Absatz 1 Schwerbehinderten-
gesetz noch nicht erreicht ist, beträgt bei der Neueinstellung von Schwer-
behinderten oder ihnen gleichgestellten Behinderten die Vorgriffsfrist ein
Jahr. Die Vorlesekraft für einen Blinden und die besondere Hilfskraft für
einen sonstigen Schwerbehinderten i.S. von § 6 Abs. 1 Ziffer 1 Buch-
stabe a Schwerbehindertengesetz dürfen bis zur Bewilligung einer ent-
sprechenden Stelle durch den Haushaltsgesetzgeber außerhalb des
Stellenplans beschäftigt werden.
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5 Angestellte, die ohne Änderung ihrer Tätigkeit ausschließlich wegen
Ablaufs einer für die einzelnen Vergütungsgruppen tariflich besonders
festgesetzten Zeit höhergruppiert werden, sind weiterhin auf ihren
bisherigen Stellen in der niedrigeren Vergütungsgruppe zu führen (vgl.
auch Nr. 9.2.9 HRB).

6 In den Fällen des § 1 Abs. 2 BAT dürfen Arbeiter im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Ausgaben auch dann in das Angestelltenverhältnis
übernommen werden, wenn besetzbare Stellen oder Planstellen nicht vor-
handen sind; Voraussetzung hierfür ist, dass sie nicht höher als in Vergü-
tungsgruppe IX a BAT eingruppiert werden. Diese Angestellten sind so-
lange auf ihren bisherigen Arbeiterstellen zu führen, bis sie in ent-
sprechende Stellen für Angestellte übernommen werden.

III. Andere Abweichungen vom Stellenplan bedürfen im Einzelfall der vorherigen
Zustimmung des BMF. Das gilt bei Höhergruppierungen auch dann, wenn sie
damit begründet werden, dass den Angestellten auf Grund bisheriger oder
neuer Tarifverträge ein Anspruch darauf zustehe. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Zustimmung bei Höhergruppierungen nur erforderlich ist, wenn be-
setzbare Stellen der in Betracht kommenden Vergütungsgruppen nicht vorhan-
den sind und die in Abschnitt II genannten Voraussetzungen für Abweichungen
vom Stellenplan nicht vorliegen.

IV. Für die Überwachung der Stellen sind die für die Überwachung von Planstellen
geltenden Bestimmungen sinngemäß anzuwenden.
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Richtlinie des BMF nach § 56 Abs. 2 BHO

vom 3. Dezember 1987
(MinBlFin 1987 S. 410)

Bei Zahlungen vor Fälligkeit an den Bund dürfen marktübliche Skonti in den Fällen
gewährt werden, in denen der Bund auf Grund privatrechtlicher Verträge Leistungen
gegen Entgelt erbringt und die Gewährung von Abzügen für vorzeitige Zahlung zur
gleichberechtigten Teilnahme am marktwirtschaftlichen Wettbewerb erforderlich ist.
Besteht ein erhebliches Interesse daran, dass Zahlungen vor Fälligkeit an den Bund
entrichtet werden (insbesondere bei Tilgung von Darlehen), so können mit meiner
Einwilligung angemessene Abzüge gewährt werden, soweit nicht durch
Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmt ist.
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Nutzung, Aussonderung und Verwertung von Dienstkraftfahrzeugen und
Autotelefonen

- RdSchr. d. BMF vom 13. Oktober 1998 - II A 2 - H 1261 - 24/98 -
(GMBl 1998, S. 878)

Bezug: RdSchr. d. BMF vom 15. November 1993 - II A 2 - H 1261 - 51/93 -

Bei der Nutzung, Aussonderung und Verwertung von Dienstkraftfahrzeugen und
Autotelefonen ist wie folgt zu verfahren:

1. Nutzung

1.1 Die Nutzung von Dienstkraftfahrzeugen ist durch die Richtlinien für die Nutzung
von Dienstkraftfahrzeugen in der Bundesverwaltung (DKfzR) - RdSchr. BMI v.
17. Juni 1993 - O I 2 - 131 253/1 - (GMBl 1993, S. 398) - in der Fassung vom
16. Oktober 1997 (GMBl 1997, S. 738) geregelt.

2. Aussonderung

2.1 Dienstkraftfahrzeuge dürfen grundsätzlich nur aufgrund eines Gutachtens des
zuständigen kraftfahrtechnischen Sachverständigen ausgesondert werden (vgl.
Vorl. VV Nr. 8 zu § 63 BHO).

2.2 Auf ein Aussonderungsgutachten kann verzichtet werden, wenn die Aussonde-
rung und Ersatzbeschaffung nach einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr unter
Einbeziehung aller Umstände insbesondere der Verkaufserlöse und etwaiger
Steuerabführungen die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Die Wirtschaftlich-
keitsberechnungen sind aktenkundig zu machen.

2.3 Personengebundene Dienstkraftfahrzeuge von Mitgliedern der Bundesregie-
rung und Staatssekretären können ohne Gutachten des zuständigen kraftfahr-
technischen Sachverständigen ausgesondert werden, wenn sie nach einer
Nutzung von mindestens 3 Jahren eine Fahrleistung von mindestens
160 000 km erbracht haben, oder wenn - entsprechend Absatz 2 - die vorzei-
tige Aussonderung als wirtschaftlichere Lösung nachgewiesen wird.

Diese Fahrzeuge dürfen nach Aussonderung nicht in den allgemeinen Fuhr-
park eingegliedert werden.

2.4 Die Aussonderung sondergeschützter Dienstkraftfahrzeuge bedarf in jedem
Fall eines Gutachtens des kraftfahrtechnischen Sachverständigen des
Bundesministeriums der Finanzen. Der kraftfahrtechnische Sachverständige
kann andere Sachverständige mit der Erstellung des Gutachtens beauftragen.

O 91 50
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3. Verwertung

3.1 Ausgesonderte Dienstkraftfahrzeuge (ausgenommen sondergeschützte Fahr-
zeuge) sind

- im Wege der öffentlichen Ausschreibung nach § 18 der Allgemeinen
Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL/A)

oder

- durch Beauftragung der VEBEG-Verwaltungsgesellschaft mbH,
60327 Frankfurt, Gunderrodestraße 21

zu veräußern. Mindestpreis ist regelmäßig der Schätzwert.

3.2 Bei öffentlicher Ausschreibung ist der Schätzwert durch ein Wertgutachten
einer zugelassenen Schätzungsstelle oder eines gerichtlich vereidigten
Sachverständigen festzustellen: Die Kosten sind vom Käufer zu tragen.

3.3 Auf ein Wertgutachten kann verzichtet werden, wenn

- das Fahrzeug nur noch Schrottwert hat und der Kraftfahrzeugbrief von der
Zulassungsstelle unbrauchbar gemacht worden ist

oder

- die Kosten eines Wertgutachtens nach Auffassung des kraftfahrtechnischen
Sachverständigen nicht in einem angemessenen Verhältnis zum voraus-
sichtlichen Verkaufserlös stehen.

Die Gründe für den Verzicht auf ein Wertgutachten sind aktenkundig zu
machen; entsprechendes gilt bei einer Veräußerung unter Schätzwert.

3.4 Bietet ein Schwerbehinderter, der der veräußernden Verwaltung angehört und
die gesundheitlichen Merkmale zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen
Personenverkehr nach dem Schwerbehindertengesetz oder zur Inanspruch-
nahme von Vergünstigungen bei der Kraftfahrzeugsteuer erfüllt, in der öffent-
lichen Ausschreibung mit, kann er beim Verkauf von nicht-personengebun-
denen Fahrzeugen den Zuschlag auch dann erhalten, wenn sein Angebot bis
zu 5 % unter dem höchsten Gebot liegt, mindestens aber den Schätzwert des
Fahrzeugs erreicht.

Ist ein solcher Bewerber innerhalb der letzten 5 Jahre auf diese Weise be-
günstigt worden, wird er erst nach sonstigen schwerbehinderten Verwaltungs-
angehörigen berücksichtigt.

Eine Weiterveräußerung des begünstigt erworbenen Fahrzeugs innerhalb des
ersten Jahres ist nur aus besonderen Gründen mit Zustimmung der Verwaltung
zulässig; die Bindung ist in den Kaufvertrag aufzunehmen.

3.5 Bei Veräußerung ausgesonderter Dienstkraftfahrzeuge durch die VEBEG wird
von deren Preisgruppe der Schätzwert festgestellt.

3.6 Sondergeschützte Dienstkraftfahrzeuge dürfen nach ihrer Aussonderung nur
mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen verwertet werden.

3.7 Mein Rundschreiben vom 15. November 1993 - II A 2 - H 1261 - 51/93 - wird
hiermit aufgehoben.

Oberste Bundesbehörden
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Richtlinie des Bundesministeriums der Finanzen nach § 71 Abs. 1 Satz 2 BHO

vom 16. Juli 1993
(GMBl 1993, S. 474)

Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 BHO wird Folgendes bestimmt:

1 Buchungspflicht

1.1 Grundsatz

Alle bei der Bewirtschaftung von Bundesmitteln eingegangenen Verpflichtun-
gen, die zu der Höhe nach hinreichend bestimmbaren Ausgaben des Bun-
deshaushalts im laufenden Haushaltsjahr oder in künftigen Jahren führen
können, sind bei den Titeln im Bundeshaushalt zu buchen, aus denen die
Ausgaben zur Erfüllung der Verpflichtungen zu leisten sein werden. Ent-
sprechendes gilt, wenn sich bereits gebuchte Verpflichtungen nach Grund,
Höhe oder Jahresfälligkeit verändern oder durch Leistung der Ausgaben
wegfallen.

1.2 Ausnahmen

Soweit keine im Bundeshaushaltsplan veranschlagten Verpflichtungser-
mächtigungen betroffen sind, werden von der Buchungspflicht nach Nr. 1.1
ausgenommen:

1.2.1 Verpflichtungen, die durch Geldleistungsgesetze entstehen,

1.2.2 Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben der Hauptgruppe 4,

1.2.3 Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben der Gruppen 511 bis 513, 516
bis 518, 523 bis 525, 527 und 532,

1.2.4 Verpflichtungen, die voraussichtlich innerhalb von drei Monaten zu Ausgaben
führen werden.

1.3 Buchungserleichterungen

Verpflichtungen können zur Verwaltungsvereinfachung mit Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen vierteljährlich summarisch - jeweils
rechtzeitig zum Quartalsende - zur Buchung angeordnet werden.

2 Buchungsanordnungen

2.1 Schriftliche Anordnungen

2.1.1 Ist eine Verpflichtung, die nach Nr. 1 der Buchungspflicht unterliegt, einge-
gangen worden oder verändern sich Höhe oder Jahresfälligkeiten einer be-
reits gebuchten Verpflichtung, so hat der Bewirtschafter, der die Verpflichtung
eingegangen oder für deren Überwachung zuständig ist, der zuständigen
Kasse eine Buchungsanordnung auf vorgeschriebenem Vordruck oder nach
vorgeschriebenem Druckbild des Bundesministeriums der Finanzen zu er-
teilen.
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2.1.2 Soweit für das Eingehen einer Verpflichtung eine Verpflichtungsermächtigung
in Anspruch genommen wird, ist dies in der Buchungsanordnung anzugeben.
Dies gilt auch bei Veränderungen oder beim Wegfall einer bereits gebuchten
Verpflichtung.

2.1.3 Wird durch Leistung von Ausgaben eine Verpflichtung zu Lasten einer Aus-
gabe des laufenden Haushaltsjahres vermindert oder aufgehoben (Abwick-
lung), ist dies in der Kassenanordnung für die Auszahlung anzugeben.

2.2 Anordnung durch Bildschirmeingabe oder Datenträgeraustausch

2.2.1 Für die Anordnung durch Eingabe über Dialog-Bildschirm ist Nr. 2.1 ent-
sprechend anzuwenden.

2.2.2 Für die Anordnung auf Datenträger (Magnetband) ist Nr. 2.1 entsprechend
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Daten in einem vom Bundesministe-
rium der Finanzen vorgeschriebenen Satzformat abzulegen sind. Ein Verfah-
ren, das zu Anordnungen nach Satz 1 führt, bedarf der Einwilligung des Bun-
desministeriums der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungs-
hof.

3 Die Vorl. VV Nr. 2.6 sowie die Anlage zur Vorl. VV Nr. 2.6 zu § 34 BHO sind
anzuwenden.



Allgemeines Haushaltsrecht H 05 05
BHO

4. Lieferung VV-BHO - Anhang
16. Mai 2001 zu § 95

57

Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung

Prüfung von Personalausgaben durch den Bundesrechnunghof;
Einsichtsrecht in die vollständigen Personalakten gemäß § 95 BHO

- RdSchr. d. BMF vom 12. Dezember 1980 - II A 3 - H 1004 - 52/80 -

Anlässlich der Prüfung von Personalausgaben durch den Bundesrechnungshof
wurde in einem Einzelfall die Frage aufgeworfen, ob sich aus der allgemeinen
Rechtsordnung Grenzen für das Einsichtsrecht des Bundesrechnungshofes in
Personalakten ergeben.

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern und dem Bundesrechnungs-
hof weise ich in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin:

Auf Grund seines verfassungsmäßigen Prüfungsauftrages kann der Bundesrech-
nungshof nach § 95 Abs. 1 BHO verlangen, seinen Beauftragten die vollständigen
Personalakten vorzulegen.

Bei Vorgängen besonders vertraulicher Art (z.B. Gesundheitszeugnissen, Beurtei-
lungen und dergl.), die durch das von der Verfassung gewährleistete Persönlich-
keitsrecht geschützt sind, beschränkt der Bundesrechnungshof gemäß den sich
unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschutzes ergebenden verfassungs-
rechtlichen Grenzen die Einsicht in die Personalakten entsprechend dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit auf das unbedingt Notwendige. Diese Beurteilung trifft der
Bundesrechnungshof in eigener Verantwortung. Er entscheidet mit dieser Maßgabe
selbst, welche Unterlagen er zur Erfüllung seiner Aufgaben (Artikel 114 Abs. 2 GG,
§ 88 BHO) benötigt. Die Regelung des § 95 Abs. 1 BHO dient dem Zweck, prü-
fungsfreie Räume zu vermeiden.

Bei der Prüfung von Personalausgaben wird im Allgemeinen die Einsichtnahme in
die Personalakten erforderlich sein. Werden Personalakten nach dem Grad der
Vertraulichkeit gegliedert und beispielsweise besondere Beihefte für Disziplinar-
sachen, Beurteilungen, Gesundheitszeugnisse usw. geführt, wird der Bundesrech-
nungshof auf eine Vorlage dieser Personalaktenteile in aller Regel verzichten
können. Einsicht in besonders vertrauliche Unterlagen verlangt der Bundesrech-
nungshof erst nach einer Abwägung im obigen Sinne, insbesondere unter Beach-
tung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Davon kann die zu prüfende Ver-
waltung ausgehen.

Bei der Ankündigung seiner Prüfungen wird der Bundesrechnungshof den zu prü-
fenden Verwaltungen so konkret wie möglich mitteilen, welche Unterlagen er benö-
tigt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass Prüfungen auf Vorgänge ausgedehnt
werden, deren Einsichtnahme nicht angekündigt worden ist. Ergibt sich im Einzelfall
erst bei einer Prüfung an Ort und Stelle eine solche Notwendigkeit, wird der Bundes-
rechnungshof auf Verlangen die Verantwortung für die Erforderlichkeit der Beizie-
hung durch ein Bestätigungsschreiben übernehmen.

Oberste Bundesbehörden
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Prüfung von Personalausgaben durch den Bundesrechnungshof;
Einsichtsrecht in die vollständigen Personalakten gemäß § 95 BHO

- RdSchr. d. BMF vom 17. August 1982 - II A 3 - H 1004 - 11/82 -

Bezug: RdSchr. d. BMF vom 12. Dezember  1980 - II A 3 - H 1004 - 52/80 -

Im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern und dem Bundesrechnungs-
hof ergänze ich mein o.a. Rundschreiben um folgenden letzten Absatz:

Der Bundesrechnungshof wird in geeigneter Form - beispielsweise listenförmig -be-
stätigen, welche Personalakten für die Prüfung herangezogen worden sind; dabei
wird auch der Name des Prüfungsbeamten ersichtlich sein. Eine etwaige Kenntlich-
machung auf oder in den einzelnen Personalakten bleibt der aktenführenden Ver-
waltung überlassen. Sofern der Bundesrechnungshof ausnahmsweise Vorgänge
besonders vertraulicher Art einsehen will, die gesondert oder verschlossen aufbe-
wahrt werden, wird der Bundesrechnungshof dies besonders für diesen Vorgang
bestätigen. Im Übrigen wird der Bundesrechnungshof die Prüfungserkenntnisse
- soweit ohne Beeinträchtigung der Prüfungserfordernisse möglich - in einer Form
aufzeichnen und übermitteln, die dem Persönlichkeitsschutz dient (z.B. Anonymisie-
rung der Daten, unmittelbare Adressierung an die befugten Stellen innerhalb der
Verwaltung).

Oberste Bundesbehörden
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